
    

 

Referentenentwurf 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben 
und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht 

(Energiewirtschaftsrechtsänderungsgesetz) 

A. Problem und Ziel 

Das EU-Legislativpaket „Saubere Energie für alle Europäer“ umfasst vier Richtlinien und 
vier Verordnungen. Während die Verordnungen unmittelbar gelten, sind die Richtlinien noch 
in nationales Recht umzusetzen. Das vorliegende Gesetzgebungsverfahren dient vorrangig 
der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Änderung der Richtlinie 2012/27/EU. Sie fasst die bisher geltende Strombinnenmarktricht-
linie neu. Insbesondere soll die Richtlinie (EU) 2019/944 durch verschiedene Maßnahmen 
insgesamt die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher und deren Teilnahme am 
Strommarkt weiter stärken. Stromkunden sollen in zunehmenden Maß nicht mehr allein als 
Käufer und Stromverbraucher agieren, sondern auch aktiv am Geschehen auf den Strom-
märkten teilhaben können, indem sie allein oder gebündelt, unmittelbar oder mittelbar auch 
ihrerseits Produkte oder Dienstleistungen anbieten oder zum Beispiel auf vertraglicher Ba-
sis Aggregatoren zur Verfügung stellen. Daneben enthält die Richtlinie (EU) 2019/944 eine 
größere Zahl weiterer neuer oder geänderter Vorgaben, zum Beispiel auch in Bezug auf 
die Beschaffung von für den Netzbetrieb notwendigen Flexibilitätsprodukten durch die Netz-
betreiber. Diese betreffen sowohl Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) als 
auch die auf dessen Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen. Im Übrigen soll auch eine 
Vorgabe der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, die 
Stromnetzbetreiber betrifft, sowie eine Regelung der VO (EU) 2017/1938 über Maßnahmen 
zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung im EnWG umgesetzt werden.  

Die Transparenz des Netzbetriebs und auch wesentlicher Kenndaten der Regulierungser-
gebnisse ist das Ziel verschiedener gesetzlicher Vorgaben, die bisher über mehrere 
Rechtsverordnungen verteilt sind. Die Vorgaben des § 31 der Anreizregulierungsverord-
nung (ARegV) sind zudem aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes neu zu 
erlassen, um eine rechtsbeständige Grundlage für eine hinreichende Transparenz in die-
sem Bereich zu sein. Vor diesem Hintergrund sollen zentrale Transparenzvorgaben im Be-
reich der Netzregulierung in das EnWG selbst übernommen und dort gebündelt werden. 
Darüber hinaus werden einige gesetzliche Anpassungen und Ergänzungen in sonstigen 
Rechtsvorschriften des EnWG mit dem vorliegenden Gesetzgebungsverfahren verbunden. 

Zur Umsetzung einer nationalen Wasserstoffstrategie wird auch diskutiert, in welchem Um-
fang künftig eine Wasserstoffnetzinfrastruktur neben die bisherige Struktur der Erdgasver-
sorgungsnetze tritt. Hier geht es um Sachverhalte, in denen Wasserstoff nicht mehr allein 
dem in den Gasversorgungsnetzen transportierten Erdgas beigemischt wird, sondern das 
Medium eigener, technisch abgegrenzter Leitungen und einer eigenen Netzinfrastruktur 
wird. Die aktuell in Deutschland und Europa verfügbaren Wasserstoffnetze beschränken 
sich meist auf direkte Versorgungsleitungen zwischen Wasserstoffanbietern und belieferten 
Nachfragern. Um den Aufbau einer weitergehenden Infrastruktur nicht durch vermeidbare 
rechtliche Unsicherheiten zu behindern, bedarf es einer Einordnung dieser Sachverhalte in 
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das bestehende Energiewirtschaftsrecht. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen be-
stehende Erdgasleitungen umgerüstet und künftig für den Transport von Wasserstoff zur 
Verfügung stehen sollen. Reine Wasserstoffnetze werden jedoch bisher nicht vom Energie-
begriff des EnWG umfasst und sind daher weder reguliert noch gelten für sie im Falle einer 
Umrüstung bestehender Erdgasleitungen die für einen Betrieb rechtlich erforderlichen Re-
gelungen des EnWG fort. Um einen zügigen Einstieg in eine Wasserstoffnetzinfrastruktur 
zu ermöglichen, soll das vorliegende Gesetzgebungsvorhaben auch bereits erste Grundla-
gen hierfür enthalten. Nach Abschluss der laufenden Beratungen über einen entsprechen-
den Ordnungsrahmen auf europäischer Ebene wird in einem späteren Schritt eine weitere 
Anpassung erfolgen.  

Außerdem besteht hinsichtlich der Finanzierung grenzüberschreitender Elektrizitätsverbin-
dungsleitungen ein regulatorisches Ungleichgewicht zwischen Betreibern von Übertra-
gungsnetzen mit Regelzonenverantwortung und selbstständigen Betreibern, die eine sol-
che Elektrizitätsverbindungsleitung ohne Beteiligung eines regelzonenverantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreibers betreiben. Während Betreiber von Übertragungsnetzen mit 
Regelzonenverantwortung die Netzkosten ihrer Interkonnektoren über Netzentgelte finan-
zieren können, bietet der bestehende Regulierungsrahmen für ohne Beteiligung eines re-
gelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibers betriebene Elektrizitätsverbin-
dungsleitungen keine solche Möglichkeit. 

B. Lösung 

Zur Umsetzung der Richtlinienvorgaben werden die Vorschriften des EnWG angepasst und 
ergänzt. Unter anderem werden die Regelungen zu den Endkundenmärkten in Teil 4 des 
Gesetzes ergänzt und teilweise neu gefasst. Die Transparenz der Grundlagen für die Netz-
entgelt- und Netzzugangsregulierung wird durch eine Konzentration der hierauf gerichteten 
Vorschriften in Teil 3 des Gesetzes weiter erhöht und auf eine unmittelbare gesetzliche 
Grundlage gestellt. Eine Übergangsregelung zur regulatorischen Behandlung reiner Was-
serstoffnetze im EnWG setzt den Rahmen für einen zügigen und rechtssicheren Einstieg in 
den schrittweisen Aufbau einer nationalen Wasserstoffnetzinfrastruktur. Die Vorgaben wer-
den in einem eigenen Abschnitt des Teils 3 EnWG zusammengefasst und durch Über-
gangsvorschriften ergänzt. Um dem regulatorischen Ungleichgewicht bei der Finanzierung 
grenzüberschreitender Elektrizitätsverbindungsleitungen entgegenzuwirken, enthält der 
Gesetzentwurf einen Erlösmechanismus für selbstständige Betreiber solcher Elektrizitäts-
verbindungsleitungen. 

Der Gesetzentwurf enthält auch in anderen Gesetzen mit der vorliegenden Regelungsma-
terie verbundene Änderungen und Folgeänderungen in einigen Rechtsverordnungen. Die 
Bundesregierung beabsichtigt, in zeitlicher Nähe zu diesem Gesetzgebungsvorhaben wei-
tere Änderungen in den Rechtsverordnungen auf Grundlage des EnWG zu ergänzen, so-
weit diese nicht unmittelbar durch die vorliegenden Änderungen im EnWG veranlasst sind. 

C. Alternativen 

Keine. Insbesondere sind die Vorgaben der Richtlinien (EU) 2019/944 und (EU) 2018/2001 
zwingend in nationales Recht umzusetzen.  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Bundeshaushalt entstehen keine solchen Kosten. Auch die Haushalte der Länder 
und Kommunen werden nicht belastet. 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

[wird im weiteren Verfahren ergänzt] 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

[wird im weiteren Verfahren ergänzt] 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

[wird im weiteren Verfahren ergänzt] 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

[wird im weiteren Verfahren ergänzt] 

F. Weitere Kosten 

Wesentliche Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-
niveau, sind durch das vorliegende Gesetz nicht zu erwarten. Gleichstellungspolitische Aus-
wirkungen oder Auswirkungen auf den demografischen Wandel sind durch dieses Gesetz 
nicht zu erwarten.  

Die Prüfung des Gesetzes im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse der 
Menschen hat ergeben, dass keine wesentlichen Beeinflussungen erfolgen. 

Die Prüfung des Gesetzes im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse der 
Menschen hat ergeben, dass keine wesentlichen Beeinflussungen erfolgen. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben 
und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Energiewirtschaftsrecht 

(Energiewirtschaftsrechtsänderungsgesetz)1) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

Das Energiewirtschaftsgesetz, vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1818) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Jedes Vorkommnis der Zeichen „Speicheranlage“ wird ersetzt durch die Zeichen 
„Gasspeicheranlage“ in 

a) den Angaben zur Überschrift von Teil 2 Abschnitt 2 in der Inhaltsübersicht, 

b) den Angaben zu § 7b, § 26 und § 28 in der Inhaltsübersicht, 

c) § 3 Nummer 20 und 23, 

d) § 5a Absatz 1 Satz 1, 

e) § 6 Absatz 2 Satz 1 und 4 sowie Absatz 3 Satz 1, 

f) § 6a Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1, 

g) § 6b Absatz 1 Satz 1, 

h) der Überschrift von Teil 2 Abschnitt 2, 

i) der Überschrift von § 7b, 

j) § 7b, 

k) § 15a Absatz 1 Satz 4, 

l) § 17 Absatz 1 Satz 1, 

                                                
1) Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt 
und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU sowie der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen. 
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m) § 19 Absatz 2 Satz 1, 

n) der Überschrift von § 26, 

o) § 26, 

p) der Überschrift von § 28, 

q) § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 bis 3, 

r) § 28 Absatz 4, 

s) § 28a Absatz 1, 

t) § 31 Absatz 3 Satz 4, 

u) § 35 Absatz 1 Nummer 7 und 

v) § 111e Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a. 

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 7b wird die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 7c  Ausnahmeregelung zu Ladepunkten für Elektromobile“. 

b) Nach der Angabe zu § 11 wird die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 11a Ausschreibung von Energiespeicheranlagen, Festlegungskompe-
tenz 

§ 11b  Genehmigung von Energiespeicheranlagen im Eigentum eines Be-
treibers von Elektrizitätsversorgungsnetzen, Festlegungskompe-
tenz“. 

c) Nach der Angabe zu § 14b werden die folgenden Angaben eingefügt: 

„§ 14c Marktgestützte Beschaffung von Flexibilitätsdienstleistungen im Ver-
teilernetz 

§ 14d  Netzausbaupläne, Festlegungskompetenz 

§ 14e Gemeinsame Internetplattform, Festlegungskompetenz“. 

d) Nach der Angabe zu § 23a werden die folgenden Angaben eingefügt: 

„§ 23b Veröffentlichungen der Regulierungsbehörde 

§ 23c  Veröffentlichungspflichten der Netzbetreiber 

§ 23d  Verordnungsermächtigung zur Transparenz der Kosten und Entgelte 
für den Zugang zu den Energieversorgungsnetzen“. 

e) Nach der Angabe zu Abschnitt 3 werden folgende Angaben eingefügt: 

„Abschnitt 3a 
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Sondervorschriften für selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elekt-
rizitätsverbindungsleitungen 

§ 28d  Anwendungsbereich 

§ 28e  Grundsätze der Netzkostenermittlung 

§ 28f  Feststellung der Netzkosten 

§ 28g  Zahlungsanspruch zur Deckung der Netzkosten 

§ 28h  Anspruch auf Herausgabe von Engpasserlösen 

§ 28i  Verordnungsermächtigung 

Abschnitt 3b 

Regulierung von Wasserstoffnetzen 

§ 28j  Anwendungsbereich der Regulierung von Wasserstoffnetzen 

§ 28k  Rechnungslegung und Buchführung 

§ 28l  Anschluss und Zugang zu den Wasserstoffnetzen 

§ 28m Entflechtung 

§ 28n Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang, Verordnungser-
mächtigung 

§ 28o  Ad-hoc Prüfung der Bedarfsgerechtigkeit von Wasserstoffleitungen 

§ 28p  Berichterstattung zur erstmaligen Erstellung des Netzentwicklungs-
plans Wasserstoff“. 

f) Die Angaben zu den §§ 40 und 41 werden durch die folgenden Angaben ersetzt: 

„§ 40  Inhalt der Strom- und Gasrechnungen 

§ 40a  Verbrauchsermittlung für Strom- und Gasrechnungen 

§ 40b  Rechnungs- und Informationszeiträume 

§ 40c  Zeitpunkt und Fälligkeit von Strom- und Gasrechnungen  

§ 41  Energielieferverträge mit Letztverbrauchern 

§ 41a  Lastvariable, tageszeitabhängige und dynamische Stromtarife 

§ 41b  Energielieferverträge mit Haushaltskunden außerhalb der Grundver-
sorgung, Verordnungsermächtigung 

§ 41c  Vergleichsinstrumente bei Stromlieferungen 

§ 41d  Verträge mit Aggregatoren 

§ 41e  Verträge zwischen Aggregatoren und Letztverbrauchern“. 
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g) Die Angabe zu § 53b wird wie folgt gefasst: 

„§ 53b Meldepflicht gegenüber der Europäischen Kommission“. 

h) Nach der Angabe zu § 57a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 57b Zuständigkeit für regionale Koordinierungszentren“. 

i) Nach der Angabe § 113 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 113a Überleitung von Wegenutzungsrechten auf Wasserstoffleitungen 

§ 113b Übergangsregelung zur Umrüstung von Erdgasleitungen auf Was-
serstoffleitungen 

§ 113c Umrüstung von Erdgasleitungen im Netzentwicklungsplan Gas der 
Fernleitungsnetzbetreiber 

§ 113d Übergangsregelungen zu Sicherheitsanforderungen; Anzeigepflicht 
und Verfahren zur Prüfung von Umstellungsvorhaben“. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die folgenden neuen Nummern 1 und 1a werden eingefügt: 

„1. Abrechnungsinformationen  
Informationen, die üblicherweise in Rechnungen über die Energiebelieferung 
von Letztverbrauchern zur Ermittlung des Rechnungsbetrages enthalten 
sind, mit Ausnahme der Zahlungsaufforderung selbst, 

1a. Aggregatoren 

natürliche oder juristische Personen, die eine Tätigkeit ausüben, bei der Ver-
brauch oder Erzeugung von elektrischer Energie von Energieanlagen oder 
Anlagen zum Verbrauch elektrischer Energie auf einem Elektrizitätsmarkt 
gebündelt angeboten werden,“. 

b) Die bisherigen Nummern 1 bis 1b werden die Nummern 1b bis 1d. 

c) Nach Nummer 5 wird folgende neue Nummer 6 eingefügt: 

„6. Betreiber von Gasspeicheranlagen 

natürliche oder juristische Personen oder rechtlich unselbständige Organi-
sationseinheiten eines Energieversorgungsunternehmens, die die Aufgabe 
der Speicherung von Erdgas wahrnehmen und für den Betrieb einer 
Gasspeicheranlage verantwortlich sind,“. 

d) Die bisherigen Nummern 6 bis 8 ersetzen die bisherigen Nummern 7 bis 9. 

e) Nach Nummer 10 werden folgende neue Nummern 10a und 10b eingefügt: 

„10a. Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung 

die Unternehmen 50Hertz Transmission GmbH, Amprion GmbH, TenneT 
TSO GmbH und TransnetBW GmbH sowie ihre Rechtsnachfolger, 
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10b. Betreiber von Wasserstoffnetzen 

natürliche oder juristische Personen, die die Aufgabe des Transports von 
Wasserstoff wahrnehmen und verantwortlich sind für den Betrieb, die War-
tung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Wasserstoffnetzes,“. 

f) Die bisherigen Nummern 10a bis 10c werden die Nummern 10c bis 10e. 

g) In Nummer 14 werden die Wörter „und Gas“ durch die Wörter „, Gas und Wasser-
stoff“ ersetzt. 

h) Nach Nummer 15b wird folgende Nummer 15c eingefügt: 

„15c. Energiespeicheranlagen 

Anlagen, die elektrische Energie zum Zwecke der elektrischen, chemischen, 
mechanischen oder physikalischen Zwischenspeicherung verbrauchen und 
als elektrische Energie erzeugen oder in einer anderen Energieform wieder 
abgeben,“. 

i) Nach Nummer 18a wird folgende Nummer 18b eingefügt: 

„18b. Erlösobergrenze 

Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse eines Netzbetreibers aus den 
Netzentgelten,“. 

j) Die bisherige Nummern 18b bis 18d werden die Nummern 18c bis 18e. 

k) Nach Nummer 19b wird folgende neue Nummer 19c eingefügt: 

„19c. Gasspeicheranlage 

eine einem Gasversorgungsunternehmen gehörende oder von ihm betrie-
bene Anlage zur Speicherung von Gas, einschließlich des zu Speicherzwe-
cken genutzten Teils von LNG-Anlagen, jedoch mit Ausnahme des Teils, der 
für eine Gewinnungstätigkeit genutzt wird, ausgenommen sind auch Einrich-
tungen, die ausschließlich Betreibern von Leitungsnetzen bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben vorbehalten sind,“ 

l) Die bisherige Nummer 19c wird Nummer 19d. 

m) Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 20a eingefügt: 

„20a. grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitungen 

Übertragungsleitungen zur Verbundschaltung von Übertragungsnetzen ein-
schließlich aller Anlagengüter bis zum jeweiligen Netzverknüpfungspunkt, 
die eine Grenze zwischen Mitgliedstaaten oder zwischen einem Mitglied-
staat und einem Staat, der nicht der Europäischen Union angehört, queren 
oder überspannen und einzig dem Zweck dienen, die nationalen Übertra-
gungsnetze dieser Staaten zu verbinden,“. 

n) Nach Nummer 23 wird folgende Nummer 23a eingefügt: 

„23a. Kleinstunternehmen 
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ein Unternehmen, das weniger als zehn Personen beschäftigt und dessen 
Jahresumsatz oder dessen Jahresbilanzsumme zwei Millionen Euro nicht 
überschreitet,“. 

o) Nach Nummer 24d wird folgende Nummer 24e eingefügt: 

„24e. Landstromanlagen 

die Gesamtheit der technischen Infrastruktur aus den technischen Anlagen 
zur Frequenz- und Spannungsumrichtung, der Standardschnittstelle ein-
schließlich der zugehörigen Verbindungsleitungen, die 

a) sich in einem räumlich zusammengehörigen Gebiet in oder an einem 
Hafen befinden und 

b) ausschließlich der landseitigen Stromversorgung von Seeschiffen 
dienen,“. 

p) In Nummer 25 werden nach dem Wort „Elektromobile“ die Wörter „und der Strom-
bezug für Landstromanlagen“ eingefügt. 

q) Nach Nummer 25 wird folgende Nummer 25a eingefügt: 

„25a. Stromliefervertrag mit dynamischen Tarifen 

einen Stromliefervertrag mit einem Endkunden, in dem die Preisschwankun-
gen auf den Spotmärkten, einschließlich der Day-Ahead- und Intraday-
Märkte, in Intervallen widergespiegelt werden, die mindestens den Abrech-
nungsintervallen des jeweiligen Marktes entsprechen,“. 

r) Nummer 31 wird wie folgt gefasst: 

„31. selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbin-
dungsleitungen 

Betreiber von Übertragungsnetzen, die eine oder mehrere grenzüberschrei-
tende Elektrizitätsverbindungsleitungen betreiben, ohne 

a) Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung zu 
sein, oder 

b) mit einem Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverant-
wortung im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Un-
ternehmenszusammenschlüssen (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1) 
verbunden zu sein,“. 

s) Nach Nummer 38a wird folgende Nummer 38b eingefügt: 

„38b. vollständig integrierte Netzkomponenten 

Netzkomponenten, die in das Übertragungs- oder Verteilernetz integriert 
sind, einschließlich Energiespeicheranlagen, und die ausschließlich der Auf-
rechterhaltung des sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs und nicht der 
Bereitstellung von Regelenergie oder dem Engpassmanagement dienen,“ 

t) Nach Nummer 39 wird folgende Nummer 39a eingefügt: 
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„39a. Wasserstoffnetz 

ein Netz zur Versorgung von Kunden mit Wasserstoff, das von der Dimensi-
onierung nicht von vornherein nur auf die Versorgung bestimmter, schon bei 
der Netzerrichtung feststehender oder bestimmbarer Kunden ausgelegt ist, 
sondern grundsätzlich für die Versorgung jedes Kunden offensteht“. 

4. § 4a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „Artikels 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 
15)“ durch die Wörter „Artikels 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 2019/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitäts-
binnenmarkt (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 54)“ ersetzt. 

b) In Absatz 8 werden die Wörter „Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 714/2009“ durch 
die Wörter „Artikel 51 der Verordnung (EU) Nr. 2019/943“ ersetzt. 

5. In § 4b Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Artikels 11 Absatz 6 der Richtlinie 
2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über ge-
meinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richt-
linie 2009/54/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2008, S. 94)“ durch die Wörter „Artikels 53 Ab-
satz 6 der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur 
Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125)“ ersetzt. 

6. In § 6b Absatz 3 Satz 1 wird am Ende der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und fol-
gende Nummer 7 angefügt: 

„7. Eigentum an Ladepunkten für Elektromobile sowie deren Errichtung, Ver-
waltung oder Betrieb nach § 7c Absatz 2.“ 

7. § 7 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind nicht berechtigt, Eigentümer einer Ener-
giespeicheranlage zu sein oder diese zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben.“ 

8. Nach § 7b wird folgender § 7c eingefügt: 

„§ 7c 

Ausnahmeregelung zu Ladepunkten für Elektromobile 

(1) Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen dürfen weder Eigentümer von Lade-
punkten für Elektromobile sein noch diese errichten, verwalten oder betreiben. Satz 1 
gilt nicht für private Ladepunkte, die für den Eigengebrauch des Netzbetreibers be-
stimmt sind. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen aus-
nahmsweise befugt, das Eigentum an Ladepunkten für Elektromobile zu halten oder 
diese zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben, sofern in Fällen regionalen Markt-
versagens, das nach einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfah-
ren festgestellt worden ist, nach Maßgabe der Bedingungen einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 3 die Regulierungsbehörde ihre Genehmigung dazu erteilt hat. Im Falle 
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einer Genehmigung hat die Regulierungsbehörde den Netzbetreiber zu verpflichten, 
Dritten den Zugang zu den Ladepunkten zu angemessenen und diskriminierungsfreien 
Bedingungen zu gewähren. 

(3) Das Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Voraussetzungen einer 
Genehmigung nach Absatz 2 festzulegen und das Verfahren näher zu bestimmen. Ins-
besondere können durch Rechtsverordnung nach Satz 1 Regelungen getroffen wer-
den, 

1. wie im Hinblick auf den Ladeinfrastrukturaufbau ein Bedarf und ein regionales 
Marktversagen zu bestimmen sind einschließlich der Festlegung von Ausschrei-
bungsbedingungen und -verfahren, 

2. zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Genehmigung der Regulie-
rungsbehörde sowie 

3. zu der regelmäßigen Überprüfung und Bewertung nach Erteilung einer Genehmi-
gung, ob Dritte in der Lage sind, Eigentümer solcher Ladepunkte zu sein oder diese 
zu entwickeln, zu betreiben oder zu verwalten, sowie zu möglichen Folgemaßnah-
men einschließlich einer mindestens schrittweisen Einstellung der darauf gerichte-
ten Tätigkeiten des Betreibers von Elektrizitätsverteilernetzen.“ 

9. Nach § 8 Absatz 2 Satz 3 wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 

„Insbesondere sind Übertragungsnetzbetreiber nicht berechtigt, Eigentümer einer 
Energiespeicheranlage zu sein oder diese zu errichten, zu verwalten oder zu betrei-
ben.“ 

10. In § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Auf Unabhängige Systembetreiber findet § 8 Absatz 2 Satz 2, 3, 5 und 6 ent-
sprechend Anwendung; § 8 Absatz 2 Satz 4 ist nur auf Unabhängige System-
betreiber im Elektrizitätsbereich entsprechend anwendbar.“. 

bb) In Satz 4 werden die Wörter „Verordnung (EG) Nr. 714/2009“ durch die Wörter 
„Verordnung (EU) 2019/943“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 
714/2009“ durch die Wörter „Artikel 49 der Verordnung (EU) 2019/943“ ersetzt. 

11. § 10b Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Insbesondere sind Übertragungsnetzbetreiber nicht berechtigt, Eigentümer einer 
Energiespeicheranlage zu sein oder diese zu errichten, zu verwalten oder zu betrei-
ben.“. 

12. In § 10c Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „Funktionen Gewinnung, Vertei-
lung, Lieferung, Kauf“ die Wörter „, Betrieb einer LNG-Anlage“ eingefügt. 

13. In § 10e Absatz 6 Satz 3 Nummer 1 werden die Wörter „Verordnung (EG) Nr. 714/2009 
(ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15)“ durch die Wörter „Verordnung (EU) 2019/943 (ABl. 
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L 158 vom 14.6.2019, S. 54)“ ersetzt sowie vor dem Wort „Ausgleich“ die Angabe „Sys-
temdienstleistungen,“ eingefügt. 

14. Nach § 11 werden die folgenden §§ 11a und 11b eingefügt: 

„§ 11a 

Ausschreibung von Energiespeicheranlagen, Festlegungskompetenz 

(1) Der Betreiber eines Elektrizitätsversorgungsnetzes kann die Errichtung, die 
Verwaltung und den Betrieb einer Energiespeicheranlage, die elektrische Energie er-
zeugt, in einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren aus-
schreiben, wenn die betreffende Anlage notwendig ist, damit der Netzbetreiber seinen 
Verpflichtungen nach § 11 Absatz 1 Satz 1 in effizienter Weise nachkommen kann. Der 
Netzbetreiber darf einen Zuschlag in einem nach Satz 1 durchgeführten Ausschrei-
bungsverfahren nicht an einen Dritten erteilen, wenn dieser die mit der Anlage ange-
botene vertragliche Leistung unter Berücksichtigung der Anforderungen für die Ge-
währleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems 
nicht zu angemessenen Kosten oder nicht rechtzeitig erbringen kann. Angemessen 
sind die Kosten, wenn sie die Kosten für die Errichtung, die Verwaltung und den Betrieb 
einer vergleichbaren Anlage im Eigentum eines Netzbetreibers nicht übersteigen. Die 
Leistung oder Arbeit der Anlage darf weder ganz noch teilweise auf den Strommärkten 
veräußert werden. 

(2) Die Regulierungsbehörde wird ermächtigt, im Wege einer Festlegung nach 
§ 29 Absatz 1 dem Netzbetreiber Vorgaben zur näheren Ausgestaltung des Ausschrei-
bungsverfahrens nach Absatz 1 zu machen. 

§ 11b 

Genehmigung von Energiespeicheranlagen im Eigentum eines Betreibers von Elektri-
zitätsversorgungsnetzen; Festlegungskompetenz 

(1) Der Betreiber eines Elektrizitätsversorgungsnetzes darf abweichend von Teil 
2 Abschnitt 2 und 3 ausnahmsweise Eigentümer von Energiespeicheranlagen, die 
elektrische Energie erzeugen, sein oder solche Anlagen errichten, verwalten oder be-
treiben, wenn er dies bei der Regulierungsbehörde beantragt hat und diese ihre Ge-
nehmigung erteilt hat. 

(2) Die Regulierungsbehörde erteilt ihre Genehmigung, wenn es sich bei der An-
lage nach Absatz 1 um eine vollständig integrierte Netzkomponente handelt oder wenn 

1. der Netzbetreiber nachgewiesen hat, dass die Anlage 

a) notwendig ist, damit er seinen Verpflichtungen gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 in 
effizienter Weise nachkommen kann, 

b) neben der bestimmungsgemäßen Nutzung nach Buchstabe a) nicht verwen-
det wird, um Leistung oder Arbeit ganz oder teilweise auf den Strommärkten 
zu kaufen oder zu verkaufen, und 
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2. der Netzbetreiber ein offenes, transparentes und diskriminierungsfreies Ausschrei-
bungsverfahren nach § 11a durchgeführt hat, dessen Bedingungen die Regulie-
rungsbehörde im Hinblick auf das technische Einsatzkonzept der Anlage geprüft 
hat, und 

a) der Netzbetreiber den Zuschlag nach § 11a Absatz 1 zur Errichtung, zur Ver-
waltung oder zum Betrieb der Anlage nicht an einen Dritten erteilen kann, oder 

b) sich nach Erteilung des Zuschlags an einen Dritten herausstellt, dass dieser 
die mit der Anlage angebotene vertragliche Leistung nicht oder nicht rechtzei-
tig erbringen kann. 

(3) Soweit eine Genehmigung unter den Voraussetzungen des Absatz 2 erteilt 
wurde, führt die Regulierungsbehörde fünf Jahre nach der Inbetriebnahme der Anlage 
und danach in regelmäßigen Abständen von höchstens fünf Jahren eine öffentliche 
Konsultation durch. Dabei ermittelt sie, ob Dritte zu angemessenen Kosten unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen für die Gewährleistung der Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems in der Lage sind, Eigentümer dieser An-
lage zu sein, diese zu verwalten und zu betreiben. Kann die Regulierungsbehörde dies 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellen, verpflichtet sie den Netzbetreiber, den 
Betrieb und die Verwaltung der Anlage gemäß § 11a in Verbindung mit Absatz 2 Num-
mer 2 auszuschreiben und nach Erteilung eines Zuschlags an einen Dritten innerhalb 
von 18 Monaten einzustellen, sofern Belange der Versorgungssicherheit nicht entge-
genstehen. Mit dem Betrieb der Anlage ist auch das Eigentum gegen Zahlung des 
Restbuchwertes zu übertragen. Die Verpflichtung nach Satz 3 und 4 kann mit Neben-
bestimmungen versehen werden. Nach Eigentumsübertragung darf die Leistung oder 
Arbeit der Anlage weder ganz noch teilweise auf den Strommärkten veräußert werden, 
solange über die Anlage ein nach Satz 3 begründetes Vertragsverhältnis mit dem Netz-
betreiber besteht, mindestens aber für die Dauer von fünf Jahren, nachdem erstmalig 
eine Ausschreibung nach Satz 3 für die Anlage durchgeführt wurde. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für vollständig integrierte Netzkomponenten und nicht wäh-
rend des üblichen kalkulatorischen Abschreibungszeitraums für Batteriespeicheranla-
gen, sofern es sich um Batteriespeicheranlagen im Eigentum 

1. eines Übertragungsnetzbetreibers handelt, für die eine Investitionsentscheidung bis 
zum 31. Dezember 2024 erfolgt, oder eines Verteilernetzbetreibers handelt, für die 
eine Investitionsentscheidung bis zum 4. Juli 2019 erfolgte, und 

2. die spätestens zwei Jahre danach an das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlos-
sen wurden oder werden und die ausschließlich der reaktiven unmittelbaren Wie-
derherstellung des sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs durch netzbezogene 
Maßnahmen gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 1 dienen. 

Die Wiederherstellungsmaßnahme beginnt unmittelbar nach Eintritt der Störung und 
endet, sobald das Problem durch Maßnahmen gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 2 und 3 
behoben werden kann. 

(5) Die Regulierungsbehörde wird ermächtigt, im Wege einer Festlegung nach 
§ 29 Absatz 1 Vorgaben zur näheren Ausgestaltung der Verfahren nach den Absätzen 
2 und 3 zu machen. Die Regulierungsbehörde wird außerdem ermächtigt, Genehmi-
gungen gemäß Absatz 2 im Wege der Festlegung zu erlassen.“. 

15. § 12 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Dafür können sie im Rahmen des technisch Möglichen auch geeignete technische 
Anlagen etwa zur Bereitstellung von Blind- und Kurzschlussleistung nutzen, die keine 
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Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie sind. Hierbei hat eine Abwägung mit einer 
marktgestützten Beschaffung nach § 12h zu erfolgen.“. 

16. § 13 Absatz 6a wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Betreiber von Übertragungsnetzen können mit Betreibern von KWK-Anlagen 
vertragliche Vereinbarungen zur Reduzierung der Wirkleistungseinspeisung aus 
der KWK-Anlage und gleichzeitigen bilanziellen Lieferung von elektrischer Energie 
für die Aufrechterhaltung der Wärmeversorgung nach Absatz 1 Nummer 2 und Ab-
satz 3 Satz 2 schließen, wenn die KWK-Anlage 

1. technisch unter Berücksichtigung ihrer Größe und Lage im Netz geeignet ist, 
zur Beseitigung von Gefährdungen oder Störungen der Sicherheit oder Zuverläs-
sigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems aufgrund von Netzengpässen im 
Höchstspannungsnetz effizient beizutragen, 

2. sich im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, aber außerhalb der Südregion nach der Anlage 1 zum Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetz befindet, 

3. vor dem 14. August 2020 in Betrieb genommen worden ist und 

4. eine installierte elektrische Leistung von mehr als 500 Kilowatt hat.“ 

b) In Satz 2 Nummer 1 wird nach den Wörtern „Wirkleistungseinspeisung und die“ 
das Wort „bilanzielle“ eingefügt. 

c) Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. für die Maßnahme nach Nummer 1 zwischen dem Betreiber des Übertra-
gungsnetzes und dem Betreiber der KWK-Anlage unter Anrechnung der bi-
lanziellen Lieferung elektrischer Energie ein angemessener finanzieller Aus-
gleich zu leisten ist, der den Betreiber der KWK-Anlage wirtschaftlich weder 
besser noch schlechter stellt, als er ohne die Maßnahme stünde;  § 13a Ab-
satz 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden, und“. 

d) In Satz 2 Nummer 3 werden nach den Wörtern „elektrische Wärmeerzeugung“ die 
Wörter „, sofern sie nach dem Vertragsschluss entstanden sind,“ eingefügt.  

e) Satz 7 wird gestrichen.  

17. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1a und 1b werden gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben auf Verlangen der Regu-
lierungsbehörde innerhalb von zwei Monaten einen Bericht über den Netzzustand 
und die Umsetzung der Netzausbauplanung zu erstellen und ihr diesen vorzulegen 
(Berichtspflichten). Die Regulierungsbehörde kann Vorgaben zu Frist, Form, Inhalt 
und Art der Übermittlung des Berichts machen. Die Regulierungsbehörde kann 
den Bericht auf bestimmte Teile des Elektrizitätsverteilernetzes beschränken. Die 
Regulierungsbehörde kann durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 zum Inhalt des 
Berichts nähere Bestimmungen treffen.“. 
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c) Folgender Absatz wird angefügt: 

 „(3) Die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben für ihr Netzgebiet in 
Zusammenarbeit mit den Betreibern von Fernwärme- und Fernkältesystemen min-
destens alle vier Jahre das Potenzial der Fernwärme- und Fernkältesysteme für 
die Erbringung marktbezogener Maßnahmen nach § 13 Absatz 1 Nummer 2 
EnWG zu bewerten. Dabei haben sie auch zu prüfen, ob die Nutzung des ermittel-
ten Potenzials gegenüber anderen Lösungen unter Berücksichtigung der Zwecke 
des § 1 Absatz 1 vorzugswürdig wäre.“ 

18. Nach § 14b werden die folgenden §§ 14c bis 14e eingefügt: 

„§ 14c 

Marktgestützte Beschaffung von Flexibilitätsdienstleistungen im Elektrizitätsverteiler-
netz 

(1) Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben Flexibilitätsdienstleistungen 
für ihr Netz in einem transparenten, diskriminierungsfreien und marktgestützten Ver-
fahren in dem Umfang zu beschaffen, der erforderlich ist, um die Effizienz bei Betrieb 
und Ausbau ihres Verteilernetzes zu verbessern. Die §§ 12h, 13, 13a, 14 Absatz 1 und 
1c sowie 14a bleiben unberührt. 

(2) Die Spezifikationen für die Beschaffung von Flexibilitätsdienstleistungen müs-
sen gewährleisten, dass sich alle Marktteilnehmer wirksam und diskriminierungsfrei 
beteiligen können. Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 
Spezifikationen vorgeben und Produkte vereinheitlichen. 

(3) Statt einer Festlegung nach Absatz 2 Satz 2 kann die Bundesnetzagentur die 
Betreiber von Verteilernetzen auffordern, gemeinsam Spezifikationen und vereinheit-
lichte Marktprodukte in einem transparenten Verfahren, an dem alle relevanten Netz-
nutzer und Betreiber von Übertragungsnetzen teilnehmen können, zu erarbeiten oder 
zu überarbeiten. Spezifikationen und vereinheitlichte Produkte nach Satz 1 bedürfen 
vor ihrer Verwendung der Genehmigung durch die Bundesnetzagentur. 

(4) Die Bundesnetzagentur kann für bestimmte Flexibilitätsdienstleistungen eine 
Ausnahme von der Verpflichtung zur marktgestützten Beschaffung festlegen, sofern 
eine solche Beschaffung nicht wirtschaftlich effizient ist oder zu schwerwiegenden 
Marktverzerrungen oder zu stärkeren Engpässen führen würde. 

§ 14d 

Netzausbaupläne, Festlegungskompetenz 

(1) Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben der Regulierungsbehörde alle 
zwei Jahre einen Plan für ihr jeweiliges Elektrizitätsverteilernetz vorzulegen (Netzaus-
bauplan). Informationen der Netznutzer zu geplanten Netzanschlussbegehren sollen in 
die Netzausbauplanung angemessen einbezogen werden. Die Regulierungsbehörde 
kann Anpassungen des Netzausbauplans verlangen. 

(2) Zur Erstellung eines Netzausbauplans teilen die Betreiber von Elektrizitätsver-
teilernetzen das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in geographisch abgrenzbare 
und räumlich zusammenhängende Gebiete (Planungsregion) auf. Die innerhalb einer 
Planungsregion angesiedelten Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben sich zu 
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den Grundlagen ihrer Netzausbauplanung abzustimmen. Die Regulierungsbehörde 
kann auf Antrag oder von Amts wegen die Aufnahme eines Betreibers eines Elektrizi-
tätsverteilernetzes in eine Planungsregion anordnen. Betreiber von Elektrizitätsvertei-
lernetzen einer Planungsregion stimmen unter Einbeziehung der relevanten Übertra-
gungsnetzbetreiber ein Regionalszenario ab, welches gemeinsame Grundlage der je-
weiligen Netzausbaupläne der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen in der Pla-
nungsregion ist. 

(3) Der Netzausbauplan enthält insbesondere folgende Angaben: 

1. Netzkarten des Hochspannungsnetzes und der Umspannstationen auf Mittelspan-
nung mit den Engpassregionen des jeweiligen Netzes, 

2. Planungsgrundlagen einschließlich gesonderter Angaben zum Anschluss neuer de-
zentraler Erzeugungskapazitäten sowie von Lasten und Ladepunkten für Elektro-
fahrzeuge für die in den nächsten fünf Jahren, im Hochspannungsnetz in den nächs-
ten zehn Jahren, zu erwartenden Ein- und Ausspeisungen, 

3. die geplanten Optimierungs-, Verstärkungs- und Ausbau-Maßnahmen, insbeson-
dere diejenigen Maßnahmen, für die die notwendigen öffentlich-rechtlichen Pla-
nungs- oder Genehmigungsverfahren bereits eingeleitet wurden; zusätzlich ist an-
zugeben, ob und zu welchem Zeitpunkt durch den Betreiber eines Elektrizitätsver-
teilernetzes bereits Investitionsentscheidungen bezüglich dieser Maßnahmen ge-
troffen wurden und bis zu welchem Zeitpunkt der Betreiber des Elektrizitätsverteiler-
netzes von der tatsächlichen Inbetriebnahme einer Maßnahme ausgeht, 

4. eine detaillierte Darlegung der engpassbehafteten Leitungsabschnitte und der jewei-
lig geplanten Optimierungs-, Verstärkungs- und Ausbaumaßnahmen, 

5. welcher Bedarf an nicht-frequenzgebundenen Systemdienstleistungen besteht und 
wie der Bedarf gedeckt werden soll, und 

6. in welchem Umfang von dem Instrument der Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 
Gebrauch gemacht werden soll. 

Die Darstellung der Angaben nach Satz 1 muss so ausgestaltet sein, dass ein sachkun-
diger Dritter nachvollziehen kann, welche Veränderungen der Kapazitäten für Leitungs-
trassen und Umspannstationen sowie bei nichtfrequenzgebundenen Systemdienstleis-
tungen mit den geplanten Maßnahmen einhergehen, welche Alternativen der Betreiber 
von Elektrizitätsverteilernetzen geprüft hat, welcher Bedarf an Systemdienstleistungen 
und Flexibilitätsdienstleistungen nach Realisierung der Maßnahmen verbleibt und wel-
che Kosten voraussichtlich entstehen. Die Regulierungsbehörde kann Vorgaben zu 
Frist, Form, Inhalt und Art der Übermittlung des Netzausbauplans machen. 

(4) Die Regulierungsbehörde kann durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 nähere 
Bestimmungen zu den Absätzen 1 bis 3 treffen. 

(5) Bei der Planung des Elektrizitätsverteilernetzausbaus haben Betreiber von 
Elektrizitätsverteilernetzen die Möglichkeiten von Energieeffizienz- und Nachfragesteu-
erungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates allgemeine Grundsätze für die 
Berücksichtigung der in Satz 1 genannten Belange festzulegen. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung auf Betreiber von Elektrizitäts-
verteilernetzen, an deren Elektrizitätsverteilernetz weniger als 100 000 Kunden unmit-
telbar oder mittelbar angeschlossen sind. Satz 1 gilt nicht, wenn in dem Elektrizitäts-
verteilernetz die technisch mögliche Stromerzeugung des Vorjahres aus Windenergie 
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an Land oder aus solarer Strahlungsenergie aus den an das Elektrizitätsverteilernetz 
angeschlossenen Anlagen auf Veranlassung des jeweiligen Betreibers eines Elektrizi-
tätsverteilernetzes um mehr als fünf Prozent gekürzt wurde. 

§ 14e 

Gemeinsame Internetplattform, Festlegungskompetenz 

(1) Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, eine gemeinsame 
Internetplattform einzurichten und zu betreiben. Bei der Errichtung und bei dem Betrieb 
der gemeinsamen Internetplattform sind die geltenden Rechtsvorschriften zum Daten-
schutz, zur Datensicherheit und zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
zu beachten sowie die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
zu deren Sicherstellung zu ergreifen. 

(2) Netznutzer sind berechtigt, ihre Informationen zu geplanten oder bereits be-
antragten Netzanschlussbegehren an ein Netz der nach Absatz 1 verpflichteten Betrei-
ber von Elektrizitätsverteilernetzen über die gemeinsame Internetplattform zu übermit-
teln. Den Netznutzern der Hochspannungsebene ist durch den Betreiber eines Elektri-
zitätsverteilernetzes auf der gemeinsamen Internetplattform die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu dem Netzausbauplan nach § 14d zu geben. 

(3) Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen veröffentlichen unter Beachtung des 
Absatzes 1 Satz 2 auf der gemeinsamen Internetplattform zumindest das jeweilige Re-
gionalszenario nach § 14d Absatz 2 Satz 3, den jeweiligen Netzausbauplan nach § 14d 
Absatz 1, die wesentlichen Inhalte der nach Absatz 2 Satz 1 übermittelten Informatio-
nen sowie die Stellungnahmen nach Absatz 2 Satz 2. 

(4) Die Regulierungsbehörde ist auf die Veröffentlichungen nach Absatz 3 in ge-
eigneter Weise hinzuweisen. Sie kann neben der Vorlage des Netzausbauplans auch 
die Übermittlung einer Zusammenfassung der Anschlussbegehren und der Stellung-
nahmen in Textform verlangen. 

(5) § 14d Absatz 6 Satz 1 gilt entsprechend. Die Regulierungsbehörde kann durch 
Festlegung nach § 29 Absatz 1 nähere Bestimmungen zu den Absätzen 1 bis 4 tref-
fen.“. 

19. § 16 Absatz 5 wird gestrichen. 

20. § 17f Absatz 5 wird wie gefasst: 

„Der rechnerische Anteil des Aufschlags, der auf in den Aufschlag einfließende Kosten 
für geleistete Entschädigungszahlungen entfällt, darf höchstens 0,25 Cent pro Kilowatt-
stunde betragen.“ 

21. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „mit den Verbänden der Netznutzer“ durch 
die Wörter „im Internet“ ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „nach den Absätzen 1, 2 und 4“ durch die 
Wörter „nach Absatz 4“ ersetzt. 

22. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1c wird folgender Satz angefügt: 
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„Verträge nach Absatz 1a müssen die Durchführung von Verträgen mit Aggrega-
toren nach § 41c ermöglichen, sofern dem die technischen Anforderungen des 
Netzbetreibers nicht entgegenstehen.“ 

b) In Absatz 1d Satz 3 werden die Wörter „, soweit energiewirtschaftliche oder mess- 
und eichrechtliche Belange nicht entgegenstehen“ gestrichen. 

23. § 20a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „des Lieferanten“ die Wörter „oder des 
Aggregators“ eingefügt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Ab dem 1. Januar 2026 muss der technische Vorgang des Stromlieferanten-
wechsels binnen 24 Stunden vollzogen und an jedem Werktag möglich sein.“ 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Lieferantenwechsel darf“ durch die Wörter „Liefe-
rantenwechsel oder der Wechsel des Aggregators dürfen“ ersetzt. 

24. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Betreiber von Energieversorgungsnetzen sind verpflichtet, die für ihr Netz 
geltenden Netzentgelte auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen und auf Anfrage 
jedermann unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Veröffentlichung der Angaben 
nach Satz 1 hat in einem gängigen Format zu erfolgen, das eine automatisierte 
Auslesung der veröffentlichten Daten ermöglicht.“ 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

25. § 21a wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt: 

„(5a) Neben den Vorgaben nach Absatz 5 können auch Regelungen zur Ver-
ringerung von Kosten für das Engpassmanagement in den Elektrizitätsversor-
gungsnetzen und hierauf bezogene Referenzwerte vorgesehen werden. Referenz-
werte können auf der Grundlage von Kosten für das Engpassmanagement ermit-
telt werden. Bei Unter- oder Überschreitung der Referenzwerte können auch die 
Obergrenzen zur Bestimmung der Netzzugangsentgelte für ein Energieversor-
gungsunternehmen angepasst werden. Dabei können auch gemeinsame Anreize 
für alle Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung vorgesehen wer-
den und Vorgaben für eine Aufteilung der Abweichungen von einem Referenzwert 
erfolgen.“. 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe „5“ durch die Angabe „5a“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 9 wird nach den Wörtern „vorgesehen werden können,“ das 
Wort „und“ gestrichen. 
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bbb) In Nummer 10 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

ccc) Nach Nummer 10 werden folgende Nummern 11 und 12 angefügt: 

„11. Regelungen zur angemessenen Berücksichtigung eines Zeit-
verzugs zwischen dem Anschluss von Anlagen nach dem Er-
neuerbaren-Energien-Gesetz und dem Ausbau der Verteiler-
netze im Effizienzvergleich getroffen werden, 

12. Regelungen zur Referenzwertermittlung bezogen auf die Ver-
ringerung von Kosten für Engpassmanagement sowie zur nä-
heren Ausgestaltung der Kostenbeteiligung der Netzbetreiber 
bei Über- und Unterschreitung dieser Referenzwerte.“. 

26. Nach § 23a werden die folgenden §§ 23b bis 23d eingefügt: 

„§ 23b 

Veröffentlichungen der Regulierungsbehörde 

(1) Die Regulierungsbehörde veröffentlicht auf ihrer Internetseite unternehmens-
bezogen in nicht anonymisierter Form: 

1. die gemäß § 21a Absatz 2 durch die Regulierungsbehörde für eine Regulierungs-
periode vorgegebenen kalenderjährlichen Erlösobergrenzen und, sofern abwei-
chend, die zur Entgeltbildung vom Netzbetreiber herangezogene angepasste ka-
lenderjährliche Erlösobergrenze jeweils als Summenwert, 

2. den jährlichen Aufschlag auf die Erlösobergrenze für Kapitalkosten, die aufgrund 
von nach dem Basisjahr getätigten Investitionen in den Bestand betriebsnotwen-
diger Anlagegüter entstehen, als Summenwert, 

3. die nach § 21a Absatz 4 in der vorgegebenen kalenderjährlichen Erlösobergrenze 
enthaltenen dauerhaft nicht beeinflussbaren sowie volatilen Kostenanteile sowie 
jeweils deren jährliche Anpassung durch den Netzbetreiber als Summenwert, 

4. die nach § 21a Absatz 4 zu berücksichtigenden jährlichen beeinflussbaren und vo-
rübergehend nicht beeinflussbaren Kostenbestandteile als Summenwert, 

5. die in der vorgegebenen kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Kosten 
aufgrund von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Rahmen der staatlichen 
Energieforschungsförderung, welche durch eine zuständige Behörde eines Lan-
des oder des Bundes, insbesondere des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie oder des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bewilligt wurde 
und fachlich betreut werden, sowie deren jährliche Anpassung durch den Netzbe-
treiber als Summenwert, 

6. die Werte der nach § 21a Absatz 3 Satz 4 zu berücksichtigenden Mengeneffekte, 

7. die gemäß § 21a Absatz 5 ermittelten unternehmensindividuellen Effizienzwerte 
sowie die hierbei erhobenen, geprüften sowie die verwendeten Parameter zur Ab-
bildung struktureller Unterschiede und die Aufwandsparameter, 

8. das in den Entscheidungen nach § 21a ermittelte Ausgangsniveau, gegliedert 
nach den in § 275 des Handelsgesetzbuchs genannten Unterpositionen der ersten 
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Gliederungsebene, die bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-
sung eingeflossenen Bilanzpositionen, gegliedert nach den in § 266 des Handels-
gesetzbuchs genannten Unterpositionen bis zur zweiten Gliederungsebene, sowie 
die bei der Ermittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer verwendete Messzahl 
sowie den Hebesatz; gleiches gilt für die in das Ausgangsniveau nach § 21a ein-
geflossenen Kosten oder Kostenbestandteile, die aufgrund einer Überlassung be-
triebsnotweniger Anlagegüter durch Dritte anfallen, 

9. jährliche tatsächliche Kosten der genehmigten Investitionsmaßnahmen für die Er-
weiterung und Umstrukturierung in die Transportnetze jeweils als Summenwert, 

10. die ermittelten Kennzahlen zur Versorgungsqualität sowie die ermittelten Kenn-
zahlenvorgaben zur Netzzuverlässigkeit und Netzleistungsfähigkeit einschließlich 
aller zur Bestimmung der Strukturparameter verwendeten Größen und die daraus 
abgeleiteten Strukturparameter selbst und die Abweichungen der Netzbetreiber 
von diesen Vorgaben wie auch die daraus resultierenden Zu- oder Abschläge auf 
die Erlösobergrenzen, 

11. Summe der jährlichen Entwicklung der Kosten für Maßnahmen nach § 13a sowie 
die Kosten der Entschädigung nach § 13a Absatz 2, 

12. die jährliche Entwicklung der Summe der Kosten für die folgenden Systemdienst-
leistungen der Übertragungsnetzbetreiber, 

a) für Kraftwerksreserven der Transportnetzbetreiber Strom nach den §§ 13b, 
13d, 13e und 13g sowie 

b) für die gesicherte Versorgung von Kraftwerken mit Gas außerhalb der Netzre-
serve nach § 13f, 

13. alle Daten, die bei der Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors 
Verwendung finden, 

14. alle in der Entscheidung nach § 23 der Anreizregulierungsverordnung genannten 
Daten, ausgenommen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Dritter, 

15. Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen als Sum-
menwert und 

16. Kosten für die an Betreiber einer dezentralen Erzeugungsanlage und vorgelagerte 
Netzbetreiber aufgrund von dezentraler Einspeisung gezahlten vermiedenen Netz-
entgelte als Summenwert. 

Die Veröffentlichungen nach Satz 1 haben einschließlich etwaiger Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse zu erfolgen. Von einer Veröffentlichung der Daten nach Satz 1 
Nummer 7, 8 und 12 ist abzusehen, wenn durch die Veröffentlichung Rückschlüsse auf 
Kosten oder Preise Dritter möglich sind. 

(2) Sonstige Befugnisse der Regulierungsbehörde, Informationen und Daten zu 
veröffentlichen sowie im Einzelfall oder durch Festlegung die Veröffentlichung von In-
formationen und Daten anzuordnen, bleiben unberührt. 

(3) Die Regulierungsbehörde kann Entscheidungen durch Festlegungen nach 
§ 29 Absatz 1 treffen, die die Betreiber von Energieversorgungsnetze verpflichten, die 
Daten nach Absatz 1 an sie zu übermitteln, sowie Umfang, Zeitpunkt und Form der 
mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den zulässigen Datenformaten, Datenträgern 
und Übertragungswegen. 
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§ 23c 

Veröffentlichungspflichten der Netzbetreiber 

(1) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben jeweils zum 1. April eines 
Jahres folgende Strukturmerkmale ihres Netzes auf ihrer Internetseite zu veröffentli-
chen: 

1. die Stromkreislänge jeweils der Kabel- und Freileitungen in der Niederspannungs-, 
Mittelspannungs-, Hoch- und Höchstspannungsebene zum 31. Dezember des Vor-
jahres, 

2. die installierte Leistung der Umspannebenen zum 31. Dezember des Vorjahres, 

3. die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden pro Netz- und Um-
spannebene, 

4. die Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- und Umspannebenen, 

5. die Einwohnerzahl im Netzgebiet von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen 
der Niederspannungsebene zum 31. Dezember des Vorjahres, 

6. die versorgte Fläche zum 31. Dezember des Vorjahres, 

7. die geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dezember des Vorjahres, 

8. jeweils zum 31. Dezember des Vorjahres die Anzahl der Entnahmestellen mit einer 
viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgang-
messung und die Anzahl der sonstigen Entnahmestellen sowie 

9. den Namen des grundzuständigen Messstellenbetreibers. 

(2) Betreiber von Übertragungsnetzen sind ferner verpflichtet, folgende netzrele-
vanten Daten unverzüglich und in geeigneter Weise, zumindest auf ihrer Internetseite, 
zu veröffentlichen und zwei Jahre verfügbar zu halten: 

1. die Summe aller Stromabgaben aus dem Übertragungsnetz über direkt angeschlos-
sene Transformatoren und Leitungen an Elektrizitätsverteilernetze und Letztver-
braucher (vertikale Netzlast) stundenscharf in Megawattstunden pro Stunde, 

2. die Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene sowie den Lastverlauf als vier-
telstündige Leistungsmessung, 

3. die Netzverluste, 

4. den viertelstündigen Regelzonensaldo in Megawattstunden pro Viertelstunde sowie 
die tatsächlich abgerufene Minutenreserve, 

5. die grenzüberschreitenden Lastflüsse zusammengefasst je Kuppelstelle inklusive 
einer Vorschau auf die Kapazitätsvergabe, 

6. die marktrelevanten Ausfälle und Planungen für Revisionen der Übertragungsnetze, 

7. die Mengen und Preise der Verlustenergie und 
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8. Daten zur vorgesehenen Einspeisung von Windenergie auf Grundlage der Progno-
sen, die auch die Betreiber von Übertragungsnetzen verwenden, und zur tatsächli-
chen Einspeisung anhand der Daten, die die Betreiber von Übertragungsnetzen un-
tereinander verrechnen (in Megawattstunden pro Stunde). 

(3) Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind ferner verpflichtet, folgende 
netzrelevanten Daten unverzüglich in geeigneter Weise, zumindest auf ihrer Internet-
seite, zu veröffentlichen: 

1. die Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene sowie den Lastverlauf als vier-
telstündige Leistungsmessung, 

2. die Netzverluste, 

3. die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der 
Netzverluste, 

4. die Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve 
der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens, 

5. die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene, 

6. die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf und 

7. die Mengen und Preise der Verlustenergie. 

(4) Betreiber von Gasversorgungsnetzen haben jeweils zum 1. April eines Jahres 
folgende Strukturmerkmale ihres Netzes auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen: 

1. die Länge des Gasleitungsnetzes jeweils getrennt für die Niederdruck-, Mitteldruck- 
und Hochdruckebene zum 31. Dezember des Vorjahres, 

2. die Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmes-
serklassen, 

3.  die im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresar-
beit in Kilowattstunden oder in Kubikmetern, 

4. die Anzahl der Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen, 

5. die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Megawatt oder Kubikmetern pro 
Stunde und den Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens, 

6. die Zuordenbarkeit jeder Entnahmestelle zu einem oder mehreren Marktgebieten, 

7. die Mindestanforderungen an allgemeine Geschäftsbedingungen für Ein- oder Aus-
speiseverträge, Bilanzkreisverträge und Netzzugangsverträge, 

8. Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen sowie 

9. für den Netzanschluss neben den in § 19 Absatz 2 aufgeführten Angaben ferner, 
unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, die für die Prüfung des 
Netzanschlussbegehrens mindestens erforderlichen Angaben, die standardisierten 
Bedingungen für den Netzanschluss und eine laufend aktualisierte, übersichtliche 
Darstellung der Netzauslastung in ihrem gesamten Netz einschließlich der Kenn-
zeichnung tatsächlicher oder zu erwartender Engpässe. 
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(5) Betreiber von Fernleitungsnetzen sind ferner verpflichtet, folgende netzrele-
vanten Daten unverzüglich und in geeigneter Weise, zumindest auf ihrer Internetseite, 
zu veröffentlichen: 

1. eine unter Betreibern angrenzender Netze abgestimmte einheitliche Bezeichnung 
für Netzkopplungspunkte oder Ein- oder Ausspeisezonen, unter denen dort Kapazi-
tät gebucht werden kann, 

2. mindestens einmal jährlich Angaben über Termine von Kapazitätsversteigerungen 
und den hieraus erzielten Erlösen, 

3. Angaben über die Ermittlung und Berechnung der Lastflusssimulation sowie min-
destens einmal jährlich eine Dokumentation der durchgeführten kapazitätserhöhen-
den Maßnahmen und ihrer jeweiligen Kosten sowie 

4. Angaben zu den Erlösen aus der Vermarktung von Kapazitäten mittels einer Auk-
tionierung auf der Kapazitätsbuchungsplattform. 

Die Veröffentlichungspflichten der Fernleitungsnetzbetreiber nach Anhang I zur 
Verordnung (EG) Nr. 715/2009 bleiben unberührt. 

(6) Betreiber von Gasverteilungsnetzen sind ferner verpflichtet, folgende netzre-
levanten Daten unverzüglich und in geeigneter Weise, zumindest auf ihrer Internet-
seite, zu veröffentlichen: 

1. die Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwerts „Hs,n“ sowie am zehnten Werktag 
des Monats den Abrechnungsbrennwert des Vormonats an allen Ein- und Ausspei-
sepunkten, 

2. Regeln für den Anschluss anderer Anlagen und Netze an das vom Netzbetreiber 
betriebene Netz sowie den Zugang solcher Anlagen und Netze zu dem vom Netz-
betreiber betriebenen Netz, 

3. im örtlichen Verteilnetz die zur Anwendung kommenden Standardlastprofile sowie 

4. im örtlichen Verteilnetz eine Karte, auf der schematisch erkennbar ist, welche Be-
reiche in einem Gemeindegebiet an das örtliche Gasverteilernetz angeschlossen 
sind. 

(7) Die Veröffentlichung der Angaben nach den Absätzen 1 bis 6 hat in einem 
gängigen Format zu erfolgen, das eine automatisierte Auslesung der veröffentlichten 
Daten von der Internetseite ermöglicht. Die Angaben nach den Absätzen 2, 3, 5 und 6 
sind bei Änderungen unverzüglich anzupassen, mindestens monatlich oder, falls es die 
Verfügbarkeit kurzfristiger Dienstleistungen erfordert, täglich. Fernleitungsnetzbetrei-
ber haben die Angaben auf ihrer Internetseite zusätzlich in englischer Sprache zu ver-
öffentlichen. 

§ 23d 

Verordnungsermächtigung zur Transparenz der Kosten und Entgelte für den Zugang 
zu Energieversorgungsnetzen 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Regelungen zur Veröffentlichung weiterer Daten zu den Kosten und Ent-
gelte für den Zugang zu Gas- und Elektrizitätsversorgungsnetzen, einschließlich etwa-
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iger Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, durch die Regulierungsbehörde, Unterneh-
men oder Vereinigungen von Unternehmen zu treffen, soweit die Veröffentlichung die 
Interessen der Betroffenen am Schutz ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
nicht unangemessen beeinträchtigt und für die Nachvollziehbarkeit der Regulierung, 
insbesondere des Effizienzvergleichs sowie der Kosten der Energiewende, erforderlich 
ist.“ 

27. § 24 Satz 2 Nummer 7 wird gestrichen. 

28. In Teil 3 werden nach Abschnitt 3 folgende Abschnitte 3a und 3b eingefügt: 

„Abschnitt 3a 

Sondervorschriften für selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizi-
tätsverbindungsleitungen 

§ 28d 

Anwendungsbereich 

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für grenzüberschreitende Elektrizitäts-
verbindungsleitungen, die Bestandteil eines durch die Bundesnetzagentur nach § 12c 
Absatz 4 Satz 1, Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 12b Absatz 1, 2 und 4 bestätigten 
Netzentwicklungsplans sind. Die Bundesnetzagentur hat die Erfüllung der Vorausset-
zungen nach Satz 1 spätestens 9 Monate vor Beginn des Jahres festzustellen, in dem 
beim Betreiber für diese Übertragungsleitung erstmalig ein Zahlungsanspruch nach 
§ 28g entsteht. 

§ 28e 

Grundsätze der Netzkostenermittlung 

Für die Ermittlung der Netzkosten für die Errichtung und den Betrieb von grenz-
überschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen gelten die Grundsätze des § 21 
Absatz 2. 

§ 28f 

Feststellung der Netzkosten 

(1) Die Höhe der Netzkosten des selbstständigen Betreibers von grenzüber-
schreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen sind für ein abgelaufenes Kalenderjahr 
durch die Bundesnetzagentur festzustellen. Die Feststellung erfolgt nach Maßgabe des 
§ 28e und der in § 28i Absatz 1 Nummer 1 genannten Rechtsverordnung. 

(2) Die Feststellung ist spätestens sechs Monate nach dem Ablauf eines Kalen-
derjahres schriftlich oder elektronisch zu beantragen. Der Antrag nach Satz 1 muss alle 
für eine Prüfung erforderlichen Unterlagen einschließlich einer nachvollziehbaren Dar-
legung über die Höhe der Netzkosten enthalten. Zur Darlegung der Höhe der Netzkos-
ten ist insbesondere für jede grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitung ein 
separater Tätigkeitsabschluss vorzulegen. § 6b Absatz 1 bis 3 und Absatz 5 bis 8 findet 
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entsprechende Anwendung. Auf Verlangen der Regulierungsbehörde hat der Antrag-
steller die Unterlagen elektronisch zu übermitteln. Sie kann die Vorlage weiterer Anga-
ben oder Unterlagen verlangen, soweit dies für ihre Prüfung erforderlich ist. 

(3) Bei der Feststellung der Netzkosten nach Absatz 1 geht die Bundesnetzagen-
tur von einer gleichmäßigen Tragung der Kosten für die Errichtung und den Betrieb 
grenzüberschreitender Elektrizitätsverbindungsleitungen zwischen den Ländern aus, 
die mittels einer grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitung verbunden 
sind, soweit nicht eine abweichende Vereinbarung zwischen diesen Ländern getroffen 
wurde. Eine von der gleichmäßigen Kostentragung abweichende Aufteilung der Kosten 
bedarf einer Vereinbarung zwischen der Bundesnetzagentur und den zuständigen Re-
gulierungsbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten oder dem Drittstaat. 

§ 28g 

Zahlungsanspruch zur Deckung der Netzkosten 

(1) Dem selbstständigen Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsver-
bindungsleitungen steht ab deren Inbetriebnahme jährlich ein Zahlungsanspruch ge-
gen den Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung zu, an des-
sen Netz die grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen angeschlossen 
sind. Die Höhe des Zahlungsanspruchs richtet sich nach den zu erwartenden anerken-
nungsfähigen Kosten der grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitung für 
das folgende Kalenderjahr und des Saldos nach Absatz 3. Mindestens sechs Monate 
vor Beginn des jeweiligen Kalenderjahres übermittelt der selbstständige Betreiber von 
grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen dem betroffenen Betreiber 
von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung eine nachvollziehbare Prog-
nose über die Höhe der Kosten nach Satz 2 sowie einen Nachweis über die festgestell-
ten Kosten nach Absatz 3. Die Regelung des § 28f Absatz 3 findet auf die zu erwarten-
den Kosten nach Satz 2 entsprechende Anwendung. 

(2) Der Zahlungsanspruch nach Absatz 1 entsteht mit Beginn des Kalenderjahres. 
Er ist in zwölf monatlichen Raten zu erfüllen, die jeweils am 15. des Folgemonats fällig 
werden. 

(3) Der in Höhe des durchschnittlich gebundenen Kapitals verzinste Saldo der 
nach § 28f Absatz 1 festgestellten Netzkosten eines Kalenderjahres und der für dieses 
Kalenderjahr an den selbstständigen Betreiber einer grenzüberschreitenden Elektrizi-
tätsverbindungsleitung nach Absatz 1 ausgezahlten Summe ist im auf die Feststellung 
folgenden Kalenderjahr durch gleichmäßige Auf- oder Abschläge auf die Raten nach 
Absatz 2 Satz 2 zu verrechnen. Der durchschnittlich gebundene Betrag ergibt sich aus 
dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung nach Satz 
1 richtet sich nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezoge-
nen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite 
festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

(4) Ist eine grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitung eines selbst-
ständigen Betreibers an die Netze mehrerer Betreiber von Übertragungsnetzen mit Re-
gelzonenverantwortung angeschlossen, hat jeder einzelne von ihnen nur den auf seine 
Regelzone entfallenden Anteil der nach § 28f festgestellten Netzkosten auszuzahlen. 

(5) Der Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung darf die 
Kosten, die ihm durch Zahlungen nach Absatz 1 entstehen, als selbständigen Auf-
schlag auf seine Erlösobergrenze in die Netzentgeltbildung einbringen. 
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(6) Vor Inbetriebnahme einer grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungslei-
tung angefallene Betriebsaufwendungen des selbstständigen Betreibers sind nur dann 
erstattungsfähig, wenn eine Inbetriebnahme erfolgt. 

§ 28h 

Anspruch auf Herausgabe von Engpasserlösen 

(1) Der selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbin-
dungsleitungen ist verpflichtet, die in einem Kalenderjahr eingenommenen Erlöse aus 
der Bewirtschaftung von Engpässen in Höhe der Quote nach § 28f Absatz 3 zur Ver-
wendung gemäß Artikel 19 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU) 2019/943 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnen-
markt (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 54) an den nach § 28g Absatz 1 zahlungspflichti-
gen Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung herauszugeben. 
Durch den Erhalt oder die Verwendung der nach Satz 1 herausgegebenen Engpasser-
löse darf den Betreibern von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung weder 
ein wirtschaftlicher Vorteil noch ein wirtschaftlicher Nachteil erwachsen. 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 wird mit Beginn des Jahres fällig, welches auf 
das Jahr folgt, in dem der selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektri-
zitätsverbindungsleitungen die Engpasserlöse erzielt hat. 

(3) Der selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbin-
dungsleitungen teilt der Bundesnetzagentur und dem Betreiber von Übertragungsnet-
zen mit Regelzonenverantwortung jährlich spätestens bis zum 30. September eines 
Jahres die voraussichtliche Höhe der im laufenden Kalenderjahr vereinnahmten Erlöse 
aus Engpässen mit. 

(4) Sind dem selbstständigen Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitäts-
verbindungsleitungen nach § 28g Absatz 4 mehrere Betreiber von Übertragungsnetzen 
zahlungspflichtig, kann jeder einzelne von ihnen nur die Herausgabe des auf seine 
Regelzone entfallenden Anteils der Engpasserlöse verlangen. 

§ 28i 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates 

1. die Methode zur Berechnung der Netzkosten des selbstständigen Betreibers von 
grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen den Grundsätzen des 
§ 28e entsprechend festzulegen, 

2. zu bestimmen, dass als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile im Sinne von 
§ 21a Absatz 4 anzusehen sind 

 a) Kosten des Betreibers von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwor-
tung aus der Erfüllung des Zahlungsanspruchs nach § 28g sowie 

 b) Erlöse des Betreibers von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung 
aus der Erfüllung des Anspruchs auf Herausgabe von Engpasserlösen nach § 28h, 
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3. zu regeln, dass Kosten nach Nummer 2 Buchstabe a abweichend von § 24 Satz 2 
Nummer 4 bereits ab dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
nach Artikel 11 Nummer 2] vollständig in den bundeseinheitlich gebildeten Anteil der 
Übertragungsnetzentgelte einzubeziehen sind, 

4. einen Verteilungsschlüssel vorzusehen, aus dem sich ergibt, zu welchem Anteil 
mehrere Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung nach 
§ 28g Absatz 4 zahlungspflichtig und nach § 28h Absatz 4 herausgabeberechtigt 
sind. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Verfahren und die Anforde-
rungen an die nach § 28f Absatz 2 Satz 2 vorzulegenden Unterlagen näher auszuge-
stalten. 

Abschnitt 3b 

Regulierung von Wasserstoffnetzen 

§ 28j 

Anwendungsbereich der Regulierung von Wasserstoffnetzen 

(1) Betreiber von Wasserstoffnetzen können gegenüber der Bundesnetzagentur 
schriftlich erklären, dass ihre Wasserstoffnetze der Regulierung nach diesem Teil un-
terfallen sollen. Die Erklärung wird wirksam, wenn erstmalig eine positive Bedarfsprü-
fung nach § 28p vorliegt. Die Erklärung gilt ab dem Zeitpunkt der Wirksamkeit unbefris-
tet für den gesamthaften Betreiber von Wasserstoffnetzen. Die Bundesnetzagentur ver-
öffentlicht die Liste der regulierten Betreiber von Wasserstoffnetzen auf ihrer Internet-
seite. 

(2) Die §§ 28k bis 28p finden nur auf Betreiber von Wasserstoffnetzen Anwen-
dung, die eine Erklärung nach Absatz 1 gegenüber der Bundesnetzagentur abgegeben 
haben.  

(3) § 28m gilt für die Betreiber von Speicheranlagen entsprechend. 

(4) Teil 5 findet nach Maßgabe dieses Abschnitts sowie der §§ 113a bis 113d 
Anwendung. 

§ 28k 

Rechnungslegung und Buchführung 

(1) Betreiber von Wasserstoffnetzen haben einen Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Ersten, Dritten und 
Vierten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts des Dritten Buchs des Handelsgesetz-
buchs aufzustellen, prüfen zu lassen und offenzulegen; § 264 Absatz 3 und § 264b des 
Handelsgesetzbuchs sind insoweit nicht anzuwenden. § 6b gilt entsprechend. 

(2) Betreiber von Wasserstoffnetzen, die neben dem Betrieb von Wasserstoffnet-
zen weitere Tätigkeiten ausüben, haben zur Vermeidung von Diskriminierung und 
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Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung ein eigenes Konto für die Tä-
tigkeit des Betriebs von Wasserstoffnetzen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, 
wenn diese Tätigkeit von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würde. Tä-
tigkeit im Sinne dieser Bestimmung ist auch jede wirtschaftliche Nutzung eines Eigen-
tumsrechts. Mit der Erstellung des Jahresabschlusses ist für den Betrieb von Wasser-
stoffnetzen eine den in Absatz 1 Satz 1 genannten Vorschriften entsprechende Bilanz 
sowie Gewinn- und Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss) aufzustellen und dem Ab-
schlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. § 6b Absatz 3 bis 7 gelten entsprechend. 

§ 28l 

Entflechtung 

(1) Betreiber von Wasserstoffnetzen sind zur Gewährleistung von Transparenz 
sowie diskriminierungsfreier Ausgestaltung und Abwicklung des Netzbetriebs verpflich-
tet. Um dieses Ziel zu erreichen, haben sie die Unabhängigkeit des Netzbetriebs von 
der Wasserstofferzeugung, der Wasserstoffspeicherung sowie vom Wasserstoffver-
brauch sicherzustellen. Betreibern von Wasserstoffnetzen ist es nicht gestattet, Eigen-
tum an Anlagen zur Wasserstofferzeugung, zur Wasserstoffspeicherung, zum Wasser-
stoffverbrauch und Anlagen zur Einspeisung von Gas in Gasversorgungsnetze zu hal-
ten oder diese zu errichten oder zu betreiben. 

(2) Energieversorgungsunternehmen haben sicherzustellen, dass Betreiber von 
Wasserstoffnetzen, die mit ihnen vertikal oder horizontal verbunden sind, hinsichtlich 
ihrer Rechtsform unabhängig von anderen Tätigkeitsbereichen der Energieversorgung 
sind. 

(3) Unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen zur Offenbarung von Informationen 
haben Betreiber von Wasserstoffnetzen sicherzustellen, dass die Vertraulichkeit wirt-
schaftlich sensibler Informationen gewahrt wird, von denen sie in Ausübung ihrer Ge-
schäftstätigkeit Kenntnis erlangen. Legt ein Betreiber von Wasserstoffnetzen Informa-
tionen über die eigenen Tätigkeiten offen, haben sie zu gewährleisten, dass dies dis-
kriminierungsfrei erfolgt. Sie stellen insbesondere sicher, dass wirtschaftlich sensible 
Informationen gegenüber verbundenen Unternehmen vertraulich behandelt werden. 

§ 28m 

Anschluss und Zugang zu den Wasserstoffnetzen 

(1) Betreiber von Wasserstoffnetzen haben Dritten den Anschluss und den Zu-
gang zu ihren Wasserstoffnetzen zu angemessenen und diskriminierungsfreien Bedin-
gungen zu gewähren, sofern dies für Dritte erforderlich ist. Der Netzzugang, einschließ-
lich der damit zusammenhängenden Fragen des Netzanschlusses, ist im Wege des 
verhandelten Zugangs zu gewähren. 

(2) Betreiber von Wasserstoffnetzen können den Anschluss oder den Zugang 
nach Absatz 1 verweigern, soweit sie nachweisen, dass ihnen der Anschluss oder der 
Zugang aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht zu-
mutbar ist. Die Ablehnung ist in Textform zu begründen. 

(3) Die Betreiber von Wasserstoffnetzen sind verpflichtet, ihre geltenden Ge-
schäftsbedingungen für den Netzzugang im Internet zu veröffentlichen. Dies umfasst 
insbesondere die Entgelte für den Netzzugang, die verfahrensmäßige Behandlung von 
Netzzugangsanfragen und die Regelungen zum Ausgleich des Wasserstoffnetzes. Auf 
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Anfrage haben die Betreiber von Wasserstoffnetzen Angaben über die für die Dauer 
des begehrten Netzzugangs nutzbaren Kapazitäten und absehbaren Engpässe zu ma-
chen sowie ausreichende Informationen zu übermitteln, damit der Transport, die Ent-
nahme oder die Einspeisung von Wasserstoff unter Gewährleistung eines sicheren und 
leistungsfähigen Betrieb des Wasserstoffnetzes durchgeführt werden kann. 

§ 28n 

Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang, Verordnungsermächtigung 

(1) Für die Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang zu Wasserstoffnetzen 
gilt § 21 nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5 entsprechend. Die Anreizregulierung nach 
§ 21a sowie die Genehmigung von Entgelten nach § 23a findet auf Betreiber von Was-
serstoffnetzen keine Anwendung. Die Kosten werden jährlich anhand der zu erwarten-
den Kosten für das folgende Kalenderjahr sowie der Differenz zwischen den erzielten 
Erlösen und den tatsächlichen Kosten des jeweiligen Vorjahres ermittelt und über Ent-
gelte erlöst. Kosten dürfen nur insoweit geltend gemacht werden, als eine positive Be-
darfsprüfung nach § 28p vorliegt. Die Kosten nach Satz 3 werden durch die Bundes-
netzagentur nach § 29 Absatz 1 festgelegt oder genehmigt. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates 

1. die Bedingungen und Methoden zur Ermittlung der Kosten nach Absatz 1 näher 
auszugestalten sowie 

2. Regelungen darüber zu treffen, welche netzbezogenen und sonst für ihre Kalkula-
tion erforderlichen Daten die Betreiber von Energieversorgungsnetzen erheben und 
für welchen Zeitraum sie diese aufbewahren müssen. 

§ 28o 

Ad-hoc Prüfung der Bedarfsgerechtigkeit von Wasserstoffinfrastrukturen 

(1) Die Betreiber von Wasserstoffnetzen legen der Bundesnetzagentur alle Infor-
mationen vor, die für die Prüfung der Bedarfsgerechtigkeit von einzelnen Wasserstoff-
infrastrukturmaßnahmen erforderlich sind. 

(2) Grundlage der Prüfung der Bedarfsgerechtigkeit der Wasserstoffinfrastruktu-
ren durch die Bundesnetzagentur sind insbesondere Verträge bezüglich der Wasser-
stoffleitung über Angebot und Nachfrage von Wasserstoff im Rahmen eines verhan-
delten Netzzugangs. 

(3) Bei Wasserstoffinfrastruktur, für die ein Förderbescheid nach den Förderkrite-
rien der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung ergangen ist, liegt in der 
Regel eine Bedarfsgerechtigkeit vor. 

(4) Im Falle der Umrüstung einer Erdgasinfrastruktur im Fernleitungsnetz muss 
vor der Prüfung der Bedarfsgerechtigkeit als Wasserstoffinfrastruktur im Netzentwick-
lungsplan Gas nachgewiesen worden sein, dass die Infrastruktur aus dem Fernlei-
tungsnetz herausgenommen werden kann. 
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(5) Die Bundesnetzagentur entscheidet über die Bedarfsgerechtigkeit der Was-
serstoffinfrastruktur innerhalb von vier Monaten nach Eingang der in Absatz 1 genann-
ten Informationen. 

§ 28p 

Berichterstattung zur erstmaligen Erstellung des Netzentwicklungsplans Wasserstoff 

(1) Die Betreiber von Wasserstoffnetzen legen der Bundesnetzagentur parallel 
zum Netzentwicklungsplan Gas erstmals zum 1. April 2022 einen Bericht zum aktuellen 
Stand des Wasserstoffnetzes und zur Entwicklung einer zukünftigen Netzplanung Was-
serstoff mit dem Zieljahr 2035 vor. 

(2) Dieser Bericht umfasst mögliche Kriterien zur Berücksichtigung von Wasser-
stoff-Projekten sowie Anforderungen zur Ermittlung von Ausbaumaßnahmen. Diese 
Kriterien beinhalten insbesondere die Anforderungen einer zukünftigen Bestimmung 
von Standorten für Power-to-Gas-Anlagen sowie Aufkommensquellen und Abnahme-
regionen für Wasserstoff. In dem Bericht wird auch auf etwaige Wechselwirkungen und 
Schnittstellen mit dem Netzentwicklungsplan Gas der Fernleitungsnetzbetreiber ein-
schließlich der notwendigen Umrüstung von Erdgasleitungen sowie auf etwaige Wech-
selwirkungen und Schnittstellen mit dem Netzentwicklungsplan Strom der Übertra-
gungsnetzbetreiber eingegangen. 

(3) Die Bundesnetzagentur erstellt auf der Grundlage des Berichts nach Absatz 1 
Empfehlungen für die rechtliche Implementierung eines verbindlichen Netzentwick-
lungsplans Wasserstoff. 

(4) Die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 nähere 
Bestimmungen zu Inhalt und Verfahren der Erstellung des Netzentwicklungsplans 
Wasserstoff treffen.“. 

29. § 30 wird folgender Absatz angefügt: 

„(3) Soweit ein berechtigtes Interesse besteht, kann die Regulierungsbehörde auch 
eine Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist.“ 

30. In § 35 Absatz 1 Nummer 10 werden nach den Wörtern „von Vorauszahlungssyste-
men,“ die Wörter „Marktangebot von und Preisvolatilität bei Verträgen mit dynamischen 
Stromtarifen,“ eingefügt.“ 

31. In § 36 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Die Veröffentlichungen im Internet müssen einfach auffindbar sein und unmissver-
ständlich verdeutlichen, dass es sich um die Bedingungen der Belieferung in der 
Grundversorgung handelt.“ 

32. Die §§ 40 und 41 werden durch die folgenden §§ 40 bis 41e ersetzt: 

 „§ 40 

Inhalt der Strom- und Gasrechnungen 

(1) Rechnungen für Energielieferungen an Letztverbraucher müssen einfach und 
verständlich sein. Sie sind dem Letztverbraucher auf dessen Wunsch hin zu erläutern. 
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Der Rechnungsbetrag und das Datum der Fälligkeit des Rechnungsbetrages müssen 
deutlich erkennbar und hervorgehoben sein. 

(2) Lieferanten sind verpflichtet, in ihren Rechnungen für Energielieferungen an 
Letztverbraucher gesondert auszuweisen 

1. ihren Namen, ihre ladungsfähige Anschrift und das zuständige Registergericht so-
wie Angaben, die eine unverzügliche telefonische und elektronische Kontaktauf-
nahme ermöglichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post und einer 
Kunden-Hotline, 

2. die belieferte Verbrauchsstelle des Letztverbrauchers einschließlich der zur Be-
zeichnung der Entnahmestelle verwendeten Identifikationsnummer, 

3. die Vertragsdauer und die geltenden Preise, 

4. den nächstmöglichen Kündigungstermin und die Kündigungsfrist, 

5. den zuständigen Messstellenbetreiber sowie die für die Belieferung maßgebliche 
Identifikationsnummer und die Codenummer des Netzbetreibers, 

6. bei einer Verbrauchsabrechnung den Anfangszählerstand und den Endzähler-
stand des abgerechneten Zeitraums sowie den ermittelten Verbrauch im Abrech-
nungszeitraum, 

7. den auch in grafischer Form dargestellten Vergleich des ermittelten Verbrauchs zu 
dem Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums, 

8. den auch in grafischer Form dargestellten Vergleich des eigenen Jahresver-
brauchs zu dem Jahresverbrauch von Vergleichskundengruppen, soweit möglich, 

9. die Rechte der Letztverbraucher im Hinblick auf Streitbeilegungsverfahren, die 
ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen, einschließlich der für Verbraucherbe-
schwerden nach § 111b einzurichtenden Schlichtungsstelle und deren Anschrift, 

10. die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich 
Elektrizität und Gas, 

11. Informationen über Kontaktstellen zur Beratung in Energieangelegenheiten sowie 

12. Hinweise zu der Verfügbarkeit und den Vorteilen eines Lieferantenwechsels sowie 
Informationen über zertifizierte Preisvergleichsinstrumente für Vertragsangebote 
der Stromlieferanten nach § 41c. 

Wenn der Lieferant den Letztverbraucher im Vorjahreszeitraum nicht beliefert hat, ist 
der vormalige Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den Verbrauch des ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. 

(3) Lieferanten sind verpflichtet, in den Rechnungen folgende Belastungen ge-
sondert auszuweisen, soweit sie Kalkulationsbestandteile der in die Rechnung einflie-
ßenden Preise sind: 

1. die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes oder die Energiesteuer nach 
§ 2 des Energiesteuergesetzes, in der jeweils geltenden Fassung, 

2. die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der Konzessions-
abgabenverordnung, 
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3. jeweils gesondert die Umlagen und Aufschläge nach § 17f Absatz 5 sowie nach § 60 
Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung und § 18 der Verordnung 
zu abschaltbaren Lasten vom 28. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2998), 

4. jeweils gesondert die Netzentgelte und, soweit sie Gegenstand des Liefervertrages 
sind, die Entgelte des Messstellenbetreibers oder des Betreibers von Energiever-
sorgungsnetzen für den Messstellenbetrieb und die Messung, 

5. bei Gasrechnungen bis zum 31. Dezember 2025 die Kosten in Cent/kWh für den 
Erwerb von Emissionszertifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz 
vom 12. Dezember 2019 in der jeweils geltenden Fassung (CO2-Preis). 

(4) Lieferanten haben für Letztverbraucher die für die Forderungen maßgeblichen 
Berechnungsfaktoren in Rechnungen vollständig und in allgemein verständlicher Form 
unter Verwendung standardisierter Begriffe und Definitionen auszuweisen. 

(5) Die Bundesnetzagentur kann Entscheidungen über den Mindestinhalt von 
Rechnungen nach den Absätzen 1 bis 3 sowie Näheres zum standardisierten Format 
nach Absatz 4 durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 gegenüber den Lieferanten tref-
fen. 

§ 40a 

Verbrauchsermittlung für Strom- und Gasrechnungen 

(1) Der Lieferant ist berechtigt, zur Ermittlung des Verbrauchs nach § 40 Absatz 
2 Nummer 6 für die Zwecke der Abrechnung 

1. die Ablesewerte oder rechtmäßig ermittelte Ersatzwerte zu verwenden, die er vom 
Messstellenbetreiber oder Netzbetreiber erhalten hat, 

2. die Messeinrichtung selbst abzulesen oder 

3. die Ablesung vom Letztverbraucher mittels eines Systems der regelmäßigen Selbst-
ablesung und Übermittlung durch den Letztverbraucher zu verlangen, sofern keine 
Fernübermittlung der Verbrauchsdaten erfolgt. 

Haushaltskunden können einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn sie 
ihnen nicht zumutbar ist. Der Lieferant darf bei einem berechtigten Widerspruch nach 
Satz 2 für eine eigene Ablesung nach Satz 1 Nummer 2 kein gesondertes Entgelt ver-
langen. Bei einer Messung mit einem intelligenten Messystem nach § 2 Nummer 7 des 
Messstellenbetriebsgesetzes und bei registrierender Lastgangmessung sind die Werte 
nach Satz 1 Nummer 1 vorrangig zu verwenden. Der Lieferant hat anzugeben, wie ein 
von ihm verwendeter Zählerstand ermittelt wurde. 

(2) Soweit ein Letztverbraucher für einen bestimmten Abrechnungszeitraum 
keine Ablesedaten übermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Gründen, die er nicht 
zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, dürfen die Abrechnung oder die 
Abrechnungsinformation auf einer Verbrauchsschätzung beruhen, die unter angemes-
sener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zu erfolgen hat. In diesem Fall 
ist der geschätzte Verbrauch anzugeben und auf Wunsch des Kunden zu erläutern. 
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§ 40b 

Rechnungs- und Informationszeiträume 

(1) Lieferanten sind verpflichtet, den Energieverbrauch nach ihrer Wahl in Zeitab-
schnitten abzurechnen, die ein Jahr nicht überschreiten dürfen, ohne hierfür ein geson-
dertes Entgelt in Rechnung zu stellen. Sie sind verpflichtet, allen Letztverbrauchern 
anzubieten 

1. eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung sowie 

2. die elektronische Übermittlung der Abrechnungen und Abrechnungsinformationen. 

Sofern der Letztverbraucher keinen Abrechnungszeitraum bestimmt, bleibt es bei 
der Wahl des Zeitraums durch den Lieferanten nach Satz 1. Im Falle einer Beendigung 
des Lieferverhältnisses sind Lieferanten zur Erstellung einer Abschlussrechnung ver-
pflichtet. Auf Wunsch des Letztverbrauchers sind Abrechnungen oder Verbrauchsin-
formationen elektronisch zu übermitteln. 

(2) Lieferanten haben Letztverbrauchern, bei denen keine Fernübermittlung der 
Verbrauchsdaten erfolgt und die sich für eine elektronische Übermittlung nach Absatz 
1 Satz 2 Nummer 2 entschieden haben, Abrechnungsinformationen mindestens alle 
sechs Monate oder auf Verlangen einmal alle drei Monate unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen. 

(3) Lieferanten haben Letztverbrauchern, bei denen eine Fernübermittlung der 
Verbrauchsdaten erfolgt, eine monatliche Verbrauchsinformation unentgeltlich zur Ver-
fügung zu stellen; dies kann über das Internet oder andere geeignete elektronische 
Medien erfolgen. 

(4) Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen erfolgen auf Grundlage des nach 
§ 40a ermittelten tatsächlichen Verbrauchs. 

(5) Stromlieferanten sind auf Verlangen eines von ihnen belieferten Letztverbrau-
chers verpflichtet, ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie, soweit 
verfügbar, dem Letztverbraucher selbst und zusätzlich auch einem vom Letztverbrau-
cher benannten Dritten zur Verfügung zu stellen. Die ergänzenden Informationen müs-
sen kumulierte Daten mindestens für die vorangegangenen drei Jahre umfassen, 
längstens für den Zeitraum seit Beginn des Energieliefervertrages, und den Intervallen 
der Abrechnungsinformationen entsprechen. 

§ 40c 

Zeitpunkt und Fälligkeit von Strom- und Gasrechnungen 

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem von dem Lieferanten angegebe-
nen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung 
fällig. 

(2) Lieferanten müssen sicherstellen, dass der Letztverbraucher die Abrechnung 
spätestens sechs Wochen nach Beendigung des abzurechnenden Zeitraums und eine 
Abschlussrechnung spätestens sechs Wochen nach Beendigung des Lieferverhältnis-
ses erhält. Erfolgt eine Stromabrechnung nach § 40b Absatz 1 monatlich, beträgt die 
Frist drei Wochen. 
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(3) Ergibt sich aus der Abrechnung ein Guthaben, ist dieses von dem Lieferanten 
vollständig mit der nächsten Abschlagszahlung zu verrechnen oder binnen zwei Wo-
chen auszuzahlen. Guthaben, die aus einer Abschlussrechnung folgen, sind binnen 
vier Wochen auszuzahlen. 

§ 41 

Energielieferverträge mit Letztverbrauchern 

(1) Verträge über die Belieferung von Letztverbrauchern mit Energie müssen ein-
fach und verständlich sein. Die Verträge müssen insbesondere Bestimmungen enthal-
ten über 

1. den Namen und die Anschrift des Lieferanten, 

2. die belieferte Verbrauchsstelle des Letztverbrauchers einschließlich der zur Be-
zeichnung der Entnahmestelle verwendeten Identifikationsnummer, 

3. den Vertragsbeginn, die Vertragsdauer sowie die Bedingungen für eine Verlänge-
rung und Beendigung des Vertrags, 

4. zu erbringende Leistungen einschließlich damit gebündelter Produkte oder Leis-
tungen sowie angebotener Wartungsdienste, wobei insbesondere anzugeben ist, 
ob der Messstellenbetrieb und hierfür anfallende Entgelte von den vertraglichen 
Leistungen umfasst sind, 

5. die Preisanpassung, Kündigungstermine und Kündigungsfristen sowie das Rück-
trittsrecht des Kunden, 

6. den Zeitpunkt der Abrechnungen und die Zahlungsweise, 

7. Haftungs- und Entschädigungsregelungen bei Nichteinhaltung vertraglich verein-
barter Leistungen, 

8. den unentgeltlichen und zügigen Lieferantenwechsel, 

9. die Art und Weise, wie aktuelle Informationen über die geltenden Tarife, Wartungs-
entgelte und gebündelte Produkte oder Leistungen erhältlich sind, 

10. Informationen über die Rechte der Letztverbraucher im Hinblick auf Verbraucher-
beschwerden und Streitbeilegungsverfahren, die ihnen im Streitfall zur Verfügung 
stehen, einschließlich der für Verbraucherbeschwerden nach § 111b einzurichten-
den Schlichtungsstelle mit deren Anschrift und Webseite, über die Verpflichtung 
des Lieferanten zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren sowie 

11. die Kontaktdaten des Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich 
Elektrizität und Gas. 

Die Informationspflichten gemäß Artikel 246 und Artikel 246a des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche bleiben unberührt. 

(2) Den Letztverbrauchern sind vor Vertragsschluss verschiedene Zahlungsmög-
lichkeiten anzubieten. Unterschiede bei Zahlungsarten oder Vorauszahlungssystemen 
müssen objektiv, diskriminierungsfrei und verhältnismäßig sein. Sie dürfen die unmit-
telbaren Kosten, die dem Zahlungsempfänger für die Nutzung der jeweiligen Zahlungs-
art oder eines Vorauszahlungssystems entstehen, nicht übersteigen. 
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(3) Lieferanten sind verpflichtet, in an Letztverbraucher gerichtetem Werbemate-
rial sowie auf ihrer Website allgemeine Informationen zu den Bestimmungen nach Ab-
satz 1 Satz 3 anzugeben. 

(4) Den Letztverbrauchern ist innerhalb einer Woche nach dem Vertragsschluss 
eine knappe, leicht verständliche und klar gekennzeichnete Zusammenfassung der 
wichtigsten Vertragsbedingungen zur Verfügung zu stellen. Die Zusammenfassung hat 
insbesondere die Kontaktdaten des Lieferanten, die Verbrauchsstelle, geltende Preise, 
den Belieferungsbeginn, die Kündigungsfrist sowie etwaige Bonusvereinbarungen und 
Mindestvertragslaufzeiten zu enthalten. 

(5) Lieferanten haben Letztverbraucher rechtzeitig, in jedem Fall vor Ablauf einer 
Abrechnungsperiode, auf transparente und verständliche Weise über eine beabsich-
tigte Änderung der Preise oder der sonstigen Vertragsbedingungen und über ihre 
Rechte zur Vertragsbeendigung zu unterrichten. Über Preisänderungen ist spätestens 
zwei Wochen, bei Haushaltskunden spätestens einen Monat, vor Eintritt der beabsich-
tigten Änderung unmittelbar sowie auf verständliche und transparente Weise unter Hin-
weis auf deren Anlass, Voraussetzungen und Umfang zu unterrichten. Ändert der Lie-
ferant die Preise oder sonstigen Vertragsbedingungen einseitig, kann der Letztverbrau-
cher den Vertrag mit einer Frist von einer Woche zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen kündigen, ohne dass vom Lieferanten hierfür ein gesondertes Entgelt 
verlangt werden darf. Eine Änderung der Vertragsbedingungen liegt auch bei einer An-
passung der vertraglichen Leistungen vor. 

(6) Bei unveränderter Weitergabe von umsatzsteuerlichen Mehr- oder Minderbe-
lastungen, die sich aus einer gesetzlichen Änderung der geltenden Umsatzsteuersätze 
ergeben, bedarf es keiner Unterrichtung nach Absatz 5 Satz 1 und 2; ein Sonderkün-
digungsrecht nach Absatz 5 Satz 3 entsteht nicht. 

(7) Stromlieferverträge dürfen keine vertraglichen Regelungen enthalten, die dem 
Letztverbraucher den Erwerb oder die Veräußerung von Stromdienstleistungen, die 
nicht Vertragsgegenstand sind, von einem anderen oder an ein anderes Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen untersagen. Stromdienstleistungen nach Satz 1 umfassen 
auch vertragliche Vereinbarung über eine Aggregierung. Letztverbraucher sind ver-
pflichtet, ihren Stromlieferanten den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit 
einem Dritten über eine Aggregierung mitzuteilen. 

§ 41a 

Lastvariable, tageszeitabhängige und dynamische Stromtarife 

(1) Lieferanten haben, soweit technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar, für 
Letztverbraucher von Elektrizität einen Tarif anzubieten, der einen Anreiz zu Energie-
einsparung oder Steuerung des Energieverbrauchs setzt. Tarife im Sinne von Satz 1 
sind insbesondere lastvariable oder tageszeitabhängige Tarife. Lieferanten haben da-
neben für Haushaltskunden mindestens einen Tarif anzubieten, für den die Datenauf-
zeichnung und -übermittlung auf die Mitteilung der innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums verbrauchten Gesamtstrommenge begrenzt bleibt. 

(2) Stromlieferanten, die zum 31. Dezember eines Jahres mehr als 200 000 Letzt-
verbraucher beliefern, sind im Folgejahr verpflichtet, den Abschluss eines Stromliefer-
vertrages mit dynamischen Stromtarifen für Letztverbraucher anzubieten, die über ein 
intelligentes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes verfügen. Die 
Stromlieferanten haben die Letztverbraucher über die Kosten sowie die Vor- und Nach-
teile der Verträge nach Satz 1 umfassend zu unterrichten sowie Informationen über 
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den Einbau eines intelligenten Messsystems im Sinne des Messstellenbetriebsgeset-
zes anzubieten. 

§ 41b 

Energielieferverträge mit Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung, Verord-
nungsermächtigung 

(1) Energielieferverträge mit Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung 
und deren Kündigung durch den Energielieferanten bedürfen der Textform. Der Liefe-
rant hat dem Haushaltskunden dessen Kündigung innerhalb einer Woche nach Zugang 
unter Angabe des Vertragsendes in Textform zu bestätigen. 

(2) Haushaltskunden sind rechtzeitig vor einer geplanten Versorgungsunterbre-
chung wegen Nichtzahlung in geeigneter Weise über Möglichkeiten zur Vermeidung 
der Versorgungsunterbrechung zu informieren, die für den Haushaltskunden keine 
Mehrkosten verursachen. Dazu können Hilfsangebote zur Abwendung einer Versor-
gungsunterbrechung wegen Nichtzahlung, Vorauszahlungssysteme, Energieaudits, 
Energieberatungsdienste, alternative Zahlungspläne verbunden mit einer Stundungs-
vereinbarung, Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen Mindestsicherung oder eine 
Schuldnerberatung gehören. Die Informationen müssen deutlich und leicht verständlich 
die Maßnahme selbst sowie die Konsequenzen aufzeigen. 

(3) Wird eine Voraus- oder Abschlagszahlung vereinbart, muss sich diese nach 
dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittli-
chen Verbrauch vergleichbarer Kunden richten. Macht der Haushaltskunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies bei der Bemessung angemessen 
zu berücksichtigen. Eine bei Vertragsabschluss vereinbarte Voraus- oder Abschlags-
zahlung wird bei der Belieferung von Haushaltskunden nicht vor Beginn der Lieferung 
fällig. 

(4) Haushaltskunden sind im Falle eines Wohnsitzwechsels zu einer außeror-
dentlichen Kündigung ihres bisherigen Liefervertrages unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von sechs Wochen zum Zeitpunkt des Auszugs berechtigt. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der bisherige Lieferant dem Haushaltskunden binnen zwei Wochen nach Erhalt 
der Kündigung in Textform eine Fortsetzung des Liefervertrages an dessen neuem 
Wohnsitz zu den bisherigen Vertragsbedingungen anbietet und die Belieferung an der 
neuen Entnahmestelle möglich ist. 

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Regelungen für die Belieferung von 
Haushaltskunden mit Energie außerhalb der Grundversorgung treffen, die Bestimmun-
gen der Verträge einheitlich festsetzen und insbesondere Regelungen über den Ver-
tragsabschluss, den Gegenstand und die Beendigung der Verträge treffen sowie 
Rechte und Pflichten der Vertragspartner festlegen. Hierbei sind die beiderseitigen In-
teressen angemessen zu berücksichtigen. Die jeweils in Anhang I der Richtlinie 
2009/72/EG und der Richtlinie 2009/73/EG vorgesehenen Maßnahmen sind zu beach-
ten. 
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§ 41c 

Vergleichsinstrumente bei Energielieferungen 

(1) Die Bundesnetzagentur stellt sicher, dass Haushaltskunden und Kleinstunter-
nehmen, die einen voraussichtlichen Jahresverbrauch von weniger als 100 000 Kilo-
wattstunden haben, unentgeltlich Zugang zu mindestens einem unabhängigen Ver-
gleichsinstrument haben, mit dem sie verschiedene Stromlieferanten und deren Ange-
bote, einschließlich der Angebote für Verträge mit dynamischen Stromtarifen, in Bezug 
auf die Preise und die Vertragsbedingungen vergleichen und beurteilen können.  

(2) Das Vergleichsinstrument nach Absatz 1 muss 

1. unabhängig von den Energielieferanten und -erzeugern betrieben werden und damit 
sicherstellen, dass die Energielieferanten bei den Suchergebnissen gleichbehandelt 
werden; 

2. die Inhaber und Betreiber des Vergleichsinstruments sowie dessen Finanzierung 
und eventuelle Kontrolleure eindeutig offenlegen; 

3. klare und objektive Kriterien enthalten, auf die sich der Vergleich stützt, und diese 
offenlegen; 

4. eine leicht verständliche und eindeutige Sprache verwenden; 

5. korrekte und aktualisierte Informationen bereitstellen und den Zeitpunkt der letzten 
Aktualisierung angeben; 

6. allen Energielieferanten offenstehen und eine breite Palette an Angeboten umfas-
sen , die einen wesentlichen Teil des Marktes abdeckt; falls die angebotenen Infor-
mationen keine vollständige Marktübersicht darstellen, ist eine eindeutige diesbe-
zügliche Erklärung auszugeben, bevor die Ergebnisse angezeigt werden; 

7. ein wirksames Verfahren für die Meldung falscher Informationen vorsehen; 

8. Preise, Tarife und Vertragsbedingungen zwischen Angeboten zu vergleichen, die 
Verbrauchern zur Verfügung stehen. 

(3) Vergleichsinstrumente, die den Anforderungen nach Absatz 2 entsprechen, 
werden auf Antrag des Anbieters des Vergleichsinstruments von der Bundesnetzagen-
tur zertifiziert. Die Bundesnetzagentur überprüft die fortlaufende Erfüllung der Voraus-
setzungen und entzieht das Vertrauenszeichen bei gravierenden Verstößen, denen in-
nerhalb einer angemessenen Frist nicht abgeholfen wird. Die Bundesnetzagentur kann 
die Zertifizierung nach Satz 1 und die Überprüfung und die Entziehung nach Satz 2 an 
einen geeigneten Dritten übertragen; die Bundesnetzagentur ist berechtigt, den belie-
henen Dritten im Weisungswege zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung anzuhalten. 
Falls derartige Vergleichsinstrumente im Markt nicht angeboten werden, schreibt die 
Bundesnetzagentur die Leistung aus. 

(4) Die Bundesnetzagentur kann Absatz 3 auch auf Vergleichsinstrumente an-
wenden, die den Vergleich von verschiedenen Energielieferanten und deren Angebo-
ten in Bezug auf die Preise und die Vertragsbedingungen für die Lieferung von Erdgas 
an Haushaltskunden und Kleinstunternehmen betreffen, um sicherzustellen, dass 
Haushaltskunden und Kleinstunternehmen unentgeltlich Zugang zu mindestens einem 
solchen unabhängigen Vergleichsinstrument haben. 
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(5) Dritte dürfen Informationen, die von Energielieferanten veröffentlicht werden, 
zur Bereitstellung unabhängiger Vergleichsinstrumente nutzen. Energielieferanten 
müssen eine kostenlose Nutzung in offenen Datenformaten ermöglichen. 

§ 41d 

Erbringung von Dienstleistungen außerhalb bestehender Liefer- oder Bezugsverträge 

(1) Stromlieferanten und betroffene Bilanzkreisverantwortliche haben es Letztver-
brauchern und Betreibern einer Erzeugungsanlage, sofern deren Stromverbrauch je-
weils durch eine Zählerstandsgangmessung im Sinne des § 2 Satz 2 Nummer 27 des 
Messstellenbetriebsgesetzes oder durch eine viertelstündige registrierende Lastgang-
messung gemessen wird, auf deren Verlangen gegen angemessenes Entgelt zu er-
möglichen, Dienstleistungen durch Erzeugung sowie Mehr- oder Minderverbrauch 
elektrischer Arbeit unabhängig von einem bestehenden Liefer- oder Bezugsvertrag ge-
genüber Dritten und über einen anderen Bilanzkreis zu erbringen. Ein Entgelt ist ange-
messen, wenn es den Stromlieferanten oder Bilanzkreisverantwortlichen, dessen Bi-
lanzkreis der Letztverbraucher oder Betreiber einer Erzeugungsanlage zugeordnet ist, 
wirtschaftlich so stellt, wie er ohne die Erbringung der Dienstleistungen durch den Letzt-
verbraucher oder Betreiber einer Erzeugungsanlage stünde. 

(2) Ein vertraglicher Ausschluss der Rechte nach Absatz 1 Satz 1 ist unwirksam. 
Wird von den Rechten nach Absatz 1 Satz 1 im Rahmen eines Vertragsverhältnisses 
erstmalig Gebrauch gemacht, ist ein Stromlieferant berechtigt, den Liefer- oder Be-
zugsvertrag außerordentlich mit einer Frist von drei Kalendermonaten zum Monats-
ende zu kündigen, sofern nicht eine Belieferung von Haushaltskunden erfolgt. 

(3) Die Bundesnetzagentur ist berechtigt, durch Festlegung nach § 29 die in den 
Absätzen 1 und 2 geregelten Rechte und Pflichten, auch in Bezug auf die Einbeziehung 
eines Aggregatoren, näher zu konkretisieren, insbesondere 

1. zum Austausch erforderlicher Informationen, 

2. zur Bilanzierung der Energiemengen, wobei sie insbesondere festlegen kann, dass 
durch Dienstleistungen im Sinne von Absatz 1 Satz 1 verursachte Bilanzkreisabwei-
chungen bilanziell auszugleichen sind, 

3. zu technischen und administrativen Anforderungen oder Verfahren und 

4. zum angemessenen Entgelt nach Absatz 1 Satz 2, wobei sie insbesondere festle-
gen kann, dass ein Entgelt angemessen ist, wenn es auch einen administrativen 
Aufwand umfasst. 

§ 41e 

Verträge zwischen Aggregatoren und Letztverbrauchern 

(1) Verträge zwischen Aggregatoren und Letztverbrauchern über Dienstleistun-
gen nach § 41d Absatz 1 Satz 1 bedürfen der Textform. Der Aggregator hat den Letzt-
verbraucher vor Vertragsschluss umfassend über die Bedingungen zu informieren, die 
sich aus einem Vertragsschluss nach § 41d Absatz 1 ergeben. 
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(2) Letztverbraucher haben das Recht, von dem Aggregator auf Verlangen min-
destens einmal in jedem Abrechnungszeitrum unentgeltlich alle sie betreffenden Last-
steuerungsdaten oder Daten über die gelieferte und verkaufte Energie zu erhalten.“ 

33. § 42 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „erneuerbare Energien, finanziert aus der EEG-Umlage,“ werden 
gestrichen. 

bb) Die Wörter „sonstige erneuerbare Energien“ werden durch die Wörter „erneu-
erbare Energien mit Herkunftsnachweis, nicht finanziert durch die EEG-Um-
lage“ ersetzt. 

cc) Nach dem Wort „Lieferant“ werden die Wörter „im Land des Liefervertrags“ 
eingefügt 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „entsprechend“ die Wörter „mit der Maßgabe, 
dass zusätzlich zu den Energieträgern nach Absatz 1 Nummer 1 der Anteil der 
erneuerbaren Energien, finanziert aus der EEG-Umlage anzugeben ist.“ ein-
gefügt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die keine Produktdifferenzierung mit 
unterschiedlichen Energieträgermixen vornehmen, weisen den Gesamtener-
gieträgermix unter Einbeziehung des Anteils der „erneuerbaren Energien, fi-
nanziert aus der EEG-Umlage“ als „Unternehmensverkaufsmix“ aus.“ 

c) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Bundesnetzagentur übermittelt die Daten für die Überprüfung des Anteils an 
erneuerbaren Energien an das Umweltbundesamt.“ 

d) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „Bundesregierung“ durch die Wörter „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

bb) Hinter dem Wort „ermächtigt,“ die Wörter „im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Justiz und Verbraucherschutz“ eingefügt. 

34. § 53a wird wie folgt gefasst: 

„§ 53a 

Sicherstellung der Versorgung von Haushaltskunden mit Erdgas 

Gasversorgungsunternehmen haben zu gewährleisten, dass von ihnen direkt be-
lieferte 
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1. Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, bei denen standardisierte Lastprofile An-
wendung finden, oder Letztverbraucher im Erdgasverteilernetz, die Haushaltskun-
den zum Zwecke der Wärmeversorgung beliefern und zwar zu dem Teil, der hier 
benötigt wird, 

2. grundlegende soziale Dienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Verordnung 
(EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2017 im Erdgasverteilernetz und im Fernleitungsnetz, 

3. Fernwärmeanlagen, soweit sie Wärme an Kunden im Sinne von Nummer 1 und 2 
liefern, an ein Erdgasverteilernetz oder ein Fernleitungsnetz angeschlossen sind 
und keinen Brennstoffwechsel vornehmen können, und zwar zu dem Teil, der für 
die Wärmelieferung benötigt wird, 

mindestens in den in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 genannten Fällen versorgt 
werden. Darüber hinaus haben Gasversorgungsunternehmen im Falle einer teilweisen 
Unterbrechung der Versorgung mit Erdgas oder im Falle außergewöhnlich hoher Gas-
nachfrage Kunden im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 mit Erdgas zu versorgen, 
solange die Versorgung aus wirtschaftlichen Gründen zumutbar ist. Zur Gewährleis-
tung einer sicheren Versorgung von Kunden im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 und 2 
mit Erdgas kann insbesondere auf marktbasierte Maßnahmen zurückgegriffen wer-
den.“ 

35. Nach § 53a wird folgender § 53b eingefügt: 

„§ 53b 

Meldepflicht gegenüber der Europäischen Kommission 

Die Unternehmen haben die EU-Kommission nach Artikel 14 der Verordnung über 
Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung (EU) 2017/1938 zu un-
terrichten.“ 

36. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird folgende Nummer 11 angefügt: 

„11. die Genehmigung im Rahmen des § 11b Absatz 2, Entscheidungen im Rah-
men des § 11b Absatz 3 und Festlegungen im Rahmen des § 11b Absatz 5 
Satz 2.“. 

b) § 54 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Effizienzwerte“ die Wörter „sowie zur 
angemessenen Berücksichtigung eines Zeitverzugs beim Ausbau der Vertei-
lernetze im Effizienzvergleich“ eingefügt sowie das Wort „und“ durch ein 
Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

cc) Folgende neue Nummer 5 wird angefügt: 

„5. Methoden zur Bestimmung des Qualitätselementes aufgrund einer 
Verordnung nach § 21a Absatz 6.“. 
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37. In § 57a werden die Absätze 1 bis 4 wie folgt gefasst: 

„(1) Die Bundesnetzagentur kann die Agentur für die Zusammenarbeit der Energie-
regulierungsbehörden um eine Stellungnahme dazu ersuchen, ob eine von einer an-
deren nationalen Regulierungsbehörde getroffene Entscheidung im Einklang mit der 
Richtlinie (EU) 2019/944, der Richtlinie 2009/73/EG, der Verordnung (EU) 2019/943, 
der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 oder den nach diesen Vorschriften erlassenen Leit-
linien steht. 

(2) Die Bundesnetzagentur kann der Europäischen Kommission jede Entschei-
dung einer Regulierungsbehörde eines anderen Mitgliedstaates mit Belang für den 
grenzüberschreitenden Handel innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag, an dem die 
fragliche Entscheidung ergangen ist, zur Prüfung vorlegen, wenn die Bundesnetzagen-
tur der Auffassung ist, dass die Entscheidung der anderen Regulierungsbehörde nicht 
mit den gemäß der Richtlinie 2009/73/EG oder der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 er-
lassenen Leitlinien oder mit den gemäß der Richtlinie (EU) 2019/944 oder Kapitel VII 
der Verordnung (EU) 2019/943 erlassenen Netzkodizes und Leitlinien in Einklang steht. 

(3) Die Bundesnetzagentur ist befugt, jede eigene Entscheidung nachträglich zu 
ändern, soweit dies erforderlich ist, um einer Stellungnahme der Agentur für die Zu-
sammenarbeit der Energieregulierungsbehörden nach Artikel 63 Absatz 2 der Richtli-
nie (EU) 2019/944 oder Artikel 43 Absatz 2 der Richtlinie 2009/73/EG oder Artikel 6 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/942 zu genügen. Die §§ 48 und 49 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt. 

(4) Die Bundesnetzagentur ist befugt, jede eigene Entscheidung auf das Verlangen 
der Europäischen Kommission nach Artikel 63 Absatz 6 Buchstabe b) der Richtlinie 
(EU) 2019/944 oder Artikel 43 Absatz 6 Buchstabe b) der Richtlinie 2009/73/EG nach-
träglich zu ändern oder aufzuheben.“. 

38. Nach § 57a wird folgender § 57b eingefügt: 

„§ 57b 

Zuständigkeit für regionale Koordinierungszentren 

(1) Die Bundesnetzagentur ist die zuständige Behörde für die in der Netzregion 
eingerichteten regionalen Koordinierungszentren im Sinne des Artikels 35 in Verbin-
dung mit Artikel 37 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt. 

(2) Folgende Aufgaben werden auf die Bundesnetzagentur übertragen: 

1. Billigung des Vorschlags zur Einrichtung eines regionalen Koordinierungszentrums, 

2. Genehmigung der Ausgaben, die im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der regio-
nalen Koordinierungszentren von den Übertragungsnetzbetreibern entstehen und 
bei der Entgeltberechnung berücksichtigt werden, soweit sie vernünftig und ange-
messen sind, 

3. Genehmigung des Verfahrens zur kooperativen Entscheidungsfindung, 

4. Sicherstellung entsprechender personellen, technischen, materiellen und finanziel-
len Ausstattung der regionalen Koordinierungszentren, die zur Erfüllung ihrer Pflich-
ten und zur unabhängigen und unparteiischen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erfor-
derlich sind, 
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5. Unterbreitung von Vorschlägen zur Übertragung etwaiger zusätzlichen Aufgaben o-
der Befugnisse an die regionalen Koordinierungszentren, 

6. Sicherstellung der Erfüllung der Verpflichtung durch die regionalen Koordinierungs-
zentren, die sich aus den einschlägigen Rechtsakten ergeben, 

7. Überwachung der Netzkoordination, die durch die regionalen Koordinierungszen-
tren geleistet wird und Berichterstattung an die Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden. 

(3) Die Bundesnetzagentur kann zur Durchführung dieser Vorschrift Entscheidun-
gen nach § 29 treffen.“ 

39. In § 59 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. die Vorgaben zu den Berichten nach § 14 Absatz 2 und den Netzausbauplä-
nen nach § 14d Absatz 1 Satz 3, Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4,“. 

b) In Nummer 25 wird die Angabe „§ 118a und § 118b“ durch die Angabe „§ 11a und 
§ 11b“ ersetzt. 

40. § 63 Absatz 2 Satz 8 wird gestrichen. 

41. In § 90 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

„Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können an Stelle ihrer 
tatsächlichen notwendigen Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienst-
leistungen den in Nummer 7002 der Anlage 1 zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
bestimmten Höchstsatz der Pauschale fordern.“. 

42. § 91 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 werden nach den Wörtern „auf Grund der §§“ die Angabe „ 7c, 
11a, 11b,“, nach der Angabe „12d“ die Angabe „13b, 14c, 14d“, nach der An-
gabe „§ 28b Absatz 1 und 5“ die Angabe „, der §§ 28d, 28f,“, nach der Angabe 
„§ 30 Absatz 2“die Angabe „und 3, 41c,“ und nach der Angabe „§ 57 Absatz 2 
Satz 2 und 4“ die Angabe „, § 57b“ eingefügt.  

bb) Die bisherigen Nummern 8 bis 10 werden die Nummern 7 bis 9. 

b) Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Wird nach Einleitung eines Verfahrens nach § 30 Absatz 2 die Zuwiderhandlung 
abgestellt und das Verfahren beendet, kann eine Gebühr bis zur Hälfte der bei 
einem Verfahrensabschluss durch Entscheidung vorgesehenen Gebühr erhoben 
werden.“ 

43. In § 94 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Sie kann auch Zwangsmittel gegen juristische Personen des öffentlichen Rechts an-
wenden.“ 

44. § 95 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 Nummer 4 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt und nach 
Nummer 4 folgende Nummer 4a eingefügt: 

„4a. entgegen § 53b keine Meldung an die Europäische Kommission vornimmt o-
der“. 

b) Absatz 1e wird wie folgt gefasst: 

„(1e) Ordnungswidrig handelt, wer gegen die Verordnung (EU) 2019/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates verstößt, indem er vorsätzlich oder fahr-
lässig 

1. die den Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellende Verbindungskapazität 
zwischen Gebotszonen über das nach Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 
3, 4, 8 und 9 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vorgesehene Maß hinaus einschränkt oder 

2. die Pflichten nach Artikel 37 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen 
Parlaments und des Rates nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erfüllt.“. 

45. § 110 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die §§ 7 Absatz 1 Satz 2, 7c Absatz 1, 12h, § 14 Absatz 2, die §§ 14a, 14c, 
14d, 14e, 18, 19, 21a, 22 Absatz 1, die §§ 23a und 32 Absatz 2 sowie die §§ 33, 35 
und 52 finden auf den Betrieb eines geschlossenen Verteilernetzes keine Anwendung.“ 

46. Nach § 112a wird folgender § 112b eingefügt: 

„§ 112b 

Bericht der Bundesnetzagentur zur Evaluierung der Wasserstoffnetzregulierung 

Die Bundesnetzagentur hat dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bis 
zum 30. Juni 2025 einen Bericht über die Erfahrungen und Ergebnisse mit der Regu-
lierung von Wasserstoffnetzen sowie Vorschlägen zu deren weiterer Ausgestaltung 
vorzulegen.“ 

47. Nach § 113 werden die folgenden §§ 113a bis 113d eingefügt: 

„§ 113a 

Überleitung von Wegenutzungsrechten auf Wasserstoffleitungen 

(1) Ist in bestehenden Gestattungsverträgen und beschränkt persönlichen Dienst-
barkeiten für Grundstücke, in denen bestehende Erdgasleitungen liegen, die Errichtung 
und der Betrieb dieser Erdgasleitungen gestattet, so sind die verwendeten Begriffe, 
insbesondere „Gasleitung”, „Ferngasleitung“, „Gasfernleitung“ oder „Erdgasleitung“, so 
auszulegen, dass von ihnen auch die Errichtung und der Betrieb dieser Leitungen zum 
Transport von Wasserstoff umfasst ist. 

(2) Sofern für Gasleitungen Wegenutzungsverträge im Sinne des § 46 bestehen 
und bestehende Gasleitungen für den Transport von Wasserstoff umgewidmet werden, 
gelten die bestehenden Wegenutzungsverträge bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 46 Absatz 1 Satz 1 bis zum Ende ihrer vereinbarten Laufzeit für die Leitungen 
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zum Transport von Wasserstoff fort. Die Konzessionsabgabenverordnung ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die Höchstbeträge für Konzessionsabgaben bei Gas ent-
sprechende Anwendung finden. Werden die Voraussetzungen des § 46 Absatz 1 Satz 
1 nach der Umrüstung nicht mehr erfüllt, haben die Gemeinden dem Betreiber des 
Wasserstoffnetzes ihre öffentlichen Verkehrswege auf Basis von Gestattungsverträgen 
zur Verfügung zu stellen, die nicht schlechter sein dürfen als die bestehenden Wege-
nutzungsverträge nach Satz 1. 

§ 113b 

Übergangsregelung zur Umrüstung von Erdgasleitungen auf Wasserstoffleitungen 

(1) Die Umrüstung bestehender Erdgasleitungen, die in einem nach § 43 durch-
geführten Planfeststellungsverfahren genehmigt wurden, auf den Transport von Was-
serstoff bedarf einer Zulassung im Wege eines Anzeigeverfahrens nach Maßgabe des 
§ 43f. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht durchzuführen. 

(2) Die in Anlage 1 Nummer 19.2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung genannte Gasversorgungsleitung ist so zu verstehen, dass sie auch Wasser-
stoffnetze im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes umfasst. 

(3) Die nach § 4 des Bundesimmissionsschutzgesetzes für Verdichterstationen 
erlassenen Genehmigungen, die im Zuge der Umrüstung des Netzes oder einer Lei-
tung auf den Transport von Wasserstoff nicht ausgetauscht werden müssen, gelten 
nach einer solchen Umrüstung fort. Der Betreiber zeigt die Änderung des Mediums der 
zuständigen Behörde spätestens einen Monat vor der Umrüstung an. 

§ 113c 

Umrüstung von Erdgasleitungen im Netzentwicklungsplan Gas der Fernleitungsnetz-
betreiber 

Wenn die Fernleitungsnetzbetreiber im Rahmen des Netzentwicklungsplans Gas 
gemäß § 15a vorschlagen, Leitungen aus dem bestehenden Erdgasnetz herauszuneh-
men, um sie auf Wasserstoff umzustellen, muss sichergestellt sein, dass das verblei-
bende Erdgasnetz die im Szenariorahmen bestätigten Kapazitätsbedarfe erfüllt. Um 
die Voraussetzungen nach Satz 1 zu erfüllen, kann der Netzentwicklungsplan Gas zu-
sätzliche Ausbaumaßnahmen im Erdgasnetz in geringfügigem Umfang enthalten. 

§ 113d 

Übergangsregelungen zu Sicherheitsanforderungen; Anzeigepflicht und Verfahren 
zur Prüfung von Umstellungsvorhaben 

(1) Bis zu dem Zeitpunkt des Erlasses von technischen Regeln für Wasserstoff-
anlagen gelten § 49 Absatz 1 und 2 entsprechend, wobei die technischen Regeln der 
Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. auf Wasserstoffanlagen un-
ter Beachtung der spezifischen Eigenschaften des Wasserstoffes sinngemäß anzu-
wenden sind. Die zuständige Behörde kann die Einhaltung der technischen Anforde-
rungen nach § 49 Absatz 1 EnWG regelmäßig überprüfen. 

(2) Die Umrüstung des Transports von Erdgas auf den Transport von Wasserstoff 
ist der zuständigen Behörde mindestens acht Wochen vor dem geplanten Beginn der 
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Umrüstung unter Beifügung aller für die Beurteilung der Sicherheit erforderlichen Un-
terlagen schriftlich anzuzeigen und zu beschreiben. Der Anzeige ist die gutachterliche 
Äußerung eines Sachverständigen beizufügen, aus der hervorgeht, dass die angege-
bene Beschaffenheit der genutzten Leitung den Anforderungen des § 49 Absatz 1 ent-
spricht. Die zuständige Behörde kann das Vorhaben innerhalb einer Frist von acht Wo-
chen beanstanden, wenn die angegebene Beschaffenheit der zu nutzenden Leitung 
nicht den Anforderungen des § 49 Absatz 1 entspricht. Die Frist beginnt, sobald die 
vollständigen Unterlagen und die gutachterliche Äußerung der zuständigen Behörde 
vorliegen.“ 

48. § 118 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 5, 7 bis 11, 13, 14, 16, 17 und 19 werden aufgehoben. 

b) In Absatz 22 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Nach § 13 Absatz 6a in der Fassung bis zum [einfügen: Inkrafttreten dieses Ge-
setzes] geschlossene Verträge laufen bis zum Ende der vereinbarten Vertragslauf-
zeit weiter.“ 

c) Folgende Absätze 28 bis 32 werden angefügt: 

  „(28) Die Verpflichtung nach § 14c Absatz 1 ist ausgesetzt, bis die Regulie-
rungsbehörde erstmals eine Entscheidung nach den Absätzen 2 oder 3 getroffen 
hat. 

 (29) Bis zur erstmaligen Erstellung der Netzausbaupläne nach § 14d ab dem 
Jahr 2022 kann die Regulierungsbehörde von den nach § 14d verpflichteten Betrei-
bern von Elektrizitätsverteilernetzen Netzausbaupläne nach § 14d Absatz 1 und 3 
verlangen. 

 (30) Die Bundesnetzagentur soll eine Festlegung nach § 41d Absatz 4 erst-
malig bis zum 31. Dezember 2022 erlassen. 

 (31) Teil 3 Abschnitt 3a darf erst angewandt werden, nachdem die Europäi-
sche Kommission 

1. eine beihilferechtliche Genehmigung erteilt hat oder 

2. festgestellt hat, dass keine Beihilfe vorliegt. 

 Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 ist die Anwendung von Teil 3 Abschnitt 3a auf die 
Dauer der beihilferechtlichen Genehmigung beschränkt. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie macht den Tag der Bekanntgabe der beihilferechtlichen 
Genehmigung im Bundesanzeiger bekannt. 

 (32) Die bundesweit einheitliche Festlegung von Methoden zur Bestimmung 
des Qualitätselements nach § 54 Absatz 3 Satz 3 Nummer 4 ist erstmals zum 1. 
Januar 2024 durchzuführen.“ 

49. Die §§ 118a und 118b werden aufgehoben. 
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Artikel 2 

Weitere Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

Das Energiewirtschaftsgesetz, vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1818) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 11b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 wird jeweils nach der Angabe „Absatz 
1“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt. 

2. In § 14 Absatz 3 wird nach der Angabe „Absatz 1“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt. 

3. § 23b Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 

„11. Gesamtsumme der Kosten für das Engpassmanagement nach § 21a Absatz 
5a, einschließlich der Summe der saldierten geleisteten und erhaltenen Zah-
lungen für den finanziellen Ausgleich nach § 13a Absatz 2 und Absatz 5 
Satz 3 sowie für den finanziellen Ersatz nach § 14 Absatz 1c Satz 2“. 

Artikel 3 

Änderung des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizi-
tät, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

In § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 2009), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2503) geändert 
worden ist, werden die Wörter „und Gas“ durch die Wörter „, Gas und Wasserstoff“ ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 

§ 3 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1818) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 

Anschluss- und Abnahmepflicht 

(1) Netzbetreiber müssen unabhängig von der Pflicht zur Zahlung von Zuschlägen 
nach den §§ 6 bis 13 hocheffiziente KWK-Anlagen unverzüglich vorrangig an ihr Netz an-
schließen. § 8 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der jeweils geltenden Fassung ist 
auf den vorrangigen Netzanschluss anzuwenden. Bei Neuanschlüssen und Anschlussver-
änderungen von KWK-Anlagen mit einer elektrischen KWK-Leistung von weniger als 100 
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Megawatt sind die Regelungen nach § 8 der Kraftwerks-Netzanschlussverordnung vom 26. 
Juni 2007 (BGBl. I S. 1187) ungeachtet der Spannungsebene entsprechend anzuwenden. 

(2) Netzbetreiber müssen vorbehaltlich des § 13 des Energiewirtschaftsgesetzes und 
unabhängig von der Pflicht zur Zahlung von Zuschlägen nach diesem Gesetz oder der 
KWK-Ausschreibungsverordnung den in hocheffizienten KWK-Anlagen erzeugten KWK-
Strom unverzüglich vorrangig physikalisch abnehmen, übertragen und verteilen. Die §§ 9 
und 11 Absatz 5 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
sind auf den vorrangigen Netzzugang entsprechend anzuwenden.“ 

Artikel 5 

Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1818) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 11 Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen. 

2. § 78 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 werden die Wörter „Absatz 1 Nummer 1 und“ gestrichen. 

b) In Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort „Energiewirtschaftsgesetzes“ die Wörter 
„sowie der Anteil der „erneuerbaren Energien, finanziert aus der EEG-Umlage““ 
eingefügt. 

Artikel 6 

Änderung des Gesetzes zur Beschleunigung des Energieleitungs-
ausbaus  

Das Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus vom 13. Mai 2019 (BGBl. 
I, S. 706) wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe b) wird Absatz 1b wie folgt gefasst: 

„(1b) Im Rahmen der Auswahlentscheidung nach Absatz 1 Satz 2 sind die Ver-
pflichtungen nach § 3 Absatz 2 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes einzuhalten, in-
dem für Maßnahmen zur Reduzierung der Wirkleistungserzeugung von hocheffizienten 
KWK-Anlagen in Bezug auf die Erzeugung von KWK-Strom nach § 3 Absatz 2 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 

1. die tatsächlichen Kosten anzusetzen sind, soweit eine Zahlung nach § 8a oder § 8b 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes in Verbindung mit der KWK-Ausschreibungs-
verordnung oder nach Absatz 6a in Anspruch genommen wurde, und 

2. kalkulatorische Kosten in entsprechender Anwendung von Absatz 1a anzusetzen 
sind, wenn kein Fall nach Nummer 1 vorliegt und die kalkulatorischen Kosten die 
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tatsächlichen Kosten übersteigen, wobei der Mindestfaktor mindestens das Fünffa-
che und höchstens das Fünfzehnfache beträgt.“ 

2. Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe f) wird wie folgt gefasst: 

„f) Absatz 6a wird wie folgt geändert: 

 aa) In Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird nach der Angabe „Absatz 1“ die 
Angabe „Satz 1“ eingefügt und werden die Wörter „und Absatz 3 Satz 2“ 
gestrichen. 

 bb)  In Satz 2 Nummer 1 wird nach der Angabe „§ 3 Absatz“ die Angabe „1 und“ 
eingefügt und werden die Wörter „und den §§ 14 und 15 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes eine Maßnahme nach Absatz 1 Nummer 2 ist, die ge-
genüber den übrigen Maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 2 nachrangig“ 
durch die Wörter „und als Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2“ er-
setzt.“ 

3. Artikel 6 Nummer 1 wird aufgehoben. 

Artikel 7 

Änderung der Anreizregulierungsverordnung 

Die Anreizregulierungsverordnung vom 29. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2529), die zuletzt 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2935) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Auf grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitungen im Sinne des § 3 
Nummer 20a des Energiewirtschaftsgesetzes findet diese Rechtsverordnung keine An-
wendung.“ 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse eines 
Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze)“ durch das Wort „Erlös-
obergrenzen“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe „17“ durch die Angabe „18“ ersetzt. 

3. § 11 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 16 werden die Wörter „sowie den Vorschriften zu besonderen netz-
technischen Betriebsmitteln nach § 11 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes“ 
gestrichen. 

b) In Nummer 17 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

c) Folgende Nummer 18 wird angefügt: 

„18. Kosten aus der Erfüllung des Zahlungsanspruchs nach § 28g des Energie-
wirtschaftsgesetzes. Erlöse aus der Erfüllung von Zahlungsansprüchen 
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nach § 28g des Energiewirtschaftsgesetzes sind mit den Kosten aus der Er-
füllung von Zahlungsansprüchen nach § 28h des Energiewirtschaftsgeset-
zes zu verrechnen, soweit diese Kosten im Sinne von Artikel 19 Absatz 2 
Buchstabe a) der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt enthal-
ten.“ 

4. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) In Absatz 2 wird die Absatzbezeichnung aufgehoben. 

5. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

b) Absatz 7 wird aufgehoben. 

c) Absatz 7a wird aufgehoben. 

6. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Absatz 1a wird aufgehoben. 

c) Absatz 1b wird aufgehoben. 

d) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 8a eingefügt: 

„(8a) Für besondere netztechnische Betriebsmittel für die § 118 Absatz 27 des 
Energiewirtschaftsgesetzes gilt, findet § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 16 in der bis 
zum [einsetzen: Datum des Inkrafttretens der Novelle] geltenden Fassung Anwen-
dung.“. 

Artikel 8 

Änderung der Gasnetzentgeltverordnung 

Die Gasnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2197), die zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 23. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2935) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Satz 1 werden die Wörter „Gasfernleitungs- und Gasverteilernetzen“ durch das 
Wort „Gasversorgungsnetzen“ ersetzt. 

2. § 20 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Werden individuelle Netzentgelte nach Absatz 1 und 2 gebildet, sind diese in 
die Veröffentlichung der Netzentgelte aufzunehmen und der Regulierungsbehörde un-
verzüglich anzuzeigen.“ 

3. § 27 wird aufgehoben. 
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4. § 31 Nummer 2 wird aufgehoben. 

Artikel 9 

Änderung der Gasnetzzugangsverordnung 

§ 40 der Gasnetzzugangsverordnung vom 3. September 2010 (BGBl. I S. 1261), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 786) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Absätze 1 und 1a werden gestrichen. 

2. Der bisherige Absatz 2 wird der Normtext. 

 

Artikel 10 

Änderung der Stromnetzentgeltverordnung 

Die Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2225), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 30. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist wird 
wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 3a folgende Angabe zu § 3b einge-
fügt: 

„§ 3b Ermittlung der Netzkosten von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbin-
dungsleitungen“. 

2. § 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Diese Verordnung regelt zugleich 

1. die Ermittlung der Netzkosten für die Errichtung und den Betrieb von Offshore-An-
bindungsleitungen, die nach § 17f Absatz 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes 
umlagefähig sind, und 

2. die Ermittlung der Netzkosten für die Errichtung und den Betrieb von grenzüber-
schreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen, die nach Teil 3 Abschnitt 3a des 
Energiewirtschaftsgesetzes reguliert werden.“ 

3. § 2 Nummer 3a wird gestrichen. 

4. Nach § 3a wird folgender § 3b eingefügt: 

„§ 3b 

Ermittlung der Netzkosten von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungslei-
tungen 
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Die Ermittlung des Umfangs der nach § 28e des Energiewirtschaftsgesetzes an-
erkennungsfähigen Netzkosten für die Errichtung und den Betrieb von grenzüber-
schreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen erfolgt nach den §§ 4 bis 11. Bei der 
Ermittlung der Netzkosten ist im jeweiligen Kalenderjahr der Eigenkapitalzinssatz zu-
grunde zu legen, der nach § 7 Absatz 6 und 7 für die jeweilige Regulierungsperiode für 
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen festgelegt worden ist.“ 

5. § 19 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Werden individuelle Netzentgelte nach den Absätzen 1 bis 4 gebildet, sind 
diese in die Veröffentlichung der Netzentgelte aufzunehmen und der Regulierungsbe-
hörde unverzüglich anzuzeigen.“ 

6. § 27 wird aufgehoben. 

7. Nach § 30 Absatz 1 Nummer 8 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und es wer-
den folgende Nummern 9 und 10 angefügt: 

„9. die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von grenzüberschreitenden Elektrizitäts-
verbindungsleitungen, die nach Teil 3 Abschnitt 3a des Energiewirtschaftsgeset-
zes reguliert werden, 

10.  den Ansatz separater oder einheitlicher betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern 
bei Anlagegütern von Betreibern grenzüberschreitender Elektrizitätsverbindungs-
leitungen, die nach Teil 3 Abschnitt 3a des Energiewirtschaftsgesetzes reguliert 
werden.“ 

8. § 31 Nummer 5 wird aufgehoben. 

9. § 32a wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Abweichend von Absatz 2 sind Kosten aus der Erfüllung des Zahlungs-
anspruchs nach § 28g des Energiewirtschaftsgesetzes bereits ab dem [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens des Gesetzes nach Artikel 11 Nummer 2] vollständig in 
den bundeseinheitlich gebildeten Anteil der Übertragungsnetzentgelte einzubezie-
hen.“ 

b) In Absatz 4 Satz 2 werden nach den Wörtern „Absatz 2 Satz 3“ die Wörter „und 
Absatz 2a“ eingefügt. 

Artikel 11 

Änderung der Stromnetzzugangsverordnung 

Die Stromnetzzugangsverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2243), die zuletzt 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) Satz 1 wird gestrichen. 

bb) Die Absatzbezeichnung wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

2. § 17 wird gestrichen. 

3. § 30 wird gestrichen. 

Artikel 12 

Inkrafttreten 

(1) Artikel 2 tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft. 

(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Das EU-Legislativpaket „Saubere Energie für alle Europäer“ umfasst vier EU-Richtlinien 
und vier EU-Verordnungen. Die EU-Verordnungen enthalten unmittelbar geltendes Recht, 
während die Richtlinien noch in nationales Recht umzusetzen sind. Das vorliegende Ge-
setzgebungsverfahren dient vorrangig der ergänzenden Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU. 
Die Richtlinie (EU) 2019/944 fasst die bisherige Strombinnenmarktrichtlinie insgesamt neu 
und umfasst somit auch viele Regelungen, die bereits in nationales Recht umgesetzt wur-
den. Daneben enthält sie eine größere Zahl neuer oder geänderter Vorgaben, die noch der 
Umsetzung bedürfen. Dem dient der vorliegende Gesetzentwurf, der entsprechende Rege-
lungen in das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) einfügt. 

Insbesondere stärkt die Richtlinie (EU) 2019/944 durch verschiedene Maßnahmen die 
Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher und deren Teilnahme am Strommarkt wei-
ter. Dies erfolgt auf mehreren Ebenen. Zum einen werden die klassischen Verbraucher-
rechte ergänzt, die teilweise alle Letztverbraucher und teilweise allein die Haushaltskunden 
betreffen. Hier geht es um das Rechtsverhältnis der Kunden anlässlich des reinen Energie-
bezugs von einem Lieferanten. Die Richtlinie (EU) 2019/944 zielt auch darauf, dieses 
Rechtsverhältnis durch zusätzliche neue Produkte zu bereichern. So sind Stromversorger 
mit mehr als 200.000 Kundinnen und Kunden künftig zu verpflichten, sogenannte dynami-
sche Stromtarife anzubieten. Das kann vor allem für solche Verbraucherinnen und Verbrau-
cher interessant sein, die ein intelligentes Messsystem ("Smart Meter") nutzen. Sie können 
gegebenenfalls einen Tarif wählen, mit dem sie zu bestimmten Zeiten günstigeren Strom 
beziehen, und ihr Verbrauchsverhalten daran ausrichten, zum Beispiel beim Laden eines 
Elektromobils. Weitere Regelungen zur Stärkung von Verbraucherrechten sind u. a. die 
Vorgabe, dass Stromlieferverträge um eine leicht verständliche Zusammenfassung ergänzt 
und unabhängige Vergleichsportale eingerichtet werden sollen. 

Daneben sollen Stromkunden aber in zunehmendem Maß nicht mehr allein als Käufer und 
Stromverbraucher agieren, sondern auch aktiver am Geschehen auf den Strommärkten 
teilhaben können. Sie sollen allein oder gebündelt, unmittelbar oder mittelbar auch ihrer-
seits Produkte oder Dienstleistungen anbieten oder zum Beispiel auf vertraglicher Basis 
Aggregatoren zur Verfügung stellen. In vielfacher Weise ist dies im deutschen Energiewirt-
schaftsrecht bereits möglich. Bereits heute können Kunden aktiv an den Märkten teilhaben, 
indem sie zum Beispiel Stromerzeugungsanlagen errichten oder über diese verfügen. Die 
Richtlinie (EU) 2019/944 enthält darüber hinaus erstmals auch grundlegende Regeln, die 
die Arbeit von unabhängigen Aggregatoren erleichtern. Das sind Anbieter, die kleinteilige 
Kapazitäten mehrerer Verbraucher bündeln und am Markt anbieten. Die Richtlinie ergänzt 
ausdrücklich die Marktrolle des Aggregators, die vor diesem Hintergrund erstmalig in das 
EnWG aufgenommen wird. 

Die Transparenz des Netzbetriebs und wesentlicher Kenndaten der Regulierungsergeb-
nisse ist das Ziel verschiedener gesetzlicher Vorgaben, die bisher über mehrere Rechts-
verordnungen verteilt sind. Die Vorgaben des § 31 der Anreizregulierungsverordnung 
(ARegV) sind zudem aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes neu zu erlas-
sen, um eine rechtsbeständige Grundlage für eine hinreichende Transparenz in diesem 



 - 54 -   

 

Bereich zu sein. Vor diesem Hintergrund sollen zentrale Transparenzvorgaben im Bereich 
der Netzregulierung in das EnWG selbst übernommen und dort gebündelt werden. 

Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2019/944 sieht vor, dass Zusammenschlüsse von Bürgerinnen 
und Bürgern am Strommarkt gemeinsam agieren dürfen. Die Richtlinie nennt diese Zusam-
menschlüsse „Bürgerenergiegemeinschaften“. Der Zusammenschluss von Bürgern zu ju-
ristischen Personen ist im deutschen Recht bereits möglich, zum Beispiel auch im Rahmen 
einer Genossenschaft. Es ist vor dem Hintergrund nicht notwendig, zu diesem Zweck eine 
neue Rechtsform zu schaffen. 

Artikel 28 der Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie fordert geeignete Maßnahmen zum Schutz 
der Kunden und insbesondere angemessenen Schutz für schutzbedürftige Kunden. Ver-
braucherschutz wird in Deutschland eine große Bedeutung beigemessen. Vor dem Hinter-
grund finden die einschlägigen Verbraucherschutzvorschriften regelmäßig auf alle Haus-
haltskunden Anwendung finden, ohne nochmals zu differenzieren. Detailliertere Regelun-
gen enthält im Regelfall nicht das EnWG, sondern enthalten entweder auf dessen Grund-
lage erlassene Rechtsverordnungen, das allgemeine Zivilrecht sowie die Rechtsprechung, 
die den allgemeinen Rechtsrahmen konkretisiert. Die Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2019/944 veranlassen erstmals, einige der Regelungen auf die gesetzliche Ebene zu zie-
hen und auf alle Haushaltskunden anzuwenden, die bisher allein im Rahmen der Grund-
versorgungsverträge galten. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf sind den Energieliefe-
ranten zudem neue Pflichten im Zusammenhang mit eventuellen Versorgungsunterbre-
chungen aufzuerlegen. So müssen Energielieferanten Haushaltskunden künftig über kos-
tenlose Möglichkeiten zur Vermeidung der Versorgungsunterbrechung informieren, so z. B. 
Hilfsangebote zur Abwendung einer Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung, Vo-
rauszahlungssysteme, Energieaudits, Energieberatungsdienste, alternative Zahlungspläne 
verbunden mit einer Stundungsvereinbarung, Unterstützungsmöglichkeiten der sozialen 
Mindestsicherung oder eine Schuldnerberatung. Anpassungen und Ergänzungen in den 
Grundversorgungsverordnungen (StromGVV und GasGVV) erfolgen in separaten Recht-
setzungsverfahren. 

Artikel 29 der Richtlinie (EU) 2019/944 gibt den Mitgliedstaaten auf, Kriterien im Zusam-
menhang mit der Einschätzung in den Nationalen Energie- und Klimaplänen zu definieren, 
wie viele Haushalte von „Energiearmut“ betroffen sind. Deutschland verfolgt hier einen um-
fassenden Ansatz zur Armutsbekämpfung im Sozialrecht, der sich nicht auf einzelne Be-
darfselemente, wie Energie, konzentriert. Kosten, die Haushalten aus dem Bezug von Ener-
gie entstehen, werden dabei genauso berücksichtigt wie andere Elemente des existenznot-
wendigen Bedarfs. Die vorhandenen rechtlichen Regelungen umfassen sowohl die finanzi-
elle Unterstützung Bedürftiger über einen längeren Zeitraum als auch in konkreten Notfall-
situationen wie z. B. bei Androhung einer Versorgungsunterbrechung. Hilfebedürftige Per-
sonen haben in Deutschland einen verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch auf Gewähr-
leistung des menschenwürdigen Existenzminimums. Dazu gehören diejenigen materiellen 
Voraussetzungen, die für die physische Existenz und ein Mindestmaß an Teilhabe am ge-
sellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind. Die Leistungsansprü-
che auf Sicherung des Lebensunterhalts sind so ausgestaltet, dass sie stets den gesamten 
existenznotwendigen Bedarf decken. Als subjektive Rechte sind sie einklagbar und gericht-
lich überprüfbar. Der Umfang dieser Ansprüche wird im Hinblick auf die Bedarfsarten und 
die dafür erforderlichen Mittel vom Gesetzgeber konkretisiert. Haushaltsenergie wird im 
Rahmen des Regelbedarfs, der jährlich fortgeschrieben wird, pauschaliert berücksichtigt. 
Für den akuten Bedarfsfall, dass der Grund einer Versorgungsunterbrechung ein Zahlungs-
verzug des Kunden ist, bietet das deutsche Sozialsystem zudem vielfältige Unterstützungs-
möglichkeiten, um tatsächliche Versorgungsunterbrechungen zu verhindern. Neben den fi-
nanziellen Unterstützungsmöglichkeiten im deutschen Sozialsystem gibt es außerdem eine 
Reihe von Förderprogrammen und Beratungsangeboten, die Verbraucher nutzen können, 
um eventuelle Schwierigkeiten bei der Energie- und Stromversorgung zu lösen. Das Energy 
Poverty Observatory nennt als einen der Indikatoren für Energiearmut, wenn Haushalte ei-
nen Anteil ihrer Einnahmen für Energieausgaben ausgeben, der mehr als doppelt so hoch 
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ist wie der durchschnittliche Anteil aller Haushalte (https://www.energypoverty.eu/indica-
tor?primaryId=1460). Aus den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes geht hervor, 
dass dieser Indikator in Deutschland gänzlich nicht erfüllt wird. Im Jahr 2019 hat der Durch-
schnitt aller privaten Haushalte 5,7 % seiner Nettoeinnahmen für Energie ausgegeben. 
Keine der erfassten Einkommensgruppe hat mehr als doppelt so viel, also über 11,4 %, für 
Energie ausgegeben. Den höchsten Anteil an Energieausgaben hatten Haushalte mit Net-
toeinnahmen zwischen 900 EUR und 1.300 EUR. Diese wandten 2019 im Schnitt 9,0 % für 
Energie auf, wohingegen dieser Anteil bei Haushalten mit Einnahmen über 5.000 EUR bei 
4,2 % lag. Der durchschnittliche Anteil der Energieausgaben an den Haushaltsnettoeinnah-
men privater Haushalte bewegte sich seit 2005 zwischen 5,0 % und 6,5 % sowie der ent-
sprechende Anteil bei privaten Haushalten mit Nettoeinnahmen zwischen 900 EUR und 
1.300 EUR zwischen 6,5 % und 9,0 %. Der Anteil der Energiekosten an den gesamten 
Konsumausgaben entwickelte sich seit Inkrafttreten des EnWG im Jahr 2005 wie nachfol-
gend dargestellt. Für das Jahr 2020 liegen noch keine entsprechenden Daten vor. 

Anteil Energiekosten an den gesamten Konsumausgaben in % 

 Haushalte 
Gesamt 

Haushaltsnettoeinkommen 

900 – 1.300 EUR 

Haushaltsnettoeinkommen 

> 5.000 EUR 

2006 5,6 7,2 4,6 

2007 5,0 6,5 4,1 

2008 5,9 7,4 4,7 

2009 5,5 6,9 4,4 

2010 6,0 7,5 4,8 

2011 5,9 7,4 4,7 

2012 6,5 8,2 5,2 

2013 6,5 8,3 5,2 

2014 5,7 7,3 4,6 

2015 5,6 7,1 4,4 

2016 5,4 8,5 4,0 

2017 5,4 8,5 4,0 

2018 5,4 8,7 4,0 

2019 5,7 9,1 4,2 

Der relativ konstanten Entwicklung bei Berücksichtigung aller Energiekosten entspricht 
auch die Entwicklung der Strompreise in den letzten Jahren. Ausweislich des Monitorings 
von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt liegt der durchschnittliche Strompreis für 
Haushaltskunden über alle Vertragskategorien für ein Abnahmeband von 2 500 bis 5 000 
Kilowattstunden ohne Inflationsbereinigung nur um ca. 7,5 % über dem entsprechenden 
Wert des Jahres 2016. 

https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1460
https://www.energypoverty.eu/indicator?primaryId=1460
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Daneben enthält die Richtlinie (EU) 2019/944 eine größere Zahl weiterer neuer oder geän-
derter Vorgaben, zum Beispiel auch in Bezug auf die Netzplanung oder die Beschaffung 
von für den Netzbetrieb notwendigen Flexibilitätsprodukten durch die Netzbetreiber. Viel-
fach sind auch Verweise an die aktuelle Rechtslage anzupassen. 

Im Übrigen wird in diesem Zusammenhang auch eine Vorgabe der Richtlinie (EU) 
2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur För-
derung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen umgesetzt. 

Des Weiteren wird ein neuer Abschnitt in Teil 3 des EnWG aufgenommen, der sich mit der 
Regulierung von Interkonnektoren befasst, die nicht von Übertragungsnetzbetreibern mit 
Regelzonenverantwortung, sondern von anderen Investoren errichtet werden. So besteht 
hinsichtlich der Finanzierung von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen 
ein regulatorisches Ungleichgewicht zwischen Betreibern von Übertragungsnetzen mit Re-
gelzonenverantwortung und selbstständigen Betreibern, die eine grenzüberschreitende 
Elektrizitätsverbindungsleitung ohne Beteiligung eines regelzonenverantwortlichen Über-
tragungsnetzbetreibers betreiben. Während Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regel-
zonenverantwortung die Netzkosten der von ihnen betriebenen Interkonnektoren über 
Netzentgelte finanzieren können, sieht der bestehende Regulierungsrahmen für ohne Be-
teiligung eines regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibers betriebene Elektri-
zitätsverbindungsleitungen keine solche Möglichkeit vor. Auch die Möglichkeiten einer Re-
finanzierung der Interkonnektorkosten durch die Vereinnahmung von Engpasserlösen – so-
weit dies im Rahmen der unionsrechtlichen Vorgaben für die Engpasserlösverwendung zu-
lässig ist – könnten angesichts des Ziels eines zunehmend vermaschten Binnenmarktes 
und der Reduzierung von Netzengpässen künftig auch eher ab- als zunehmen. 

Ein weiterer neuer Abschnitt in Teil 3 des EnWG dient der erstmaligen Aufnahme von Vor-
schriften zur Regulierung reiner Wasserstoffnetze. Die leitungsgebundene Versorgung mit 
Wasserstoff wird Energieversorgung im Sinne des EnWG. Um auch eine Umrüstung beste-
hender Erdgasleitungen auf die Nutzung mit Wasserstoff rechtlich zu erleichtern, werden 
zudem Übergangsregelungen eingefügt. Zur Umsetzung einer nationalen Wasserstoffstra-
tegie wird diskutiert, in welchem Umfang künftig eine Wasserstoffnetzinfrastruktur neben 
die bisherige Struktur der Erdgasversorgungsnetze tritt. Hier geht es um Sachverhalte, in 
denen Wasserstoff nicht mehr allein dem in den Gasversorgungsnetzen transportierten Erd-
gas beigemischt wird, sondern das Medium eigener, technisch abgegrenzter Leitungen und 
einer eigenen Netzinfrastruktur wird. Die aktuell in Deutschland und Europa verfügbaren 
Wasserstoffnetze beschränken sich meist auf direkte Versorgungsleitungen zwischen Was-
serstoffanbietern und belieferten Nachfragern. Um den Aufbau einer weitergehenden Infra-
struktur nicht durch vermeidbare rechtliche Unsicherheiten zu behindern, bedarf es einer 
Einordnung dieser Sachverhalte in das bestehende Energiewirtschaftsrecht. Dies gilt ins-
besondere für die Fälle, in denen bestehende Erdgasleitungen umgerüstet und künftig für 
den Transport von Wasserstoff zur Verfügung stehen sollen. Reine Wasserstoffnetze wer-
den jedoch bisher nicht vom Energiebegriff des EnWG umfasst und sind daher weder re-
guliert noch gelten für sie im Falle einer Umrüstung bestehender Erdgasleitungen die für 
einen Betrieb rechtlich erforderlichen Regelungen des EnWG fort. Um einen zügigen Ein-
stieg in eine Wasserstoffnetzinfrastruktur zu ermöglichen, soll das vorliegende Gesetzge-
bungsvorhaben auch bereits erste Grundlagen hierfür enthalten. Nach Abschluss der lau-
fenden Beratungen über einen entsprechenden Ordnungsrahmen auf europäischer Ebene 
wird in einem späteren Schritt eine weitere Anpassung erfolgen.  

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Artikel 1 ändert das EnWG. 
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Zur ergänzenden Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie (EU) 2019/944 werden die Vor-
schriften des EnWG angepasst. Der Definitionskatalog des EnWG wird ergänzt. Regelun-
gen des Entflechtungsrechts werden punktuell, insbesondere auch in Bezugnahmen, an 
neue Vorgaben angepasst. Bestimmte Ausnahmeregelungen von der Entflechtung des 
Netzbetriebs, die Artikel 33, 36 und 54 der Richtlinie (EU) 2019/944 zu Ladepunkten für 
Elektromobile und im Bereich der Energiespeicheranlagen vorsehen, werden genutzt und 
in nationales Recht überführt. Regelungen zur marktgestützten Beschaffung von Flexibili-
tätsdienstleistungen im Elektrizitätsverteilernetz werden ebenso neu eingefügt wie Pla-
nungs- und Berichtspflichten der Betreiber dieser Netze und deren Verpflichtung zum Auf-
bau einer Internetplattform. Die Transparenz der Grundlagen für die Netzentgeltregulierung 
wird durch eine Konzentration der hierauf gerichteten Vorschriften in Teil 3 des EnWG er-
höht und auf eine auch durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs angestoßene 
unmittelbare gesetzliche Grundlage gestellt. 

Um dem regulatorischen Ungleichgewicht hinsichtlich der Finanzierung von grenzüber-
schreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen entgegenzuwirken, sieht der Gesetzentwurf 
einen Erlösmechanismus für selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizi-
tätsverbindungsleitungen vor, der bei Vorliegen der durch das Gesetz geforderten Voraus-
setzungen eine von der Höhe der anfallenden Engpasserlöse unabhängige Refinanzierung 
ermöglicht. Hierzu wird in Teil 3 des EnWG der neue Abschnitt 3a eingefügt. 

Eine Übergangsregelung zur regulatorischen Behandlung reiner Wasserstoffnetze im 
EnWG setzt den Rahmen für einen zügigen und rechtssicheren Einstieg in den schrittwei-
sen Aufbau einer nationalen Wasserstoffnetzinfrastruktur. Die Vorgaben werden in einem 
eigenen Abschnitt 3b des Teils 3 des EnWG zusammengefasst und durch Übergangsvor-
schriften ergänzt. 

Insbesondere zur Umsetzung der Vorgaben zum Schutz und zur neuen Rolle von Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern werden die Regelungen zu den Endkundenmärkten in Teil 4 
des EnWG ergänzt und teilweise neu gefasst.  

Darüber hinaus werden Verweise und Verfahrensvorschriften insbesondere an neue Vor-
gaben der Richtlinie (EU) 2019/944 und der Verordnung (EU) 2019/943 angepasst. 

Der Gesetzentwurf enthält mit der vorliegenden Regelungsmaterie zwingend verbundene 
Folgeänderungen in einigen Rechtsverordnungen. Die Bundesregierung beabsichtigt, in 
zeitlicher Nähe dieses Gesetzgebungsvorhaben durch weitere Änderungen in den Rechts-
verordnungen auf Grundlage des EnWG zu ergänzen, soweit diese nicht unmittelbar durch 
die vorliegenden Änderungen im EnWG veranlasst sind, aber insbesondere auch zur Um-
setzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Ergänzung der mit dem vorliegenden Gesetz-
gebungsverfahren verbundenen Ziele erforderlich werden. 

Artikel 2 enthält wenige ergänzende Änderungen des EnWG, die nach Artikel 11 erst zum 
1. Oktober 2021 in Kraft treten sollen und insbesondere redaktionelle Folgeänderungen in 
schon beschlossenen Änderungen von Vorschriften enthalten, die erst zum 1. Oktober 2021 
in Kraft treten werden. 

Artikel 3 enthält eine Folgeänderung des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektri-
zität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, die sich aus der Aufnahme von lei-
tungsgebundenen Wasserstoff in den Energiebegriff des EnWG ergibt. 

Artikel 4 enthält eine Folgeänderung im Messstellenbetriebsgesetz (MsbG). 

Artikel 5 enthält punktuelle Folgeänderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). 
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Artikel 6 bis 10 enthalten Folgeänderungen in der ARegV, der Gasnetzentgeltverordnung 
(GasNEV), der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV), der Stromnetzentgeltverordnung 
(StromNEV) und der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV). 

Artikel 11 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

III. Alternativen 

Keine. Insbesondere sind die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2019/944 und der Richtlinie (EU) 
2018/2001 zwingend umzusetzen.  

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des 
Grundgesetzes. Das vorliegende Gesetz fällt in den Bereich des Rechts der Wirtschaft, das 
die Energiewirtschaft einschließlich der Erzeugung und Verteilung von Energie umfasst. 

Eine Regelung durch den Bundesgesetzgeber ist im Sinne des Artikels 72 Absatz 2 des 
Grundgesetzes zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit erforderlich. Das EnWG 
und die auf ihm beruhenden Rechtsverordnungen regeln einen bundesweit einheitlich aus-
gestalteten Rahmen für die Regulierung der Energieversorgungsnetze, die in maßgebli-
chem Umfang auf unionrechtlichen Vorgaben beruht. Ein Bezug auf Landesgrenzen würde 
zu Wettbewerbsverzerrungen im länderübergreifend organisierten Strommarkt führen. Die 
Regulierung der Energieversorgungsnetze ist zudem die notwendige Grundlage für einen 
wettbewerblich strukturierten Energiemarkt mit bundesweit einheitlichen Rahmenbedingun-
gen. Bundesweit unterschiedliche Rahmenbedingungen würden Wettbewerbsverzerrun-
gen auf dem Strommarkt ermöglichen. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf dient insbesondere der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften 
für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (Strommarkt-
richtlinie). Sie ist eine Neufassung der Richtlinie (EU) 2009/72/EG. Zudem wird eine Vor-
gabe der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen umge-
setzt. 

Der Anwendungsbereich völkerrechtlicher Verträge wird durch diesen Entwurf nicht berührt. 

VI. Gesetzesfolgen 

[Welche wesentlichen Auswirkungen hat der Entwurf? Welche unbeabsichtigten Nebenwir-
kungen können eintreten? Hier genügen grundsätzliche Ausführungen; Einzelheiten kön-
nen im besonderen Teil erläutert werden.] 

[Arbeitshilfe des BMI zur Gesetzesfolgenabschätzung] 

[wird im weiteren Verfahren ergänzt] 

http://www.intranet.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Steuerung/Arbeitshilfe_GfA.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

[Ist vorgesehen, Regelungen zu vereinfachen oder aufzuheben? Sollen Veraltungsverfah-
ren vereinfacht werden? Hier genügen grundsätzliche Ausführungen; Einzelheiten können 
im besonderen Teil erläutert werden.] 

Im Interesse der Rechtsbereinigung werden eine Reihe von Vorschriften im EnWG sowie 
in den auf Grundlage des EnWG erlassenen Rechtsverordnungen aufgehoben, die sich 
zeitlich erledigt haben. Zugleich werden Transparenzvorschriften, die bisher in insgesamt 
fünf verschiedenen Rechtsverordnungen enthalten waren, als wesentliche Regelungen in 
das EnWG überführt und zugleich an einem Regelungsort übersichtlicher zusammenge-
fasst. Die ursprünglichen Regelungen in den betroffenen fünf Rechtsverordnungen werden 
ebenfalls aufgehoben. 

Im Übrigen hat das Gesetz keine relevanten Auswirkungen im Bereich der Vereinfachung 
des Rechts und des Verwaltungsvollzugs. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Das Gesetz steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinn der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient.  

Das Regelungsvorhaben steht insbesondere mit den in der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie beschriebenen Prinzipien für nachhaltige Entwicklung Nr. 3 „natürliche Lebensgrund-
lage erhalten“ und Nr. 4 „Nachhaltiges Wirtschaften stärken“ sowie den UN-Nachhaltigkeits-
zielen SDG 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG 9 (Industrie, Innovation und Infra-
struktur) und SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) im Einklang. 

Eine Behinderung etwaiger Nachhaltigkeitsziele durch das Regelungsvorhaben wurde nicht 
festgestellt. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Für den Bundeshaushalt entstehen keine solchen Kosten. Auch die Haushalte der Länder 
und Kommunen werden nicht belastet. 

4. Erfüllungsaufwand 

[Welche finanziellen und zeitlichen Be- oder Entlastungen sind durch die geplanten Rege-
lungen für die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung zu erwarten? Hier 
sind mindestens die Angaben aus dem Vorblatt zu Buchstabe E zu übernehmen und ggf. 
zu erläutern. Tabellarische Darstellungen können hier die Übersichtlichkeit verbessern.] 

[Arbeitshilfe: Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in Rege-
lungsvorhaben der Bundesregierung] 

[wird im weiteren Verfahren ergänzt] 

5. Weitere Kosten 

[Welche sonstigen direkten oder indirekten Kosten entstehen für die Wirtschaft, insbeson-
dere für mittelständische Unternehmen? Welche Auswirkungen auf die Einzelpreise und 
das Preisniveau sind zu erwarten? Hier sollten mindestens die Angaben aus dem Vorblatt 
zu Buchstabe F übernommen und ggf. erläutert werden.] 

[wird im weiteren Verfahren ergänzt] 

https://www-skm.destatis.de/webskm/misc/ErfuellungsaufwandHandbuch.pdf
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6. Weitere Gesetzesfolgen 

Insgesamt stärken die Regelungen die Rolle der Verbraucherinnen und Verbraucher, indem 
es ihnen weiter erleichtert wird, aktiv an dem Marktgeschehen im Energiebereich teilzuha-
ben. 

Gleichstellungspolitische Auswirkungen oder Auswirkungen auf den demografischen Wan-
del sind durch dieses Gesetz nicht zu erwarten. Kleine und mittlere Unternehmen sind durch 
das vorliegende Gesetz nicht in besonderem Maße betroffen. 

Die Prüfung des Gesetzes im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse der 
Menschen hat ergeben, dass keine wesentlichen Beeinflussungen erfolgen. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Das Gesetz gilt unbefristet. Eine Befristung des Gesetzes ist aufgrund seines Regelungs-
inhalts im Grundsatz weder möglich noch sachgerecht, da das umzusetzende Unionsrecht 
seinerseits nicht befristet ist. Das Gesetz ändert zudem punktuell bestehende gesetzliche 
Vorgaben, die ihrerseits ebenfalls nicht zeitlich befristet gelten. Soweit es für möglich er-
achtet wurde, enthalten die einzelnen Regelungen dieses Gesetzes bereits ein zeitlich ge-
stuftes Vorgehen. Vor diesem Hintergrund ist auch eine periodische Überprüfung der Re-
gelungen im Grundsatz nicht angezeigt. 

Eine Evaluierung der neu eingefügten gesetzlichen Regelungen für eine Wasserstoffnet-
zinfrastruktur ist dagegen angezeigt. Um eine solche einzuleiten, sieht § 112a einen Bericht 
der Bundesnetzagentur vor. Aufgrund dieses Berichts und eines Vorschlags des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie wird die Bundesregierung in fachlich geeigneter 
Weise prüfen, ob und inwieweit die beabsichtigten Wirkungen erreicht worden sind und ggf. 
erforderliche Weiterentwicklungen untersuchen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (Gasspeicheranlage) 

Der bisherige Begriff der Speicheranlage nach § 3 Nummer 31 wird umbenannt und inhalts-
gleich in den Begriff der Gasspeicheranlage in § 3 Nummer 19c überführt. Dies dient der 
besseren Abgrenzung der Gasspeicheranlagen von den Energiespeicheranlagen im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 60 der Richtlinie (EU) 2019/944, bei der es allein um Speicheranla-
gen geht, die elektrische Energie aufnehmen. 

Als Folge dieser Änderung ist jedes Vorkommnis der Zeichenfolge „Speicheranlage“ an fol-
genden Stellen durch die Zeichenfolge „Gasspeicheranlage“ zu ersetzen: In den Angaben 
zur Überschrift von Teil 2 Abschnitt 2 in der Inhaltsübersicht, den Angaben zu § 7b in der 
Inhaltsübersicht, den Angaben zu § 26 in der Inhaltsübersicht, den Angaben zu § 28 in der 
Inhaltsübersicht, § 3 Nummer 20, § 3 Nummer 23, § 5a Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 2 Satz 
1, § 6 Absatz 2 Satz 4, § 6 Absatz 3 Satz 1, § 6a Absatz 1, § 6a Absatz 2 Satz 1, § 6b 
Absatz 1 Satz 1, der Überschrift von Teil 2 Abschnitt 2, der Überschrift von § 7b, § 7b, § 15a 
Absatz 1 Satz 4, § 17 Absatz 1 Satz 1, § 19 Absatz 2 Satz 1, der Überschrift von § 26, § 26, 
der Überschrift von § 28, § 28 Absatz 1 Satz 1, § 28 Absatz 1 Satz 2, § 28 Absatz 2 Satz 1, 
§ 28 Absatz 3 Satz 1, § 28 Absatz 3 Satz 2, § 28 Absatz 3 Satz 3, § 28 Absatz 4, § 28a 
Absatz 1, § 31 Absatz 3 Satz 4, § 35 Absatz 1 Nummer 7 und § 111e Absatz 2 Nummer 2 
Buchstabe a). 
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Zu Nummer 2 (Inhaltsverzeichnis) 

Die Ergänzungen des Inhaltsverzeichnisses sind Folgeänderungen zur Einfügung neuer 
Vorschriften in das EnWG. 

Zu Nummer 3 (§ 3) 

Die Begriffsbestimmungen werden als Folgeänderung zur Ergänzung materieller Vorgaben 
um weitere Definitionen ergänzt. 

Zu Buchstabe a) 

Die Nummern 1 und 1a werden neu eingefügt. 

In Nummer 1 wird der Begriff der Abrechnungsinformation definiert, um einerseits eine neue 
Anforderung aus Anhang I der Richtlinie (EU) 2019/944 umsetzen zu können, der unter 
anderem die Bereitstellung von Abrechnungsinformationen vorsieht, und andererseits die-
sen neuen Begriff sowohl zum Begriff der Rechnung als auch der Verbrauchsinformation 
abzugrenzen. 

Unter der neuen Nummer 1a wird nach den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2019/944 eine 
Definition des Aggregators eingefügt. Der Begriff der Aggregatoren wird allein für den 
Strombereich verwendet. 

Zu Buchstabe b) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe c) 

Da der bisherige Begriff der Speicheranlage nach § 3 Nummer 31 umbenannt und inhalts-
gleich in den Begriff der Gasspeicheranlage in § 3 Nummer 19c überführt wird, war auch 
der Begriff des Betreibers von Speicheranlagen (bisher § 3 Nummer 9) in den Begriff des 
Betreibers von Gasspeicheranlagen zu überführen.  

Zu Buchstabe d) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe e) 

Die neue Nummer 10a übernimmt die bisherige Definition des § 2 Nummer 3a der Strom-
netzentgeltverordnung (StromNEV) in das EnWG. Dies erfolgt angesichts der neu einge-
fügten Definition eines selbständigen Betreibers von grenzüberschreitenden Elektrizitäts-
verbindungsleitungen durch die neue Nummer 31. 

In einer neuen Nummer 10a wird eine Definition des Betreibers von Wasserstoffnetzen ein-
gefügt. Die Aufnahme dieser Definition steht vor dem Hintergrund der Einfügung eines 
neuen Abschnitts 3b in Teil 3 des Gesetzes zu Wasserstoffnetzen und einer Ausweitung 
des Energiebegriffs des § 3 Nummer 14 auf Wasserstoff. Betreiber von Wasserstoffnetzen 
sind nach der Definition somit ausschließlich für den Transport von Wasserstoff zuständig. 

Zu Buchstabe f) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe g) 



 - 62 -   

 

Die Definition des Energiebegriffs des § 3 Nummer 14 wird durch die Aufnahme von Was-
serstoff erweitert. Wasserstoff tritt dadurch als selbständiger Energieträger neben Elektrizi-
tät und Gas. Gerade in der Markthochlaufphase wird der Wasserstoff zu größeren Anteilen, 
als bei einer späteren breiteren Verwendung, auch als Rohstoff in der Industrie eingesetzt 
werden. Diese rohstoffliche Verwendung steht der Einordnung als Energieträger aber nicht 
entgegen und ist so zum Teil auch im Erdgasbereich gegeben. Wie Elektrizität und Gas 
wird aber auch Wasserstoff nur als Energie im Sinne des EnWG erfasst, soweit er zur lei-
tungsgebundenen Energieversorgung verwendet wird. Die nichtleitungsgebundene Versor-
gung ist also auch insoweit keine Energieversorgung im Sinne des EnWG. 

Zu Buchstabe h) 

Als neue Nummer 15c wird eine Definition von Energiespeicheranlagen eingefügt. 

Bisher kennt das EnWG nach § 3 Nummer 31 im Rahmen der Begriffsbestimmungen bisher 
Speicheranlagen allein als Anlagen zur Speicherung von Gas. Daneben enthält § 118 Ab-
satz 6 Regelungen für Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie, die nicht näher in § 3 
definiert werden. 

Insbesondere Artikel 36 und 54 der Richtlinie (EU) 2019/944 verwenden jedoch nunmehr 
den Begriff der Energiespeicheranlage. Dieser Begriff ist nach Artikel 2 Nummer 60 der 
Richtlinie (EU) 2019/944 als eine Anlage im Elektrizitätsnetz definiert, in der Energiespei-
cherung erfolgt. Den Begriff der Energiespeicherung definierte wiederum Artikel 2 Nummer 
59 der Richtlinie (EU) 2019/944. Für eine präzise Umsetzung der jeweiligen Vorgaben be-
darf es daher einer Ergänzung des Begriffskatalogs des EnWG. Der Begriff der Energie-
speicheranlage ist dabei in Abgrenzung zur bisherigen Speicheranlage nach § 3 Num-
mer 31 allein auf Anlagen bezogen, die elektrische Energie aufnehmen. Energiespeicher-
anlagen sind danach Anlagen, die elektrische Energie zum Zwecke der elektrischen, che-
mischen, mechanischen oder physikalischen Zwischenspeicherung verbrauchen und elekt-
rische Energie wiederum erzeugen oder in einer anderen Energieform wieder abgeben. 
Darunter fallen sowohl Speicheranlagen, die ausschließlich elektrische Energie abgeben 
und damit erzeugen, als auch Anlagen, die die eingespeicherte elektrischen Energie in an-
derer Energieform abgeben; umfasst sind also auch sektorübergreifende Speicherkonzepte 
(Power-to-X). 

Für eine bessere Abgrenzung der verschiedenen Arten von Speicheranlagen wird außer-
dem der bisherige Begriff der Speicheranlage nach § 3 Nummer 31 gestrichen und durch 
den inhaltsgleichen Begriff der Gasspeicheranlage ersetzt. 

Zu Buchstabe i) 

Als neue Nummer 18b wird eine Definition des Begriffs der Erlösobergrenze eingefügt. Die 
Regelung übernimmt die Legaldefinition des § 4 Absatz 1 ARegV. Die Definition ist im Rah-
men der Veröffentlichungen der Regulierungsbehörde notwendig und lässt andere Begriffe, 
wie die „Obergrenzen“ in § 21a, unberührt. 

Zu Buchstabe j) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einfügung der neuen Nummer 18b. 

Zu Buchstabe k) 

Der bisherige Begriff der Speicheranlage nach § 3 Nummer 31 wird umbenannt und inhalts-
gleich in den Begriff der Gasspeicheranlage überführt. Dies dient der besseren Abgrenzung 
der Gasspeicheranlagen von den Energiespeicheranlagen im Sinne des Artikels 2 Nummer 
60 der Richtlinie (EU) 2019/944, bei der es allein um Speicheranlagen geht, die elektrische 
Energie aufnehmen. 
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Zu Buchstabe l) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe m) 

Die neu eingefügte Nummer 20a definiert grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungs-
leitungen als eine Untergruppe der Übertragungsleitungen. Die Betreiber solcher Verbin-
dungsleitungen sind als Betreiber von Übertragungsnetzen einzustufen. Mit dem Betrieb 
allein einer grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitung ist allerdings keine Re-
gelzonenverantwortung verbunden. 

Zu Buchstabe n) 

Die neue Nummer 23a definiert vor dem Hintergrund der Vorgaben des Artikels 14 der 
Richtlinie (EU) 2019/944 Kleinstunternehmen Artikel 2 Nummer 6 der Richtlinie (EU) 
2019/944 entsprechend. Nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2019/944 erhalten Haushalts-
kunden und Kleinstunternehmen unentgeltlichen Zugang zu mindestens einem Vergleichs-
instrument bei Stromlieferungen. Die inhaltliche Umsetzung erfolgt durch den neuen § 41c. 

Zu Buchstabe o) 

Die neue Nummer 24a definiert Landstromanlagen und ergänzt die entsprechende Einfü-
gung bei der Definition des Letztverbrauchers nach Nummer 25. 

Zu Buchstabe p) 

In Nummer 25 wird klargestellt, dass dem Letztverbrauch im Sinne des EnWG nicht nur der 
Strombezug der Ladepunkte für Elektromobile, sondern auch der Strombezug für Land-
stromanlagen zur landseitigen Stromversorgung von Seeschiffen gleichsteht. Die Definition 
gilt nicht, soweit in anderen Gesetzen der Letztverbrauch ausdrücklich abweichend geregelt 
ist, wie es insbesondere im EEG erfolgt ist.  

Die Neuregelung soll den durch die Landstrombezugspunkte an Seeschiffe abgegebenen 
Strom dem Letztverbrauch gleichstellen. Soweit Landstromanlagen aus mehreren Land-
strombezugspunkten bestehen, steht der Strombezug jedes einzelnen Landstrombezugs-
punktes dem Letztverbrauch gleich und gilt der Betreiber jedes Landstrombezugspunktes 
in Bezug auf diesen Ladepunkt als Letztverbraucher. Betreibt eine Person mehrere Land-
strombezugspunkte, ist sie in Bezug auf jeden einzelnen Landstrombezugspunkt ein Letzt-
verbraucher. 

Die energiewirtschaftsrechtlichen Pflichten gelten im Verhältnis zwischen dem Energielie-
feranten bzw. Netzbetreiber und dem Landstrombezugspunktbetreiber, nicht jedoch zwi-
schen dem Landstrombezugspunktbetreiber und dem Seeschiff. Die Nutzung des Land-
strombezugspunktes durch ein Seeschiff stellt keinen Strombezug im Sinne des EnWG dar 
und wird gesondert geregelt. Die Neuregelung lässt die bestehenden Pflichten der Energie-
versorgungsunternehmen sowie Netzbetreiber unberührt. 

Zu Buchstabe q) 

Vor dem Hintergrund des neuen § 41a Absatz 2 definiert die neue Nummer 25a den Strom-
liefervertrag mit dynamischen Tarifen. 

Zu Buchstabe r) 

Die bisherige Nummer 31 war aufzuheben, da der dort bestimmte Begriff der Speicheran-
lage in den Begriff der Gasspeicheranlage überführt wurde. 
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Die neue Nummer 31 definiert im Zusammenspiel mit der neuen Nummer 20a die selbst-
ständigen Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen in Ab-
grenzung zu den Betreibern von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung. Auch 
letztere können grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitungen betreiben. Dies er-
folgt bei den Übertragungsnetzbetreibern mit Regelzonenverantwortung im Unterschied zu 
den selbstständigen Betreibern von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitun-
gen jedoch in Verbindung mit dem Übertragungsnetz, für das sie die Regelzonenverant-
wortung tragen. Auch die selbstständigen Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizi-
tätsverbindungsleitungen sind als Übertragungsnetzbetreiber einzustufen. 

Zu Buchstabe s) 

Die neue Nummer 38b definiert vollständig integrierte Netzkomponenten dem Wortlaut des 
Artikels 2 Nummer 51 der Richtlinie (EU) 2019/944 entsprechend. Als vollständig integrierte 
Netzkomponenten sind hiernach nur solche Anlagen und Betriebsmittel zu verstehen, die 
ausschließlich netzdienlich zur Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des 
Elektrizitätsversorgungssystems eingesetzt werden. Demnach dürfen solche Anlagen we-
der zum Systemausgleich noch zum Engpassmanagement eingesetzt werden. Der Wort-
laut der Richtlinie (EU) 2019/944 ist in die nationale Systematik zu überführen. Da der Be-
griff „Systemausgleich“ im nationalen Recht nicht eingeführt ist, wird stattdessen der Begriff 
„Regelenergie“ verwendet. Regelenergie ist gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 9 der Stromnetz-
zugangsverordnung (StromNZV) diejenige Energie, die zum Ausgleich von Leistungsun-
gleichgewichten in der jeweiligen Regelzone eingesetzt wird. Zur Regelenergie gehören die 
Primärregelleistung, Sekundärregelleistung und die Minutenreserve. Es handelt sich um 
Maßnahmen zur Frequenzhaltung, wobei die Momentanreserve nicht erfasst ist. Unter 
diese Definition fallen demnach beispielsweise Kondensatoren oder Schwungräder, die der 
Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes dienen bzw. dazu beitragen können, die Syn-
chronisierung unterschiedlicher Teile des Systems zu ermöglichen. Diese Netzbetriebsmit-
tel gelten als vollständig integrierte Netzkomponenten und dürfen weiterhin im Eigentum 
der Netzbetreiber stehen. 

Zu Buchstabe t) 

Angesichts der Aufnahme von Wasserstoff als dritten Energieträger in die Energiedefinition 
des EnWG enthält die neue Nummer 39a eine Definition des Wasserstoffnetzes. Nach der 
Definition müssen die Wasserstoffnetze, wie die Energieversorgungsnetze der allgemeinen 
Versorgung, von ihrer Dimensionierung so ausgelegt sein, dass sie nicht nur feststehende 
oder bestimmbaren Kunden offenstehen, sondern einer unbestimmten Anzahl an Kunden 
zur Verfügung stehen. Durch die eigenständige Definition des Wasserstoffnetzes wird aber 
deutlich, dass die allgemeine Anschlusspflicht nach § 18 nicht für Wasserstoffnetze gilt. 
Dies wird auch dadurch deutlich, dass es sich nicht um ein Energieversorgungsnetz han-
delt. 

Zu Nummer 4 (§ 4a) 

Zu Buchstabe a) 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen, die Artikel 52 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 
2019/944 umsetzen. 

Zu Buchstabe b) 

Wegen der Neufassung der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 durch die Verordnung (EU) 
2019/943 bedarf der Verweis einer Änderung. 

Zu Nummer 5 (§ 4b Absatz 5) 
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Der Verweis in § 4b Absatz 5 Satz 1 auf Artikel 11 Absatz 6 der Richtlinie 2009/72/EG wird 
aktualisiert. Wegen der Neufassung der Richtlinie ist nun auf Artikel 53 Absatz 6 der Richt-
linie (EU) 2019/944 zu verweisen. 

Zu Nummer 6 (§ 6b) 

Die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen dürfen in den von § 7c Absatz 2 geregelten 
Fällen ausnahmsweise Eigentümer von Ladepunkten sein oder diese errichten, verwalten 
oder betreiben. § 6b Absatz 3 wird um diese Tätigkeit ergänzt. Somit muss, sofern ein Netz-
betreiber von der Ausnahmeregelung Gebrauch macht, in der internen Rechnungslegung 
ein getrenntes Konto für zulässige Tätigkeiten im Bereich der Ladepunkte geführt werden. 

Zu Nummer 7 (§ 7 Absatz 1) 

Die Anfügung von Satz 2 in § 7 Absatz 1 setzt das in Artikel 36 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2019/944 ausdrücklich geregelte Verbot um, nach dem Betreiber von Elektrizitätsverteiler-
netzen grundsätzlich kein Eigentum an Energiespeicheranlagen halten und diese auch 
nicht errichten, verwalten oder betreiben dürfen. Da sich die Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2019/944 ausschließlich auf den Elektrizitätsbinnenmarkt beziehen, wird ein ausdrückliches 
Verbot hinsichtlich Eigentum, Betrieb, Verwaltung und Errichtung von Energiespeicheran-
lagen nur für die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen umgesetzt. Umkehrschlüsse 
in Bezug auf etwaige Möglichkeiten von Gasnetzbetreibern, Eigentum an Energiespeicher-
anlagen zu halten, diese zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben, verbieten sich; dies 
bemisst sich weiterhin nach den allgemeinen Bestimmungen.  

Zu Nummer 8 (§ 7c neu) 

Der neu eingefügte § 7c dient der Umsetzung des Artikels 33 Absatz 2 bis 4 der Richtlinie 
(EU) 2019/944. 

Absatz 1 Satz 1 setzt das generelle Verbot des Artikels 33 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 
2019/944 um, nach dem Verteilernetzbetreiber weder Eigentümer von Ladepunkten für 
Elektrofahrzeuge sein noch diese errichten, verwalten oder betreiben dürfen. Absatz 1 
Satz 2 stellt klar, dass dieses Verbot nicht für private Ladepunkte gilt, die für den Eigenver-
brauch des Netzbetreibers bestimmt sind. 

Ladepunkte im Sinne des § 7c sind Einrichtungen, die zum Aufladen von Elektromobilen 
geeignet und bestimmt sind. Es wird insoweit auf die Begriffsbestimmung von § 2 Num-
mer 6 der Ladesäulenverordnung abgestellt. 

Artikel 33 Absatz 3 und 4 der Richtlinie (EU) 2019/944 ermöglicht es den Mitgliedstaaten, 
eine vorrübergehende Ausnahme vom Verbot des Absatzes 1 Satz 1 zu regeln. Von dieser 
Möglichkeit wird durch die Absätze 2 und 3 Gebrauch gemacht.  

Absatz 2 knüpft die Ausnahme an das Vorliegen eines regionalen Marktversagens in Hin-
blick auf den Ladeinfrastrukturausbaubedarf. Zuständig für die Erteilung der Ausnahmege-
nehmigung ist die zuständige Regulierungsbehörde. Dies ist nach § 54 die Bundesnetza-
gentur. 

Die weiteren Einzelheiten werden durch Rechtsverordnung geregelt. Hierzu enthält Absatz 
3 eine Verordnungsermächtigung. 

Zu Nummer 9 (§ 8 Absatz 2 Satz 4) 

Der neu eingefügte Satz 4 setzt das in Artikel 54 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/944 
ausdrücklich geregelte Verbot um, nach dem Betreiber von Übertragungsnetzen grundsätz-



 - 66 -   

 

lich kein Eigentum an Energiespeicheranlagen halten und diese auch nicht errichten, ver-
walten oder betreiben dürfen. Da sich die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2019/944 aus-
schließlich auf den Elektrizitätsbinnenmarkt beziehen, wird ein ausdrückliches Verbot in 
Bezug auf Eigentum, Betrieb, Verwaltung und Errichtung von Energiespeicheranlagen nur 
für die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen umgesetzt. Umkehrschlüsse in Bezug 
auf etwaige Möglichkeiten von Gasnetzbetreibern, Eigentum an Energiespeicheranlagen 
zu halten, diese zu betreiben, zu errichten oder zu verwalten, verbieten sich; dies bemisst 
sich weiterhin nach den allgemeinen Bestimmungen. 

Zu Nummer 10 (§ 9) 

Zu Buchstabe a) 

Bei der Neufassung des Absatzes 2 Satz 1 handelt es sich um eine Folgeänderung zur 
Einfügung des neuen § 8 Absatz 2 Satz 4, der nur auf Übertragungsnetzbetreiber und nicht 
auf Fernleitungsnetzbetreiber Anwendung findet. 

Zudem wird Absatz 2 Satz 4 redaktionell angepasst. Mit dem Ersetzen der Wörter „Verord-
nung (EG) Nr. 714/2009“ durch die Wörter „Verordnung (EU) 2019/943“ in § 9 Absatz 2 
Satz 4 wird Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie (EU) 2019/944 umgesetzt. Wegen 
der Neufassung der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 durch die Verordnung (EU) 2019/943 
bedarf der Verweis einer Änderung. 

Zu Buchstabe b) 

Absatz 3 Satz 3 wird redaktionell angepasst. Mit dem Ersetzen der Wörter „Artikel 13 der 
Verordnung (EG) Nr. 714/2009“ durch die Wörter „Artikel 49 der Verordnung (EU) 
2019/943“ in § 9 Absatz 3 Satz 3 wird Artikel 44 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/944 
umgesetzt. Wegen der Neufassung der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 durch die Verord-
nung (EU) 2019/943 bedarf der Verweis einer Änderung. 

Zu Nummer 11 (§ 10b Absatz 3) 

Die Vorschrift setzt das ausdrückliche Verbot des Artikels 54 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2019/944 um und bestimmt insoweit für unabhängige Transportnetzbetreiber, dass Über-
tragungsnetzbetreiber nicht berechtigt sind, das Eigentum an Energiespeicheranlagen zu 
halten und diese auch nicht errichten, verwalten oder betreiben dürfen. Da sich die Vorga-
ben der Richtlinie (EU) 2019/944 ausschließlich auf den Elektrizitätsbinnenmarkt beziehen, 
wird ein ausdrückliches Verbot hinsichtlich Eigentum, Betrieb, Verwaltung und Errichtung 
von Energiespeicheranlagen nur für die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen um-
gesetzt. Umkehrschlüsse in Bezug auf etwaige Möglichkeiten von Gasnetzbetreibern, Ei-
gentum an Energiespeicheranlagen zu halten, diese zu betreiben, zu errichten oder zu ver-
walten, verbieten sich; dies bemisst sich weiterhin nach den allgemeinen Bestimmungen. 

Zu Nummer 12 (§ 10c Absatz 2 Satz 2) 

Mit der Einfügung des Betriebs einer LNG-Anlage wird § 10c Absatz 2 Satz 2 klarstellend 
ergänzt. Nach § 3 Nummer 38 ist auch der Betrieb einer LNG-Anlage Bestandteil der Defi-
nition des vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmens. 

Zu Nummer 13 (§ 10e Absatz 6 Satz 3) 

In Satz 3 Nummer 1 wird Artikel 50 Absatz 8 Satz 2 Buchstabe a) der Richtlinie (EU) 
2019/944 umgesetzt. Wegen der Neufassung der Verordnung (EG) Nr. 714/2009 durch die 
Verordnung (EU) 2019/943 bedarf der Verweis einer Änderung. Zudem wird Artikel 50 Ab-
satz 8 Satz 2 Buchstabe a) der Richtlinie (EU) 2019/944 umgesetzt. Danach nimmt der 
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Gleichbehandlungsbeauftragte an allen Sitzungen teil, in denen Systemdienstleistungen 
behandelt werden. 

Zu Nummer 14 (§§ 11a und 11b neu) 

Die Richtlinie (EU) 2019/944 enthält erstmals konkrete Regelungen zu Energiespeicheran-
lagen. Um Quersubventionierungen zwischen wettbewerblichem Speicherbetrieb und regu-
liertem Netzbetrieb zu vermeiden, sind Speicherdienste grundsätzlich marktgestützt und 
wettbewerblich zu beschaffen. Das ausdrückliche Verbot für Betreiber von Elektrizitätsver-
sorgungsnetzen, Energiespeicheranlagen in ihrem Eigentum zu halten oder diese zu er-
richten, zu verwalten oder zu betreiben, wurde mit den Artikeln 36 Absatz 1 und 54 Absatz 1 
der Richtlinie (EU) 2019/944 verankert. Eine teilweise Umsetzung des Artikels 54 der Richt-
linie (EU) 2019/944 ist bereits mit dem Gesetz zur Änderung des Bundesbedarfsplangeset-
zes und anderer Vorschriften vom […] erfolgt. Mit den darin enthaltenen §§ 118a und 118b 
EnWG wurde eine Regelung aufgenommen, die eine Errichtung der nach Artikel 54 Absatz 
5 der Richtlinie (EU) 2019/944 besonders privilegierten Batteriespeicheranlagen ermög-
licht. Als Übergangsvorschrift adressiert diese Regelung Übertragungsnetzbetreiber, die bis 
2024 Investitionen in Batteriespeicheranlagen mit spezifischem Einsatzkonzept (reaktive 
Wiederherstellung des sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs nach einer Störung, soge-
nannte „Netzbooster“) tätigen. Die vorgezogene Umsetzung sollte eine schnellstmögliche 
Realisierung der im Netzentwicklungsplan 2019 bestätigten Netzbooster-Pilotanlagen ge-
währleisten. Der vorliegende Gesetzentwurf dient der weiteren Umsetzung der Artikel 36 
und 54 und erstreckt sich dabei auch auf den Anwendungsbereich der §§ 118a und 118b, 
die dementsprechend mit diesem Gesetz aufgehoben werden.  

Da sich die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2019/944 ausschließlich auf den Elektrizitätsbin-
nenmarkt beziehen, wird ein ausdrückliches Verbot in Bezug auf Eigentum, Betrieb, Ver-
waltung und Errichtung von Energiespeicheranlagen nur für die Betreiber von Elektrizitäts-
versorgungsnetzen umgesetzt. Umkehrschlüsse in Bezug auf etwaige Möglichkeiten von 
Gasnetzbetreibern, Eigentum an Energiespeicheranlagen zu halten, diese zu betreiben, zu 
errichten oder zu verwalten, verbieten sich; dies bemisst sich weiterhin nach den allgemei-
nen Bestimmungen. 

Für bestimmte Speicherarten soll eine Ausnahmemöglichkeit nach Artikel 36 Absatz 2 be-
ziehungsweise Artikel 54 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/944 zugelassen werden. Den 
Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen soll es danach unter bestimmten Bedingun-
gen gestattet werden, bestimmte Energiespeicheranlagen in ihrem Eigentum zu errichten, 
zu verwalten oder zu betreiben. Eine solche Ausnahmeregelung ist schon allein deshalb 
notwendig, damit die in Elektrizitätsversorgungsnetzen eingesetzten Betriebsmittel, die im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2019/944 als Energiespeicheranlagen gelten, weiterhin von Netz-
betreibern betrieben werden dürfen. Im Sinne der Richtlinie (EU) 2019/944 handelt es sich 
dabei um vollständig integrierte Netzkomponenten. Daneben sind aber auch andere Kom-
ponenten denkbar, deren Funktion unmittelbar mit dem Netzbetrieb verbunden sein muss. 
Erwägungsgrund 63 der Richtlinie (EU) 2019/944 verdeutlicht, dass rein netzdienlich be-
triebene Energiespeicheranlagen eine Schnittmenge zu Netzbetriebsmitteln aufweisen. Au-
ßerdem soll von der weitergehenden Möglichkeit der Richtlinie (EU) 2019/944 Gebrauch 
gemacht werden, nach der die Regulierungsbehörde im Falle einer erfolglosen Ausschrei-
bung (sogenannter Markttest) eine Ausnahme von dem allgemeinen Eigentumsverbot ge-
währen kann. Mit den neu geschaffenen §§ 11a und 11b wird von der Möglichkeit der Richt-
linie Gebrauch gemacht, unter besonderen Voraussetzungen Ausnahmen von dem Eigen-
tumsverbot der Artikel 36 Absatz 1 und 54 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/944 zuzulas-
sen. Die Ausnahmen betreffen das Eigentumsverbot nach den §§ 7 Absatz 1 Satz 2, 8 Ab-
satz 2 Satz 3, 10b Absatz 3 Satz 4 und gelten ausschließlich für die Betreiber von Elektrizi-
tätsversorgungsnetzen und nur für Energiespeicheranlagen im Sinne von § 3 Nummer 15c, 
die ausschließlich elektrische Energie abgeben bzw. erzeugen. Ausnahmen sind von der 
zuständigen Regulierungsbehörde zu genehmigen. Die in den Artikeln 36 und 54 der Richt-
linie (EU) 2019/944 verankerte Möglichkeit, im Falle eines erfolglosen „Markttests“ eine 
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Ausnahme zu gewähren, setzt ein Ausschreibungsverfahren in Bezug auf die zu errich-
tende Anlage voraus. Dieses wird in § 11a geregelt. § 11b regelt die Voraussetzungen und 
das Verfahren für die Ausnahmegenehmigung. 

Zu § 11a (Ausschreibung von Energiespeicheranlagen, Festlegungskompetenz) 

Nach § 11a Absatz 1 Satz 1 ist eine Ausschreibung zulässig, wenn die Anlage notwendig 
ist, damit der Netzbetreiber in effizienter Weise seinen Verpflichtungen gemäß § 11 Ab-
satz 1 Satz 1 nachkommen kann. Die Notwendigkeit wäre zu verneinen, wenn die mit der 
Anlage zu erbringende Dienstleistung in effizienter Weise als Flexibilitäts- oder Sys-
temdienstleistungsprodukt am Markt beschafft werden oder durch den Bau eines Netzbe-
triebsmittels erbracht werden könnte; in beiden Fällen ist eine Betrachtung über die techni-
sche Lebensdauer der Anlage erforderlich. Die Ausschreibung einer neuen Speicheranlage 
sollte nur erfolgen, wenn ein langfristiger Bedarf für dieses zusätzliche Betriebsmittel be-
steht, wie dies auch für klassische Netzbetriebsmittel gilt. Weiterhin darf der Netzbetreiber 
nach Absatz 1 Satz 2 einen Zuschlag dann nicht erteilen, wenn der Dritte die mit der Anlage 
angebotene Leistung bei vollständiger Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit 
des Elektrizitätsversorgungssystems nicht rechtzeitig oder nicht zu angemessenen Kosten 
zur Verfügung stellen kann. Um prohibitive Höchstpreise zu verhindern, bemisst sich die 
Angemessenheit der Kosten an den Kosten, die einem Netzbetreiber für die Errichtung und 
den Betrieb einer vergleichbaren Anlage entstehen würden bzw. entstanden sind, was mit 
Absatz 1 Satz 3 klargestellt wird. Absatz 1 Satz 4 regelt ein ausdrückliches Verbot der Ver-
marktung von Leistung und Arbeit der Anlage, um die Funktionsweise der Strommärkte 
nicht zu beeinträchtigen. Erhält ein Dritter den Zuschlag, hat er die Anlage ausschließlich 
und über die gesamte Nutzungsdauer dem ausschreibenden Netzbetreiber zur Verfügung 
zu stellen. Der Dritte darf die Anlage nicht für marktbezogene Maßnahmen nutzen. Auch 
der Netzbetreiber darf die Leistung oder Arbeit der Anlage nicht auf den Strommärkten ver-
äußern. Das Vermarktungsverbot gilt somit unabhängig davon, wer Eigentümer der Anlage 
ist. Der dem Verbot zugrunde gelegte Begriff der Strommärkte umfasst unter anderem den 
börslichen und außerbörslichen Terminmarkt, den börslichen und außerbörslichen vor- und 
untertätigen Spotmarkt sowie den Regelleistungs- und Regelarbeitsmarkt. 

Absatz 2 ermöglicht es der Regulierungsbehörde, Festlegungen zur näheren Ausgestaltung 
des Ausschreibungsverfahrens nach Absatz 1 zu treffen. Dies betrifft insbesondere Vorga-
ben zu Inhalt und Umfang der Ausschreibungsbedingungen, wie beispielweise Verfügbar-
keitsanforderungen, Vertragsstrafen und Haftungsregelungen. 

Zu § 11b (Genehmigung von Energiespeicheranlagen im Eigentum eines Betreibers von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen, Festlegungskompetenz) 

Mit dem neu geschaffenen § 11b wird von der Möglichkeit der Artikel 36 Absatz 2 bis 4 und 
Artikel 54 Absatz 2 bis 5 Gebrauch gemacht, unter besonderen Umständen Ausnahmen 
von dem Eigentumsverbot an Energiespeicheranlagen zuzulassen. 

Mit Absatz 1 wird die Ausnahme unter den Genehmigungsvorbehalt der Regulierungsbe-
hörde gestellt und der Anwendungsbereich definiert. Die Ausnahme gilt nur für Energie-
speicheranlagen im Sinne des § 3 Nummer 15c, die ausschließlich elektrische Energie ab-
geben bzw. erzeugen. Um dem grundsätzlichen entflechtungsrechtlichen Gebot Rechnung 
zu tragen, soll die Ausnahme so eng wie möglich gehalten werden. Der Gesetzgeber macht 
in diesem Fall von der Ausnahmemöglichkeit Gebrauch, um innovative Entwicklungen in 
der Netzbetriebsführung zu ermöglichen. Die Genehmigung ist durch den Netzbetreiber bei 
der Regulierungsbehörde zu beantragen. 

Absatz 2 beschreibt die unterschiedlichen Fallvarianten, in denen die Regulierungsbehörde 
eine Ausnahme genehmigen kann. Gemäß Absatz 2 Variante 1 genehmigt die Regulie-
rungsbehörde das Eigentum an Energiespeicheranlagen, wenn es sich dabei um eine voll-



 - 69 -   

 

ständig integrierte Netzkomponente gemäß § 3 Nummer 38b handelt. Dies soll gewährleis-
ten, dass typischerweise im Netzbetrieb eingesetzte und aufgrund ihrer technischen Be-
schaffenheit unter die Definition für Energiespeicheranlagen nach § 3 Nummer 15c fallende 
Anlagen, in einem schlankeren Verfahren genehmigt werden können. Die Regulierungsbe-
hörde prüft dabei lediglich das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen für die Einstu-
fung der Anlage als vollständig integrierte Netzkomponente im Sinne von § 3 Nummer 38b. 
Auch neu zu errichtende Anlagen können aufgrund dieser Vorschrift genehmigt werden, 
sofern die Regulierungsbehörde zu dem Ergebnis kommt, dass es sich um voll-ständig in-
tegrierte Netzkomponenten handelt. 

Daneben kann die Regulierungsbehörde nach Absatz 2 Variante 2 das Netzbetreibereigen-
tum an einer Energiespeicheranlage im Sinne des § 3 Nummer 15c, die ausschließlich 
elektrische Energie abgibt, genehmigen, wenn in einem offenen, transparenten und diskri-
minierungsfreien Ausschreibungsverfahren kein Zuschlag an Dritte erteilt werden konnte. 
Hierfür müssen die in den Nummern 1 und 2 benannten Voraussetzungen kumulativ vorlie-
gen. 

Nach Nummer 1 Buchstabe a) hat der Netzbetreiber nachzuweisen, dass die Anlage not-
wendig ist, damit er in effizienter Weise seinen Verpflichtungen gemäß § 11 Absatz 1 Satz 
1 nachkommen kann. Die Notwendigkeit wäre zu verneinen, wenn die mit der Anlage zu 
erbringende Dienstleistung in effizienter Weise als Flexibilitäts- oder Systemdienstleis-
tungsprodukte am Markt beschafft werden könnte. Diese Anforderung entspricht der Vo-
raussetzung, die auch nach § 11a Absatz 1 zu erfüllen ist. Für den Fall, dass der Netzbe-
treiber ein erfolgloses Ausschreibungsverfahren nach Nummer 2 durchgeführt hat, muss er 
gegenüber der Regulierungsbehörde nachweisen, dass ein solches Verfahren überhaupt 
notwendig war. Weiter ist nach Nummer 1 Buchstabe b) sicherzustellen und nachzuweisen, 
dass die Anlage ausschließlich zu netzdienlichen Zwecken genutzt wird und nicht dazu ver-
wendet wird, um Leistung oder Arbeit, auch nicht teilweise oder temporär, auf den Strom-
märkten zu kaufen oder zu verkaufen. Damit wird die in Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe b) 
der Richtlinie (EU) 2019/944 formulierte Anforderung umgesetzt.  

Schließlich hat der Netzbetreiber nach Nummer 2 in einem Ausschreibungsverfahren nach 
§ 11a zu ermitteln, ob die Energiespeicheranlage durch Dritte errichtet und betrieben wer-
den kann („erster Markttest“). Der Netzbetreiber hat seine Ausschreibungsbedingungen im 
Hinblick auf das technische Einsatzkonzept der Anlage sowie die hiermit verbundenen Haf-
tungsregelungen vorab durch die Regulierungsbehörde auf ihre Offenheit, Transparenz und 
Diskriminierungsfreiheit hin überprüfen zu lassen. Hierbei überprüft die Regulierungsbe-
hörde auch, ob der Übertragungsnetzbetreiber keine weitergehende Haftung von einem 
Dritten verlangt, als er selbst gesetzlich auferlegt bekommen hat. Nummer 2 Buchstabe a) 
und Buchstabe b) nennen zwei alternative Fallgestaltungen, die zu einem gescheiterten 
Ausschreibungsverfahren führen. Nach Buchstabe a) wird ein Zuschlag gar nicht erst erteilt, 
nach Buchstabe b) wird ein Zuschlag zwar erteilt, es stellt sich aber nach Erteilung des 
Zuschlags heraus, dass die mit der Anlage angebotene Leistung nicht oder nicht rechtzeitig 
erbracht werden kann. Dies soll insbesondere die erforderliche Qualität der Angebote von 
Dritten im Ausschreibungsverfahren sicherstellen.  

Absatz 3 regelt den sogenannten zweiten Markttest, mit welchem in regelmäßigen Abstän-
den das Fortbestehen der Voraussetzungen für eine Genehmigung nach Absatz 2 Variante 
2 überprüft wird. Zunächst hat die Regulierungsbehörde eine öffentliche Konsultation zu 
den bestehenden Energiespeicheranlagen im Eigentum von Netzbetreibern durchzuführen, 
mit welcher das Interesse Dritter an einem Betrieb dieser Anlagen ermittelt wird. Kann die 
Regulierungsbehörde auf Grundlage der Konsultation mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
feststellen, dass Dritte bei Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizi-
tätsversorgungssystems zu angemessenen Kosten in der Lage sind, die im Netzbetreiberei-
gentum stehende Energiespeicheranlage selbst als Eigentümer zu betreiben, verpflichtet 
sie den Netzbetreiber, Eigentum und Betrieb der Anlage auszuschreiben. Für das Aus-
schreibungsverfahren gelten die Anforderungen an die Ausschreibungsbedingungen nach 
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§ 11a in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 2. Nach Zuschlagserteilung hat eine Eigentums- 
und Betriebsübertragung binnen 18 Monaten zu erfolgen, sofern der Dritte die Sicherheit 
und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems jederzeit gewährleistet. Das Ei-
gentum an der Anlage ist allerdings nur dann zu übertragen, wenn der Netzbetreiber von 
dem übernehmenden Dritten einen angemessenen Ausgleich in Höhe des Restbuchwerts 
der Anlage erhält. Diese Bedingung wurde durch die Richtlinie (EU) 2019/944 zugelassen 
(siehe Artikel 36 Absatz 3 Satz 3 bzw. Artikel 54 Absatz 4 Satz 3 der Richtlinie (EU) 
2019/944) und ist geboten, um den Netznutzer vor entgeltwirksamen Mehrbelastungen zu 
schützen. Die Regulierungsbehörde hat die Möglichkeit, Näheres zum Betriebs- und Eigen-
tumsübergang in Form von Nebenbestimmungen zu regeln. Absatz 3 Satz 6 verbietet auch 
dem Dritten, der im zweiten Markttest einen Zuschlag erhält, die Leistung oder Arbeit der 
Anlage auf den Strommärkten zu veräußern. Das hier verankerte und § 11a Absatz 1 Satz 
4 entsprechende Verbot gilt aber nur für die Dauer eines nach Satz 3 begründeten Ver-
tragsverhältnisses zwischen dem Netzbetreiber, der die Anlage übertragen hat und dem 
übernehmenden Dritten, mindestens aber für fünf Jahre nachdem für diese Anlage der 
„zweite Markttest“ erstmalig durchgeführt wurde. Diese Regelung einer Mindestdauer des 
Vermarktungsverbots ist erforderlich, damit die Funktionsweise der Strommärkte nicht be-
einträchtigt werden. Die hier festgeschriebene Mindestdauer des Vermarktungsverbots von 
insgesamt zehn Jahren ist das Ergebnis der Abwägung zwischen dem uneingeschränkten 
Einsatz der Anlage durch den Dritten auf der einen Seite und der Vermeidung von Beein-
trächtigungen des Strommarkts auf der anderen Seite. 

Absatz 4 sieht für vollständig integrierte Netzkomponenten sowie während des üblichen 
kalkulatorischen Abschreibungszeitraums für bestimmte Batteriespeicheranlagen eine Aus-
nahme vom Gebot des wiederkehrenden „zweiten Markttests“ vor. Diese Batteriespeicher-
anlagen sind nach Artikel 36 Absatz 4 und Artikel 54 Absatz 5 insoweit ausdrücklich privi-
legiert. Dieses Privileg betrifft zunächst Batteriespeicheranlagen im Eigentum eines Über-
tragungsnetzbetreibers, für die eine Investitionsentscheidung bis zum 31. Dezember 2024 
er-folgt ist und umfasst damit vollständig den bisherigen Anwendungsbereich des mit dem 
Gesetz zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes und anderer Vorschriften vom […] 
eingefügten § 118a EnWG, der somit entfallen kann. Weiterhin werden Batteriespeicheran-
lagen im Eigentum eines Verteilernetzbetreibers privilegiert, für die eine Investitionsent-
scheidung bis zum 4. Juli 2019 erfolgt ist. In beiden Fällen muss die Batteriespeicheranlage 
spätestens zwei Jahre nach der Investitionsentscheidung an das Elektrizitätsversorgungs-
netz angeschlossen werden und darf hierbei ausschließlich zur reaktiven Wiederherstellung 
der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems durch netzbezo-
gene Maßnahmen gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 1 eingesetzt werden. Eine solche reaktive 
Wiederherstellung der Netzsicherheit ist nicht mehr gegeben, sobald die Netzsicherheit 
durch Engpassmanagement-Maßnahmen behoben werden kann. Mit Satz 2 soll nochmals 
sichergestellt werden, dass der Einsatz dieser Anlagen nicht im Rahmen solcher Maßnah-
men erfolgen darf. Der Vorrang netzbezogener Maßnahmen vor marktbezogenen Maßnah-
men gemäß § 13 Absatz 1 bleibt damit erhalten. 

Absatz 5 ermächtigt die Regulierungsbehörde zur Festlegung näherer Bestimmungen zur 
Ausgestaltung des Genehmigungsverfahrens nach Absatz 2 und des Verfahrens nach Ab-
satz 3. Die Regulierungsbehörde wird außerdem ermächtigt, Genehmigungen gemäß Ab-
satz 2 im Wege einer Festlegung zu erlassen. Damit soll insbesondere die Genehmigung 
klassischer Netzbetriebsmittel (z. B. Kondensatoren) als vollständig integrierte Netzkompo-
nenten im Sinne von § 3 Nummer 15c erleichtert werden. 

Zu Nummer 15 (§ 12 Absatz 3 Satz 2) 

Die Änderung ist eine Folgeänderung aufgrund des mit dem Gesetz zur marktgestützten 
Beschaffung von Systemdienstleistungen vom 22. November 2020 eingeführten § 12h 
EnWG zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944. Danach sollen Systemdienstleistungen 
grundsätzlich marktgestützt beschafft werden. Mit der Änderung können Übertragungsnetz-
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betreiber zwar grundsätzlich auch weiterhin Systemdienstleistungen aus eigenen Netzbe-
triebsmitteln beschaffen, aus Effizienzgründen soll dies aber nur erfolgen, wenn dies wirt-
schaftlicher ist, als die Erbringung durch Marktteilnehmer. 

Zu Nummer 16 (§ 13 Absatz 6a) 

Die Änderungen in § 13 Absatz 6a dienen der Umsetzung des Entschließungsantrags des 
Bundestages zur EEG-Novelle 2020, mit dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, 
eine bundesweit einheitlich fortgeltende Regelung für die Maßnahme „Nutzen statt Abre-
geln“ vorzulegen. Die Änderungen enthalten zudem einige Klarstellungen. 

Mit der Neufassung von Satz 1 Nummer 2 wird das geographische Anwendungsgebiet der 
Maßnahme „Nutzen statt Abregeln“ ausgeweitet. Während die bisherige Fassung an das 
Netzausbaugebiet nach § 36c EEG 2017 anknüpfte, welches mit der EEG-Novelle 2020 
aufgehoben wurde, ist die Maßnahme nun auf alle KWK-Anlagen anwendbar, die sich in 
der Bundesrepublik Deutschland, aber außerhalb der Südregion nach der Anlage 1 zum 
Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) befinden. Die Beschränkung auf KWK-An-
lagen außerhalb der Südregion ist notwendig, um eine möglichst kosteneffiziente Anwen-
dung der Maßnahme zu erreichen. Die Abregelung von Strom aus Erneuerbaren Energien 
wird im Wesentlichen durch Engpässe im Übertragungsnetz verursacht. Auf diese können 
regelmäßig nur KWK-Anlagen im Norden entlastend wirken. Daher wurde die Maßnahme 
auf die KWK-Anlagen außerhalb der Südregion beschränkt, welche durch die Anlage 1 zum 
KVBG auf Basis der aus den Ergebnissen des Netzentwicklungsplans 2019-2030 für die 
Zukunft prognostizierten Netzengpässen definiert wurde. 

Mit der Änderung von Satz 1 Nummer 3 wird der zeitliche Anwendungsbereich der Maß-
nahme erweitert. Während bisher nur KWK-Anlagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. Januar 
2017 teilnehmen konnten, können nun KWK-Anlagen mit Inbetriebnahme vor dem 14. Au-
gust 2020 teilnehmen. Mit der Erweiterung sollen weitere Potentiale in Bestandsanlagen 
erschlossen werden. Neuanlagen bleiben weiterhin von der Maßnahme ausgeschlossen, 
da für diese Anlagen im KVBG eine eigene Förderung in § 7b KWKG aufgenommen wurde. 

In Satz 1 und Satz 2 Nummer 1 wird klargestellt, dass die elektrische Energie zur Aufrecht-
erhaltung der Wärmeversorgung durch die elektrischen Wärmeerzeuger bilanziell durch die 
Übertragungsnetzbetreiber zu liefern ist. Dies vereinfacht die Abwicklung des Redispatch-
Prozesses und verhindert unnötige Beschaffungsprozesse der KWK-Anlagenbetreiber. 

Mit der Neufassung von Satz 2 Nummer 2 soll der finanzielle Ausgleich zwischen Übertra-
gungsnetzbetreiber und KWK-Betreiber klarer gefasst und an die ab Oktober 2021 gelten-
den Ausgleichsvorschriften zum Redispatch 2.0 angepasst werden. Während bisher bei-
spielhaft nur einige Kostenposten genannt wurden, wird nun klargestellt, dass der Betreiber 
der KWK-Anlage durch einen Abruf des Übertragungsnetzbetreibers unter Beachtung der 
zusätzlichen Belastungen und eingesparten Kosten und entsprechend des § 13a Absatz 2 
bis 4 wirtschaftlich weder besser noch schlechter zu stellen ist. 

Satz 2 Nummer 3 enthält eine Klarstellung, dass nur die Investitionskosten für die elektri-
sche Wärmeerzeugung ersetzt werden, sofern sie nach dem Vertragsschluss entstanden 
sind. Dies dient dem Schutz der KWK-Anlagenbetreiber und der Kosten- und Effizienzprü-
fung nach Satz 3. Eine Änderung der bestehenden Rechtslage ist damit nicht verbunden. 

Mit der Erweiterung des räumlichen und zeitlichen Anwendungsbereichs der Maßnahme 
können weitere KWK-Potentiale für die Vermeidung von Engpässen und Verringerung der 
Abregelung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erschlossen werden. Damit 
entsteht weniger Bedarf für die Verwendung zusätzlicher Technologien als zuschaltbare 
Lasten im Redispatch. Da mit der Verwendung von zuschaltbaren Lasten im Redispatch 
zudem eine Reihe von ungelösten Problemen und Missbrauchsgefahren (bewusste Absen-



 - 72 -   

 

kung des Verbrauchs in Erwartung des Netzengpasses) verbunden sind und die europäi-
sche Strommarktregulierung zudem im Grundsatz eine auf Lasten beschränkte Nutzung 
von abzuregelndem Erneuerbaren-Strom nicht vorsieht, wird Satz 7 gestrichen. 

Zu Nummer 17 (§ 14) 

Zu Buchstabe a) 

§ 14 Absatz 1a alt wird gestrichen. Die bislang in § 14 Absatz 1a alt bestehende Berichts-
pflicht wird in § 14 Absatz 2 neu integriert.  

§ 14 Absatz 1b alt wird gestrichen. Die bislang in § 14 Absatz 1b alt geregelte Pflicht von 
Betreibern von Elektrizitätsverteilernetzen, auf Verlangen der Regulierungsbehörden inner-
halb von zwei Monaten einen Bericht über den Netzzustand und die Umsetzung der Netz-
ausbauplanung zu erstellen und diesen der Regulierungsbehörde vorzulegen, wird in den 
neuen § 14d als zentralen Paragraphen für Planungen zum Netzausbau im Verteilnetz 
überführt. Die Veröffentlichungspflicht des § 14 Absatz 1b Satz 1 alt wird in den neuen § 14e 
überführt. 

Zu Buchstabe b) 

§ 14 Absatz 2 alt wird gestrichen, da die Regelung in § 14d Absatz 5 überführt wird, da 
insoweit ein besonderer Sachzusammenhang zur Netzausbauplanung besteht. 

§ 14 Absatz 2 Satz 1 neu enthält die bisher in § 14 Absatz 1a alt geregelte Berichtspflicht. 
Da Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen künftig gemäß § 14d Absatz 1 die Netzaus-
baupläne nur in einem zweijährlichen Turnus zu erstellen haben, kommt dieser Regelung 
künftig zudem besondere Bedeutung im Falle von Änderungen oder Aktualisierungen be-
reits getätigter Angaben im regulären Netzausbaubericht zu. So kann die Regulierungsbe-
hörde auf dieser Grundlage insbesondere Informationen zum Netzzustand, zur Umsetzung 
der Netzausbauplanung oder zu einzelnen Anpassungen, die sich in Bezug auf den regu-
lären, zweijährlichen Netzausbaubericht ergeben, jederzeit – und insbesondere auch im auf 
das reguläre Berichtsjahr folgende Jahr – verlangen. Dies gilt beispielsweise für den vo-
raussichtlichen Zeitpunkt des Baubeginns von Maßnahmen, den voraussichtlichen Zeit-
punkt der Inbetriebnahme, Verzögerungsgründe, Kosten oder den Projektstatus. 

§ 14 Absatz 2 Satz 2 neu ermöglicht der Regulierungsbehörde, nicht nur konkrete inhaltli-
che Vorgaben zu machen, sondern auch solche zum Verfahren. Dies schließt beispiels-
weise nähere Vorgaben zur elektronischen Form ebenso ein wie detaillierte Frist- und For-
mularvorgaben, welche durch die verpflichteten Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen 
einzuhalten sind. So kann die Behörde etwa verlangen, dass durch die Betreiber von Elekt-
rizitätsverteilernetzen ein den gesetzlichen Inhalt konkretisierender Fragebogen binnen ei-
ner gewissen Frist zu befüllen ist.  

Die in § 14 Absatz 1a Satz 4 alt vorgesehene Ausnahme von dieser Verpflichtung für Be-
treiber von Elektrizitätsverteilernetzen mit weniger als 10 000 unmittelbar oder mittelbar an-
geschlossenen Kunden wird nicht in die Neuregelung des § 14 Absatz 2 neu übernommen. 
Grund hierfür ist, dass der Regulierungsbehörde im Bedarfsfall (zusätzlich zu § 14d) die 
Möglichkeit eingeräumt werden soll, ergänzende Informationen zum Netzausbau erlangen 
zu können. Dies ist vor dem Hintergrund sinnvoll, dass z. B. erneuerbare Erzeugungsanla-
gen oder flexible Verbrauchseinrichtungen auch an kleinere Netze angeschlossen werden 
und insoweit ebenfalls Engpässe entstehen können. Deshalb kann es auch bei Betreibern 
von Elektrizitätsverteilernetzen mit weniger Kunden unter Abwägung aller Umstände zu-
künftig erforderlich werden, dass die Regulierungsbehörde über den Netzzustand und Netz-
ausbau informiert wird. Stattdessen wird eine Ausnahmemöglichkeit in § 14 Absatz 2 Satz 
3 neu geschaffen, die ebenfalls der Entlastung der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen 
dient. Die Ausnahme steht im Ermessen der Regulierungsbehörde. 



 - 73 -   

 

Die bewährte Festlegungskompetenz des § 14 Absatz 1a Satz 5 alt wird in § 14 Absatz 2 
Satz 4 neu überführt. 

Zu Buchstabe c) 

Der neu eingefügte Absatz 3 dient der Umsetzung des Artikels 24 Absatz 8 der Richtlinie 
(EU) 2018/2001. Danach verlangen die Mitgliedstaaten von den Betreibern von Elektrizi-
tätsverteilernetzen, dass sie in Zusammenarbeit mit den Betreibern von Fernwärme- und 
Fernkältesystemen in dem jeweiligen Gebiet mindestens alle vier Jahre eine Bewertung 
des Potenzials der Fernwärme- und Fernkältesysteme für die Erbringung von Bilanzie-
rungs- und anderen Systemdiensten vornehmen, darunter Nachfragesteuerung und Spei-
cherung überschüssiger Energie aus erneuerbaren Quellen, und dass sie prüfen, ob die 
Nutzung des ermittelten Potenzials gegenüber alternativen Lösungen ressourcenschonen-
der und kostengünstiger wäre. 

Zu Nummer 18 (§§ 14c bis14e neu) 

Zu § 14c (Marktgestützte Beschaffung von Flexibilitätsdienstleistungen im Elektrizitätsver-
teilernetz) 

Die Vorschrift setzt Artikel 32 Absatz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2019/944 um. 

Verteilernetzbetreiber sollen nach den Richtlinienvorgaben Möglichkeiten und Anreize er-
halten, Flexibilitätsdienstleistungen im Markt zu beschaffen. Dies soll die Effizienz bei Be-
trieb und Ausbau des Verteilernetzes verbessern. Nach Artikel 32 Absatz 1 sind diese Fle-
xibilitätsdienstleistungen auf eine transparente, diskriminierungsfreie und markgestützte Art 
und Weise zu beschaffen. Absatz 1 der Norm setzt dies um. 

Absatz 2 setzt Artikel 32 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/944 um. Das vorgesehene Ver-
fahren dient einer Spezifikation der von Absatz 1 erfassten Beschaffungsmaßnahmen. Um 
einen transparenten und diskriminierungsfreien Prozess zu ermöglichen, liegt die Aufsicht 
über das Verfahren bei der Bundesnetzagentur, die zur Vereinheitlichung Festlegungen 
nach § 29 Absatz 1 erlassen kann. 

Absatz 3 sieht vor, dass die Bundesnetzagentur statt einer Festlegung nach § 29 auch die 
Verteilernetzbetreiber auffordern kann, entsprechende Spezifikationen und vereinheitlichte 
Marktprodukte selbst gemeinsam zu erarbeiten. Solche Spezifikationen und Marktprodukte 
bedürfen dann vor ihrer Verwendung einer Genehmigung der Bundesnetzagentur, die aus 
Transparenzgründen zu veröffentlichen ist. 

Eine Ausnahme von dem Grundsatz nach Absatz 1 sieht die Richtlinie (EU) 2019/944 nur 
dann vor, wenn die Bundesnetzagentur für bestimmte Flexibilitätsdienstleistungen festge-
legt hat, dass die Beschaffung wirtschaftlich nicht effizient ist oder eine solche Beschaffung 
zu schwerwiegenden Marktverzerrungen oder stärkeren Engpässen führen würde. Von die-
ser Ausnahmemöglichkeit mach Absatz 4 Gebrauch. 

Zu § 14d (Netzausbaupläne, Festlegungskompetenz) 

Mit dieser Vorschrift wird Artikel 32 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/944 umgesetzt und 
mit den bereits bestehenden nationalen Regelungen für die Berichtspflicht zur Netzausbau-
planung der Betreiber eines Elektrizitätsverteilernetzes vereint. Nach den europäischen 
Vorgaben ist ein Regelungsrahmen zu schaffen, der die Betreiber von Elektrizitätsverteiler-
netzen dazu verpflichtet, Netzentwicklungspläne für die Elektrizitätsverteilernetze aufzustel-
len. Diese unterscheiden sich in Bezug auf den Prozess jedoch deutlich von den Netzent-
wicklungsplänen der Übertragungsnetze, so dass zur Abgrenzung hier von „Netzausbau-
plänen“ die Rede ist. Diese Netzausbaupläne sind zu erstellen, um das Voranschreiten der 
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Energiewende zu fördern und den Netznutzern eine größtmögliche Transparenz über er-
wartete Netzerweiterungen oder Netzmodernisierungen bereitzustellen. 

Grundlegend ist auch im Erstellungsprozess der Netzausbaupläne das NOVA-Prinzip (Net-
zoptimierung vor -verstärkung vor-ausbau) anzuwenden. Es sind die Planungsgrundlagen 
sowie die Maßnahmen zur Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Netzes darzu-
stellen. Für die Ebene der 110-kV-Netze gibt die VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4121 
eine Hilfestellung zu Planungsgrundsätzen und Maßnahmen. Unter Netzoptimierungsmaß-
nahmen werden unter anderem die Veränderung des Schaltzustandes, der witterungsab-
hängige Freileitungsbetrieb (Freileitungsmonitoring), die Nutzung von Lastmanagement, 
die Spitzenkappung von Einspeisern, Blindleistungsmanagement, der netzdienliche Einsatz 
von Speichern sowie aktive Betriebsführungskonzepte verstanden. Unter aktiven Betriebs-
führungskonzepten versteht man die situationsabhängige und gegebenenfalls automati-
sierte Beeinflussung der Netzbetriebsgrößen (z.B. Leistungsfluss und Spannung) zur Ein-
haltung der thermischen Belastbarkeiten von Betriebsmitteln und der Spannungsbänder. 
Netzverstärkungsmaßnahmen können den Wechsel der Beseilung von Freileitungen, die 
Masterhöhung zur Erhöhung der Trassierungstemperatur, zusätzliche Drehstromsysteme 
auf vorhandenen Leitungen, den Leitungsneubau auf bestehender Trasse sowie den Aus-
tausch von Betriebsmitteln (Belastbarkeit und Kurzschlussfestigkeit) umfassen. Netzaus-
baumaßnahmen sind bspw. der Neubau von Schaltanlagen, Umspannstationen, Leitungen 
und Kabeln, der Zubau von Transformatorleistung sowie Blindleistungskompensationsan-
lagen. 

In der Erstellung der Netzausbaupläne ist nicht nur der Wirkleistungstransport als Zielgröße 
heranzuziehen. Weitere nicht-frequenzgebundene Systemdienstleistungen, wie ein effizi-
entes Blindleistungsmanagement gehören zu einer Gesamtbewertung der geplanten Maß-
nahmen einer Planungsregion. Es hat sich gezeigt, dass es zwischen der Erbringung von 
Wirkleistung und dem Transport von Blindleistung deutliche Abhängigkeiten und sich über-
schneidende Wirkungen gibt. Die Netzausbaupläne bewerten daher auch den zukünftigen 
Bedarf an nicht-frequenzgebundenen Systemdienstleistungen und stellen dar, mit welchem 
Konzept dieser Bedarf gedeckt werden soll. 

Absatz 1 Satz 1 statuiert die regelmäßige Pflicht von Betreibern von Elektrizitätsverteiler-
netzen, einen Netzausbauplan zu erstellen, welche ursprünglich in § 14 Absatz 1b alt an-
gelegt war. 

Die Norm verlängert den ursprünglichen jährlichen Turnus, in Ausübung des in Artikel 32 
Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/944 eröffneten Ermessensspielraums, auf einen zwei-
jährlichen Turnus. Dies wird als ausreichend erachtet, da inhaltliche Änderungen der lang-
fristigen Netzausbauplanung mit einem Planungshorizont von zehn Jahren bei jährlicher 
Aktualisierung grundsätzlich gering sind, und Bedarfsanforderungen sowie spezifische In-
formationsanforderungen durch die Regulierungsbehörde über § 14 Absatz 2 neu jederzeit 
möglich sind. Des Weiteren wird durch den zweijährlichen Turnus dem Bürokratieabbau in 
diesem Zusammenhang angemessen Rechnung getragen.  

Satz 2 stellt sicher, dass alle bekannten Informationen über Netzanschlussbegehren in dem 
Netzausbauplan angemessen Berücksichtigung finden. Diese Informationen schließen In-
formationen ein, welche entweder über die gemeinsame Internetplattform nach § 14e oder 
bilateral mitgeteilt worden sind. Es genügt insoweit nicht, dass ein Netznutzer sein Anliegen 
auf seiner Homepage allgemein öffentlich zugänglich macht.  

Satz 3 setzt die Vorgabe des Änderungsverlangens durch die Regulierungsbehörde aus 
Artikel 32 Absatz 4 Satz 3 der Richtlinie (EU) 2019/944 um. 

Absatz 2 trägt den erhöhten Kooperationserfordernissen der Betreiber von Elektrizitätsver-
teilernetzen Rechnung.  
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Hintergrund dieser Regelung ist, dass eine Prognose des Zubaus von weiterer Erzeugung 
und Last auch mit einer Unsicherheit in Bezug auf die exakte Lokalität des Netzanschlusses 
erfolgt. Darüber hinaus bestehen insbesondere für Netzanschlussnehmer in höheren Span-
nungsebenen verschiedene Möglichkeiten zum Netzanschluss. Diese potentiellen Netzan-
schlusspunkte sind in einigen Regionen auch unterschiedlichen Netzbetreibern zuzuord-
nen. Weiterhin können durch Kooperation und Koordination von Netzbetreibern, z. B. im 
Hinblick auf sinnvolle Netzverknüpfungspunkte zwischen Elektrizitätsverteilernetz und 
Übertragungsnetz und ggf. auch zwischen Elektrizitätsverteilernetzen, eine höhere Effizi-
enz erzielt, Doppelstrukturen vermieden und der Erfahrungsaustausch zwischen den Netz-
betreibern gefördert werden. Zur Abstimmung der Netzausbaupläne ist daher ein systema-
tischer Informationsaustausch der regionalen Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen zum 
jeweiligen Netzausbauszenario und zum Netzausbaubedarf unerlässlich. Die Regelung trifft 
Vorgaben zur Abstimmung innerhalb von Planungsregionen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, 
dass ein Austausch zwischen den Planungsregionen erfolgt, um Planungsregionen über-
greifende Auswirkungen berücksichtigen zu können.  

Mit den Sätzen 1 und 2 werden Planungsregionen eingeführt, innerhalb derer ein Informa-
tionsaustausch zwischen den beteiligten Netzbetreibern stattfindet. Diese werden durch die 
beteiligten Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im Grundsatz selbst konstituiert. Dabei 
sollten ausschließlich die netztechnischen Gegebenheiten ausschlaggebend sein, die von 
den betroffenen Netzbetreibern aufgrund ihrer besonderen Sachnähe zunächst am besten 
zu beurteilen sind. Große Netzbetreiber können dadurch unter Umständen auch verschie-
denen Planungsregionen zugeordnet sein, was dann im Netzausbauplan entsprechend 
auszuweisen und abzubilden wäre. Da insbesondere in Netzgebieten größerer Betreiber 
von Elektrizitätsverteilernetzen heterogene Netzsituationen vorzufinden sind, sind hierbei 
die Eigentumsgrenzen der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen kein relevantes Krite-
rium für die Aufteilung der Planungsregionen.  

Nach Satz 3 kann die Behörde in Ausübung ihres Ermessens die Aufnahme eines oder 
mehrerer Netzbetreiber in eine bestimmte Planungsregion ausnahmsweise auch anordnen. 
Die Anzahl der Planungsregionen sollte fünf nicht unterschreiten und fünfzehn nicht über-
schreiten. Das Bestreben sollte hierbei sein, ein angemessenes Verhältnis zwischen dem 
Kommunikations- und Abstimmungsaufwand sowie dem Nutzen einer abgestimmten Netz-
ausbauplanung zu erzielen. Zu wenige und damit zu große Planungsregionen wären mit 
einem unverhältnismäßigen Kommunikations- und Abstimmungsaufwand verbunden. Zu 
viele und zu kleine Planungsregionen wären hingegen mit einem zu geringen Abstim-
mungsnutzen verbunden. 

Nach Satz 4 stimmen die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen einer Planungsregion 
ein Regionalszenario ab, welches die gemeinsame Grundlage der jeweiligen Netzausbau-
pläne der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen in der jeweiligen Planungsregion ist. 
Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Netzentwicklungsplänen der Übertragungs-
netzbetreiber und den Netzausbauplänen der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind 
die Regionalszenarien nach Satz 4 unter Einbeziehung der relevanten Übertragungsnetz-
betreiber zu entwickeln. Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für den jeweiligen Netz-
ausbauplan und einem bedarfsgerechten Netzausbau verbleibt jedoch beim jeweiligen Be-
treiber des Elektrizitätsverteilernetzes. 

Absatz 3 legt die wesentlichen Inhalte des Netzausbauplans fest und beruht zum einen auf 
der Umsetzung der Vorgaben des Artikels 32 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/944 sowie 
auf der Integration von bisher in § 14 Absatz 1b alt geregelten Vorgaben.  

Nach Satz 1 haben die hier verpflichteten Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen für die 
von ihnen betriebenen Netze die Netzausbaupläne mit den geforderten Inhalten zu erstel-
len. Es gibt unterschiedliche Anforderungen bezogen auf die verschiedenen Spannungs-
ebenen, um die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Transparenz zu gewährleisten. So 
sind Netzkarten mit Engpassregionen gemäß Absatz 3 Nummer 1 gerade nicht für alle 
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Spannungsebenen anzufertigen. Auch die Zeithorizonte der Planungsgrundlagen in Absatz 
3 Nummer 2 berücksichtigen Unterschiede in Bezug auf die Spannungsebenen. Die Infor-
mationen nach Absatz 3 Nummer 3 bis 6 sind aufgrund ihrer besonderen Relevanz von 
allen verpflichteten Betreibern von Elektrizitätsverteilernetzen, unabhängig von der betrie-
benen Spannungsebene, anzugeben. 

Auch Satz 2 setzt die Regelungen des Artikels 32 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/944 
um und ergänzt diese, zur Beibehaltung des bereits etablierten Transparenzlevels, um bis-
lang in § 14 Absatz 1b alt statuierte und in der Praxis bewährte Inhalte. 

Satz 3 befugt die Regulierungsbehörde, nicht nur konkrete inhaltliche Vorgaben zu machen, 
sondern auch solche zum Verfahren. Dies schließt beispielsweise nähere Vorgaben zur 
elektronischen Form ebenso ein wie detaillierte Frist- und Formularvorgaben, welche durch 
die verpflichteten Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen einzuhalten sind. So kann die 
Behörde etwa verlangen, dass durch die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen ein den 
gesetzlichen Inhalt konkretisierender Fragebogen binnen einer gewissen Frist zu befüllen 
ist. Diese Vorschrift schließt insbesondere auch weiterführende detaillierte Vorgaben zur 
elektronischen Form mit ein. Auf dieser Basis kann die Regulierungsbehörde ferner auch 
Vorgaben zu den Daten- und Planungsgrundlagen des Netzausbauplans machen. 

Absatz 4 gibt der Regulierungsbehörde die Möglichkeit, per Festlegung nähere Vorgaben 
zum Netzausbauplan und dem dazugehörigen Verfahren zu treffen.  

Absatz 5 entspricht § 14 Absatz 2 alt. 

Absatz 6 Satz 1 setzt die in Artikel 32 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2019/944 eingeräumte 
Möglichkeit, die Verpflichtung zur Erstellung eines Netzausbauplans nicht auf Betreiber von 
Elektrizitätsverteilernetzen mit weniger als 100 000 unmittelbar oder mittelbar angeschlos-
senen Kunden zu erstrecken, um. Der administrative Aufwand wird so auf ein verhältnis-
mäßiges Maß beschränkt.  

Satz 2 statuiert abweichend von der Umsetzung der Ausnahme von der Verpflichtung nach 
Satz 1 auch für Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen mit weniger als 100 000 ange-
schlossenen Kunden die Pflicht, einen Netzausbauplan zu erstellen. Voraussetzung ist, 
dass in dem betreffenden Elektrizitätsverteilernetz die mögliche Stromerzeugung des Vor-
jahres aus Windenergie an Land oder aus solarer Strahlungsenergie aus den direkt an das 
Elektrizitätsverteilernetz angeschlossenen Anlagen auf eigene Veranlassung des Netzbe-
treibers  in Summe um mehr als fünf Prozent gekürzt wurde. Die Fünf-Prozent-Schwelle ist 
angelehnt an Artikel 13 Absatz 5a der Verordnung (EU) 2019/943 und stellt einen ange-
messenen Schwellenwert dar, um Informationen zu den Ursachen der Einspeisekürzung 
von Windenergie an Land oder aus solarer Strahlungsenergie zu fordern. Mit dieser Rege-
lung soll sichergestellt werden, dass die Ursachen der Abregelung des „vorrangberechtig-
ten“ und durch die genannten Anlagentypen erzeugten Stroms mitgeteilt und transparent 
gemacht werden und der betroffene Betreiber eines Elektrizitätsverteilnetzes im Rahmen 
der Netzausbauplanung Maßnahmen zur Beseitigung des Engpasses geprüft hat. 

Zu § 14e (Gemeinsame Internetplattform, Festlegungskompetenz) 

Mit dieser Vorschrift wird Artikel 32 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/944 umgesetzt, in 
welchem die Konsultation mit den relevanten Netznutzern geregelt wird. Um eine verein-
fachte und einheitliche Konsultation mit den Netznutzern zu ermöglichen, werden die Ver-
teilernetzbetreiber verpflichtet, eine gemeinsame Internetplattform zu errichten und zu be-
treiben.  

Diese gemeinsame Internetplattform soll die Transparenz der Netzausbauplanung erhöhen 
sowie die Auffindbarkeit, Vereinheitlichung und den Austausch von Daten zum Netzausbau 
fördern. Besonders im Vergleich zur ursprünglichen Regelung, Informationen dezentral 
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über die individuellen Verteilernetzbetreiber bereitzustellen, soll die gemeinsame Internet-
plattform einen Mehrwert für alle Netznutzer darstellen. Durch diese Vorschrift wird zudem 
der europäisch verankerte Gedanke aufgegriffen, die Kooperation der Verteilernetzbetrei-
ber untereinander sowie deren einheitliches Auftreten zu stärken. Dieses Ziel wird z. B. 
auch durch die Einführung der Europäischen Organisation für Verteilernetzbetreiber unter-
strichen.  

Absatz 1 Satz 1 verpflichtet grundsätzlich alle Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen zum 
Einrichten und Betreiben einer gemeinsamen Internetplattform. Diese gemeinsame Inter-
netplattform soll die Transparenz der Netzausbauplanung erhöhen sowie die Auffindbarkeit, 
die Vereinheitlichung und den Austausch von Daten zum Netzausbau fördern. Besonders 
im Vergleich zur ursprünglichen Regelung, Informationen dezentral über die individuellen 
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen bereitzustellen, soll die gemeinsame Internetplatt-
form einen Mehrwert für alle Netznutzer darstellen.  

Auf nationaler Ebene haben die deutschen Übertragungsnetzbetreiber bereits einheitliche 
bzw. gemeinsame Informationsportale geschaffen. Soweit es die Transparenz erfordert, 
dass vier Übertragungsnetzbetreiber wesentliche Informationen zu Ihrem Netzbetrieb auf 
gemeinsamen Internetseiten veröffentlichen, ist eine gemeinsame Veröffentlichung der 
deutlich höheren Anzahl betroffener Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen zur Herstel-
lung der erforderlichen Transparenz zum Elektrizitätsverteilernetzausbau umso dringlicher. 

Satz 2 regelt, dass die Kommunikation über die Plattform sicher auszugestalten ist. 

Absatz 2 Satz 1 berechtigt die Netznutzer gegenüber den Betreibern der gemeinsamen 
Internetplattform zur Nutzung der Plattform für die Übermittlung von Informationen zu ge-
planten Netzanschlüssen. Diese zusätzliche Möglichkeit über eine zentrale Anlaufstelle, In-
formationen zur Verfügung zu stellen, erleichtert die freiwillige Übermittlung dieser Informa-
tionen. Hierdurch soll auch die Initiative der Netznutzer gefördert werden, an einer sinnvol-
len regionalen Netzausbauplanung aktiv mitzuwirken. 

Satz 2 adressiert die in Artikel 32 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/944 vorgesehene Kon-
sultation der Netzausbaupläne mit den relevanten Netznutzern. Diese relevanten Netznut-
zer sind zumindest die Netznutzer der Hochspannungsebene. Diesen ist durch den Betrei-
ber eines Elektrizitätsverteilnetzes Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Netzausbauplan 
zu geben.  

Durch die in Absatz 3 vorgesehene Veröffentlichung sind die betreffenden Informationen 
für alle Stakeholder künftig – entsprechend den europäischen Vorgaben – transparent, 
leicht zugänglich und übersichtlich aufzufinden. Nach § 14 Absatz 1b alt hatten Betreiber 
von Elektrizitätsverteilernetzen den entsprechenden Bericht auf ihrer Internetseite zu ver-
öffentlichen. Im Vergleich zu der ursprünglichen Regelung erhöht die zentrale Veröffentli-
chung die Transparenz der Netzausbaupläne. Ebenso ist auch eine möglichst einheitliche 
Veröffentlichung der Netzplanungsergebnisse essentiell für eine ausreichende Transpa-
renz gegenüber relevanten Netznutzern. 

Absatz 4 stellt sicher, dass die Informationen der Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen 
zum Netzausbau in einer für die Verwaltung gut handhabbaren Form vorliegen. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen – 
ggf. mit Unterstützung ihrer Verbände – gut dazu in der Lage sind, entsprechende Verein-
barungen zu treffen, um eine solche Plattform aufzusetzen und zu betreiben. Um den Auf-
wand insbesondere jedoch für kleinere Netzbetreiber auf ein verhältnismäßiges Maß zu 
beschränken, regelt Absatz 5 Satz 1, dass die Ausnahmeregelung des § 14d Absatz 6 Satz 
1 hier entsprechend gilt.  
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Durch Satz 2 soll die Regulierungsbehörde die Möglichkeit erhalten, das Verfahren durch 
nähere Bestimmungen bei Bedarf über eine Festlegung zu vereinheitlichen. Durch Festle-
gung der Regulierungsbehörde kann der Kreis der Netznutzer, denen durch den Betreiber 
von Elektrizitätsverteilernetzen Gelegenheit zu Stellungnahme zu dem Netzausbauplan zu 
geben ist, über Absatz 2 Satz 2 hinaus erweitert werden. 

Zu Nummer 19 (§ 16 Absatz 5) 

Die Berichtspflicht wird gestrichen, da sie durch zwischenzeitlich eingeführte Berichtspflich-
ten auf EU-Ebene überholt ist und Doppelungen vermieden werden sollen. 

Zu Nummer 20 (§ 17f Absatz 5) 

Der neu gefasste Satz 3, der den überholten bisherigen Satz 3 ersetzt, begrenzt den rech-
nerischen Anteil, der in dem Aufschlag für die Offshore-Netzumlage auf die geleisteten Ent-
schädigungszahlungen nach Absatz 2 und 3 entfällt, auf höchstens 0,25 Cent pro Kilowatt-
stunde. Damit wird hinsichtlich dieses rechnerischen Anteils die Rechtslage wiederherge-
stellt, die bis zum Inkrafttreten des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes im Jahr 2017 be-
stand. Praktische Auswirkungen dürfte diese Ergänzung auch weiterhin nicht haben, da die 
Höhe der rechnerisch auf die Entschädigungszahlungen entfallende Anteil bisher sehr deut-
lich unterhalb dieser Höchstgrenze gelegen hat.  

Zu Nummer 21 (§ 19) 

Zu Buchstabe a) 

Die Regelungen zu den technischen Mindestanforderungen haben teilweise zu unnötigem 
bürokratischem Mehraufwand geführt. Die Verpflichtung der Gasnetzbetreiber nach Absatz 
2 Satz 2, ihre technischen Mindestanforderungen rechtzeitig mit den nicht näher bezeich-
neten Verbänden der Netznutzer zu konsultieren, sollte vereinfacht werden. Geregelt wird, 
dass die Konsultation stattdessen über das Internet erfolgt, wodurch auch eine höhere 
Transparenz der Konsultation erreicht wird. 

Zu Buchstabe b) 

Mit der Richtlinie (EU) 2019/944 wurde Artikel 5 der bisher geltenden Richtlinie 2009/72/EG 
ersatzlos gestrichen. Damit ist insgesamt die Notwendigkeit entfallen, die technischen Min-
destanforderungen der jeweiligen Netzbetreiber, die unter Absatz 1 fallen, nach Absatz 5 
Satz 1 der Regulierungsbehörde und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
mitzuteilen. Eine Notifizierungspflicht der technischen Mindestanforderungen nach Absatz 
1 ergibt sich auch nicht aus der Richtlinie (EU) 2015/1535, die auf allgemeine technische 
Mindestanforderungen abstellt, die weiterhin von Absatz 5 Satz 1 erfasst sind. Daher wird 
die Verpflichtung der Netzbetreiber gestrichen, ihre technischen Mindestanforderungen 
nach Absatz 1 mitzuteilen. Es verbleibt bei der Verpflichtung, allgemeine technische Min-
destanforderungen nach den Absätzen 2 und 4 mitzuteilen. 

Zu Nummer 22 (§ 20) 

Zu Buchstabe a) 

Die Ergänzung des Absatzes 1c dient der Umsetzung des Artikels 17 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2019/944. 

Zu Buchstabe b) 

Der Halbsatz wird gestrichen, da seine Anwendung keinen dem Regelungszweck entspre-
chenden Anwendungsbereich hat. 
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Zu Nummer 23 (§ 20a) 

Zu Buchstabe a) 

Die Einfügung der Wörter „oder des Aggregators“ in Absatz 2 Satz 1 dient der Umsetzung 
des Artikels 13 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/944. 

Die Anfügung des neuen Satzes in Absatz 2 beruht auf Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 
(EU) 2019/944. Die aktuelle Wechselfrist des § 20a Absatz 2 Satz 1 von drei Wochen ent-
spricht den Vorgaben der Richtlinie, die jedoch auch vorsieht, dass der technische Vorgang 
des Stromlieferantenwechsels spätestens ab 2026 nunmehr noch höchstens 24 Stunden 
an Werktagen dauern darf. Um bereits frühzeitig ein Signal zur entsprechenden Anpassung 
der Marktprozesse zu setzen, wird die Vorgabe bereits jetzt aufgenommen. Aus den Erwä-
gungsgründen der Richtlinie (EU) 2019/944 geht hervor, dass sich die ab 2026 geltende 
Frist von werktags binnen 24 Stunden allein auf den technischen Wechselvorgang zur Re-
gistrierung eines neuen Stromlieferanten an der Messstelle beim Marktbetreiber bezieht. 
Andere Schritte im Rahmen des Wechselvorgangs, die abzuschließen sind, bevor der tech-
nische Wechselvorgang eingeleitet wird, sind von dieser Frist nicht betroffen. Die Gesamt-
dauer des Wechselvorgangs darf jedoch drei Wochen ab dem Antrag des Letztverbrau-
chers nicht überschreiten. 

Zu Buchstabe b) 

Die Einfügung in Absatz 3 dient der Umsetzung der Vorgaben von Artikel 13 Absatz 4 und 
Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe f). 

Zu Nummer 24 (§ 21) 

Zu Buchstabe a) 

Der neue Absatz 3 Satz 1 überführt die Verpflichtung des § 27 Absatz 1 Satz 1 StromNEV 
in das EnWG. Die Regelung ergänzt die Verpflichtung nach § 20 Absatz 1 Satz 1 und 2, 
der hinsichtlich der Netzentgelte lediglich eine Veröffentlichungspflicht bis zum 15. Oktober 
eines Jahres für das Folgejahr regelt. Der neue Absatz 3 Satz 2 soll die Transparenz der 
Veröffentlichungen und deren Zugänglichkeit erhöhen. 

Zu Buchstabe b) 

Der neue Absatz 3 ersetzt den bisherigen Absatz 3, der eine rechtliche Grundlage für die 
Durchführung eines Vergleichsverfahrens zu den Netzentgelten durch die Regulierungsbe-
hörde enthält. Die Umsetzung erfolgte in der Vergangenheit durch Regelungen in der 
StromNEV und der GasNEV, die zwischenzeitlich wegen fehlender praktischer Relevanz 
aufgehoben wurden. Mit der Ersetzung des Absatzes 3 und der Streichung des Absatzes 4 
werden nunmehr auch die entsprechenden Grundlagen im EnWG aufgehoben. Ergänzend 
wird die Verordnungsermächtigung nach § 24 Satz 2 Nummer 7 gestrichen. 

Zu Nummer 25 (§ 21a) 

Zu Buchstabe a) 

Der neu eingefügte Absatz 5a enthält Ergänzungen der gesetzlichen Grundlagen der An-
reizregulierung. 

Engpassmanagementkosten wurden in der Anreizregulierung bislang als „dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten“ eingeordnet. Sie stellen damit aus Sicht der Betreiber von Elektrizi-
tätsversorgungsnetzen durchlaufende Kostenpositionen dar. Durch die Ermächtigung, hie-
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rauf bezogene Vorgaben zu setzen, wird zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, einen un-
mittelbaren wirtschaftlichen Anreiz für die Netzbetreiber zur Verringerung der Engpassma-
nagementkosten zu erzielen. 

Absatz 5 enthält bereits Vorgaben dazu, wie die Effizienzvorgaben sowie die Qualitätsvor-
gaben für den Netzbetrieb als deren Nebenbedingung bestimmt werden. Mit dem neu ein-
gefügten Absatz 5a Satz 1 wird dieser Kanon um Vorgaben zur Verringerung von Kosten 
für Engpassmanagement erweitert. Ähnlich den Netzleistungsfähigkeitskenngrößen der 
Qualitätsvorgaben handelt es sich bei Vorgaben zur Verringerung von Engpassmanage-
ment um Aspekte der Versorgungsqualität. Insbesondere geht es darum, im Wege effizient 
und sicher ausgestalteter Netzführung Engpassmanagement und insbesondere die Kosten 
des Engpassmanagements, die in den vergangenen Jahren stetig gestiegen sind, vermin-
dern zu können. Dies entspricht dem Gesetzeszweck einer möglichst preisgünstigen Ver-
sorgung, da eine Verringerung der Engpassmanagementkosten zu einer direkten Entlas-
tung der Netznutzer beiträgt. Die Vorgaben zur Verringerung von Engpassmanagement-
kosten können den Netzbetreibern durch entsprechende Referenzwerte vermittelt werden. 
Es können entweder individuelle Referenzwerte für einzelne Netzbetreiber oder – an deren 
Stelle – auch gemeinsame Referenzwerte für eine bestimmte Gruppe von Netzbetreibern 
vorgegeben werden. Anders als in Absatz 5 müssen die Vorgaben nach Absatz 5a nicht für 
die gesamte Regulierungsperiode gelten, sondern können auch unterperiodisch ermittelt 
werden. Damit erhält der Verordnungsgeber ausreichend Spielraum für die Einführung ei-
nes geeigneten Anreizinstruments. 

Absatz 5a Satz 2 enthält eine gesetzliche Grundlage für die Bestimmung von Rechtsfolgen 
im Falle einer Über- oder Unterschreitung der Referenzwerte. Der Referenzwert stellt eine 
Vorgabe für die Zukunft dar und richtet sich maßgeblich nach der Methode zur Referenz-
wertermittlung. Die tatsächlichen Engpassmanagementkosten als Grundlage der Referenz-
wertermittlung können sowohl auf endogenen als auch auf exogenen Faktoren wie z. B. der 
stufenweisen Öffnung der Grenzkuppelleitungen beruhen. Soweit sich die Ermittlung von 
Referenzwerten auf bestimmte Referenzzeiträume stützt, können tatsächliche Daten zu 
Engpassmanagementkosten der Vergangenheit als sachgerechte Tatsachengrundlage die-
nen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass zur Abbildung bestimmter laufender oder künftiger 
Entwicklungen ausnahmsweise auch zusätzlich – zumindest teilweise – auf Daten zurück-
gegriffen werden kann, die auf sachgerechten Prognosen basieren.  

Absatz 5a Satz 3 ermöglicht die Berücksichtigung jährlicher Bonus-Zahlungen bei Unter-
schreitung der jeweiligen Referenzwerte oder von Malus-Zahlungen bei deren Überschrei-
tung in der Erlösobergrenze eines Netzbetreibers sowie in den Netzentgelten. 

Zu Buchstabe b) 

Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 enthält eine Folgeänderung zur Einfügung des Absatzes 5a.  

Die Änderungen in Absatz 6 Satz 2 Nummer 9 und 10 sind redaktioneller Art, um ein Anfü-
gen der neuen Nummern 11 und 12 zu ermöglichen.  

Die Einfügung des neuen Absatzes 6 Satz 2 Nummer 11 dient der Klarstellung einer nach 
Absatz 6 Satz 1 bereits bestehenden, aber bisher noch nicht ausgeübten Ermächtigung zur 
Festlegung.  

Die Einfügung des neuen Absatzes 6 Satz 2 Nummer 12 ist eine Folgeänderung zur Einfü-
gung des neuen Absatzes 5a. 

Zu Nummer 26 (§§ 23b bis 23d neu) 

Zu § 23b (Veröffentlichungen der Regulierungsbehörde) 
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§ 23b dient dem Ziel, das Verfahren und die Ergebnisse der Regulierung transparenter und 
nachvollziehbarer zu gestalten. § 23b übernimmt zum einen inhaltlich unverändert die bis-
her in § 31 Absatz 1 ARegV vorgesehenen Veröffentlichungspflichten und schafft eine ge-
setzliche Verankerung der Veröffentlichungspflichten. Zum anderen ergänzt er diese Ver-
öffentlichungspflichten punktuell, soweit dies zur Erreichung einer möglichst umfassenden 
Transparenz sachgerecht erscheint. 

Anlass der Einfügung des § 23b ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 31 
ARegV. Der Bundesgerichtshof hat das Ziel einer transparenten Anreizregulierung aus-
drücklich betont (BGH, Beschluss vom 11.12.2018 – EnVR 21/18; BGH, Beschluss vom 
8.10.2019 – EnVR 12/18)). Der Transparenz komme – insbesondere als Mittel der Markt-
disziplinierung (BVerfG, Urteil vom 7.11. 2017 – 2 BvE 2/11, Rn. 320) – eine wichtige Auf-
gabe zu. Die Regulierungsentscheidungen müssen auch für die Öffentlichkeit nachvollzieh-
bar sein. Die bisherige Regelung des § 31 ARegV sei nach Auffassung des Bundesge-
richtshofs jedoch nicht von einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage gedeckt, sofern 
von der Veröffentlichung Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betroffen sind. 

Mit dem § 23b wird nunmehr eine ausreichende gesetzliche Grundlage im EnWG selbst 
geschaffen, die eine Veröffentlichung von netzbetreiberbezogenen Daten in nicht anonymi-
sierter Form ermöglicht. Mit der neuen Regelung werden die Vorgaben des § 71 sowie des 
§ 30 des Verwaltungsverfahrensgesetzes eingeschränkt, um die insbesondere für die An-
reizregulierung erforderliche Transparenz zu gewährleisten. Die Veröffentlichung der Daten 
stärkt sowohl die Transparenz des Verfahrens als auch der Ergebnisse der Anreizregulie-
rung. Die Regelung umfasst nunmehr ausdrücklich auch die Veröffentlichung etwaiger Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse. Dies ist erforderlich, um Regulierungsentscheidungen 
zu Kosten und Entgelten für den Zugang zu den Energieversorgungsnetzen, insbesondere 
auch im Rahmen des Effizienzvergleichs, nachvollziehen zu können.  

Die zu veröffentlichenden Daten sind Informationen, die für die Regulierung relevant sind. 
Netzbetreibern und Netznutzern wird durch die Veröffentlichung die Nachprüfbarkeit der 
Entscheidungen erleichtert. Die Regelung verbessert im Ergebnis die Treffgenauigkeit des 
Effizienzvergleichs und dient damit objektiv den Interessen der Netzbetreiber. Netzbetreiber 
erhalten zugleich einen zusätzlichen Anreiz zur Steigerung der Effizienz. Transparenz kann 
die Akzeptanz der Regulierungsentscheidungen erhöhen und einen Beitrag zur Selbstre-
gulierung leisten. Die nicht anonymisierte Veröffentlichung stellt sicher, dass Dritte diese 
Informationen dem jeweiligen Netzbetreiber zuordnen können. Sämtliche zu veröffentli-
chende Daten betreffen keine natürlichen Personen. 

Im Rahmen der verfassungsrechtlichen Güterabwägung überwiegt der Schutz des Gemein-
wohls das Geheimhaltungsinteresse der Betroffenen. Das berechtigte Interesse der Netz-
betreiber als Betroffene an der Geheimhaltung ihrer Daten ist als gering einzustufen. Dies 
beruht insbesondere darauf, dass die Veröffentlichungen in der Regel nicht nur einzelne 
Netzbetreiber, sondern ausnahmslos alle Netzbetreiber betreffen. Vor dem Hintergrund des 
natürlichen Monopols ist die Offenbarung der Daten in dem Verhältnis der Netzbetreiber 
untereinander nicht geeignet, die Stellung im Wettbewerb relevant zu verschlechtern oder 
diejenige eines Konkurrenten relevant zu verbessern. Selbst wenn man annimmt, dass 
durch die Veröffentlichung eine wettbewerbliche Betroffenheit auf vor- bzw. nachgelagerten 
Märkten in Einzelfällen nicht ausgeschlossen werden kann, so überwiegt auch unter Be-
rücksichtigung verfassungsrechtlich geschützter Positionen dennoch das besonders hohe 
und schützenswerte Interesse der Allgemeinheit an einer effektiven Anreizregulierung, Kon-
trolle der Verwaltungsbehörden und Nachvollziehbarkeit ihrer Entscheidungen, insbeson-
dere des Effizienzvergleichs. Dieses Interesse der Allgemeinheit kann nur durch die Veröf-
fentlichung dieser Daten gewährleistet werden. 

Darüber hinaus belegt die freiwillige Veröffentlichung der entsprechenden Daten durch eine 
Reihe von Netzbetreibern bereits in der Vergangenheit, dass keine Gefahr von Nachteilen 
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auf vor- oder nachgelagerten Märkten droht oder eine solche etwaige Gefahr hinter dem 
Transparenzinteresse zurücktritt.  

Ferner bestehen zahlreiche sonstige gesetzliche Veröffentlichungspflichten zu handels-
rechtlichen Zahlen nach § 6b, nach Europarecht und im Rahmen der Markttransparenz. 
Wettbewerbliche Nachteile durch die Veröffentlichung der Regulierungsbehörde von Infor-
mationen, die dort buchhalterisch bewertet veröffentlicht werden, im Rahmen der Kosten- 
und Anreizregulierung sind daher ausgeschlossen. 

Absatz 1 Nummer 1 benennt die Erlösobergrenze als zentrales Ergebnis von behördlichen 
Entscheidungen, insbesondere zu § 4 Absatz 2 Satz 1 ARegV im Rahmen des § 73 sowie 
die vom Netzbetreiber der Verprobung zu Grunde gelegte Erlösobergrenze als wesentlicher 
Bestandteil der Entgeltbildung. Die Veröffentlichung der von der Regulierungsbehörde fest-
gelegten und der vom Netzbetreiber angepassten und damit der Verprobung zu Grunde 
gelegten Erlösobergrenze umfasst auch Entscheidungen zu Netzübergängen nach § 26 
ARegV. Hier sind sowohl Voll- als auch Teilnetzübergänge sowie Entscheidungen über 
streitige Netzübergänge nach § 26 Absatz 3 bis 5 ARegV erfasst.  

Die von der Regulierungsbehörde ermittelte Erlösobergrenze ist keine unternehmensin-
terne Kennzahl, sondern nur der Ausgangspunkt für die Ermittlung der Obergrenze der zu-
lässigen Gesamterlöse eines Netzbetreibers. Ein Rückschluss auf die zugrundeliegenden 
Einzeldaten des Netzbetreibers ist nicht möglich. Ebenso wenig entspricht die festgelegte 
Erlösobergrenze dem tatsächlichen Umsatz des Netzbetreibers. Aufgrund der in § 4 Absatz 
3 und 4 ARegV vorgesehenen Anpassungsmöglichkeiten ergibt sich, dass die kalender-
jährliche Erlösobergrenze vielmehr nur eine Momentaufnahme darstellt. Die Werte der Er-
lösobergrenzen sind dementsprechend keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (so zur 
bisherigen Rechtslage bereits BGH, Beschluss vom 11.12.2019 – EnVR 21/18). Die zuläs-
sigen Erlöse eines Netzbetreibers sind das Ergebnis der Regulierungsformel und damit es-
sentiell für die Nachvollziehbarkeit der Regulierung in ihren einzelnen Elementen. Damit die 
den zulässigen Erlösen zugrundeliegenden behördlichen Entscheidungen als Ganzes 
nachvollziehbar werden, ist auch eine Veröffentlichung aller Bestandteile gemäß der Regu-
lierungsformel in Anlage 1 der ARegV notwendig.  

Nummer 2 bezieht den Summenwert des auf Basis der behördlichen Entscheidung nach 
§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 ARegV in Verbindung mit § 10a ARegV in die Veröffentli-
chung ein. Dieser enthält aggregierte Investitionsvolumina eines Netzbetreibers auf Plan-
kostenbasis. Aufgrund des Plankostenansatzes, der zeitlichen Summierung über mehrere 
Jahre sowie der Unmöglichkeit, Rückschlüsse über Investitionen in einzelne Anlagengrup-
pen zu treffen, tritt hier ein möglicherweise bestehendes Schutzbedürfnis aufgrund von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen hinter dem öffentlichen Interesse zurück. Es besteht 
ein öffentliches Interesse, auch unternehmensbezogen, in Summe das Investitionsverhal-
ten in die Energieinfrastruktur zu beobachten. Dazu bietet der Kapitalkostenaufschlag eine 
geeignete Größenordnung. Informationen zu einer bereits bestehenden Ausbaustrategie 
lassen sich bereits jetzt sehr viel besser auch dem im Jahresabschluss enthaltenen Anla-
genspiegel, der ohnehin nach § 6b zu veröffentlichen ist, entnehmen. 

Bei Bedarf veröffentlicht die Regulierungsbehörde alle oder einzelne verwendete Parame-
terwerte und jährliche Anpassungsbeträge der Erlösobergrenze für den Erweiterungsfaktor 
nach § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 ARegV der Vergangenheit in Verbindung mit § 10 
ARegV als Summenwert. 

Nummer 3 bezieht den Summenwert der dauerhaft nicht beeinflussbaren sowie volatilen 
Kosten, wie sie bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze berücksichtigt 
wurden, in die Veröffentlichung ein. Bei den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten handelt 
es sich um das Ergebnis der Prüfung durch die Regulierungsbehörde, die über die Aner-
kennung der in Ansatz gebrachten Kosten dem Grunde wie auch der Höhe nach entschei-



 - 83 -   

 

det. Rückschlüsse auf ein konkretes Einsparpotential oder ähnliches sowie auf eine mögli-
che wettbewerbliche Relevanz sind insbesondere aufgrund der Einordnung als „dauerhaft 
nicht beeinflussbar“ nicht ersichtlich. Ferner handelt es sich um einen Summenwert über 
mehr als 17 Einzelsachverhalte. Es besteht ein öffentliches Interesse an der Summe der 
dauerhaft beeinflussbaren Kosten als Messgröße, auf die eine Effizienzvorgabe aus dem 
Effizienzvergleich überhaupt wirken kann. Bestimmte Kosten als dauerhaft nicht beeinfluss-
bare Kosten von Effizienzvorgaben auszunehmen, ist eine besondere Privilegierung regu-
lierter Unternehmen gegenüber solchen, die mit ihren gesamten Kosten im Wettbewerb 
stehen. Daher ist das öffentliche Interesse der Entwicklung dieser Position als Quote (An-
teil) gegenüber etwaigen Geheimhaltungsinteressen des Netzbetreibers überwiegend. Ne-
ben dem prozentualen Anteil ist die absolute Summe zur Interpretation der Zahl ebenso 
erforderlich. Zur Nachvollziehbarkeit der Entwicklung der Erlösobergrenze ist insbesondere 
auch eine Veröffentlichung der vom Netzbetreiber angepassten dauerhaft nicht beeinfluss-
baren Kostenanteile notwendig. Hier besteht kein Unterschied zu den bei der Festlegung 
der kalenderjährlichen Erlösobergrenze berücksichtigten dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteile. 

Außerdem werden der Summenwert der in die Festlegung der Erlösobergrenzen eingeflos-
senen volatilen Kosten sowie deren jährliche Veränderung veröffentlicht. Durch die Veröf-
fentlichung dieser aggregierten Werte sind keine Wettbewerbsnachteile zu erwarten, so 
dass ein etwaiges Interesse des Netzbetreibers an der Geheimhaltung hinter dem öffentli-
chen Interesse zurücktritt. 

Um die Entgeltbildung und die jährlichen Entgeltänderungen der Netzbetreiber nachvollzie-
hen zu können, ist die Kenntnis der der Verprobung zugrundliegenden vom Netzbetreiber 
angepassten Erlösobergrenze des jeweiligen Kalenderjahres erforderlich. Die Veränderung 
der Netzentgelte hängt mit der Veränderung der Erlösobergrenze sowie den Annahmen zur 
Mengenänderung zusammen. Durch die Veröffentlichung der Veränderung der verprobten 
Erlösobergrenze im Verhältnis zur ursprünglich festgelegten Erlösobergrenze lässt sich die 
jährliche Veränderung der zu veröffentlichenden Netzentgelte nachvollziehen. 

Nummer 4 bezieht den in der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze eingeflos-
senen vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteil nach § 11 Absatz 3 ARegV sowie 
den beeinflussbaren Kostenanteil nach § 11 Absatz 4 ARegV in die Veröffentlichung ein. 
Hierbei handelt es sich um das Ergebnis der Prüfung durch die Regulierungsbehörde, die 
über die Anerkennung der in Ansatz gebrachten Kosten dem Grunde wie auch der Höhe 
nach entscheidet. Durch die Veröffentlichung dieser aggregierten Werte sind keine Wettbe-
werbsnachteile zu erwarten, sodass ein etwaiges Interesse des Netzbetreibers an der Ge-
heimhaltung hinter dem öffentlichen Interesse zurücktritt. 

Nummer 5 bezieht die Kosten für Forschung und Entwicklung gemäß § 25a ARegV in die 
Veröffentlichung ein. Berücksichtigungsfähig sind nur solche Kosten, die im Rahmen der 
staatlichen Forschungsförderung entstehen und geprüft werden. Sie werden im Rahmen 
der Anreizregulierung als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anerkannt. Eine geson-
derte Veröffentlichung dient der Vergleichbarkeit sowie Nachvollziehbarkeit der öffentlichen 
Entscheidung der Regulierungsbehörde. Aufgrund der Anknüpfung an die staatliche For-
schungsförderung überwiegt das öffentliche Interesse an der Veröffentlichung ein etwaig 
bestehendes Interesse des Netzbetreibers an der Geheimhaltung. 

Nummer 6 bezieht den Saldo und die Zu- und Abschläge durch die jährliche Auflösung des 
Regulierungskontos nach § 5 ARegV in die Veröffentlichung ein. Diese aggregierten Werte 
lassen weder Rückschluss auf zugrundeliegende unternehmensinterne Kennzahlen noch 
auf die allgemeine Verbrauchs- und Leistungsfähigkeit des Netzbetreibers zu. Die tatsäch-
lichen Verbrauchs- und Absatzmengen gehen vielmehr aus den zu veröffentlichenden Jah-
resabschlüssen der Netzbetreiber hervor. Zudem dient das Regulierungskonto dazu, unge-
plante Differenzen zwischen den tatsächlichen Erlösen und den im Rahmen der Netzent-
geltbildung prognostizierten Erlösen, also auch Annahmen zu Mengenentwicklungen, 
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Rechnung zu tragen. Insbesondere bei Gasnetzbetreibern ist die Mengenentwicklung stark 
von den Witterungsverhältnissen im jeweiligen Kalenderjahr abhängig. So führen sehr kalte 
Winter regelmäßig zu nahezu flächendeckenden Mehrerlösen bei allen Netzbetreibern auf-
grund der höheren Nachfrage und milde Winter zu nahezu flächendeckenden Mindererlö-
sen aufgrund des niedrigen Gasverbrauchs. Wirtschaftlich kommen im Regulierungskonto 
die Effekte einer Vielzahl von Themenkreisen zusammen, in denen Plan/Ist-Abgleiche 
durchzuführen sind (z. B. Kapitalkostenaufschlag nach § 10a ARegV, vorgelagerte Netz-
kosten und Investitionsmaßnahmen. Bei Elektrizitätsnetzbetreibern kommen hierzu noch 
Effekte aus Plan-/Ist-Abgleichen für Festlegungen zur Anpassung von Kosten auf Plankos-
tenbasis wie der Netzreserve, Redispatch, Regelenergie etc.). Bei Gasnetzbetreibern sind 
auch durch Plan-/Ist-Abgleiche für Treibenergie und Lastflusszusagen große Schwankun-
gen möglich. Dadurch ist ein Rückschluss auf Einzelwerte nicht möglich, sollte im Einzelfall 
ein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis enthalten sein. 

Nummer 7 benennt den ermittelten Effizienzwert und die Werte, die nach § 13 ARegV in 
den Effizienzvergleich eingegangen sowie hierfür erhobenen worden. Dies umfasst die im 
Effizienzvergleich verwendeten sowie hierfür erhobenen Vergleichsparameter, also die 
netzstrukturellen Daten (zum Beispiel Leitungslänge und Fläche des versorgten Gebietes), 
als auch beide auf Basis der behördlichen Prüfung eingeflossenen Aufwandsparameter, d. 
h. die Gesamtkosten eines Netzbetreibers abzüglich seiner dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteile als Summenwert. Dabei soll keine Aufgliederung in die diversen Unterpositi-
onen des § 11 ARegV erfolgen. Bei den zu veröffentlichenden Vergleichsparametern han-
delt es sich um exogene, nicht beeinflussbare Parameter, die die Versorgungsaufgabe der 
Netzbetreiber beschreiben und daher keinen Rückschluss auf die Kostenstruktur und die 
geschäftliche Ausrichtung der Netzbetreiber zulassen. Auch die beiden zu veröffentlichen-
den Aufwandsparameter werden lediglich in Summe, also der standardisierte und der nicht-
standardisierte Aufwandsparameter als jeweils eine Zahl veröffentlicht. Die Veröffentli-
chung der Summe der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten erfolgt separat unter Num-
mer 1. Durch die Veröffentlichung der beiden Aufwandsparameter und der potentiellen Ver-
gleichsparameter soll eine Nachvollziehbarkeit und Nachrechenbarkeit des Effizienzver-
gleichs (Öffnung der „black box“) erreicht werden. Zudem können durch die Veröffentli-
chung der potentiellen Vergleichsparameter durch die Netzbetreiber oder auch die betroffe-
nen Wirtschaftskreise Hinweise zu Modellen wie auch zu Datenunplausibilitäten einge-
bracht werden, welche dann zu einer Verbesserung des Effizienzvergleichs führen. Inso-
weit überwiegt das öffentliche Interesse ein etwaiges Interesse des Netzbetreibers an der 
Geheimhaltung dieser Werte. 

Nummer 8 betrifft Daten, die Ergebnis einer behördlichen Prüfung und daher als regulato-
rischer Wert weniger schützenswert als die von den Unternehmen ohnehin nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches zu veröffentlichenden Unternehmensdaten sind. Die 
Gewerbesteuer, Messzahl und Hebesatz gehen auf veröffentlichte Daten zurück. Da diese 
Daten aber zur Nachvollziehbarkeit der behördlichen Entscheidungen erforderlich sind, be-
steht an ihrer Veröffentlichung ein erhebliches öffentliches Interesse. Da die handelsrecht-
lichen Zahlen in entsprechender Aufgliederung in den Tätigkeitsabschlüssen nach § 6b oh-
nehin zu veröffentlichen sind, besteht am Schutz der gleichen Kostenkategorie mit kalkula-
torischen Daten kein durchschlagendes Schutzbedürfnis, soweit die Entscheidungen der 
Regulierungsbehörde sich an der Aufgliederung der handelsrechtlichen Tätigkeitsab-
schlüsse orientiert. Diese Daten sollten daher bei der Veröffentlichung von Entscheidungen 
nach § 74 nicht geschwärzt werden. Halbsatz 2 dient der Klarstellung, dass die Veröffentli-
chungspflichten auch im Rahmen von Netzpachtmodellen gelten. 

Nummer 9 bezieht in die Veröffentlichung die Kosten aus Investitionsmaßnahmen nach 
§ 23 ARegV für die Transportnetzbetreiber sowie aller weiteren Adressaten von Entschei-
dungen zu Investitionsmaßnahmen mit ein. Angesichts des Interesses der Allgemeinheit an 
einem schnellen Netzausbau ist der Summenwert der tatsächlichen jährlichen Kapital- und 
Betriebskosten von überwiegendem öffentlichen Interesse, da diese Kosten den Betrag 
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darstellen, der von den Netznutzern für den nach § 23 ARegV genehmigten Netzausbau zu 
zahlen ist. 

Nummer 10 benennt die Kennzahlen für die individuelle Versorgungssicherheit für alle 
Netzbetreiber in der Weise, in der die Kennzahl für die Qualitätsregulierung herangezogen 
wird. Dies betrifft derzeit nur Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen im Regelverfah-
ren. Diese Daten stellen aggregierte Kennzahlen zur Nichtverfügbarkeit dar, lassen aber 
keine Rückschlüsse auf Zeitpunkt, Dauer, Ausmaß oder Ursache einzelner Versorgungs-
unterbrechungen zu, noch lassen sie erkennen, durch welche Konzepte und Maßnahmen 
der einzelne Netzbetreiber seine Netzzuverlässigkeit mit welchem Aufwand erzielt. Den zu 
veröffentlichenden Kennzahlenvorgaben liegen in der Regel abgeleitete Strukturparameter 
(bspw. Lastdichte) zur Abbildung gebietsstruktureller Unterschiede zugrunde. Die Struktur-
parameter werden anhand der durch die Netzbetreiber übermittelten Eingangsgrößen be-
rechnet. Eingangsgrößen sind z. B. die zeitgleiche Jahreshöchstlast, die Fläche eines ver-
sorgten Gebietes oder weitere in § 13 Absatz 3 ARegV genannte Größen. Weder die Kenn-
zahlenvorgaben noch die zur Berechnung der gebietsstrukturellen Unterschiede verwende-
ten Eingangsgrößen oder die daraus ermittelten veröffentlichenden Strukturparameter las-
sen Rückschluss auf die Kostenstruktur und die geschäftliche Ausrichtung des Netzbetrei-
bers zu. Daher kann bereits kein berechtigtes Interesse an einer Geheimhaltung dieser 
Informationen bestehen, welches das öffentliche Interesse überwiegt. 

Nummer 11 betrifft die Kosten des Einspeisemanagements, die aufgrund der Wahrneh-
mung der Betriebsverantwortung des jeweiligen Netzbetreibers entstehen, um sein Netz 
stabil zu halten und eine Überlastung des Netzes zu verhindern oder zu beheben. Aufgrund 
der technischen Restriktionen ist nicht ersichtlich, wie diese Kosten einen wettbewerbsre-
levanten Sachverhalt betreffen könnten. Die Nennung eines Summenwertes verhindert 
auch die Offenlegung von Zahlungen an einen einzelnen Anlagenbetreiber. Es überwiegt 
auch angesichts des gewollten Einsatzes von Abregelungen von Anlagen im Rahmen der 
Spitzenkappung gemäß § 11 Absatz 2 das öffentliche Interesse an der Veröffentlichung der 
Höhe der Kosten, die durch das Einspeisemanagement entstehen. So kann Vertrauen in 
eine optimierte Netzentwicklung und angemessene Abregelung, insbesondere von EE-An-
lagen gefördert werden. Durch die Änderung der Regelungen zum Einspeisemanagement 
und Redispatch durch das Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus vom 
13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706), das am 1. Oktober 2021 in Kraft tritt, sind die Einspeisema-
nagementkosten von Redispatchkosten nicht mehr zu unterscheiden, sodass dann die Ge-
samtkosten zu veröffentlichen sind. 

Nummer 12 benennt die zu veröffentlichenden Kosten für Systemdienstleistungen im 
Strombereich, wobei die Kosten für 

a) Kapazitäts-, Sicherheits- und Netzreserve 

b) Kosten für die gesicherte Versorgung von systemrelevanten Kraftwerken mit Erdgas 
einbezogen werden. 

Diese Kosten sind Ergebnis grundlegender Regulierungsentscheidungen mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Netzentgelte. An ihrer Veröffentlichung besteht insbesondere vor 
dem Hintergrund der Energiewende ein bedeutendes öffentliches Interesse.  

Soweit im Einzelfall für eine Systemdienstleistung bei einem Netzbetreiber Rückschlüsse 
auf die Kosten oder Preise einzelner Anbieter möglich sind, kann dies mit Nachteilen für die 
künftige Leistungserbringung für den Transportnetzbetreiber verbunden sein. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn nur ein oder zwei Anbieter/Verpflichtete in den Kosten des 
Übertragungsnetzbetreibers enthalten sind. Satz 2 regelt, dass die Regulierungsbehörde in 
diesem Fall auf die Veröffentlichung verzichten soll. In den übrigen Fällen sind Rück-
schlüsse auf wettbewerbliche Informationen ausgeschlossen. 
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Nummer 13 nimmt auf die Daten zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitäts-
faktors Bezug. Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor hat im Rahmen der Ermittlung 
der Erlösobergrenze einen besonderen Stellenwert. Er gilt ausnahmslos für alle Netzbetrei-
ber des betreffenden Energieträgers und über die gesamte Regulierungsperiode hinweg. 
Das Verfahren zur Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors ist von einer 
besonderen Komplexität geprägt. Die Daten – Bestandsdaten sowie im Massenverfahren 
extra erhobene - müssen im Massenverfahren umfassend plausibilisiert werden. Um ver-
schiedene Ansätze ergebnisoffen mit Vertretern der vom Verfahren berührten Wirtschafts-
kreise (Verbände, Arbeitnehmervertreter, Wissenschaftler) diskutieren zu können, bedarf 
es der umfassenden Offenlegung sämtlicher Daten gegenüber jedermann. Die Ermittlung 
des Wertes ist stark abhängig von Umfang, Güte und jeweiliger methodischer Kombination 
der betreffenden Daten.  

Bei diesen Daten handelt es sich teilweise schon nicht um Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse: So werden ältere Daten nach Zeitablauf nicht mehr als schutzwürdig eingestuft, weil 
sie im Wettbewerb keine Relevanz mehr haben. Teilweise fehlt es an der Geheimniseigen-
schaft, weil die Daten aufgrund anderweitiger Veröffentlichungspflichten oder im Rahmen 
anderer Verfahren (Kostentreiberanalyse) bereits offengelegt wurden. 

Bei Abwägung des Interesses des einzelnen Netzbetreibers am Schutz seiner Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse mit dem Offenlegungsinteresse der Allgemeinheit und insbe-
sondere der Netznutzer im Hinblick auf die Verfahren und deren Entscheidung sowie der 
übrigen betroffenen Netzbetreiber im Hinblick auf ein ergebnisoffenes Verfahren und hin-
sichtlich einer auch für sie angemessenen und insbesondere im Detail nachvollziehbaren 
Entscheidung überwiegt das Offenlegungsinteresse. Die Offenlegungsmöglichkeit in einem 
solchen Massenverfahren dient auch der Verfahrensvereinfachung und der Verfahrensbe-
schleunigung. 

Insoweit ist eine Veröffentlichungspraxis geboten, die eine – netzbetreiberscharfe – Offen-
legung von Daten ermöglicht, die in allen Stadien der Ermittlung des generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors Verwendung finden. Dies betrifft auch solche Daten, die bei der Er-
mittlung Verwendung finden, um den Ausschluss von Ermittlungsalternativen nachvollzie-
hen zu können – und beschränkt sich gerade nicht nur auf Daten, die der Entscheidung 
konkret wertbildend zugrunde gelegt werden. 

Entsprechend sollten diese Daten auch bei einer Veröffentlichung von Entscheidungen 
nach § 74 offengelegt werden. 

Nummer 14 nimmt Bezug auf Daten, die in Entscheidungen nach § 23 ARegV genannt 
werden. Diese Daten sind regelmäßig offenkundig. Die Übertragungsnetzbetreiber und 
Fernleitungsnetzbetreiber kommunizieren ihre Ausbauprojekte – insbesondere die im Netz-
entwicklungsplan enthaltenen Maßnahmen und die entsprechenden Daten und Informatio-
nen (bspw. anlagenspezifisches Mengengerüst, Ausbaustrategien, Standardkostensätze, 
projektscharfe Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Adhoc-Maßnahmen sowie ge-
samte Investitionssummen) – offen. Insoweit fehlt es hierbei bereits am Geheimnischarak-
ter.  

Zudem handelt es sich bei den zu veröffentlichenden Informationen grundsätzlich um plan-
basierte Angaben, die beispielsweise in Bezug auf die Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten in einem hohen Aggregationslevel veröffentlicht werden und eine sehr frühe Planungs-
phase darstellen. Aufgrund des frühen Planungsstadiums beruhen die aufgeführten Plan-
kosten daher zumeist auf Erfahrungswerten, die in der Energiebranche bekannt sind. In der 
Entscheidung nach § 23 ARegV wird zudem nur die Summe der Anschaffungs- und Her-
stellungskosten des Gesamtprojektes genannt, eine Aufteilung auf ein genaues Mengen-
gerüst oder auf einzelne Anlagengruppen erfolgt nicht. Demgemäß sind Verzerrungen auf 
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dem Anbietermarkt nicht zu erwarten. Die genannten Kosten werden im Rahmen der Ent-
scheidung nach § 23 ARegV auch nicht im Einzelnen geprüft oder bestätigt, da lediglich 
eine Genehmigung dem Grunde nach erfolgt.  

Soweit es sich bei Angaben aus dem Mengengerüst oder textlichen Erläuterungen der ge-
planten Investitionen, die in der Entscheidung niedergelegt werden, demgegenüber man-
gels Offenkundigkeit grundsätzlich um schützenswerte Informationen handelt, überwiegt 
das Informationsinteresse der Allgemeinheit sowie insbesondere das der Netznutzer, da für 
diese Maßnahmen eine besondere Zwischenfinanzierung erfolgt, die auf die Netznutzer 
umgelegt wird.  

Darüber hinaus dient die Nummer 10 der Klarstellung, dass unter anderem auch konkrete 
Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie Informationen zum Ersatzanteil und zum an-
lagenspezifischen Mengengerüst, die in den Beschlüssen zu Investitionsmaßnahmen auf-
geführt sind, veröffentlicht werden können. Andernfalls wäre eine Nachvollziehbarkeit der 
einzelnen Maßnahme nicht hinreichend möglich und es besteht die Gefahr, dass eine Ver-
öffentlichung des Beschlusses ins Leere läuft. Darüber hinaus ist nur so ein projektscharfer 
bzw. summenbasierter Abgleich mit den Plankostenabschätzungen im Netzentwicklungs-
plan möglich, der hinsichtlich der Kostenentwicklung von Netzausbauprojekten für den 
Netznutzer von erheblichem Interesse ist. 

Nummer 15 benennt zur Veröffentlichung die Summe der Kosten für die erforderliche Inan-
spruchnahme vorgelagerter Netzebenen, also die an vorgelagerte Netzbetreiber gezahlten 
Netzentgelte, da diese Kosten ebenfalls einen erheblichen Anteil an der jeweiligen Erlös-
obergrenze des Netzbetreibers ausmachen können. An ihrer Veröffentlichung besteht da-
her ein bedeutendes öffentliches Interesse.  

Da es sich um einen Summenwert aus mehreren Kostenpositionen und vielfach um die 
Summe über mehrere vorgelagerte Netzbetreiber handelt, die zudem als dauerhaft nicht 
beeinflussbar eingeordnet wird, sind Rückschlüsse auf mögliche wettbewerblich relevante 
Informationen nicht ersichtlich, da auch die konkrete Veröffentlichung von Einzeldaten nicht 
vorgesehen ist. Um hieraus nähere Informationen abzuleiten, müssten die jeweiligen vor-
gelagerten Netzbetreiber bekannt sein. Aber auch dann ist kein wettbewerblicher Nachteil 
ersichtlich, da es sich bei den vorgelagerten Netzbetreibern ja ebenfalls um regulierte Un-
ternehmen handelt. Selbst wenn Rückschlüsse auf die Ausgestaltung des jeweiligen Net-
zes möglich sein sollten, so sind diese so vage und auch keine Information, deren Veröf-
fentlichung sich in einem Wettbewerbsverhältnis des Netzbetreibers zu einem Nachteil ent-
falten kann. Dementsprechend überwiegt auch hier das öffentliche Interesse das etwaige 
Interesse des Netzbetreibers an einer Geheimhaltung. 

Nummer 16 bezieht sich auf die Summe der je Netzbetreiber gemäß § 18 StromNEV ge-
zahlten vermiedenen Netzentgelte, da diese Kosten einen erheblichen Anteil an der jewei-
ligen Erlösobergrenze des Netzbetreibers ausmachen. An ihrer Veröffentlichung besteht 
daher ein besonderes öffentliches Interesse.  

Da es sich um einen Summenwert aus mehreren Einzelsachverhalten handelt, der zudem 
als dauerhaft nicht beeinflussbar eingeordnet wird, sind Rückschlüsse auf mögliche wett-
bewerblich relevante Informationen nicht ersichtlich. Selbst wenn Rückschlüsse auf die 
Ausgestaltung des jeweiligen Netzes möglich sein sollten, so sind diese so vage und im 
Hinblick auf die sich stetig ändernde Anzahl der dezentralen Erzeugungsanlagen keine dau-
erhafte Eigenschaft und auch keine Information deren Veröffentlichung sich in einem Wett-
bewerbsverhältnis des Netzbetreibers zu einem Nachteil entfalten kann. Dementsprechend 
überwiegt auch hier das öffentliche Interesse das etwaige Interesse des Netzbetreibers an 
einer Geheimhaltung. 

Ferner bestehen zahlreiche sonstige gesetzliche Veröffentlichungspflichten zu handels-
rechtlichen Zahlen nach § 6b, nach Europarecht und im Rahmen der Markttransparenz. 
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Absatz 2 schließt wettbewerbliche Nachteile durch die Veröffentlichung der Regulierungs-
behörde von Informationen, die dort buchhalterisch bewertet veröffentlicht werden, im Rah-
men der Kosten- und Anreizregulierung aus. 

Die Festlegungsbefugnis nach Absatz 3 ist erforderlich, um den Regulierungsbehörden des 
Bundes und der Länder unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten eine effizi-
ente Datenerhebung und -veröffentlichung zu ermöglichen. Die Möglichkeit, die Netzbetrei-
ber zur Datenübermittlung zu verpflichten, dient der Veröffentlichung der in Absatz 1 ge-
nannten Daten. Hintergrund dieser Verpflichtung ist, dass nicht alle Regulierungsbehörden 
derzeit über eine Datenbank verfügen, in der die nach Absatz 1 zu veröffentlichenden ak-
tuellen Daten für die Unternehmen in ihrer jeweiligen Zuständigkeit zusammengefasst sind. 

Hierzu können die Regulierungsbehörden für die Unternehmen in ihrer jeweiligen Zustän-
digkeit im Wege der Festlegung Vorgaben treffen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der mit-
zuteilenden Daten, insbesondere zu den in diesem Zusammenhang zulässigen Datenfor-
maten, Datenträgern und Übertragungswegen. Die Regulierungsbehörden können die Be-
treiber der Energieversorgungsnetze insbesondere dazu verpflichten, die mitzuteilenden 
Daten in aggregierter und aktualisierter Form unter Verwendung eines bestimmten Daten-
formates zu einem bestimmten Zeitpunkt – gegebenenfalls auch mehrfach im Jahr – elekt-
ronisch an die Regulierungsbehörde zu übermitteln. Durch eine solche Festlegung könnte 
für die Regulierungsbehörden auch die Grundlage für die Einrichtung eines Internetportals 
geschaffen werden. 

Zu § 23c (Veröffentlichungspflichten der Netzbetreiber) 

Der neu eingefügte § 23c dient dem Zweck, die Veröffentlichungspflichten, welche die Be-
treiber von Energieversorgungsnetzen betreffen, transparenter zu gestalten. Bisher finden 
sich diese im deutschen Energierecht in verschiedenen Rechtsverordnungen. Mit dem 
§ 23c soll nunmehr eine zentrale Norm geschaffen werden, in welcher die bereits beste-
henden Veröffentlichungspflichten gebündelt und gesetzlich verankert werden. Hierdurch 
werden der Überblick sowie die Auffindbarkeit erleichtert. Die gemeinsame Verortung mit 
den Veröffentlichungspflichten der Regulierungsbehörden unterstreicht ferner die Bedeu-
tung der Veröffentlichung der Daten.  

Die aufgeführten Veröffentlichungspflichten entsprechen den bisherigen Regelungen, kon-
kret übernimmt § 23c im Wortlaut und inhaltlich unverändert die Regelungen des § 27 der 
Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2225), die zuletzt durch Artikel 
1 der Verordnung vom 30. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist, § 27 der 
Gasnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2197), die zuletzt durch Artikel 2 
der Verordnung vom 23. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2935) geändert worden ist, § 17 der 
Stromnetzzugangsverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2243), die zuletzt durch Artikel 
14 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706) geändert worden ist und § 40 der 
Gasnetzzugangsverordnung vom 3. September 2010 (BGBl. I S. 1261), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 786) geändert worden ist. 

Soweit § 23c die Regelungen übernimmt, ersetzt er diese in den Verordnungen. § 23c ist 
hingegen nicht abschließend. Weitere bereits bestehende Veröffentlichungspflichten der 
Netzbetreiber insbesondere in den Rechtsverordnungen nach § 24 bleiben unberührt. 

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 27 Absatz 2 StromNEV. 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 17 Absatz 1 StromNZV. 

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 17 Absatz 2 StromNZV. 
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Die Absätze 4 bis 6 regeln die Veröffentlichungspflichten der Betreiber von Gasversor-
gungsnetzen. Um eine gleichlaufende Regelung zu den Absätzen 1 bis 3 zu formulieren, 
wurden die Veröffentlichungspflichten entsprechend der Marktrolle zugeordnet.  

Absatz 4 regelt die generellen Veröffentlichungspflichten der Betreiber von Gasversor-
gungsnetzen. Nummern 1 bis 5 entsprechen dem bisherigen § 27 Absatz 2 der Gasnetzent-
geltverordnung (GasNEV), die Nummern 6 bis 8 den bisherigen § 40 Absatz 1 Nummer 10 
und 11 der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) und Nummer 11 dem bisherigen § 40 
Absatz 1a GasNZV.  

Absatz 5 Satz 1 regelt weitere Veröffentlichungspflichten für Fernleitungsnetzbetreiber. Die 
Nummern 1 und 2 entsprechen den bisherigen § 40 Absatz 1 Nummer 1 und 2 GasNZV. 
Nummer 3 fasst die bisherigen Regelungen in § 40 Absatz 1 Nummer 4 und 5 GasNZV 
zusammen. Die Zusammenführung wurde durch die Verweise auf § 9 Absatz 2 und 3 Gas-
NZV in den bisherigen Regelungen bedingt. Satz 1 Nummer 4 entspricht dem bisherigen 
§ 40 Absatz 1 Nummer 6 GasNZV, der bisherige Binnenverweis auf § 13 Absatz 1 GasNZV 
wurde gestrichen. Satz 2 entspricht dem bisherigen § 40 Absatz 2 Satz 3 GasNZV. 

Absatz 6 regelt weitere Veröffentlichungspflichten für Gasverteilernetzbetreiber. Die Num-
mern 1 bis 3 übernehmen die Regelungen, die bisher in § 40 Absatz 1 Nummer 6 bis 9 
GasNZV zu finden waren. Nummer 4 entspricht dem bisherigen § 40 Absatz 2 Satz 7 Gas-
NZV. 

Absatz 7 konkretisiert Formanforderungen der Veröffentlichungen, die bisher in § 40 Absatz 
1 Satz 2, 4 bis 6 GasNZV geregelt waren. Die Anforderungen erhöhen die Aussagekraft der 
Daten und dienen dem Zwecke der Transparenz. Daher sind diese Pflichten auf Elektrizi-
täts- und Gasnetzbetreiber gleichermaßen anzuwenden. 

Zu § 23d (Verordnungsermächtigung zur Transparenz der Kosten und Entgelte für den Zu-
gang zu Energieversorgungsnetzen) 

Die Vorschrift enthält eine besondere Verordnungsermächtigung für ergänzende Transpa-
renzregelungen in Rechtsverordnungen. Danach kann die Befugnis der Regulierungsbe-
hörde geregelt werden, weitere Daten zu veröffentlichen und dabei auch Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse offenzulegen, die ihr zur Erfüllung ihrer regulatorischen Aufgaben zu-
gänglich gemacht werden müssen. Der Bundesgerichtshof hatte die allgemeine Verord-
nungsermächtigung in § 21a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 EnWG insoweit als nicht ausrei-
chend angesehen (BGH, Beschluss vom 8.10.2019 – EnVR 12/18). 

Zu Nummer 27 (§ 24 Satz 2 Nummer 7) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Streichung des § 21 Absatz 3 und 4. 

Zu Nummer 28 (Abschnitte 3a und 3b neu) 

Abschnitt 3a (Sondervorschriften für selbständige Betreiber von grenzüberschrei-
tenden Elektrizitätsverbindungsleitungen) 

Der neu eingefügte Abschnitt 3a dient der Schaffung eines Rechtsrahmens für selbststän-
dige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen. Während Be-
treiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung die Netzkosten der von 
ihnen betriebenen Interkonnektoren über Netzentgelte finanzieren können, sieht der beste-
hende Regulierungsrahmen für ohne Beteiligung eines regelzonenverantwortlichen Über-
tragungsnetzbetreibers betriebene Elektrizitätsverbindungsleitungen keine solche Möglich-
keit vor. In Ermangelung von unmittelbar angeschlossenen Netzkunden und aufgrund des 
Verbots der Erhebung von Entgelten für Gebotszonenübergreifende Transaktionen nach 
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Artikel 18 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2019/943, können die Betreiber solcher Anlagen 
keine Netzentgelte vereinnahmen 

Auch die Möglichkeit einer Refinanzierung der Kosten durch die Vereinnahmung von Eng-
passerlösen besteht – soweit dies im Rahmen der unionsrechtlichen Vorgaben für die Eng-
passerlösverwendung zulässig ist – nur dann, wenn Engpasserlöse in dafür ausreichender 
Höhe anfallen. Dabei ist nicht geklärt, ob auch eine Gewinnerzielung aus den Engpasser-
lösen europarechtlich zulässig wäre. Angesichts des Ziels eines zunehmend vermaschten 
Elektrizitätsbinnenmarktes und der Reduzierung von Netzengpässen könnten die Möglich-
keiten, unabhängig von regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibern Inter-
konnektoren allein über Engpasserlöse zu refinanzieren, künftig eher ab- als zunehmen. 
Um diesem regulatorischen Ungleichgewicht entgegenzuwirken, sieht Abschnitt 3a einen 
Erlösmechanismus für selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitäts-
verbindungsleitungen vor, der bei Vorliegen der durch das Gesetz geforderten Vorausset-
zungen eine von der Höhe der anfallenden Engpasserlöse unabhängige Refinanzierung 
ermöglicht. Dabei wird eine Gleichbehandlung zu regelzonenverantwortlichen Übertra-
gungsnetzbetreibern hinsichtlich der Kostenerstattung und der Eigenkapitalverzinsung si-
chergestellt. 

Zu § 28d (Anwendungsbereich) 

§ 28d legt den Anwendungsbereich des in Abschnitt 3a vorgesehenen Erlösmechanismus 
für selbstständige Betreiber von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen 
fest. 

Nach Satz 1 finden die Vorschriften des Abschnitts 3a auf grenzüberschreitende Elektrizi-
tätsverbindungsleitungen Anwendung, deren energiewirtschaftliche Notwendigkeit durch 
Aufnahme in einen durch die Regulierungsbehörde nach § 12c Absatz 4 Satz 1 sowie Ab-
satz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 12b Absatz 1, 2 und 4 bestätigten Netzentwicklungsplan 
erwiesen ist [Anm.: ggf. ergänzende Übergangsregelung]. 

Satz 2 sieht eine Feststellung der Regulierungsbehörde vor, sofern die Voraussetzungen 
von Satz 1 erfüllt werden. Damit erhält der Betreiber eine Entscheidung zur Kostentragung 
dem Grunde nach. Diese Feststellung hat spätestens 9 Monate vor Beginn des Jahres zu 
erfolgen, in dem beim Betreiber für diese grenzüberschreitende Verbindungsleitung erst-
malig ein Zahlungsanspruch zur Deckung der Netzkosten nach § 28g entsteht. 

Zu § 28e (Grundsätze der Netzkostenermittlung) 

§ 28e regelt die Grundsätze der Netzkostenermittlung und sieht dabei vor, dass für die Er-
mittlung der für die Errichtung und den Betrieb von grenzüberschreitenden Elektrizitätsver-
bindungsleitungen anfallenden Netzkosten die Grundsätze des § 21 Absatz 2 gelten.  

Demnach müssen die Netzkosten für die Errichtung und den Betrieb von grenzüberschrei-
tenden Elektrizitätsverbindungsleitungen der Betriebsführung eines effizienten und struktu-
rell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen und eine angemessene, wettbewerbsfähige 
und risikoangepasste Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglichen. Kosten und Kos-
tenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, haben 
bei der Netzkostenermittlung außer Betracht zu bleiben. Hierdurch wird auch eine Gleich-
behandlung zu den regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibern sichergestellt, 
für die dieselben Kostengrundsätze gelten. 

Zu § 28f (Feststellung der Netzkosten) 

§ 28f beinhaltet Regelungen zur Feststellung der Netzkosten des selbstständigen Betrei-
bers von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen. 
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Absatz 1 sieht vor, dass die Höhe der beim selbstständigen Betreiber angefallenen Netz-
kosten für das abgelaufene Kalenderjahr einer Feststellung durch die Bundesnetzagentur 
bedarf, wobei die Feststellung nach Maßgabe der in § 28e in Verbindung mit § 21 Absatz 2 
festgelegten Grundsätze der Netzkostenermittlung und der durch die in § 28i Absatz 1 Num-
mer 1 genannte Verordnung festgelegten Methode zur Berechnung der Netzkosten des 
selbstständigen Betreibers von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen 
erfolgt. 

Absatz 2 regelt das Antragsverfahren zur Feststellung der Netzkosten. Durch Satz 3 wird 
dabei klargestellt, dass für jede grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitung eine 
separate Kostendokumentation vorzulegen ist. Die Bestimmungen des § 6b Absatz 1 bis 3 
und 5 bis 8 zur Rechnungslegung und Buchführung finden dabei nach Satz 4 entspre-
chende Anwendung. 

Nach Absatz 3 geht die Bundesnetzagentur im Grundsatz davon aus, dass die für Errich-
tung und Betrieb der grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitung anfallenden 
Kosten zu gleichen Teilen von den durch sie verbundenen Staaten getragen werden. Ab-
weichungen vom Grundsatz der gleichmäßigen Kostenteilung sind jedoch möglich, sofern 
die Bundesnetzagentur mit der zuständigen Regulierungsbehörde des durch den Inter-
konnektor verbundenen Mitgliedsstaats oder Drittstaats eine entsprechende Vereinbarung 
trifft. 

Zu § 28g (Zahlungsanspruch zur Deckung der Netzkosten) 

§ 28g regelt den Zahlungsanspruch des selbstständigen Betreibers von grenzüberschrei-
tenden Elektrizitätsverbindungsleitungen zur Deckung seiner Netzkosten. 

Absatz 1 schafft einen Zahlungsanspruch des selbstständigen Betreibers von grenzüber-
schreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen zur Deckung seiner Netzkosten gegen den 
Betreiber von Übertragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung, an dessen Netz er an-
geschlossen ist. Im Gegenzug sieht § 28h eine Verpflichtung des selbstständigen Betrei-
bers zur Abführung der durch die von ihm betriebene grenzüberschreitende Elektrizitäts-
verbindungsleitung eingenommen Engpasserlöse an den ihn anschließenden regelzonen-
verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber vor. Diese Entkopplung von Engpasserlösen 
und Netzkostendeckung des selbstständigen Betreibers der grenzüberschreitenden Elekt-
rizitätsverbindungsleitung stellt deren Finanzierung unabhängig von der möglicherweise 
schwer prognostizierbaren Entwicklung der Engpasserlöseinnahmen sicher. Zur Berech-
nung des Zahlungsanspruchs, dessen Höhe sich gemäß Satz 2 nach den zu erwartenden 
anerkennungsfähigen Kosten der grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitung 
für das folgende Kalenderjahr und dem Saldo nach Absatz 3 bemisst, hat der selbstständige 
Betreiber einer grenzüberschreitenden Verbindungsleitung nach Satz 3 mindestens sechs 
Monate vor Beginn des jeweiligen Kalenderjahrs eine nachvollziehbare Prognose über die 
Höhe der zu erwartenden anerkennungsfähigen Kosten nach Satz 2 und einen Nachweis 
über die festgestellten Kosten nach Absatz 3 an den regelzonenverantwortlichen Übertra-
gungsnetzbetreiber, an dessen Netz die grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungslei-
tung angeschlossen ist, zu übermitteln. Satz 4 bestimmt, dass die Vorgaben des § 28f Ab-
satz 3 zur Aufteilung der Kosten zwischen den durch die grenzüberschreitende Elektrizi-
tätsverbindungsleitung verbundenen Ländern im Rahmen der Feststellung auf die zu er-
wartenden Kosten nach Satz 2 entsprechend anwendbar sind. 

Absatz 2 regelt Entstehung und Fälligkeit des Zahlungsanspruchs nach Absatz 1. Dabei ist 
die Anspruchsentstehung mit Beginn des Kalenderjahrs und die Erfüllung in zwölf monatli-
chen Raten, die jeweils am 15. des Folgemonats fällig werden, vorgesehen. 

Absatz 3 bestimmt in Satz 1, dass im auf die Feststellung nach § 28f folgenden Kalender-
jahr der Saldo von festgestellten Netzkosten und der für dieses Kalenderjahr nach Absatz 
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1 erfolgten Auszahlungen durch gleichmäßige Auf- oder Abschläge auf die Raten nach Ab-
satz 2 Satz 2 zu verrechnen ist. Die durch Satz 1 vorgegebene Verzinsung dieses Saldos 
in Höhe des durchschnittlich gebundenen Kapitals dient dem Ziel, eine Gleichbehandlung 
mit den regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreibern herzustellen und soll zu-
dem Fehlanreizen zur Beschaffung von Liquidität entgegenwirken. Satz 2 und 3 enthalten 
Vorgaben zur Berechnung des durchschnittlich gebundenen Kapitals sowie zur Höhe der 
Verzinsung. 

Absatz 4 regelt die Konstellation, in der eine grenzüberschreitende Elektrizitätsverbin-
dungsleitung eines selbstständigen Betreibers an die Netze mehrerer Betreiber von Über-
tragungsnetzen mit Regelzonenverantwortung angeschlossen ist. In diesem Fall hat jeder 
der anschließenden Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung nur den auf 
seine Regelzone entfallenden Anteil der festgestellten Netzkosten auszuzahlen. Eine Er-
mächtigung die Bundesregierung, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates einen Verteilungsschlüssel für die auf die einzelnen regelzonenverantwortlichen Über-
tragungsnetzbetreiber entfallenden Anteile vorzusehen, ist in § 28i Absatz 1 Nummer 4 ent-
halten. 

Absatz 5 sieht vor, dass Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung Kosten 
aus der Erfüllung des Zahlungsanspruchs nach Absatz 1 als dauerhaft nicht beeinflussbare 
Kosten in die Netzentgeltbildung einbringen können. 

Absatz 6 regelt die Erstattungsfähigkeit von vor der Inbetriebnahme einer grenzüberschrei-
tenden Elektrizitätsverbindungsleitung angefallenen Betriebsaufwendungen. Die Erstat-
tungsfähigkeit solcher Aufwendungen wird an die Bedingung einer tatsächlichen Inbetrieb-
nahme geknüpft. 

Zu § 28h (Anspruch auf Herausgabe von Engpasserlösen) 

§ 28h regelt die Verpflichtung des selbstständigen Betreibers von grenzüberschreitenden 
Elektrizitätsverbindungsleitungen zur Herausgabe eingenommener Engpasserlöse. 

Absatz 1 sieht in Satz 1 eine Verpflichtung des selbstständigen Betreibers von grenzüber-
schreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen zur Herausgabe der durch die von ihm be-
triebene grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitung eingenommenen Engpass-
erlöse an den ihn anschließenden regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber 
in Höhe der auf den deutschen Regulierungsrahmen entfallenden Kostentragungsquote 
vor. Satz 1 dient überdies der Klarstellung, dass aus der Herausgabe der Engpasserlöse 
der selbstständig betriebenen grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen für 
diese gleichzeitig auch die Verpflichtung entfällt, für die unionsrechtskonforme Mittelver-
wendung dieser Engpasserlöse zu sorgen. Diese geht auf den ihn anschließenden Über-
tragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung über. Die in Bezug auf die grenzüber-
schreitende Elektrizitätsverbindungsleitung erzielten Engpasserlöse unterliegen den Ver-
wendungsvorgaben des Artikels 19 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU) 2019/943 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnen-
markt (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 54) auch dann, wenn sie an den anschließenden 
Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzonenverantwortung herausgegeben werden. Durch 
Satz 2 wird sichergestellt, dass dem anschließenden Übertragungsnetzbetreiber mit Regel-
zonenverantwortung durch den Erhalt oder die Verwendung der nach Satz 1 herausgege-
benen Engpasserlöse weder ein wirtschaftlicher Vorteil noch ein wirtschaftlicher Nachteil 
erwachsen darf. 

Absatz 2 sieht vor, dass der Anspruch auf Herausgabe von Engpasserlösen nach Absatz 1 
mit Beginn des Jahres fällig wird, welches auf das Jahr folgt, in dem die Engpasserlöse 
erzielt wurden. 
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Absatz 3 regelt dabei eine Mitteilungspflicht des selbstständigen Betreibers von grenzüber-
schreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen gegenüber der Bundesnetzagentur und 
dem anschließenden regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber mit Regelzo-
nenverantwortung über die voraussichtliche Höhe der im laufenden Kalenderjahr erzielten 
Engpasserlöse, wobei die Mitteilung spätestens bis zum 30. September des laufenden Ka-
lenderjahrs erfolgen muss. 

Absatz 4 regelt, dass sich in den Fällen des § 28g Absatz 4 der Herausgabeanspruch jedes 
einzelnen Übertragungsnetzbetreibers mit Regelzonenverantwortung auf den auf seine Re-
gelzone entfallenden Anteil der Engpasserlöse beschränkt. 

Zu § 28i (Verordnungsermächtigung) 

§ 28i enthält in den Absätzen 1 und 2 Verordnungsermächtigungen, durch welche die Bun-
desregierung ermächtigt wird, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
in den aufgeführten Bereichen weitere Regelungen zu treffen. 

Zu Abschnitt 3b (Regulierung von Wasserstoffnetzen) 

Der neu in Teil 3 des Gesetzes eingefügte Abschnitt enthält Bestimmungen zur Regulierung 
von reinen Wasserstoffnetzen, die auf eine Markthochlaufphase ausgerichtet sind. Diese 
reinen Wasserstoffnetze sind von Gasversorgungsnetzen zu unterscheiden, denen Was-
serstoff beigemischt wird. Nach § 3 Nummer 19a umfasst der Gasbegriff, der der Definition 
von Gasversorgungsnetzen zugrunde liegt, auch Wasserstoff, soweit dieser durch Wasser-
elektrolyse erzeugt worden ist und in ein Gasversorgungsnetz eingespeist wird. In reinen 
Wasserstoffnetzen wird ausschließlich Wasserstoff transportiert, ohne dass andere Gase 
beigemischt werden. Wasserstoff wird nach § 3 Nummer 14 neben Elektrizität und Gas als 
selbständige neue Energieform definiert, soweit er zur leitungsgebundenen Energieversor-
gung verwendet wird. 

Die Ausgangssituation für die Einführung einer Regulierung reiner Wasserstoffnetze unter-
scheidet sich deutlich von den Situationen zum Zeitpunkt der Öffnung der Märkte für die 
leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizität und Gas im Jahr 1998 oder bei Einführung 
der heutigen Regulierung der Strom- und Gasversorgungsnetze im Jahr 2005. Zu diesen 
Zeitpunkten gab es, insbesondere im Strombereich, über Jahrzehnte gewachsene, ausge-
prägte Netzstrukturen zur Erfüllung der Versorgungsaufgaben. Im Vordergrund auch der 
politischen Ziele stand daher nicht der Aufbau einer Infrastruktur, sondern die Ermöglichung 
von Wettbewerb auf den dem Netz vor- und nachgelagerten Marktebenen durch eine über 
die Regulierung intensivere Begrenzung der aus den Monopolsituationen entstehenden 
Marktmacht der Netzbetreiber. Die Regulierung setzte auf eine vorhandene, regelmäßig 
vermaschte Netzstruktur auf. Die Existenz zum Beispiel von Inselnetzen oder einzelner Lei-
tungen, die nicht mit dem allgemeinen Versorgungsnetz verbunden waren, war in Deutsch-
land kein gesondert zu adressierender Sachverhalt. Die besondere Herausforderung im 
Bereich der Regulierung von Wasserstoffnetzen ist derzeit, dass die Einführung von Auf-
sichtsstrukturen für einen Monopolbereich parallel zu dem Aufbau entsprechender Netze 
und dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft insgesamt erfolgt. Vor dem Hintergrund sind 
auch die Zwecke der Regulierung klar von den Zielen von Förderregimen zu unterscheiden. 

Soweit es in Deutschland bereits reine Wasserstoffleitungen oder -netze gibt, unterfallen 
diese bisher keiner Regulierung, sondern dem allgemeinen Kartellrecht. Falls Interessen 
Dritter betroffen sind, kann § 19 Absatz 2 Nummer 4 GWB unter bestimmten Vorausset-
zungen einen Zugang zu den Netzen oder anderen Infrastruktureinrichtungen ermöglichen. 

Vor diesem Hintergrund wird zunächst davon abgesehen, alle bestehenden oder künftigen 
Wasserstoffleitungen oder -netze zwingend einer Regulierung zu unterwerfen. Zunächst 
sollte es der Einschätzung der Betreiber solcher Leitungen oder Netze überlassen bleiben, 
ob ihr Geschäftsmodell für den Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur durch einen 
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Rechtsrahmen, der insbesondere einen diskriminierungsfreien Zugang potenzieller Nutzer 
absichert, unterstützt werden kann. Die Regulierung verschafft den Betreibern von Wasser-
stoffnetzen also nicht zusätzliche Einnahmen, gibt den Nutzern aber eine höhere rechtliche 
Absicherung im Geschäftsverkehr mit den Netzbetreibern und kann damit auch die Attrak-
tivität neuer Wasserstoffleitungen oder -netze für Dritte erhöhen. 

Durch die vorliegenden besonderen Regelungen, die abschließend sind, soll der zügige 
und rechtssichere Einstieg in den schrittweisen Aufbau einer nationalen Wasserstoffnetzinf-
rastruktur ermöglicht und durch eine Regulierung begleitet werden. Die Regelungen dieses 
Abschnitts sind als Übergangsregelung für die Einstiegsphase zu verstehen und sollen gel-
ten, bis zukünftige Vorgaben auf europäischer Ebene umzusetzen sind. Der Aufbau neuer 
Wasserstoffnetzinfrastrukturen selbst bleibt eine wirtschaftliche Aufgabe, die von den Un-
ternehmen in den Märkten, gegebenenfalls begleitet durch ein Förderregime, zu leisten ist. 
Die Regulierung dient dem Ziel, von Beginn an wettbewerbliche Marktstrukturen zu fördern 
und für die Marktteilnehmer einen vorhersehbaren und fairen Rechtsrahmen für den Ge-
schäftsverkehr im Zusammenhang mit neuen Wasserstoffnetzen zu schaffen. 

Um insbesondere auch eine Umrüstung bestehender Gasversorgungsleitungen in Wasser-
stoffleitungen rechtlich zu begleiten, ergänzen die Übergangsregelungen nach den §§ 113a 
bis 113d die Regelungen des vorliegenden Abschnitts.  

Von den Regelungen in diesem Abschnitt unberührt bleibt die Einspeisung – also die Bei-
mischung – von Wasserstoff in das Erdgasnetz. Die Einspeisung bleibt innerhalb des be-
stehenden Rechtsrahmens möglich. 

Zu § 28j (Anwendungsbereich der Regulierung) 

Da die Regelungen im Abschnitt 3b den Markthochlauf von Wasserstoff nur in dem Maße 
begleiten sollen, in dem dies unbedingt notwendig ist, wird es den Betreibern von Wasser-
stoffnetzen im Grundsatz freigestellt, ob sie sich der Regulierung unterwerfen wollen. 

Insofern sieht Absatz 1 Satz 1 vor, dass die Betreiber von Wasserstoffnetzen gegenüber 
der Bundesnetzagentur als zuständiger Regulierungsbehörde schriftlich erklären können, 
dass sie der Regulierung unterfallen wollen. Das Schriftformerfordernis dient zum einen 
dem Nachweis des Zugangs der Erklärung und zum anderen der Warnfunktion, da der 
Netzbetreiber damit eine weitreichende Erklärung abgibt. Die Erklärung ist nur dann wirk-
sam, wenn sie ohne Bedingungen oder Vorbehalte formuliert ist. Nach Satz 2 wird die Er-
klärung darüber hinaus erst wirksam, wenn erstmalig eine positive Bedarfsprüfung nach 
§ 28q vorliegt. Dies soll vermeiden, dass ein Betreiber von Wasserstoffnetzen den Rege-
lungen des Abschnitts 3b unterliegt, bevor er über eine Wasserstoffleitung verfügt und somit 
keinen Netzzugang oder Netzanschluss gewähren kann bzw. Netzentgelte bilden muss. 
Satz 3 sieht vor, dass die Rechtsfolge der Erklärung ist, dass der Betreiber von Wasser-
stoffnetzen mit Wirkung für die Zukunft gesamthaft und ohne zeitliche Beschränkung der 
Regulierung unterfällt. Damit ist ausgeschlossen, dass der Betreiber seine Erklärung nur 
für einzelne Leitungen abgibt oder die Erklärung wieder zurückzieht. Diese Bindung ist er-
forderlich und verhältnismäßig, da der Betreiber durch die Regulierung einen garantierten 
Rückfluss seiner Investitionen in einem gesicherten Regulierungsumfeld erhält und gleich-
zeitig der Netznutzer vor sich ständig ändernden Anschlussbedingungen geschützt werden 
muss. Die Betreiber kennen zudem die Bedingungen der Regulierung und können die Fol-
gen einer solchen Erklärung ausreichend einschätzen, sodass einer langfristigen Bindungs-
wirkung nichts entgegensteht. Satz 4 sieht vor, dass die Bundesnetzagentur eine Liste der 
regulierten Betreiber von Wasserstoffnetzen veröffentlicht. Hiermit soll dem Marktumfeld 
eine ausreichende Sicherheit und Information gegeben werden, um sich über die Bedin-
gungen des Betreibers informieren zu können. 

Nach Absatz 2 finden die §§ 28k bis 28q, die der Regulierung der Wasserstoffnetze dienen, 
nur Anwendung, wenn sich der Netzbetreiber nach Absatz 1 der Regulierung unterworfen 
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hat. Aktuell befindet sich der Wasserstoffmarkt in der Hochlaufphase und es wird zunächst 
um den Aufbau einer ersten Wasserstoffnetzinfrastruktur gehen. Mit zunehmender Größe 
des Wasserstoffnetzes steigt das Diskriminierungspotenzial. Für die Etablierung von Was-
serstoff als Energieträger wird es daher zu gegebener Zeit wichtig sein, dass Netznutzer 
für das gesamthafte Netz die gleichen Bedingungen erhalten. Daher ist es absehbar, dass 
sich mittelfristig alle Betreiber von zu einem Netz verbundenen Wasserstoffleitungen wer-
den der Regulierung unterwerfen müssen.  

Absatz 3 regelt die entsprechende Anwendung der Zugangs- und Anschlussbedingungen 
für die Betreiber von Speicheranlagen für Wasserstoff.  

Nach Absatz 4 findet Teil 5 EnWG nach Maßgabe dieses Abschnitts sowie der Übergangs-
regelung nach den §§ 113a bis 113d auch auf Wasserstoffleitungsanlagen und Wasser-
stoffnetze Anwendung. 

Zu § 28k (Rechnungslegung und Buchführung) 

Eine separate Rechnungslegung und Buchführung auch für Wasserstoffnetze ist eine zent-
rale Grundlage für die Regulierung der Netzentgelte, die als Gegenleistung in den Verträ-
gen über den Zugang zu Wasserstoffnetzen festgeschrieben werden dürfen. Zugleich ist es 
die Grundlage dafür, Quersubventionierungen zwischen den Geschäftsbereichen zu ver-
hindern. Das Verbot der Quersubventionierung ergibt sich für Ferngasnetzentgelte aus Ar-
tikel 13 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 und Artikel 7 Satz 2 Buchstabe 
b) der Verordnung (EU) 2017/460 (NC TAR). Danach müssen die Entgelte für die Erbrin-
gung von Fernleitungsdienstleistungen die tatsächlichen Kosten widerspiegeln. Sie dürfen 
keine Kosten enthalten, die nicht Gegenstand der Fernleitung sind, wie zum Beispiel die 
Kosten für eine reine Wasserstoffinfrastruktur. Denn Fernleitung umfasst nach der Defini-
tion des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 nur den Transport 
von Erdgas, nicht den von Wasserstoff. 

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass die Betreiber von Wasserstoffnetzen einen Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften erstellen müs-
sen. Hierfür wird auf die Regelungen des Handelsgesetzbuches verwiesen. Nach Absatz 1 
Satz 2 gilt im Übrigen § 6b entsprechend. 

Absatz 2 Satz 1 regelt, dass die Betreiber von Wasserstoffnetzen, die neben dem Betrieb 
von Wasserstoffnetzen weitere Tätigkeiten ausüben, in ihrer internen Rechnungslegung ein 
eigenes Konto für die Tätigkeit des Betriebs von Wasserstoffnetzen zu führen haben. Dies 
dient der Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung zwischen dem Be-
trieb von Wasserstoffnetzen und den anderen Tätigkeiten. Absatz 2 Satz 2 regelt, dass 
auch jede wirtschaftliche Nutzung eines Eigentumsrechts eine Tätigkeit im Sinne der Be-
stimmung ist. Absatz 2 Satz 3 sieht vor, dass ein Tätigkeitsabschluss für den Betrieb von 
Wasserstoffnetzen aufzustellen ist und dem Abschlussprüfer vorzulegen ist. Absatz 2 Satz 
4 sieht die entsprechende Anwendung des § 6b Absatz 3 bis 7 vor. 

Zu § 28l (Entflechtung) 

Absatz 1 Satz 1 regelt die grundlegende Vorgabe zur Gewährleistung eines transparenten 
und diskriminierungsfreien Netzbetriebs. So haben die Betreiber von Wasserstoffnetzen 
ihre Netze diskriminierungsfrei allen Netznutzern zur Verfügung zu stellen und die Bedin-
gungen des Netzbetriebs transparent darzustellen. Hierfür bedarf es auch einer klaren 
Trennung zwischen dem Betrieb der Wasserstoffnetze sowie der Wasserstofferzeugung, 
der Wasserstoffspeicherung und dem Wasserstoffverbrauch. Diese vertikale Entflechtung 
wird in Absatz 1 Satz 2 geregelt. Ergänzend regelt Absatz 1 Satz 3, dass es den Betreibern 
von Wasserstoffnetzen auch nicht gestattet ist, Eigentum an solchen Anlagen zur Erzeu-
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gung, Speicherung und Verbrauch zu halten. Ebenso ist den Betreibern von Wasserstoff-
netzen untersagt, das Eigentum an Anlagen zur Einspeisung von Gas in Gasversorgungs-
netze zu halten oder diese zu errichten oder zu betreiben. 

Absatz 2 regelt, dass Energieversorgungsunternehmen sicherzustellen haben, dass die Be-
treiber von Wasserstoffnetzen hinsichtlich ihrer Rechtsform unabhängig von anderen Tätig-
keitsbereichen der Energieversorgung sein müssen. Die Energieversorgungsunternehmen 
haben also eine eigenständige Gesellschaft für die Betreiber von Wasserstoffnetzen zu 
gründen. Dies dient ebenfalls der Verhinderung von Quersubventionierung und verhindert 
eine diskriminierende Nutzung von Informationen des übrigen Energieversorgungsunter-
nehmens. 

Absatz 3 Satz 1 sieht die informatorische Entflechtung zur Sicherstellung der Vertraulichkeit 
wirtschaftlich sensibler Informationen vor, von denen Betreiber von Wasserstoffnetzen in 
Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangen. Dies gilt unbeschadet gesetzlicher 
Verpflichtungen zur Offenbarung von Informationen. Absatz 3 Satz 2 regelt, dass der Be-
treiber von Wasserstoffnetzen Informationen über eigene Tätigkeiten, die wirtschaftliche 
Vorteile bringen können, diskriminierungsfrei allen Marktakteuren zur Verfügung zu stellen 
haben. Nach Absatz 3 Satz 3 stellen sie insbesondere sicher, dass wirtschaftlich sensible 
Informationen gegenüber verbundenen Unternehmen vertraulich behandelt werden. 

Zu § 28m (Anschluss und Zugang zu den Wasserstoffnetzen)  

Absatz 1 Satz 1 regelt, dass Betreiber von Wasserstoffnetzen Dritten den Anschluss und 
den Zugang zu ihren Wasserstoffnetzen zu angemessenen und diskriminierungsfreien Be-
dingungen zu gewähren haben. Der Anschluss und der Zugang ist zu gewähren, sofern 
dies für Dritte erforderlich ist. Absatz 1 Satz 2 sieht vor, dass der Zugang zu Wasserstoff-
netzen sowie damit zusammenhängende Fragen zum Netzanschluss im Wege eines ver-
handelten Netzzugangs gewährt werden soll. Insbesondere für den Fall der Abwicklung 
netzübergreifender Transporte von Wasserstoff wäre die Entwicklung gemeinsamer Ver-
tragsstandards für den Netzzugang sinnvoll. Ebenso ist ein hohes Maß an Kooperation zwi-
schen den Betreibern von Wasserstoffnetzen notwendig um einen transparenten, diskrimi-
nierungsfreien, effizienten Netzzugang zu angemessenen Bedingungen zu gewähren. 

Absatz 2 Satz 1 regelt, dass der Anschluss oder der Zugang nach Absatz 1 durch einen 
Betreiber von Wasserstoffnetzen verweigert werden dürfen, soweit dieser nachweisen 
kann, dass ihm der Anschluss oder der Zugang aus betriebsbedingten oder sonstigen Grün-
den nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Nach Absatz 2 Satz 2 ist eine Ablehnung im 
Interesse hinreichender Transparenz in Textform zu begründen.  

Absatz 3 Satz 1 regelt die Veröffentlichungspflichten der Betreiber von Wasserstoffnetzen 
hinsichtlich ihrer geltenden Geschäftsbedingungen für den Netzzugang. Diese sind im In-
ternet zu veröffentlichen. Absatz 3 Satz 2 konkretisiert, dass dies insbesondere die Entgelte 
für den Netzzugang und die verfahrensmäßige Behandlung von Netzzugangsfragen sowie 
Regelungen zum Ausgleich des Wasserstoffnetzes betrifft. Durch Absatz 3 Satz 3 wird si-
chergestellt, dass Betreiber von Wasserstoffnetzen zudem auf Anfrage Angaben über die 
für die Dauer des begehrten Netzzugangs nutzbaren Kapazitäten und absehbaren Eng-
pässe zu machen haben. Ebenso haben sie ausreichende Informationen zu erteilen, um zu 
gewährleisten, dass der Transport, die Entnahme oder die Einspeisung von Wasserstoff in 
einer mit dem sicheren und leistungsfähigen Betrieb des Wasserstoffnetzes vereinbaren-
den Weise erfolgen kann. 

Zu § 28n (Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang, Verordnungsermächtigung) 

Nach Absatz 1 Satz 1 gilt für die Bedingungen und Entgelte für den Zugang zu Wasserstoff-
netzen § 21 nach Maßgabe von Absatz 1 Satz 2 bis 5 entsprechend. Nach § 21 Absatz 1 
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müssen die Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang angemessen, diskriminierungs-
frei sowie transparent sein und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den Netzbetreibern 
in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber ver-
bundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch 
in Rechnung gestellt werden. Die Netzentgelte für den Zugang zu Wasserstoffnetzen sind 
in entsprechender Anwendung des § 21 Absatz 2 kostenorientiert zu bilden. Die Sätze 2 
bis 4 konkretisieren die entsprechende Anwendung von § 21. Nach Satz 2 finden die An-
reizregulierung nach § 21a sowie die Genehmigung von Entgelten nach § 23a keine An-
wendung auf den Betrieb von Wasserstoffnetzen, da eine Anreizregulierung in der Markt-
hochlaufphase nicht sinnvoll angewendet werden kann und die Entgeltsystematik von je-
dem Netzbetreiber individuell bestimmt werden kann, ohne dass es hierfür eine Genehmi-
gung bedürfte. Dies schließt jedoch nicht aus, dass zu einem späteren Zeitpunkt, wenn 
insbesondere eine größere Anzahl an Betreibern von Wasserstoffnetzen tätig ist oder ein 
gewisses Marktniveau erreicht ist, eine Anreizregulierung eingeführt wird. Für die Entgelt-
bildung gilt auch ohne Genehmigung das generelle Diskriminierungsverbot, das auch die 
Missbrauchsaufsicht über die Preisstruktur umfasst. Satz 3 sieht vor, dass die Kosten jähr-
lich auf Basis der zu erwartenden Kosten für das nächste Kalenderjahr (Plankosten) und 
der Differenz zwischen den erzielten Erlösen und den tatsächlichen Kosten des jeweiligen 
Vorjahres ermittelt werden (Plan-/Ist-Kostenabgleich) und über Entgelte erlöst werden. Die 
Entgelte werden somit aus den Kosten des Netzbetriebs abgeleitet. Satz 4 regelt, dass 
Kosten durch den Betreiber von Wasserstoffnetzen nur geltend gemacht werden dürfen, 
wenn eine positive Bedarfsprüfung nach § 28p vorliegt. Dies verhindert, dass Kosten für 
Leitungen geltend gemacht werden, für die kein Bedarf besteht und die damit ineffizient 
sind. Satz 5 regelt, dass die Kosten durch die Bundesnetzagentur festgelegt oder geneh-
migt werden. 

Absatz 2 ermächtigt die Bundesregierung, Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bun-
desrates zu erlassen. Dies umfasst nach Nummer 1 die Bedingungen und Methoden zur 
Ermittlung der Kosten nach § 28n. Somit obliegt es der Bundesregierung insbesondere Vor-
gaben zur Ermittlung der Kosten zu erlassen und zu regeln, wie diese Kosten behandelt 
werden. Nummer 2 sieht ferner vor, dass die Bundesregierung Regelungen erlassen kann, 
welche Daten zu erheben sind und für welchen Zeitraum diese aufbewahrt werden müssen. 

Zu § 28o (Ad-hoc Prüfung der Bedarfsgerechtigkeit von Wasserstoffinfrastrukturen) 

§ 28p regelt die Ad-hoc Prüfung der Bedarfsgerechtigkeit von Wasserstoffinfrastruktur, die 
dem Anwendungsbereich der Regulierung unterfallen soll. Die Bundesnetzagentur prüft die 
Bedarfsgerechtigkeit anhand der nach Absatz 1 vorgelegten Informationen, welche u. a. die 
in Absatz 2 genannten Verträge umfassen. Sie kann zudem weitergehende Informationen 
anfordern bzw. anderweitig einholen. 

Absatz 3 sieht vor, dass bei Vorliegen eines positiven Förderbescheids der Bundesregie-
rung für die betroffene Wasserstoffinfrastruktur eine widerlegbare Vermutung der Bedarfs-
gerechtigkeit vorliegt. 

Absatz 4 stellt klar, dass im Falle der Umrüstung von Erdgasinfrastruktur des Fernleitungs-
netzes, vor der Ad-hoc Prüfung, nach § 113c im Prozess der Netzentwicklungsplanung 
nachgewiesen worden sein muss, dass die Erdgasinfrastruktur aus dem Fernleitungsnetz 
herausgenommen werden kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Umrüstung keine 
negativen Auswirkungen auf das Kapazitätsangebot und die Versorgungssicherheit im Erd-
gasnetz nach sich zieht. 

Absatz 5 regelt, dass die Bundesnetzagentur innerhalb einer viermonatigen Frist nach Ein-
gang aller erforderlichen Informationen über die Bedarfsgerechtigkeit entscheidet. Die Frist 
beginnt somit erst, wenn alle erforderlichen Informationen vorliegen. 
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Zu § 28p (Berichterstattung zur erstmaligen Erstellung des Netzentwicklungsplans Wasser-
stoff) 

Ziel von § 28q ist die Erstellung einer umfassenden Informationsgrundlage, die der gesetz-
lichen Implementierung einer künftigen Wasserstoffnetzentwicklungsplanung dienen soll.  

Absatz 1 verpflichtet die Fernleitungsnetzbetreiber zur Vorlage eines entsprechenden Be-
richts, auf dessen Grundlage die Bundesnetzagentur Empfehlungen für die gesetzliche Um-
setzung erstellt.  

Absatz 2 konkretisiert die Angaben, die die Fernleitungsnetzbetreiber in dem Bericht vorzu-
nehmen haben. 

Absatz 3 sieht vor, dass die Bundesnetzagentur auf Basis des Berichts Empfehlungen für 
die rechtliche Implementierung eines eigenständigen Netzentwicklungsplans für Wasser-
stoff gegenüber dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie abgibt. 

Absatz 4 sieht eine Festlegungskompetenz für die Bundesnetzagentur vor, um den Inhalt 
und das Verfahren der Erstellung des Netzentwicklungsplans Wasserstoff zu treffen. 

Zu Nummer 29 (§ 30 Absatz 3 neu) 

Im Unterschied zu § 32 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) enthält § 30 bisher keine ausdrückliche Regelung, die im Falle eines berechtigten 
Interesses eine behördliche Feststellungsentscheidung nach Beendigung eines miss-
bräuchlichen Verhaltens erlaubt. Mit dem neu angefügten Absatz 3 wird eine entspre-
chende Möglichkeit geschaffen, die § 65 Absatz 3 entspricht. 

Zu Nummer 30 (§ 35 Absatz 1 Nummer 10) 

§ 35 Absatz 1 regelt den Gegenstand des Monitorings der Bundesnetzagentur. Die Ergän-
zung des Absatzes 1 Nummer 10 dient der Umsetzung des Artikels 11 Absatz 4 der Richt-
linie (EU) 2019/944. Danach überwachen die Mitgliedstaaten oder ihre Regulierungsbehör-
den über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren, sobald Verträge mit dynamischen 
Stromtarifen verfügbar sind, die wichtigsten damit verbundenen Entwicklungen, darunter 
das Marktangebot und die Auswirkungen auf die Kosten der Verbraucher und im Besonde-
ren auf die Preisvolatilität, und erstatten darüber jährlich Bericht. Durch die Ergänzung um 
die Beobachtung des Marktangebots von und der Preisvolatilität bei Verträgen mit dynami-
schen Stromtarifen wird der in Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/944 hierzu vor-
gesehene jährliche Bericht mit dem Monitoringbericht von Bundesnetzagentur und Bundes-
kartellamt nach § 63 Absatz 3 verbunden. 

Zu Nummer 31 (§ 36 Absatz 1) 

Nach § 36 Absatz 1 Satz 1 müssen die Allgemeinen Bedingungen und Allgemeinen Preise 
der Grundversorgung im Internet veröffentlicht werden. Der neu eingefügte Absatz 1 Satz 
2 soll klarstellen, dass die Veröffentlichungen im Interesse einer hinreichenden Transpa-
renz einfach auffindbar sein und verdeutlichen müssen, dass es sich bei dem jeweiligen 
Produkt um die Bedingungen der Belieferung der Grundversorgung handelt. Stichproben 
haben in der Vergangenheit wiederholt ergeben, dass die Grundversorgungstarife nicht im-
mer auf den Internetseiten der betroffenen Energielieferanten gut auffindbar sind oder die 
Produktbenennung selbst und die einfach auffindbaren ergänzenden Hinweise keinen hin-
reichend deutlichen Hinweis darauf geben, dass es sich um die Grundversorgung handelt. 

Zu Nummer 32 (§§ 40 bis 41e neu) 
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Wegen umfangreicher Änderungen in den §§ 40 und 41 wurden diese neu gefasst. In der 
Richtlinie (EU) 2019/944 sind weitreichende Bestimmungen enthalten, deren Umsetzung in 
insbesondere die Verbraucherrechte und den Verbraucherschutz stärkt. 

Zu § 40 (Inhalt der Strom- und Gasrechnungen) 

§ 40 neu befasst sich nun explizit mit dem Inhalt von Strom- und Gasrechnungen. 

Absatz 1 ergänzt die vorherige Fassung und setzt Artikel 18 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2019/944 um. Rechnungen müssen demnach nicht nur wie zuvor einfach und verständlich 
sein, sie sind auf Wunsch auch zu erläutern und müssen Rechnungsbetrag und dessen 
Fälligkeit deutlich hervorgehoben darstellen. Die in der vorherigen Fassung von Absatz 1 
genannten Berechnungsfaktoren werden nun in Absatz 4 ausführlich behandelt. 

Die Anforderungen an die Rechnungen für Energielieferungen an Letztverbraucher in Ab-
satz 2 wurden um Bestimmungen aus Anhang I der Richtlinie (EU) 2019/944 ergänzt. 

Nach Nummer 1 ist jetzt zusätzlich auch die telefonische Erreichbarkeit der Lieferanten 
anzugeben. Um das gewünschte Niveau an Kundenschutz zu erreichen, soll die telefoni-
sche Erreichbarkeit für den Verbraucher möglichst einfach und gut zugänglich sein. Tech-
nische Hindernisse, wie etwa verwirrende Menüführungen oder überlange Warteschleifen, 
stehen dem entgegen. 

Nummer 2 neu ergänzt die erforderlichen Benennungen eindeutig zuordenbarer Ver-
brauchs- und Entnahmestellen. 

Nummer 2 alt wurde sprachlich geteilt und befindet sich nun in den Nummern 3 und 4.  

Nummer 3 alt ist nun Nummer 5 neu. In den Marktprozessen gibt es den Begriff Zählpunkt-
bezeichnung nicht mehr. Deswegen sollte er auch im EnWG nicht mehr verwendet werden. 
Er ist ersetzt worden durch den Begriff „Identifikationsnummer“. Dabei gibt es die Identifi-
kationsnummern sowohl für Marktlokationen (Entnahmestellen) als auch für Messlokatio-
nen (Zählpunkt nach MsbG – die Stelle an der gemessen wird). 

Nummer 4 alt ist nun Nummer 6 neu mit redaktionellen Änderungen. 

Nummer 7 neu ergänzt Nummer 5 alt um die Richtlinienanforderung der grafischen Darstel-
lung des Vergleichs aus Anhang I der Richtlinie (EU) 2019/944 mit leichten redaktionellen 
Anpassungen. 

Gleiches gilt für Nummer 8 neu (Nummer 6 alt), die außerdem das Erfordernis einer Ver-
gleichsdarstellung des eigenen Jahresverbrauchs zu dem von Vergleichskundengruppen 
nun für Letztverbraucher vorsieht, nicht mehr nur für Haushaltskunden. 

Nummer 7 alt entfällt in Absatz 2 und ist nun ausführlich in Absatz 3 enthalten. 

Nummer 8 alt ist nun in Nummer 9 neu enthalten und wurde auf den Kreis der Letztverbrau-
cher ausgeweitet und redaktionell angepasst, der Hinweis auf den Verbraucherservice der 
Bundesnetzagentur und dessen Kontaktdaten wurde in die neue Nummer 10 aufgenom-
men. 

Nummer 11 führt die Informationspflicht über Kontaktstellen zur Beratung in Energieange-
legenheiten zur Umsetzung einer Bestimmung aus Anhang I der Richtlinie (EU) 2019/944 
neu ein. 
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Auch die Hinweise in Nummer 12 auf mögliche Versorgerwechsel, deren Vorteile und zer-
tifizierte Preisvergleichsinstrumente werden zur Umsetzung von Bestimmungen aus An-
hang I der Richtlinie (EU) 2019/944 neu eingeführt. 

Satz 2 enthält lediglich eine redaktionelle Änderung zur vorherigen Version. 

Satz 3 alt entfällt an dieser Stelle und befindet sich nun in erweiterter Form in § 40a Absatz 
2. 

Absatz 3 behandelt nun ausführlich die Belastungen, die in Rechnungen gesondert auszu-
weisen sind und die zuvor in Absatz 2 Nummer 7 alt genannt waren. Die zuvor in Absatz 3 
alt geregelten Abrechnungszeiträume und -informationen sind neu und ausführlich in § 40b 
geregelt. 

Absatz 4 neu ergänzt Absatz 6 alt und fordert, dass die Berechnungsfaktoren in Rechnun-
gen vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen sind. Dies trägt dem 
Erfordernis der Richtlinie (EU) 2019/944 nach mehr Verständlichkeit der Energierechnun-
gen für Verbraucher Rechnung. 

Die Regelungen des Absatzes 4 alt befinden sich nun in § 40c Absatz 2. 

Absatz 5 neu enthält redaktionelle Änderungen des vorherigen Absatzes 7. 

Absatz 5 alt befindet sich nun in § 41a Absatz 1. 

Absatz 6 alt befindet sich nun in Absatz 4. 

Absatz 7 alt befindet sich nun in Absatz 5. 

Zu § 40a (Verbrauchsermittlung für Strom- und Gasrechnungen) 

Die Vorschrift schafft eine einheitliche Regelung zur Ermittlung des Energieverbrauchs. Sie 
stellt klar, dass Energieabrechnungen in erster Linie auf Ablesewerten beruhen müssen 
und nur in Ausnahmefällen Schätzwerte zu Grunde gelegt werden dürfen. 

Absatz 1 spezifiziert § 40 Absatz 2 Nummer 5 alt und legt verschiedene Varianten zur Ver-
brauchsermittlung durch den Lieferanten für die Abrechnung fest: Liegen bereits Ablese-
werte beim Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber vor, kann er diese in den Abrechnun-
gen gegenüber seinem Kunden nutzen. Auf diese Weise werden die Kosten unnötiger Dop-
pelablesungen vermieden. Diese Möglichkeit der Verbrauchsermittlung ist nach Satz 4 vor-
rangig zu nutzen. Alternativ kann der Energielieferant die Ablesung selbst vornehmen. Die 
dritte Möglichkeit, einen Ablesewert zu erhalten, ist die Ablesung durch den Letztverbrau-
cher. Zwar ist die Ablesung durch den Kunden in der Regel besonders einfach und kosten-
sparend, jedoch kann es auch Fälle geben, in denen die Ablesung dem Haushaltskunden 
nicht zumutbar ist. Satz 2 ergänzt im Interesse von Haushaltskunden ein Widerspruchsrecht 
gegen die Selbstablesung. Damit werden Haushaltskunden besonders geschützt und der 
Lieferant wird verpflichtet, eventuelle persönliche und gesundheitliche Einschränkungen 
seiner Haushaltskunden zu berücksichtigen. Eine Unzumutbarkeit kann beispielsweise auf-
grund von Gebrechlichkeit vorliegen. Bei berechtigtem Widerspruch darf der Lieferant eine 
dann erforderliche Ablesung durch ihn selbst dem Haushaltskunden nicht in Rechnung stel-
len. Eine Ausweitung dieses Widerspruchsrechts auf alle Letztverbraucher ist nicht ange-
messen. Von Nicht-Haushaltskunden kann eine Ablesung ohne Widerspruchsrecht gefor-
dert werden. Die nach Satz 5 erforderliche Angabe, wie die Zählerstände ermittelt wurden, 
dient der Transparenz der Abrechnung für Letztverbraucher. Die Abrechnung ist nur dann 
kontrollierbar, wenn die Art der Ermittlung kenntlich gemacht wurde. Dabei ist anzugeben, 
ob der Wert abgelesen, geschätzt oder berechnet wurde und von wem. Die Ausweisung 
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hat für jeden Ablesewert zu erfolgen. Um die Sichtbarkeit zu gewährleisten, ist die Auswei-
sung in einer angemessenen Schriftgröße vorzunehmen und mit einer Erklärung zu verse-
hen.  

Absatz 2 enthält die Ausnahme der Ermittlung der Verbrauchswerte und bestimmt, unter 
welchen Voraussetzungen der Lieferant die Abrechnung aufgrund einer Verbrauchsschät-
zung erstellen darf. Hier ist unter anderem die Regelung aus § 40 Absatz 2 Satz 3 alt ent-
halten. Außerdem wird dem Lieferanten aufgegeben, bei seiner entsprechenden Schätzung 
die tatsächlichen Verhältnisse des Letztverbrauchers zu berücksichtigen und diese auf 
Wunsch auch zu erläutern. Die Pflicht zur transparenten Ausweisung, dass es sich um ei-
nen Schätzwert handelt, ergibt sich aus Absatz 1 Satz 5. 

Zu § 40b (Rechnungs- und Informationszeiträume) 

Die Vorschrift regelt die Rechnungs- und Informationszeiträume, die zuvor in § 40 Absatz 3 
alt bestimmt waren. Die ausführliche Neuregelung beruht unter anderem auf Umsetzungs-
erfordernissen der Richtlinie (EU) 2019/944. 

Absatz 1 ergänzt einen Teil der Regelungen von § 40 Absatz 3 alt. Laut Anhang I der Richt-
linie (EU) 2019/944 müssen Abrechnungen mindestens einmal jährlich erstellt werden, das 
Wort „wesentlich“ wurde daher aus der alten Formulierung gestrichen. Laut Artikel 18 Ab-
satz 2 der Richtlinie (EU) 2019/944 müssen Rechnungen und entsprechende Abrechnungs-
informationen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, weshalb dies neu geregelt wurde. 
Die in Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 neu geschaffene Möglichkeit elektronischer Abrechnun-
gen und Abrechnungsinformationen beruht auf Artikel 18 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2019/944. Da der Letztverbraucher keine Verpflichtung zur Wahl eines Abrechnungszeit-
raums hat, wurde geregelt, dass der Lieferant diesen ohne anders lautenden Wunsch des 
Letztverbrauchers selbst bestimmen kann. Die aufgenommene Pflicht zur Erstellung einer 
Abschlussrechnung wird in § 40c noch ausgeführt, die Möglichkeiten zu elektronischer 
Übermittlung wurden ergänzt. 

Absatz 2 enthält Bestimmungen über Intervalle für die Offenlegung von Abrechnungsinfor-
mationen und deren Berechnung in den Fällen, in denen keine Fernübermittlung der Ver-
brauchsdaten erfolgt. Damit werden Erfordernisse aus Anhang I der Richtlinie (EU) 
2019/944 umgesetzt. 

Absatz 3 ergänzt die Regelungen des § 40 Absatz 3 Satz 3 alt und setzt ebenfalls Erforder-
nisse aus Anhang I der Richtlinie (EU) 2019/944 bezogen auf Letztverbraucher um, bei 
denen eine Fernübermittlung der Verbrauchswerte erfolgt. Dies betrifft insbesondere die 
Fernübermittlung über ein intelligentes Messsystem. 

Absatz 4 regelt, dass die Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen auf dem tatsächli-
chen Verbrauch beruhen müssen, der nach § 40a ermittelt wird. 

Absatz 5 befasst sich mit den Pflichten des Stromlieferanten in Bezug auf die Verbrauchs-
historie und dient auch der Umsetzung von Erfordernissen aus Anhang I der Richtlinie (EU) 
2019/944. 

Zu § 40c (Zeitpunkt und Fälligkeit von Strom- und Gasrechnungen) 

Absatz 1 führt eine Regelung über den Zeitpunkt der Fälligkeit von Rechnungen ein, um 
eines der Erfordernisse aus Anhang I der Richtlinie umzusetzen. 

Absatz 2 übernimmt redaktionell angepasst die Regelung des § 40 Absatz 4 alt zum Zeit-
punkt und zu Fristen von Abrechnungen. Im Falle monatlicher Stromabrechnungen wurde 
die Frist zur Vorlage einer Abrechnung auf drei Wochen verkürzt. Insbesondere bei kurzen 
Rechnungsintervallen ist eine kürzere Rechnungslegung sinnvoll. 
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Absatz 3 spezifiziert verbindlich, wie mit Guthaben zu verfahren ist und stärkt damit die 
Verbraucherrechte gegen verzögerte Erstattungen. So wird sichergestellt, dass sich aus 
einer Abrechnung zugunsten des Letztverbrauchers ergebende positive Saldi zeitnah aus-
gezahlt oder mit der nächsten Abschlagszahlung des Letztverbrauchers aufgerechnet wer-
den. Ist das Guthaben höher als die erste Abschlagszahlung, kommt eine Verrechnung mit 
den Folgeabschlägen nicht in Betracht. Der Restbetrag muss dann binnen zwei Wochen 
nach Rechnungsstellung ausgezahlt werden. Mit der Zwei-Wochen-Frist wird dem Liefe-
ranten ein angemessener Zeitraum zur Bearbeitung und Auszahlung des Restbetrages ein-
geräumt. 

Zu § 41 (Energielieferverträge mit Letztverbrauchern) 

Angesichts der Änderungen durch die Richtlinie (EU) 2019/944 wurde auch der bisherige 
§ 41 neu gefasst und die enthaltenen Regelungen neu strukturiert. Inhaltlich werden die 
Verbraucherrechte und der Verbraucherschutz gestärkt. 

§ 41 neu befasst sich wie § 41 alt mit Energielieferverträgen. In der neuen Struktur umfasst 
er die Regelungen, die sich auf Energielieferverträge mit allen Letztverbrauchern beziehen. 

In Absatz 1 wurden die Anforderungen an Energielieferverträge mit Letztverbrauchern um 
Bestimmungen aus Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/944 ergänzt. Satz 2 Num-
mer 1 enthält daher nun neu im Vertrag anzugebene Details über den Lieferanten. Nummer 
2 spezifiziert die Angaben bezüglich der zu beliefernden Verbrauchs- und Entnahmestellen 
des Letztverbrauchers. Nummer 3 bezieht sich auf die zeitlichen Parameter des Vertrages. 
Nummer 4 verlangt die Ausweisung der im Vertrag enthaltenen Leistungen. Die Auswei-
sung des Messstellenbetriebs als Vertragsbestandteil und des Messentgelts dient der 
Transparenz gegenüber den Letztverbrauchern. Durch die Einführung des MsbG wurde der 
Messstellenbetrieb als separate Leistung neben dem Energieliefervertrag hervorgehoben. 
Der bisher übliche sogenannte „All-Inclusive-Vertrag“, der neben der Energielieferung auch 
den Messstellenbetrieb umfasst, ist nicht mehr zwingend der Regelfall. Die verpflichtende 
Bestimmung über diese Leistung im Vertrag ermöglicht den Kunden nachzuvollziehen, ob 
der Energielieferant den Abschluss eines Messstellenvertrags nach § 9 Absatz 1 Nummer 
2 des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) verlangt hat. Nummer 5 bezieht sich auf die 
Angaben bezüglich Änderungen und Beendigungen des Vertrags. Nummer 6 neu ergänzt 
Nummer 3 alt zur Zahlungsweise um den Zeitpunkt der Abrechnungen. Nummer 7 neu ent-
spricht Nummer 4 alt, Nummer 8 neu entspricht Nummer 5 alt. Nummer 9 neu ergänzt 
Nummer 6 alt in Umsetzung von Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/944 um ge-
bündelte Produkte oder Leistungen. Die Nummern 10 und 11 neu ergänzen Nummer 7 alt 
um Verbraucherbeschwerden und erweitert ihre Anwendung auf Letztverbraucher (zuvor 
Haushaltskunden). Satz 3 wurde korrigiert, da Artikel 246 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch die in der vorherigen Version zitierten §§ 1 und 2 nicht mehr ent-
hält.  

Absatz 2 neu ergänzt Absatz 2 Satz 1 alt um Bestimmungen, die die diskriminierungsfreie 
und verhältnismäßige Behandlung unterschiedlicher Zahlungsarten festlegt und damit Arti-
kel 10 Absatz 6 und 7 der Richtlinie (EU) 2019/944 umsetzt. Die Regelung wird auf Letzt-
verbraucher ausgeweitet (zuvor Haushaltskunden). 

Die Verpflichtung nach Absatz 3 zur Veröffentlichung der Informationen nach Absatz 1 Satz 
3 in Werbematerial und auf der Internetseite dient der Transparenz und setzt Artikel 10 
Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2019/944 um. 

Absatz 4 enthält die neue Verpflichtung für Lieferanten, Letztverbrauchern eine knappe und 
leicht verständliche Zusammenfassung der wichtigsten Vertragsbedingungen zur Verfü-
gung zu stellen. Damit werden die Transparenz und Verständlichkeit der Vertragsbedingun-
gen für Letztverbraucher erhöht und die Ansprüche von Letztverbrauchern aus Artikel 10 
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Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2019/944 umgesetzt. Der Kunde soll die Möglichkeit bekom-
men, die wichtigsten Vertragsbedingungen nachvollziehen zu können. Die Aufzählung in 
Satz 2 ist dabei nicht abschließend. Etwaige weitere vereinbarte Vertragsbedingungen, ins-
besondere solche die von den Standardregelungen abweichen, sind in die Zusammenfas-
sung aufzunehmen. 

Zur Umsetzung von Artikel 10 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/944 wurde in Absatz 5 neu 
der Absatz 3 alt um weitere Anforderungen ergänzt. Absatz 5 Satz 1 entspricht im Grund-
satz Absatz 3 Satz 1. Nach Absatz 5 Satz 1 bis 3 sind aber nunmehr explizit auch Preisän-
derungen von den Informationspflichten des Lieferanten sowie den Kündigungsgründen er-
fasst. Es wurden nach Absatz 5 Satz 2 und 3 außerdem Fristen für die vorgeschriebenen 
Unterrichtungen eingeführt sowie genauere Erläuterungen zu Anlass, Voraussetzungen 
und Umfang der Änderungen an den Letztverbraucher festgelegt. Absatz 5 Satz 3 stellt klar, 
zu welchem Zeitpunkt eine Kündigung bei einseitiger Änderung der Preise oder sonstigen 
Vertragsbedingungen durch den Lieferanten wirksam wird und dass diese für den Letztver-
braucher unentgeltlich sein muss. Eine einseitige Änderung liegt nicht vor, wenn die ver-
tragliche Vereinbarung eine automatische Weitergabe von Kostenänderungen vorsieht und 
insoweit eine Preisgleitklausel enthält. Absatz 5 Satz 4 stellt zudem klar, dass Anpassungen 
der vertraglichen Leistungen ebenfalls eine Änderung der Vertragsbedingungen sind und 
ein Sonderkündigungsrecht begründen. Eine Änderung einer vereinbarten Leistung kann 
zum Beispiel auch der Wegfall des Messstellenbetriebs als Vertragsbestandteil sein. Unsi-
cherheiten hinsichtlich der Auswirkung des Einbaus eines intelligenten Messsystems oder 
einer modernen Messeinrichtung durch den Messstellenbetreiber auf den Energielieferver-
trag werden ausgeräumt. 

Absatz 6 entspricht dem vorherigen Absatz 3a, es wurden lediglich die Verweise angepasst. 

Absatz 7 dient der Umsetzung der Artikel 13 Absatz 1, 2 und 4 sowie Artikel 17 Absatz 3 
Buchstabe a).  

Zu § 41a (Lastvariable, tageszeitabhängige und dynamische Stromtarife) 

Absatz 1 bezeichnet lastvariable oder tageszeitabhängige Tarif als dynamische Stromtarife. 
Abgesehen davon ist Absatz 1 wortgleich zu § 40 Absatz 5 alt. 

Absatz 2 setzt das Recht auf Verträge mit dynamischen Stromtarifen nach Artikel 11 der 
Richtlinie (EU) 2019/944 um. Maßgeblich für die Kundenanzahl von 200.000 Letztverbrau-
chen sind alle Kunden des Lieferanten unabhängig von ihrem installierten Zähler (nicht nur 
die mit einem intelligenten Messsystem). Dynamische Verträge bergen für den Kunden so-
wohl Chancen als auch Risiken, über die der Lieferant sie informieren muss. Dazu gehören 
insbesondere die finanziellen Vor- und Nachteile, die ein statischer Tarif im Gegensatz zu 
einem dynamischen Tarif hat und die Faktoren, die Einfluss auf diese Dynamik nehmen. 

Zu § 41b (Energielieferverträge mit Haushaltskunden außerhalb der Grundversorgung, Ver-
ordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift enthält Vorgaben für Energielieferverträge mit Haushaltskunden außerhalb 
der Grundversorgung und ergänzt die Vorschriften, die für Lieferverträge mit allen Letztver-
brauchern gelten. 

Absatz 1 Satz 1 führt für Energielieferverträge mit Haushaltskunden außerhalb der Grund-
versorgung und für deren Kündigung durch den Energielieferanten das Formerfordernis der 
Textform ein. Das Formerfordernis beim Vertragsschluss dient insbesondere der Transpa-
renz eines Vertragsschlusses und wirkt auch untergeschobenen Lieferverträgen entgegen. 
Zugleich wird eine Regelung zur Verbesserung der rechtlichen Klarheit im Zusammenhang 
mit Vertragsbeendigungen eingeführt. Bislang gab es ähnliche Regelungen nur in der 
Grundversorgung (siehe §§ 20 Absatz 2 StromGVV und Gasgrundversorgungsverordnung 
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(GasGVV)). Kündigungen von Lieferverträgen durch die Energielieferanten bedürfen ge-
genüber Haushaltskunden künftig auch außerhalb der Grundversorgung der Textform. Glei-
ches gilt für Kündigungsbestätigungen der Lieferanten an ihren Vertrag kündigende Haus-
haltskunden. Diese müssen nach Absatz 1 Satz 2 künftig zudem innerhalb von einer Woche 
erfolgen und den Zeitpunkt des Vertrags- und des Belieferungsendes enthalten. Die Rege-
lung dient dem Verbraucherschutz und der Transparenz gegenüber Haushaltskunden. 
Grundsätzlich ist die Kündigung als einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung nicht 
zu bestätigen oder zu beantworten. Dies führt allerdings besonders in Dauerschuldverhält-
nissen zur Energiebelieferung zu einer Unsicherheit bei Haushaltskunden. Die Regelung 
ist speziell im Energiesektor vorzugeben, da Kunden nicht erkennen können, von wem sie 
die Energie gerade beziehen. Sie sind nicht in den technischen Lieferantenwechselprozess 
eingebunden und können deswegen nicht nachvollziehen, ob die Kündigung tatsächlich 
umgesetzt wurde. Um dieses Wissensdefizit auszugleichen, bedarf es dieser energiespe-
zifischen Sonderregelung zur Kündigungsbestätigung. Durch die Angabe des Vertragsen-
des kann der Kunde prüfen, ob das Kündigungsrecht korrekt umgesetzt wurde. Zudem wird 
das konkrete Datum zur Beauftragung eines neuen Lieferanten benötigt. Die Frist von einer 
Woche ist angemessen. Sie ermöglicht dem Lieferanten die Verarbeitung der Kündigung. 
Gleichzeitig kann der Kunde allerdings auch eine weitere Kündigung ggf. noch fristgerecht 
aussprechen, wenn der Zugang beim Lieferanten unsicher ist. Es kommt bei der Kündigung 
nicht darauf an, auf welchem Kündigungsgrund sie beruht (Sonderkündigung oder ordent-
liche Kündigung). Die Regelung gilt für jede Kündigung. Ebenso ist es unabhängig davon, 
ob die Kündigung in Vertretung (beispielsweise durch den Neulieferanten) ausgesprochen 
wird. Die Bestätigung hat auch dann gegenüber dem Haushaltskunden zu erfolgen. Die 
Fristen des technischen Wechselprozesses bleiben unberührt. 

Absatz 2 setzt Artikel 10 Absatz 11 der Richtlinie (EU) 2019/944 um und soll durch zusätz-
liche Informationspflichten über Unterstützungsangebote und Alternativen die Zahl der Ver-
sorgungsunterbrechungen möglichst weiter senken. Haushaltskunden sollen eine verbes-
serte Möglichkeit bekommen, sich eigenständig um Hilfen zu bemühen. 

Absatz 3 Satz 1 und 2 neu entsprechen § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 alt, wobei die Regelung 
ihrem Sinn und Zweck entsprechend auf Abschlagszahlungen erweitert wird. Absatz 3 Satz 
3 neu erweitert § 41 Absatz 2 Satz 4 alt ebenfalls um Abschlagszahlungen und beschränkt 
ihn zugleich auf Haushaltskunden. Dabei lässt der neue Absatz 3 Satz 4 die in Bezug auf 
die Fälligkeit von Vorauszahlungen spezielleren Regelungen des § 321 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sowie der §§ 14 StromGVV und GasGVV unberührt. Die Ergänzung der Ab-
schlagszahlungen dient dem Schutz der Haushaltskunden. Sowohl bei einer Vorauszah-
lung (Zahlung vor Verbrauch des Stroms) als auch bei der Abschlagszahlung (Zahlung nach 
dem Verbrauch aber vor der verbrauchsscharfen Berechnung) bedarf es einer Berechnung 
anhand nachvollziehbarer und überprüfbarer Kriterien. Die Regelung gilt in Ergänzung zu 
den §§ 13 f. StromGVV und GasGVV in der Grundversorgung für Energielieferverträge au-
ßerhalb der Grundversorgung.  

Absatz 4 führt ein neues Kündigungsrecht von Haushaltskunden bei Umzug ein, sofern der 
Energielieferant nicht eine Fortsetzung des Liefervertrages am neuen Wohnsitz zu den bis-
herigen Vertragsbedingungen anbietet. Dabei wird als Wohnsitz die jeweilige Wohnung ver-
standen, die durch einen auf diese Wohnung bezogene Identifikationsnummer an der Ent-
nahmestelle gekennzeichnet ist. Wechselt die Identifikationsnummer eines Haushaltskun-
den zum Beispiel durch einen Umzug in eine andere Wohnung innerhalb eines Hauses, so 
handelt es sich um einen Wohnsitzwechsel im Sinne der Vorschrift. Dabei werden einheit-
liche Regelungen für den Fall eines Wohnsitzwechsels von Haushaltskunden geschaffen. 
Dieser Vorgang hat in der Vergangenheit zu Problemen und Verbraucherbeschwerden ge-
führt. Anders als bei der Belieferung mit gegenständlichen Waren wird der Energielieferver-
trag anschlussgebunden abgeschlossen. Dies führt dazu, dass der Kunde das Verwen-
dungsrisiko zu tragen hat. Ein Sonderkündigungsrecht besteht in der Regel nicht. Die neue 
Regelung soll die im Markt bisher sehr unterschiedliche Vorgehensweise der Energieliefe-
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ranten vereinheitlichen und den Haushaltskunden einen einheitlichen Rechtsanspruch bie-
ten. Die teilweise bestehende Praxis der Energielieferanten, eine bestimmte Menge an Ab-
schlagszahlungen als Strafzahlung zur vorzeitigen Beendigung des Vertrags zu fordern o-
der den Kunden vor Ablauf der Mindestvertragslaufzeit gar nicht aus dem Vertrag zu ent-
lassen, soll unterbunden werden. Haushaltskunden können damit im Falle eines Umzugs 
auch bei einem Energieliefervertrag auf eine planbare und einheitliche Regelung – ähnlich 
der Regelung zu Telekommunikationsdiensten (§ 46 Absatz 8 des Telekommunikationsge-
setzes) – zurückgreifen. Die Regelung berücksichtigt dabei die sektorspezifischen Bedin-
gungen im Energiebereich und bedenkt sowohl die Interessen des Haushaltskunden als 
auch die des Energielieferanten. Sie wird prinzipiell insbesondere dann relevant, wenn der 
bestehende Vertrag zum Zeitpunkt des Umzugs nicht regulär kündbar ist. Grund dafür kann 
entweder eine bestehende Mindestvertragslaufzeit oder die automatische Verlängerung 
des Vertrags sein. Satz 1 räumt dem Haushaltskunden ein Sonderkündigungsrecht für den 
Fall ein, dass der Energielieferant ihn am neuen Wohnort nicht weiter beliefern kann oder 
möchte. Grundsätzlich dürfte davon auszugehen sein, dass die Meldung des Umzugs durch 
den Haushaltskunden, eine etwaige Sonderkündigung für den Fall der Ablehnung durch 
den Lieferanten enthält. Zudem dürfte sich die Kündigung in der Regel auf alle Vertragsbe-
standteile beziehen – auch im Fall von Bündelprodukten. Satz 2 garantiert dagegen, dass 
der Energielieferant die Möglichkeit bekommt, mit dem Kunden umzuziehen und seine Leis-
tung zu den bestehenden Konditionen am neuen Wohnsitz fortzuführen. Dem Energieliefe-
ranten ist dabei ein Wahlrecht eingeräumt. Gründe, die gegen die Mitnahme des Vertrags 
sprechen, können dabei sowohl in lieferantenbezogenen Erwägungen bestehen als auch 
in den tatsächlichen Bedingungen am neuen Wohnort. Nicht alle Energielieferanten wollen 
bundesweit tätig sein. Zudem kann es wohnortspezifische Kostenunterschiede geben, die 
die Fortführung der Belieferung zu denselben Konditionen für den Lieferanten unrentabel 
machen. Auch kann die Ausstattung des Kunden ausschlaggebend dafür sein, dass eine 
Vertragsmitnahme nicht möglich ist. Beispiele dafür können sein, dass am bisherigen Woh-
nort ein Heizstromvertrag besteht, der nun am neuen Wohnort mangels Heizstromanlage 
nicht mehr erforderlich ist, oder am neuen Wohnort anders als am alten keine eigene Gas-
versorgung möglich ist. Da sich der Haushaltskunde bei Abschluss des Vertrags für die 
vertragliche Bindung durch eine Mindestvertragslaufzeit oder eine stillschweigende Verlän-
gerung entschieden hat, wird nur dem Energielieferanten das Wahlrecht eingeräumt. Die 
Planungssicherheit des Lieferanten, die durch die Vertragslaufzeit bestand, wird ihm auf-
grund der Umzugsentscheidung des Kunden genommen. Insofern ist es dem Kunden zu-
zumuten, die Bindungsentscheidung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses auch am neuen 
Wohnsitz beizubehalten. Ein Entgelt für die Vertragsmitnahme oder die Sonderkündigung 
des Kunden darf durch den Energielieferanten nicht erhoben werden. Der Zusatz, dass die 
Belieferung an der Entnahmestelle möglich sein muss, soll im Interesse der Haushaltskun-
den verhindern, dass bei Haushaltszusammenlegungen ein zusätzlicher und nicht genutz-
ter Liefervertrag bezahlt werden muss. 

Absatz 5 entspricht § 41 Absatz 5 alt. 

Zu § 41c (Vergleichsinstrumente bei Energielieferungen) 

Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2019/944 sieht vor, dass Haushaltskunden und Kleinstunter-
nehmen künftig Zugang zu mindestens einem unabhängigen und unentgeltlichen Ver-
gleichsinstrument für Stromlieferungen haben. In Deutschland ist bereits eine Vielzahl kos-
tenloser Vergleichsportale im Markt verfügbar. Die Ermittlungen des Bundeskartellamts im 
Rahmen der Sektoruntersuchung Vergleichsportale haben ergeben, dass die bestehenden 
Vergleichsportale einen guten Marktüberblick und eine hohe Marktabdeckung bieten.§ 41c 
setzt nun die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2019/944 in deutsches 
Recht um und ermöglicht auch eine Erweiterung der Regelung auf Erdgaslieferungen. 

So wurde in Absatz 1 die Bundesnetzagentur als zuständige Behörde für unabhängige Ver-
gleichsinstrumente für Haushaltskunden und Kleinstunternehmen bestimmt. Mindestens 
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ein solches Vergleichsinstrument muss unentgeltlich Zugang zu einem Vergleich von An-
geboten, Tarifen, Preisen und Vertragsbedingungen verschiedener Stromlieferanten er-
möglichen.  

Absatz 2 spezifiziert die Bedingungen, die ein solches Vergleichsinstrument erfüllen muss, 
und setzt damit Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/944 um. 

Nummer 1 regelt die Unabhängigkeit zwischen Vergleichsportal und Energielieferanten und 
-erzeugern. Um den Kunden einen objektiven Vergleich zu ermöglichen, darf es keine Ein-
flussnahme der Lieferanten und Erzeuger auf das Ranking geben. 

Um insbesondere auch finanzielle Erwägungen bei dem Betrieb des Vergleichsportals offen 
zu legen, regelt Nummer 2 die Offenlegung der Finanzierung der Vergleichsportale sowie 
die Nennung des Inhabers und Betreibers. 

Nummer 3 bezieht sich auf die Vergleichskriterien, die klar und objektiv sein müssen und 
ebenfalls offenzulegen sind. Die Vergleichskriterien entscheiden maßgeblich das Ranking 
der verschiedenen Angebote. Nur wenn auch diese bekannt sind, ist es für den Kunden 
möglich, eine vollumfängliche Beurteilung der angebotenen Lieferanten vorzunehmen.  

Nummer 4 garantiert durch die Vorgabe einer leicht verständlichen und eindeutigen Spra-
che den Zugang für jedermann. Insbesondere die Darstellung der verschiedenen Vertrags-
bedingungen ist so zu verfassen und zu gestalten, dass es verständlich ist. 

Nummer 5 dient der Sicherstellung, dass Nutzer keine Verträge angeboten bekommen, die 
bereits veraltet sind und so nicht mehr angeboten werden. Die Vergleichsportale müssen 
stets aktuelle Informationen im Ranking abbilden und den Zeitpunkt der letzten Aktualisie-
rung angeben. 

Nummer 6 stellt sicher, dass ein wesentlicher Teil des Marktes und der zur Verfügung ste-
henden Angebote abgedeckt werden. Bei unvollständiger Marktabdeckung, haben die Por-
tale transparent zu erklären, dass nicht der Gesamtmarkt abgedeckt wird und welcher Teil 
erfasst bzw. nicht erfasst wird. 

Nummer 7 soll den Portalnutzern die Möglichkeit geben, den Portalbetreiber über falsche 
Informationen zu informieren und diese zu melden. Ein wirksames Verfahren setzt dabei 
voraus, dass das Portal nicht nur einen Eingangskanal ermöglicht, sondern auch eine Be-
arbeitung der Meldungen sicherstellt. 

Nummer 8 greift nochmal die zu vergleichenden Parameter auf, wie sie bereits in Absatz 1 
vorgeschrieben sind. Die Portale haben Preise, Tarife und Vertragsbedingungen zu verglei-
chen. 

Absatz 3 Satz 1 sieht auf Antrag der Anbieter die Zertifizierung von Vergleichsinstrumenten, 
die den Anforderungen von Absatz 2 entsprechen, durch die Bundesnetzagentur vor. Satz 
2 regelt die Prüfung der fortlaufenden Erfüllung der Voraussetzungen und die Konsequen-
zen von Verstößen. Die Bundesnetzagentur wird damit ermächtigt, bei gravierenden Ver-
stößen die Zertifizierung wieder zu entziehen. Dies umfasst auch Maßnahmen, die Rege-
lungscharakter haben und als Minusmaßnahme zur Entziehung zu sehen sind. Gravierende 
Verstöße können sich dabei aus der Gesamtschau des Portalauftritts unter Berücksichti-
gung der verschiedenen zu erfüllenden Kriterien ergeben, aber auch schon bei einem Ver-
stoß gegen nur ein Kriterium vorliegen. Es können für die Einschätzung eines gravierenden 
Verstoßes sowohl die Dauer als auch die Nutzerauswirkung berücksichtigt werden. Mit die-
sem Absatz wurde Artikel 14 Absatz 3 und 5 der Richtlinie (EU) 2019/944 umgesetzt. Satz 
3 räumt der Bundesnetzagentur die Möglichkeit ein, Zertifizierung und Überprüfung sowie 
Aufsichtsmaßnahmen auch an einen geeigneten Dritten zu übertragen. Werden unabhän-
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gige Vergleichsinstrumente am Markt nicht (mehr) freiwillig angeboten, hat die Bundesnetz-
agentur die Leistung auszuschreiben. Eine etwaige Finanzierung muss aus dem Haushalt 
der Bundesnetzagentur erfolgen. 

Absatz 4 ermöglicht der Bundesnetzagentur neben der Zertifizierung von Portalen zum Ver-
gleich von Stromangeboten auch eine solche für Erdgasangebote vorzunehmen. Viele Por-
tale, die bereits jetzt Stromangebote darstellen, haben auch einen Vergleich für Erdgasan-
gebote, sodass eine gemeinsame Zertifizierung für die Bundesnetzagentur möglich ist. 

Absatz 5 regelt die Nutzung veröffentlichter Informationen. 

Zu § 41d (Verträge mit Aggregatoren) 

Nach Erwägungsgrund Nummer 39 der Richtlinie (EU) 2019/944 sollen alle Kundengrup-
pen Zugang zu den Elektrizitätsmärkten haben und ihre flexible Kapazität sowie selbst er-
zeugte Elektrizität vermarkten können. Aggregatoren können als Vermittler zwischen den 
Kundengruppen und dem Markt dazu beitragen. Um sicherzustellen, dass Kunden die An-
gebote von Aggregatoren wahrnehmen können und zugleich die berechtigten Interessen 
von Lieferanten und Bilanzkreisverantwortlichen gewahrt bleiben, bedarf es der gesetzli-
chen Regelung in § 41d. § 41d stellt somit für unabhängige Aggregatoren den diskriminie-
rungsfreien Marktzutritt unter fairen Bedingungen für alle Betroffenen sicher und dient mit 
der dadurch geförderten Beteiligung an der Laststeuerung durch Aggregierung auch der 
Umsetzung des Artikels 17 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2019/944. Dazu werden Rechte 
und Pflichten im Verhältnis zu den Stromlieferanten und betroffenen Bilanzkreisverantwort-
lichen im Zusammenhang mit dem Abschuss eines Aggregierungsvertrages durch Letzt-
verbraucher und Betreiber von Erzeugungsanlagen normiert.  

Absatz 1 Satz 1 legt den Anspruch der Letztverbraucher auf Aggregierungsverträge ohne 
Zustimmung des Elektrizitätsunternehmers fest und setzt damit Artikel 13 Absatz 2 Satz 1 
der Richtlinie (EU) 2019/944 um. Um eine Diskriminierung der an einer Aggregierung wo-
möglich ebenso interessierten Betreiber von Erzeugungsanlagen zu vermeiden, werden 
diese ebenfalls berücksichtigt, sodass die Regelungen auch auf diese Anwendung finden. 
Voraussetzung für den Anspruch ist in beiden Fällen, dass eine viertelstundenscharfe Mes-
sung der Entnahmen oder Einspeisungen erfolgt. Durch das von den Letztverbrauchern 
oder den Betreibern von Erzeugungsanlagen im Gegenzug zu entrichtende Entgelt werden 
nach Absatz 1 Satz 2 die Nachteile der Stromlieferanten und der betroffenen Bilanzkreis-
verantwortlichen infolge der mit der Aggregierung verursachten Bilanzkreisabweichungen 
berücksichtigt. Einzubeziehen bei der Bemessung der Höhe des Entgelts ist das positive 
Interesse an der Erfüllung der vertraglichen Pflichten. Ziel der Regelung ist es einerseits 
sicherzustellen, dass die wirtschaftlichen Interessen des Lieferanten und seines Bilanz-
kreisverantwortlichen nicht durch die Dienstleistungserbringung des Letztverbrauchers für 
Dritte beeinträchtigt werden. Das beinhaltet, dass der Letztverbraucher den vereinbarten 
Strompreis auch für solche Mengen zahlt, die er zwar nicht dem Elektrizitätsversorgungs-
netz entnimmt, aber im Rahmen seiner Dienstleistungserbringung an Dritte weitergibt. Das 
ist auch deshalb notwendig, um einen unangemessenen Eingriff in die Vertragsfreiheit zu 
vermeiden. Ziel der Regelung ist es zum anderen aber auch, Wettbewerbsverzerrungen auf 
Strommärkten zu verhindern, die dadurch entstehen könnten, dass der Letztverbraucher 
oder der Dritte, für den der Letztverbraucher Dienstleistungen erbringt, Kosten oder Risiken 
aus der Vermarktung der Flexibilität der Verbrauchs- oder Erzeugungsanlagen auf den Lie-
feranten oder dessen Bilanzkreisverantwortliche wälzen. Ein solches Abrechnungsmodell 
ist nach Erwägungsgrund Nummer 39 der Richtlinie (EU) 2019/944 angedacht worden so-
wie nach Artikel 17 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2019/944 möglich. 

Absatz 2 Satz 1 stellt die Rechte nach Absatz 1 Satz 1 sicher, indem vertragliche Aus-
schlüsse dieser Rechte für unwirksam erklärt werden. Absatz 2 Satz 2 gewährt den Liefe-
ranten zur Vermeidung eines unangemessenen Eingriffs in die Vertragsfreiheit lediglich ein 
außerordentliches Kündigungsrecht binnen drei Monaten, sofern nicht eine Belieferung von 
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Haushaltskunden erfolgt. Dieses außerordentliche Kündigungsrecht ist für einen angemes-
senen Ausgleich der Interessenlagen und Risiken erforderlich, da der mit dem Entgelt nach 
Absatz 1 angestrebte Ausgleich der Nachteile für Stromlieferanten und betroffene Bilanz-
kreisverantwortliche nicht das durch die Stromvermarktung gestiegene Insolvenzrisiko um-
fasst. Um den Lieferanten nicht zu zwingen, dieses Risiko von vornherein in seine Leistung 
einzupreisen und damit u. U. auch die Bedingungen für andere Kunden zu verschlechtern, 
die keine Aggregation in Anspruch nehmen wollen, kann dieser den Stromliefervertrag au-
ßerordentlich kündigen. Die Kündigung muss durch den Lieferanten zum Monatsende der 
erstmaligen Erbringung einer Leistung nach Absatz 1 Satz 1 ausgesprochen werden. Dies 
gibt dem Lieferanten ausreichend Zeit das zusätzliche Insolvenzrisiko des jeweiligen Letzt-
verbrauchers oder Erzeugers abzuschätzen. Da bei Haushaltskunden wegen der geringen 
Strommengen und der Zwischenschaltung von Aggregatoren das Insolvenzrisiko über-
schaubar ist und der Stromlieferantenwechsel innerhalb der Kündigungsfrist von drei Mo-
naten, anders als bei Gewerbekunden, zu einer unangemessenen Belastung führen könnte, 
gilt das außerordentliche Kündigungsrecht nicht bei der Belieferung von Haushaltskunden.  

Absatz 3 setzt zum einen allgemein Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a) und b) um. Er berech-
tigt die Bundesnetzagentur zur Konkretisierung der Rechte und Pflichten der Beteiligten im 
Zusammenhang mit Aggregierung. Damit wird auch die Transparenz für die Beteiligten er-
höht. Weiterhin sind dabei insbesondere die Vorgaben nach den Nummern 1 bis 4 zu be-
achten. Nummer 1 dient speziell der Umsetzung von Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe c) der 
Richtlinie (EU) 2019/944. Die Nummern 2 und 3 dienen der Umsetzung von Artikel 17 Ab-
satz 5 der Richtlinie (EU) 2019/944. Nummer 4 greift Artikel 17 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 
2019/944 auf. Dabei kann ein angemessenes Entgelt insbesondere bei Lieferanten auch 
berücksichtigen, wenn aufgrund der Erbringung einer Dienstleistung im Sinne von Absatz 
1 Satz 1 von Letztverbrauchern nicht verbrauchter Strom so abgerechnet wird, als ob er 
geliefert worden wäre, und durch Letztverbraucher zusätzlich verbrauchter Strom so abge-
rechnet wird, als ob er nicht geliefert worden wäre. Gleiches gilt bei Lieferanten und Bilanz-
kreisverantwortlichen für Abweichungen im Verbrauchsverhalten der Letztverbraucher 
nach der Erbringung einer Dienstleistung im Sinne von Absatz 1 Satz 1, wenn diese Abwei-
chungen durch die Erbringung dieser Dienstleistung verursacht wurden. 

Zu § 41e (Verträge zwischen Aggregatoren und Letztverbrauchern) 

§ 41e regelt das Verhältnis von Letztverbrauchern sowie Betreibern von Erzeugungsanla-
gen zu Aggregatoren und dient überwiegend der Umsetzung von Artikel 13 der Richtlinie 
(EU) 2019/944. 

Absatz 1 Satz 2 setzt Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2019/944 um. Um das 
Entsprechen der Aufklärungspflicht nach Satz 2 sicherzustellen und nachprüfbar zu ma-
chen, legt Satz 1 die Textform eine Aggregierungsvertrages fest und definiert ihn dabei mit 
Verweis auf den in § 41d Absatz 1 Satz 1 gemeinten Vertrag. 

Absatz 2 gibt einen mindestens jährlichen Informationsanspruch der Letztverbraucher ge-
gen die Aggregatoren und dient der Umsetzung des Artikels 13 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2019/944. 

Zu Nummer 33 (§ 42) 

Zu den Buchstabe a) und b) 

Zur besseren Verständlichkeit der Stromkennzeichnung soll der EEG-Anteil zukünftig nur 
noch im Produktmix nach § 42 Absatz 3 ausgewiesen werden. Die Ausweisung des EEG-
Anteils im Produktmix erfolgt nach den bisherigen Regeln nach Maßgabe von § 78 Absatz 
4 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Der Gesamtversorgermix nach § 42 Absatz 
1 soll das Beschaffungsverhalten der Elektrizitätsversorgungsunternehmen abbilden. Da 
der über die EEG-Umlage finanzierte Strom von den Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
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nicht am Strommarkt beschafft wird, soll er im Gesamtversorgermix auch nicht mehr abge-
bildet werden. Unternehmen, die keinen gesonderten Produktmix ausweisen, müssen ne-
ben dem Unternehmensmix einen Unternehmensverkaufsmix, der den EEG-geförderten 
Anteil des Stromverkaufs ausweist, ausweisen. 

Zu Buchstabe c) 

Die Neufassung des Absatzes 7 stellt klar, dass die Bundesnetzagentur dem Umweltbun-
desamt zur Überprüfung der Stromkennzeichnung hinsichtlich des Anteils der erneuerbaren 
Energien die dafür notwendigen Daten übermittelt, namentlich auch die nach Absatz 7 Satz 
1 gemeldeten Gesamtliefermengen. Hierdurch kann das Umweltbundesamt effektiver die 
Richtigkeit der Stromkennzeichnungen prüfen. Die übermittelten Daten können auch unter-
nehmensbezogene Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse umfassen; das Um-
weltbundesamt ist zur dementsprechenden Behandlung der Daten verpflichtet 

Zu Buchstabe d) 

Absatz 8 konkretisiert die Zuweisung der Rechtsverordnungskompetenz. Durch die Einbe-
ziehung des BMJV werden Verbraucherinteressen in einer möglichen Verordnung zur 
Stromkennzeichnung gewahrt. 

Zu Nummer 34 (§ 53a) 

§ 53a, der die Sicherstellung der Versorgung von Haushaltskunden mit Erdgas regelt, wird 
vor dem Hintergrund des geänderten Unionsrechts neu gefasst. 

Die aktuell vor allem an den Begriff des Haushaltskunden angelehnte Definition geschützter 
Kunden stößt in der Praxis auf Probleme.  

So ist es zum einen technisch kaum zu realisieren, eine trennscharfe Abschaltung von 
Haushaltskunden und allen anderen Verbrauchern im Krisenfall zu gewährleisten. In An-
lehnung an das weiter gefasste Verständnis des Begriffs der geschützten Kunden in Arti-
kel 2 der Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 (Erdgas-SoS-VO) wird daher mit der 
erweiterten Auflistung in Satz 1 eine neue Definition des geschützten Kunden in § 53a ein-
geführt. Durch die empfohlene Änderung des Kreises der geschützten Kunden sind vor 
allem solche Letztverbraucher zusätzlich von der Definition erfasst, die zwar keine Haus-
haltskunden sind, deren Verbrauch jedoch gemäß § 24 GasNZV über standardisierte Last-
profile gemessen wird. Dies sind im Wesentlichen die auch von Artikel 2 Nummer 5a Erd-
gas-SoS-VO erfassten kleinen und mittleren Unternehmen aus dem Sektor Gewerbe, Han-
del, Dienstleistungen (GHD-Sektor). Der Anteil des GHD-Sektors am gesamten Inlandsver-
brauch Deutschlands betrug im Jahr 2016, zusammen mit den ebenfalls geschützten grund-
legenden sozialen Diensten nicht mehr als 20 Prozent des Gasendverbrauchs. Der Ge-
samtabsatz an Erdgas erreichte im Jahr 2016 insgesamt 926.100 Gigawattstunden. Davon 
entfallen an die Industrie 355.000 Gigawattstunden, an die Stromversorgung 23.000 Giga-
wattstunden, an private Haushalte 290.000 Gigawattstunden und an den Verkehr 2.100 
Gigawattstunden. Der verbleibende Absatz an alle übrigen Verbraucher, einschließlich des 
GHD-Sektors und der grundlegenden sozialen Dienste betrug 159.000 Gigawattstunden 
(Zahlen gemäß Statistischem Bundesamt). Das entspricht etwa 17 Prozent des Gesamtab-
satzes. 

Zum anderen erscheint es sinnvoll, über Haushaltskunden hinaus auch grundlegende so-
ziale Dienste bzw. Einrichtungen, wie auch in Artikel 2 Nummer 5b Erdgas-SoS-VO vorge-
sehen, als geschützte Kunden zu definieren. Erfasst sind hiervon in erster Linie solche Ein-
richtungen, in denen Menschen vorübergehend oder dauerhaft stationär behandelt werden 
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oder leben, wie beispielsweise Krankenhäuser, Seniorenheime, Unterbringungen für behin-
derte Menschen oder Justizvollzugsanstalten. Dieses Begriffsverständnis ergibt sich einer-
seits aus der Zielrichtung der Erdgas-SoS-VO, bestimmten Kunden einen besonderen 
Schutz zu gewähren und andererseits aus nationalen Vorgaben wie dem Sozialgesetzbuch 
(SGB), das den Umfang sozialer Dienste unterschiedlichster Art regelt oder dem Strafvoll-
zugsgesetz (StVollzG), das die Rahmenbedingungen für den Vollzug der Freiheitsstrafe in 
Justizvollzugsanstalten festlegt. Der Begriff der „grundlegenden“ sozialen Dienste spricht 
dafür, nur solche zu erfassen, die dem Schutz solcher Bevölkerungsgruppen dienen, die - 
wie die Haushaltskunden - besonders schutzbedürftig sind. Das sind solche, bei denen eine 
Unterbrechung der Gasversorgung ohne besonderen Schutz zu einer weitergehenden Ge-
fahr für Gesundheit oder Leben von Personen führen würde. Hierunter fallen nachfolgende 
Einrichtungen, in denen Menschen vorübergehend oder dauerhaft stationär behandelt wer-
den oder leben und diese nicht ohne Weiteres verlassen können sowie Einrichtungen, die 
hoheitliche Aufgaben zur öffentlichen Sicherheit zu erfüllen haben: Krankenhäuser und Vor-
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen gemäß § 107 SGB V, stationäre Pflegeeinrichtun-
gen gemäß § 71 Absatz 2 SGB XI, stationäre Hospize gemäß § 39a Absatz 1 SGB V, Ein-
richtungen zur Pflege und Betreuung behinderter Menschen gemäß § 71 Absatz 4 SGB XI, 
Justizvollzugsanstalten gemäß § 139 StVollzG, sowie z. B. Feuerwehr, Polizei und Bundes-
wehreinrichtungen. 

Der Erfüllungsgrad des Versorgungsstandards ist von der Definition der geschützten Kun-
den abhängig. Deutschland würde jedoch selbst bei einer Ausweitung dieses Kreises die 
Vorgaben des Versorgungsstandard mit der derzeitigen Gasinfrastruktur einhalten können.  

Die Anforderungen der Erdgas-SoS-VO bleiben damit auch nach der Änderung des Kreises 
der geschützten Kunden erfüllt. 

Zu Nummer 35 (§ 53b neu) 

Der neu eingefügte § 53b normiert eine Unterrichtungspflicht, die die Unternehmen nach 
Artikel 14 der Verordnung über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversor-
gung (EU) 2017/1938 gegenüber der Europäischen Kommission haben Er schafft dadurch 
die Grundlage für eine Durchsetzung dieser Pflicht nach dem EnWG. 

Zu Nummer 36 (§ 54) 

Zu Buchstabe a) 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 11 ergänzt den Katalog der Entscheidungen, die auch in die Zu-
ständigkeit der Landesregulierungsbehörden fallen. Nummer 12 weist die Veröffentli-
chungspflicht nach § 23b der jeweils zuständigen Regulierungsbehörde zu. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die ARegV für die den Daten zugrundeliegenden Entscheidungen 
teilweise gemeinsame Zuständigkeiten regelt. In diesen Fällen müssen sowohl die Landes-
regulierungsbehörden als auch die Bundesnetzagentur ermächtigt sein, die Veröffentli-
chung vorzunehmen. 

Zu Buchstabe b) 

Die Einfügung in Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 dient der Klarstellung und ist eine Folgeände-
rung zur Aufnahme des § 21a Absatz 6 Satz 2 Nummer 11.  

Absatz 3 Satz 3 Nummer 5 wird ergänzt, da die bisherige Regulierungspraxis gezeigt hat, 
dass bezogen auf das Qualitätselement ein Bedürfnis nach bundesweit einheitlicher Fest-
legung besteht. 
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Diese Zuständigkeit betrifft die Festlegung der Methodik. Für die Ermittlung und Festlegung 
der jährlichen netzbetreiberindividuellen Zu- und Abschläge (Qualitätselement) verbleibt es 
bei der Zuständigkeit nach § 54 Absatz 1 und 2. 

Zu Nummer 37 (§ 57a) 

Änderungsbedarf hat sich bei der Vorschrift durch die Notwendigkeit einer Aktualisierung 
der Verweise auf die aufgehobene bisherige Strommarktrichtlinie und Verordnung ergeben. 
Zudem wird in Artikel 63 Absatz 1 und 4 der Richtlinie (EU) 2019/944 im Vergleich zur 
Vorgängernorm der bisher uneingeschränkte Verweis auf die Verordnung auf deren Kapi-
tel VII beschränkt. Erweitert werden die Verweise in Artikel 63 Absatz 1 und 4 jedoch da-
hingehend, dass nun nicht nur auf Leitlinien, sondern zusätzlich auch auf Netzkodizes ab-
zustellen ist. Für den Gasbereich war dies in § 57a Absatz 2 nicht zu übernehmen. § 57a 
Absatz 1 dient demgegenüber zusätzlich auch der Umsetzung des Artikels 6 Absatz 5 der 
ACER-VO (EU) 2019/942, der die Einschränkung auf Kapitel VII nicht vornimmt und auch 
die nach der Gasmarktrichtlinie und der Gasmarktverordnung erlassenen Netzkodizes ein-
bezieht. 

Zu Nummer 38 (§ 57b neu) 

Die Regelung dient der Umsetzung des Artikels 62 der Richtlinie (EU) 2019/944, der die 
Aufgaben und Befugnisse der Regulierungsbehörde gegenüber den regionalen Koordinie-
rungszentren (ROC) regelt. Artikel 62 der Richtlinie (EU) 2019/944 ist in Zusammenhang 
mit Artikel 35 der Verordnung (EU) 2019/943 zu sehen. Weder die Richtlinie noch die Ver-
ordnung regulieren einen ROC abschließend, sondern listen entsprechende Aufgaben auf. 
Nach Artikel 35 der Verordnung (EU) 2019/943 sollen die ROC die regionalen Sicherheits-
koordinatoren ersetzen. Dessen Begriff definiert die Verordnung 2017/1485 der Kommis-
sion vom 2. August 2017 zur Festlegung einer Leitlinie für den Übertragungsnetzbetrieb. 
Nach Artikel 3 Nummer 89 der Verordnung (EU) 2019/943 bezeichnet „regionaler Sicher-
heitskoordinator“ im Eigentum der Übertragungsnetzbetreiber stehende oder von ihnen 
kontrollierte Organisationen, die in einer oder mehreren Kapazitätsberechnungsregion oder 
-regionen Aufgaben im Zusammenhang mit der regionalen Koordination der Übertragungs-
netzbetreiber wahrnimmt oder wahrnehmen.  

Die Richtlinie (EU) 2019/944 stellt fest, dass die Regulierungsbehörden für die Billigung des 
Vorschlags zur Einrichtung von ROC, die Genehmigung deren Ausgaben, die Genehmi-
gung des Verfahrens zur kooperativen Entscheidungsfindung, die Sicherstellung dass die 
ROC über alle personellen, technischen, materiellen und finanziellen Ressourcen verfügen, 
die Unterbreitung von Vorschlägen für zusätzliche Befugnisse der ROC, die Sicherstellung 
der Erfüllung der Verpflichtungen und die Überwachung der Leistung der Netzkoordination 
sowie die Berichterstattung an die ACER zuständig sind. Die Richtlinie (EU) 2019/944 stellt 
außerdem klar, dass die Regulierungsbehörden mit entsprechenden Befugnissen auszu-
statten sind. Dazu gehören zumindest nach Artikel 62 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/944 
die Anforderung von Informationen von den ROC und die Durchführung von Inspektionen 
in deren Räumlichkeiten. Dies ist durch § 69 erfüllt. Hinzu kommt die Möglichkeit zum Erlass 
von gemeinsamen verbindlichen Entscheidungen, die nach § 29 gegeben ist. Schließlich 
müssen die Regulierungsbehörden Sanktionen gegen die ROC verhängen können. 

Zu Nummer 39 (§ 59 Absatz 1 Satz 2) 

Die Neufassung des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 8 ist eine Folgeänderung zur Änderung 
des § 14 und zur Einfügung des § 14d. 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 2 Nummer 25 ist ebenfalls eine Folgeänderung, da der 
Regelungsumfang der bisherigen §§ 118a und 118b durch die neuen §§ 11a und 11b er-
setzt wird. 



 - 112 -   

 

Zu Nummer 40 (§ 63 Absatz 2) 

Die Berichtspflicht nach § 63 Absatz 2 Satz 8 wird gestrichen. 

Die dort geregelte Übermittlungspflicht beruhte auf Artikel 5 der Richtlinie 2009/73/EG 
(GasRL) und richtete sich ursprünglich an die Mitgliedstaaten bzw. das BMWi (§ 63 Absatz 
2 alt ). Artikel 5 der Richtlinie 2009/73/EG wurde nunmehr durch Artikel 51 Nummer 1 der 
Verordnung (EU) 2018/1999 über das Governance-System für die Energieunion und für 
den Klimaschutz gestrichen.  

Zu dem Thema der Versorgungssicherheit im Bereich Erdgas bestehen bereits verschie-
dene wiederkehrende Berichtspflichteten der Bundesregierung bzw. der Bundesnetzagen-
tur gegenüber der Europäischen Kommission. So sieht zum einen die Verordnung (EU) 
2017/1938 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung vor, dass 
die Bundesnetzagentur als national zuständige Behörde u. a. eine nationale Risikobewer-
tung vornimmt, deren Inhalte in Anhang 5 der betreffenden Verordnung vorgegeben sind 
und z. T. über die Inhalte des Monitorings nach § 51 Absatz 2(Erdgas) bzw. nach § 63 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 (Erdgas) hinausgehen dürften; diese nationalen Risikobewer-
tungen sind ab dem 1. Oktober 2018 alle vier Jahre zu aktualisieren und gegenüber der 
Europäischen Kommission zu notifizieren. Zum anderen sieht die Verordnung (EU) 
2018/1999 über das Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz 
nunmehr die Erstellung integrierter nationaler Energie- und Klimapläne durch die Mitglieds-
taten vor, die auch die integrierte Berichterstattung über die Sicherheit der Energieversor-
gung (einschließlich Erdgas) (Artikel 22) im Rahmen der sog. Fortschrittsberichte beinhal-
ten; letztere sind erstmalig zum 15. März 2023 und danach alle zwei Jahre zu erstellen und 
der Europäischen Kommission zu übersenden. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die Übermittlung eines weiteren Berichts nach § 63 Ab-
satz 2 Satz 8 nicht mehr erforderlich. 

Zu Nummer 41 (§ 90) 

Der in § 90 Satz 1 geregelte Grundsatz, wonach die Kosten, die zur zweckentsprechenden 
Erledigung der Angelegenheit notwendig waren, von einem Beteiligten ganz oder teilweise 
zu erstatten sind, fordert durch das Korrektiv der Notwendigkeit auch den konkreten Nach-
weis der entstandenen Kosten. Diesem Grundsatz entsprechend sind im Rahmen des Kos-
tenfestsetzungsverfahrens auch die Kosten für Post und Telekommunikation im Einzelnen 
nachzuweisen. Die Regulierungsbehörden sehen sich in den vergangenen Jahren jedoch 
vermehrt Massenbeschwerdeverfahren insbesondere zu marktweiten Allgemeinverfügun-
gen ausgesetzt. Der für die Ermittlung der entstandenen Kosten für Post und Telekommu-
nikation zu betreibende Aufwand ist daher erheblich angestiegen. Die Bundesnetzagentur 
ist vor diesem Hintergrund bereits dazu übergegangen, den Aufwand für Post und Tele-
kommunikation gegenüber den zuständigen Oberlandesgerichten analog § 162 Absatz 2 
Satz 3 der Verwaltungsgerichtsordnung (in Verbindung mit Nummer 7002 der Anlage 1 zum 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz pauschal in Höhe von 20 EUR geltend zu machen. Die 
Ergänzung durch den neuen Satz 3 schließt die bisher bestehende planwidrige Lücke mit 
einer ausdrücklichen Regelung. 

Zu Nummer 42 (§ 91) 

Zu Buchstabe a) 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 regelt Folgeänderungen zur Einfügung des § 30 Absatz 3 und 
zur Einfügung der § 28d und § 28f. 
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Darüber hinaus werden weitere Gebührentatbestände für neu hinzukommende Verfahren 
eingefügt, da die Regulierungsbehörde mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 
einige neue Aufgaben wahrnimmt. 

Zu Buchstabe b) 

Nach dem neuen Absatz 2 Satz 3 soll der Betroffene in Fällen, in denen er vor einer Sach-
entscheidung nach § 30 aufgrund eines bereits eingeleiteten Verfahrens das beanstandete 
Verhalten aufgibt und so eine Einstellung des Verfahrens bewirkt, von der Regulierungsbe-
hörde anteilig zur Deckung der entstehenden Kosten herangezogen werden können. 

Zu Nummer 43 (§ 94) 

Teilweise betreiben Städte und Gemeinden Energieversorgungsunternehmen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. Eine Zwangsvollstreckung gegenüber juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts bedarf im Grundsatz einer ausdrücklichen Gestattung durch Rechtsvor-
schriften. Durch die Ergänzung soll eine entsprechende Möglichkeit der Regulierungsbe-
hörden klargestellt werden. Dies erfolgt auch vor dem Hintergrund unionsrechtlicher Vorga-
ben in der Richtlinie (EU) 2019/944, nach denen die Regulierungsbehörden mit den erfor-
derlichen Befugnissen auszustatten sind, um ihre Regulierungsaufgaben effizient und rasch 
zu erfüllen und wirksame Sanktionen gegen Unternehmen zu verhängen, die rechtsverbind-
lichen Entscheidungen der Regulierungsbehörden nicht nachkommen. Vorbild für die Er-
gänzung sind § 168 Absatz 3 Satz 2 GWB und § 17 Absatz 1 Satz 3 des Gesetzes über die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Zu Nummer 44 (§ 95) 

Zu Buchstabe a) 

Die Einfügung der Nummer 4a ergänzt die bestehenden Tatbestände für Ordnungswidrig-
keiten um die Fällen, in denen entgegen § 53b eine Meldung an die Europäische Kommis-
sion nicht vorgenommen wird. Nach § 53b haben die Unternehmen die Europäische Kom-
mission nach Artikel 14 der Verordnung über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Gasversorgung (EU) 2017/1938 zu unterrichten. 

Zu Buchstabe b) 

Die Neufassung des § 95 Absatz 1e ist eine Konsequenz der Einführung des § 57b. Die 
Richtlinie (EU) 2019/944 sieht auch eine Sanktionierung vor, wenn die ROC ihren Aufgaben 
nicht nachkommen. Eine fehlende Erfüllung der Aufgaben, die sich aus Artikel 37 Verord-
nung (EU) 2019/943 ergeben, durch ein ROC wird daher als eine Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Sie wird nach Absatz 1e Nummer 2 als neuer Bußgeldtatbestand aufgenommen. 
Der einleitende Satzteil des Absatzes 1e und die Nummer 1 übernehmen den bisherigen 
Absatz 1e. 

Zu Nummer 45 (§ 110 Absatz 1) 

Mit der Einfügung des § 7 Absatz 1 Satz 2 wird Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe e) der Richt-
linie (EU) 2019/944 umgesetzt. Danach können Betreiber von geschlossenen Verteilernet-
zen von der Verpflichtung freigestellt werden, weder Eigentümer von Energiespeicheranla-
gen zu sein noch diese Anlagen zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben. 

Mit der Einfügung des § 7c wird Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe d) der Richtlinie (EU) 
2019/944 umgesetzt. Danach können Betreiber von geschlossenen Verteilernetzen von der 
Verpflichtung freigestellt werden, weder Eigentümer von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge 
zu sein noch diese Ladepunkte zu errichten, zu verwalten oder zu betreiben. 
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Mit der Einfügung der §§ 14c bis 14e wird Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe c) der Richtlinie 
(EU) 2019/944 umgesetzt. Danach können Betreiber von geschlossenen Verteilernetzen 
von der Verpflichtung, Flexibilitätsleistungen zu beschaffen, sowie von der Verpflichtung, 
das Netz auf der Grundlage von Netzentwicklungsplänen auszubauen, freigestellt werden. 

Zu Nummer 46 (§ 112b neu) 

Die Berichtspflicht schließt an Regelungen in Abschnitt 3b an. Da diese Regelungen insbe-
sondere den Markthochlauf von Wasserstoff adressieren, sieht § 112b eine Berichtspflicht 
der Bundesnetzagentur zum 30. Juni 2025 vor, um eine Entscheidung über die weitere 
Ausgestaltung der Regulierung von Wasserstoffnetzen vorzubereiten. 

Zu Nummer 47 (§§ 113a bis 113d neu) 

Zu § 113a (Überleitung von Wegenutzungsrechten auf Wasserstoffleitungen) 

Die Errichtung und der Betrieb von Gasversorgungsleitungen bedürfen neben den öffent-
lich-rechtlichen Genehmigungen auch der zivilrechtlichen Gestattung. Diese erfolgt in der 
Regel durch Gestattungsverträge, die zumeist auch die Eintragung einer beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit (Leitungsrecht) vorsehen, aber auch durch Kreuzungsverträge mit 
Infrastrukturen Dritter (Bahn, Gewässer, Straße etc.) oder durch Verträge mit öffentlich-
rechtlichen Rechtsträgern (Gebietskörperschaften, Körperschaften des öffentlich Rechts 
zur Gewässerunterhaltung etc.), die überwiegend nur eine schuldrechtliche Gestattung 
ohne Eintragung einer Dienstbarkeit vorsehen. Eine Umrüstung bestehender Erdgasleitun-
gen auf den Transport von reinem Wasserstoff könnte in einer Vielzahl von Fällen dadurch 
erschwert werden, dass die bestehenden Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten für die 
Grundstücke, in denen die Leitungen liegen, die Errichtung und den Betrieb von „Gaslei-
tungen”, „Ferngasleitungen“, „Gasfernleitung“, „Erdgasleitungen“ o. ä. regeln. 

Es ist deshalb notwendig, die Fortgeltung der bestehenden Grundstücksrechte zu sichern. 
§ 113a stellt von diesem Hintergrund klar, dass sich die Begriffe „Gasleitung”, „Ferngaslei-
tung“, „Gasfernleitung“ oder „Erdgasleitung“, die beispielhaft genannt wurden, auf Wasser-
stoff erstrecken, um mögliche Zweifel auszuräumen. Den Betreibern der genannten Infra-
struktur wird damit der Aufwand, alle Verträge neu verhandeln zu müssen, erspart. Ohne 
eine gesetzliche Anpassung wäre unklar, ob mit diesen – nicht abschließenden Formulie-
rungen – auch die Errichtung und der Betrieb dieser Leitungen zum Transport von Wasser-
stoff abgedeckt ist. Um diese Rechtsunsicherheit zu beheben, enthält § 113a eine klarstel-
lende Auslegungsregel.  

Zivilrechtliche Rechte zum Betrieb von Leitungen ergeben sich häufig aus beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeiten nach §§ 1090 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Der-
zeit im Grundbuch eingetragen sind beschränkte persönliche Dienstbarkeiten für die Errich-
tung und den Betrieb von „Gas-/Ferngas-/Gasfern- oder Erdgasleitungen“. Maßgeblich ist 
die Auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB, auch unter Berücksichtigung der bestehenden 
gesetzlichen Auslegungsregel des § 1091 BGB. Die Vermutungsregel besagt, dass sich 
der Umfang einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Zweifel nach dem persönli-
chen Bedürfnis des Berechtigten (also des Netzbetreibers) bestimmt. Fraglich ist, ob damit 
Wasserstoffleitungen anstelle von Erdgasleitungen gemeint sein können. Nach der Recht-
sprechung kann der Umfang einer Dienstbarkeit mit dem Bedürfnis des herrschenden 
Grundstücks oder des persönlich Berechtigten wachsen, „wenn sich die Bedarfssteigerung 
in den Grenzen einer der Art nach gleichbleibenden Benutzung hält und nicht auf eine zur 
Zeit der Dienstbarkeitsbestellung unvorhersehbare oder willkürliche Benutzungsänderung 
zurückzuführen ist“. Bei einem für ein Energieunternehmen bestelltes „Gasleitungsrecht“ 
sind Aufbau und Betrieb eines Telekommunikationsnetzes bspw. eine unzulässige qualita-
tive Nutzungsänderung, die regelmäßig bei Bestellung des Rechts nicht absehbar war. 
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Absatz 2 regelt den Umgang mit bestehenden Konzessionsverträgen. Satz 1 sieht vor, dass 
die Konzessionsverträge auch für umgestellte Erdgasleitungen bis zum Ende ihrer verein-
barten Laufzeit fortgelten, sofern die Voraussetzungen des § 46 Absatz 1 Satz 1 für die 
Wasserstoffleitungen erfüllt werden. Satz 2 regelt für diesen Fall, dass für die Wasserstoff-
leitungen die Konzessionsabgaben in der Höhe zu zahlen sind, wie für Gasleitungen. Satz 
3 regelt, dass wenn die Voraussetzungen des § 46 Absatz 1 Satz 1 nicht mehr vorliegen 
nach der Umrüstung, die Gemeinden dem Betreiber von Wasserstoffnetzen ihre öffentli-
chen Verkehrswege auf Basis von Gestattungsverträgen zur Verfügung zu stellen haben, 
die nicht schlechter sein dürfen als die bestehenden Wegenutzungsverträge. Hierdurch wird 
beiden Interessen Rechnung getragen: Der Betreiber von Wasserstoffnetzen kann die öf-
fentlichen Verkehrswege weiterhin nutzen und die Gemeinde erhält Zahlungen in Höhe der 
Konzessionsabgaben. 

Zu § 113b (Übergangsregelungen zur Umrüstung von Erdgasleitungen auf Wasserstofflei-
tungen) 

Gasnetze mit Durchmesser von mehr als 300 Millimeter unterliegen nach § 43  dem Plan-
feststellungsverfahren, was auch Änderungen der Leitungen betrifft. Das Gesetz definiert 
nicht, was unter einer Änderung zu verstehen ist. In der Literatur wird darauf hingewiesen, 
dass der Vorhabenträger ermitteln soll, ob die Anlage durch die betreffende Änderungs-
maßnahme noch von der erlassenen Genehmigung gedeckt ist. Es ist deshalb davon aus-
zugehen, dass eine Änderung des Mediums, in diesem Fall eine Umrüstung von Erdgas 
auf Wasserstoff, über den erlassenen Planfeststellungsbeschluss bzw. die erlassene Plan-
genehmigung hinausgeht. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass die Kompetenzen 
der zuständigen Genehmigungsbehörden gewahrt werden. Vor dem Hintergrund des zügi-
gen Ausbaus der Wasserstoffnetzinfrastruktur ist aber von einer Beschleunigung des Ver-
fahrens auszugehen. In Absatz 1 wird deshalb eine Zulassung des geänderten Netzes im 
Wege des Anzeigeverfahrens vorgesehen. Ein erneutes Planfeststellungsverfahren ist 
nicht notwendig. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Umrüstung eines bestehenden 
Gasnetzes auf Wasserstoff von einer Umweltverträglichkeitsprüfung befreit ist. Es ist näm-
lich nicht davon auszugehen, dass es durch Änderung des Mediums in dem Rohr zu einer 
zusätzlichen Beeinträchtigung der Umwelt kommen wird, weil sich dadurch die Trasse und 
der Durchmesser der Leitung nicht ändern. 

Die Klarstellung nach Absatz 2 in Bezug auf das Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung ist eine Konsequenz der Änderung des EnWG und der Einführung einer eigenstän-
digen Definition des Betreibers von Wasserstoffnetzen in § 3 Nummer 8a neben der Defi-
nition des Gasversorgungsnetzes in § 3 Nummer 20. Dadurch wird klargestellt, dass auch 
Wasserstoffnetze, die die Kriterien der Anlage 1 erfüllen, als UVP-pflichtige Vorhaben zu 
betrachten sind. 

Verdichterstationen sind Elemente eines Gasnetzes, die nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz in Verbindung mit der 4. BImSchV, Anlage 1, Nummer 1.4.1.1, genehmi-
gungspflichtig sind. Bei einer Umrüstung des Netzes auf den Transport von Wasserstoff 
ohne Änderung der Verdichterstation ist von keinen negativen Umweltauswirkungen aus-
zugehen und die immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen gelten nach Absatz 3 fort. 
Bei einem Austausch der Verdichterstation gelten die entsprechenden Vorschriften des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes. 

Zu § 113c (Umrüstung von Erdgasleitungen im Netzentwicklungsplan Gas der Fernlei-
tungsnetzbetreiber) 

Die Regelung stellt klar, dass die nicht mehr für den Transport von Erdgas benötigte Infra-
struktur zum Zwecke der Umrüstung auf Wasserstoff aus dem Fernleitungsnetz herausge-
nommen werden kann, auch wenn dazu in geringfügigem Umfang ein Neubau von Erd-
gasinfrastruktur erforderlich ist, um die im Szenariorahmen bestätigten Kapazitätsbedarfe 
zu erfüllen. Sinn der Regelung ist es, eine volkswirtschaftlich effiziente Weiternutzung von 
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bereits vorhandener Erdgasinfrastruktur zum Zwecke des Wasserstofftransports - bei 
gleichzeitiger Unterbindung eines unverhältnismäßigen Neubaus von Erdgasinfrastruktur - 
zu ermöglichen. 

Zu § 113d (Übergangsregelungen zu Sicherheitsanforderungen; Anzeigepflicht und Verfah-
ren zur Prüfung von Umstellungsvorhaben) 

Da ein entsprechend sicherer Betrieb der Wasserstoffnetzinfrastruktur auch in der Mark-
hochlaufphase unerlässlich ist, müssen ebenfalls Vorgaben zu Sicherheitsanforderungen 
gelten. Durch die Erweiterung der Definition des Energiebegriffs um Wasserstoff in § 3 
Nummer 14 fallen auch Wasserstoffanlagen unter den Energieanlagenbegriff des § 3 Num-
mer 15, weshalb § 49 Absatz 1 künftig ebenfalls auf Wasserstoffleitungen Anwendung fin-
det. Entsprechend dem Begriff der Energieanlagen nach § 3 Nummer 15 sind alle Teile und 
Komponenten des Erdgasversorgungsnetzes umfasst, die durch wasserstoffbezogene Um-
baumaßnahmen betroffen sein können. Wasserstoffanlagen sind demnach so zu errichten 
und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Mit Erweiterung des 
Energie(anlagen)begriffs und der Anwendbarkeit von § 49 Absatz 4 gilt ferner die Gashoch-
druckleitungsverordnung (vgl. § 1 Absatz 1 der Verordnung über Gashochdruckleitungen). 
Wie bisher ist der Stand der Technik einzuhalten.  

Entsprechend der in § 49 Absatz 2 aufgeführten Vermutungsregel gilt der Stand der Tech-
nik als eingehalten, wenn das Regelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfa-
ches e. V. (DVGW) eingehalten wird. Der DVGW hat insbesondere in seinen Arbeitsblättern 
G 260 und G 262 den Stand der Gasbeschaffenheit und Gasqualität konkretisiert. Der Ver-
weis des EnWG auf das Regelwerk des DVGW für die technische Ausführung ist zurzeit für 
die aktuellen Wasserstoffprojekte noch nicht ausreichend mit konkreten Vorschriften hinter-
legt, da der Geltungsbereich der wichtigsten DVGW-Arbeitsblätter in der Regel auf die 
zweite Gasfamilie nach DVGW G 260 „Gasbeschaffenheit“ begrenzt ist. Deren Hauptbe-
standteile sind Kohlenwasserstoffe wie Methan, Ethan, Propan, Butan. Für die Einspeisung 
von Wasserstoff als „Zusatzgas“ wird nach DVGW G 260 auf die weitergehenden Regelun-
gen in DVGW G 262 „Gase aus regenerativen Quellen“ verwiesen. G 262 stellt wiederum 
fest, dass ein Wasserstoffgehalt in einstelligem Prozentbereich im Erdgas in vielen Fällen 
unkritisch ist, wenn die brenntechnischen Kenndaten entsprechend G 260 eingehalten wer-
den. Der DVGW und seine Regelwerksgremien arbeiten derzeit an der Erweiterung auf 
höhere Wasserstoffanteile. Bis die neuen Standards entwickelt, etabliert und in vollem Um-
fang anwendbar sind, ist es in der Zwischenzeit jedoch erforderlich, den adäquaten Sicher-
heitsstandard anderweitig zu ermitteln und festzulegen. § 113d Absatz 1 regelt daher, dass 
für Gase, die nicht den Bestimmungen der DVGW-Arbeitsblätter G 260 und G 262 entspre-
chen, das DVGW-Regelwerk bis dahin unter Beachtung der spezifischen Eigenschaften der 
Gase sinngemäß angewendet werden kann.  

§ 113d Absatz 2 legt die einzelnen Schritte zur Prüfung von Umstellungsvorhaben fest. Die 
Norm konzentriert sich dabei auf die wesentlichen Aspekte, die bei der Umrüstung auf den 
Transport von Wasserstoff in Betracht kommen und statuiert insbesondere eine Anzeige-
pflicht. Eine besondere Rolle spielen bei dem Verfahren zur Prüfung von Umstellungsvor-
haben Sachverständige, deren Einschaltung sicherstellen soll, dass die Leitungen den An-
forderungen der § 49 Absatz 1 entsprechen. 

Zu Nummer 48 (§ 118) 

Zu Buchstabe a) 

Die genannten Absätze werden aufgehoben, weil sie durch Zeitablauf obsolet geworden 
sind. 

Zu Buchstabe b) 
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§ 118 Absatz 22 Satz 3 enthält eine Klarstellung, dass die bisher auf Basis von § 13 Absatz 
6a geschlossenen Verträge bis zum Ende der Vertragslaufzeit weiterlaufen. 

Zu Buchstabe c) 

Der neu eingefügte Absatz 28 enthält eine Übergangsregelung bis zur erstmaligen Konkre-
tisierung der Verpflichtungen nach § 14c Absatz 1 durch die Regulierungsbehörde aufgrund 
von § 14c Absatz 2 oder 3. 

Der neu eingefügte Absatz 29 stellt sicher, dass ein angemessener Übergang zwischen 
dem bisher in § 14 Absatz 1b alt geregelten Prozess und dem in § 14d neu geregelten 
Prozess, der ab 2022 erstmals zur Anwendung kommen soll, geregelt ist, so dass der nötige 
Informationsfluss unterbrechungsfrei erfolgen kann. Die erforderliche Transparenz beim 
Netzausbau der Elektrizitätsverteilernetze wird damit auch für den Übergangszeitraum auf-
rechterhalten und gewährleistet.  

Der neu eingefügte Absatz 30 sieht eine Frist für die erstmalige Nutzung der Festlegungs-
kompetenz nach § 41d Absatz 4 durch die Bundesnetzagentur vor. Die Konkretisierung der 
Rechte und Pflichten nach § 41d Absatz 1 bis 3 erhöht die Transparenz für die Beteiligten 
wesentlich. Deshalb besteht ein hohes Interesse an einer schnellen Konkretisierung dieser 
Marktregelungen durch die Bundesnetzagentur. Zugleich bedarf es für eine präzise Kon-
kretisierung eines hohen Ausgestaltungsaufwandes. Um eine sorgfältige Ausarbeitung si-
cherzustellen und zugleich dem hohen Interesse an der Konkretisierung gerecht zu werden, 
erscheint eine Frist von einem Jahr angemessen. 

Die in dem neu eingefügten Absatz 31 enthaltene Übergangsregelung stellt die Anwendung 
der Regelungen zu selbstständigen Betreibern von grenzüberschreitenden Elektrizitätsver-
bindungsleitungen in Teil 3 Abschnitt 3a unter den Vorbehalt der Erteilung einer beihilfe-
rechtlichen Genehmigung oder einer Feststellung, dass keine Beihilfe vorliegt, durch die 
Europäische Kommission. 

Der neu eingefügte Absatz 32 enthält eine Übergangsregelung, nach der die bundesweit 
einheitliche Festlegung von Methoden zur Bestimmung des Qualitätselements nach § 54 
Absatz 3 Satz 3 Nummer 4 erstmals zum 1. Januar 2024 durchzuführen ist. 

Zu Nummer 49 (§§ 118a und 118b) 

Die Streichung ist eine Folgeänderung zur Einfügung der neuen §§ 11a und 11b. 

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes) 

Es handelt sich um Folgeänderung, die sich aus dem Inkrafttreten von Änderungen zum 
1. Oktober 2021 ergeben, die im Zusammenhang mit einer Novellierung des Netzausbau-
beschleunigungsgesetzes erfolgten. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der Aufnahme von Wasserstoff als 
neuen Energieträger im Sinne des EnWG ergibt. 

Zu Artikel 4 (Änderung des § 3 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes) 

Der bisherige § 3, der die Anschluss- und Abnahmepflicht regelt, entspricht seit dem In-
krafttreten der Verordnung über den Elektrizitätsbinnenmarkt 2019/943 zum 1. Januar 2020 
nicht mehr der unionsrechtlichen Grundlage, da der aus Artikel 13 der Verordnung (EU) 
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2019/943 abgeleitete Einspeisevorrang von Strom aus erneuerbaren Energieanlagen ge-
genüber den KWK-Anlagen nicht hinreichend abgebildet wird. Daher wird im Rahmen der 
Neufassung des § 3 die Gleichrangigkeit der Abnahme von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien und aus Grubengas sowie von durch KWK-Anlagen erzeugtem Strom in Absatz 2 ge-
strichen. Die vorliegende Neufassung des § 3 tritt an die Stelle der Neufassung des § 3 
durch das Gesetz zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus vom 13. Mai 2019 
(BGBl. I, S. 706), die zum 1. Oktober 2021 in Kraft treten sollte. Aufgrund der vorliegenden 
Neufassung des § 3 wird daher als eine Folgeänderung Artikel 6 Nummer 1 des Gesetzes 
zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus zur Änderung des KWKG aufgehoben. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 11 Absatz 1) 

Die Streichung des § 11 Absatz 1 Satz 3 steht im Zusammenhang mit der Anpassung des 
§ 3 KWKG durch Artikel 4 dieses Gesetzes. 

Zu Nummer 2 (§ 78) 

Zu Buchstabe a) 

Die Änderung des Absatzes 4 korrespondiert mit der Änderung in § 42 Absatz 1 EnWG. 
Zur besseren Transparenz und Verständlichkeit der Stromkennzeichnung soll der Anteil 
des vom Stromverbraucher mittels der EEG-Umlage finanzierten Stroms nur noch im Pro-
duktmix im Sinne von § 42 Absatz 3 EnWG ausgewiesen werden. Demgegenüber soll der 
Gesamtunternehmensmix das Beschaffungsverhalten der Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen umfassend abbilden. Da der über die EEG-Umlage finanzierte Strom von den 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen nicht am Strommarkt beschafft wird, soll er im Ge-
samtversorgermix auch nicht mehr abgebildet werden. 

Zu Buchstabe b) 

Die Einfügung in Absatz 5 Satz 2 dient der Klarstellung als Folge der Streichung der gene-
rellen Verpflichtung zur Ausweisung des EEG-Anteils im Unternehmensmix in § 42 Absatz 
1 Nummer 1 EnWG. Der Energieträgermix für nach den §§ 63 bis 68 privilegierten Unter-
nehmen enthält einen verringerten Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien, finanziert 
aus der EEG-Umlage. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Gesetzes zur Beschleunigung des Energieleitungsaus-
baus) 

Es handelt sich um Folgeänderungen in dem Gesetz zur Beschleunigung des Energielei-
tungsausbaus in Bezug auf Regelungen, die nach Artikel 25 Absatz 2 dieses Gesetzes erst 
zum 1. Oktober 2021 in Kraft treten sollten. Zwischenzeitliche Rechtsänderungen machen 
eine erneute Anpassung dieser Vorschriften bereits vor ihrem Inkrafttreten erforderlich. 

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe b) 

§ 13 Absatz 1b in der Fassung des Gesetzes zur Beschleunigung des Energieleitungsaus-
baus wird inhaltlich angepasst und neu gefasst. 

Bei den Anpassungen im einleitenden Satzteil handelt es sich um eine Folgeänderung auf-
grund der Neufassung des § 3 KWKG. Der Begriff der hocheffizienten KWK-Anlage ist in 
§ 2 KWKG durch den Verweis auf Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, auf die Änderung der Richtlinien 
2009/125/EG und 2010/30/EU und auf die Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 
2006/32/EG (ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1) definiert. 
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Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe f) 

Der neu gefasst § 3 KWKG enthält, anders als der bisher geltende § 3 Absatz 3 KWKG, 
keine ausdrückliche gesetzliche Ausnahme vom Grundsatz des KWK-Einspeisevorrangs 
für KWK-Anlagen nach § 13 Absatz 6a EnWG mehr. Vielmehr gewährt § 3 Absatz 2 KWKG 
in der neuen Fassung den Einspeisevorrang ausschließlich vorbehaltlich von § 13 EnWG. 
Daher musste auch hier der Verweis auf § 3 Absatz 3 KWKG alt entfernt werden. 

Zu Nummer 3 (Artikel 6 Nummer 1) 

Bei der Aufhebung handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung des 
§ 3 KWKG durch Artikel 4. 

Zu Artikel 7 (Änderung der Anreizregulierungsverordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 3) 

Der neu eingefügte § 1 Absatz 3 stellt klar, dass die ARegV nicht auf grenzüberschreitende 
Elektrizitätsverbindungsleitungen im Sinne des § 3 Nummer 20a EnWG anwendbar ist. 

Zu Nummer 2 (§ 4) 

Zu Buchstabe a) 

Bei der Änderung in Absatz 1 handelt sich um eine Folgeänderung zum neuen § 3 Num-
mer 18b EnWG. 

Zu Buchstabe b) 

In § 4 Absatz 3 Nummer 2 war die in § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 18 neu geschaffene 
dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenposition aufzunehmen, um bei Änderungen dieser 
Kosten jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres Anpassungen der Erlösobergrenze des 
die grenzüberschreitende Elektrizitätsverbindungsleitung anschließenden Übertragungs-
netzbetreibers mit Regelzonenverantwortung vornehmen zu können. 

Zu Nummer 3 (§ 11 Absatz 2 Satz 1) 

Zu Buchstabe a) 

Die Streichung in Nummer 16 ist eine Folgeänderung, da § 11 Absatz 3 EnWG aufgehoben 
wird. 

Zu Buchstabe b) 

Dies ist eine redaktionelle Änderung im Zusammenhang mit dem Anfügen der neuen Num-
mer 18.  

Zu Buchstabe c) 

Durch die Anfügung von § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 18 wird für die Kosten aus der 
Erfüllung des Zahlungsanspruchs auf Deckung der Netzkosten des selbstständigen Betrei-
bers von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen eine neue Position dau-
erhaft nicht beeinflussbarer Kosten geschaffen. 

Satz 2 sieht dabei die Verrechnung der an den selbstständigen Betreiber von grenzüber-
schreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen für das Engpassmanagement ausgezahlten 
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Beträge mit den durch den regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber empfan-
genen Engpasserlösen vor. Der Grund für diese Verrechnung ist, dass die durch den selbst-
ständigen Betreiber der grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitung verein-
nahmten Engpasserlöse auch nach der Herausgabe an den anschließenden Übertragungs-
netzbetreiber mit Regelzonenverantwortung den Verwendungsvorgaben von Artikel 19 Ab-
satz 2 und 3 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 54) un-
terliegen. Soweit jedoch die Zahlungen des regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetz-
betreibers an den selbstständigen Betreiber der grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbin-
dungsleitung nach § 28g EnWG von letzterem im Sinne der unionsrechtlichen Vorgaben 
(für das Engpassmanagement in Bezug auf die Verbindungsleitung) genutzt werden, ist 
eine Verrechnung dieser Kosten des regelzonenverantwortlichen Übertragungsnetzbetrei-
bers mit den ihm herausgegebenen Engpasserlösen möglich. 

Zu Nummer 4 (§ 31) 

Die Streichung des bisherigen Absatzes 1 ist eine Folgeänderung der Einfügung des § 23b 
EnWG. 

Der bisherige Absatz 2 wird dadurch zum alleinigen Normtext. 

Zu Nummer 5 (§ 33) 

Die Absätze 3, 7 und 7a werden aufgehoben, da sich ihr Normzweck in zeitlicher Hinsicht 
erledigt hat.  

Zu Nummer 6 (§ 34) 

Zu den Buchstaben a) bis c) 

Die Absätze 1, 1a und 1b werden aufgehoben, da sich ihr Normzweck in zeitlicher Hinsicht 
erledigt hat. 

Zu Buchstabe d) 

Der neu eingefügte Absatz 8a stellt eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 11 Absatz 3 
EnWG und der damit verbundenen Streichung in § 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 16 dar. 
Hierdurch wird sichergestellt, dass die Kosten für die vorhandenen besonderen netztechni-
schen Betriebsmittel, sofern sie unter § 118 Absatz 27 EnWG fallen, als dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten berücksichtigt werden können. 

Zu Artikel 8 (Änderung der Gasnetzentgeltverordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 1 Satz 1) 

Bisher wurden die Gasfernleitungsnetze und Gasverteilernetze getrennt genannt. Da dies 
zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen kann, wird nunmehr auf die Formulierung Gasver-
sorgungsnetze abgestellt, die nach ihrer Definition im EnWG alle Netzarten, aber auch 
LNG-Anlagen und Speicheranlagen umfasst. 

Zu Nummer 2 (§ 20 Absatz 4 neu) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 27 GasNEV. Der bisherige 
Absatz 1 Satz 2 wird als neuer Absatz 4 dem § 20 angefügt. 

Zu Nummer 3 (§ 27) 
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Die Veröffentlichungspflicht, die bisher in Absatz 1 Satz 1 geregelt ist, wird in den neuen 
§ 20 Absatz 3 EnWG sowie der bisherige Absatz 2 in § 23c EnWG überführt. Der verblei-
bende bisherige Absatz 2 Satz 2 wird neuer § 20 Absatz 4 GasNEV. 

Zu Nummer 4 (§ 31 Nummer 2) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 27 GasNEV, auf den sich die 
Vorschrift bezieht. 

Zu Artikel 9 (Änderung des § 40 der Gasnetzzugangsverordnung) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Überführung des § 40 Absatz 1 in § 23c EnWG. 

Zu Artikel 10 (Änderung der Stromnetzentgeltverordnung) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

Wegen Einfügung von § 3b ist die Inhaltsübersicht zu ergänzen. 

Zu Nummer 2 (§ 1 Satz 2) 

Die Neufassung von § 1 Satz 2 bestimmt, dass der Anwendungsbereich der StromNEV 
auch die Ermittlung der Netzkosten für die Errichtung und den Betrieb von grenzüberschrei-
tenden Elektrizitätsverbindungsleitungen, die nach Teil 3 Abschnitt 3a EnWG reguliert wer-
den, umfasst. 

Zu Nummer 3 (§ 2 Nummer 3a) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Übernahme der Definition in § 2 Nummer 3a 
StromNEV in den neuen § 3 Nummer 10a EnWG. 

Zu Nummer 4 (§ 3b neu) 

Der neu eingefügte § 3b hat die Ermittlung der Netzkosten von grenzüberschreitenden 
Elektrizitätsverbindungsleitungen zum Gegenstand. 

Satz 1 bestimmt, dass die nach § 28e EnWG anerkennungsfähigen Netzkosten für die Er-
richtung und den Betrieb von grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitungen in 
entsprechender Anwendung der §§ 4 bis 11 zu ermitteln sind. Satz 2 dient der Klarstellung, 
dass bei der Netzkostenermittlung der nach § 7 Absatz 6 und 7 für die jeweilige Regulie-
rungsperiode für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen festgelegte Eigenkapital-
zinssatz zugrunde zu legen ist. 

Zu Nummer 5 (§ 19 Absatz 5 neu) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 27 StromNEV. Der bisherige 
Absatz 1 Satz 2 wird als neuer Absatz 4 dem § 20 angefügt. 

Zu Nummer 6 (§ 27) 

Die Veröffentlichungspflicht, die bisher in Absatz 1 Satz 1 geregelt ist, wird in den neuen 
§ 20 Absatz 3 EnWG sowie der bisherige Absatz 2 in § 23c EnWG überführt. Der verblei-
bende bisherige Absatz 2 Satz 2 wird neuer § 19 Absatz 5 StromNEV. 

Zu Nummer 7 (§ 30 Absatz 1) 
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Der neu angefügte § 30 Absatz 1 Nummer 9 sieht eine Festlegungskompetenz der Regu-
lierungsbehörde über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von grenzüberschreitenden 
Elektrizitätsverbindungsleitungen, die nach Teil 3 Abschnitt 3a EnWG reguliert werden, vor. 

Der ebenfalls neu angefügte § 30 Absatz 1 Nummer 10 enthält eine Festlegungskompetenz 
der Regulierungsbehörde darüber, ob alle Anlagengüter von Betreibern grenzüberschrei-
tender Elektrizitätsverbindungsleitungen einer einheitlichen betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer unterfallen oder ob für verschiedene Anlagengüter jeweils separate betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauern zum Ansatz gebracht werden können. 

Zu Nummer 8 (§ 31 Nummer 5) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 27 StromNEV, auf den sich 
die Vorschrift bezieht. 

Zu Nummer 9 (§ 32a) 

Zu Buchstabe a) 

§ 32a Absatz 2a wurde neu eingefügt. Er bestimmt, dass Kosten aus der Erfüllung des 
Zahlungsanspruchs des selbstständigen Betreibers von grenzüberschreitenden Elektrizi-
tätsverbindungsleitungen nach § 28g EnWG bereits ab dem Datum des Inkrafttretens des 
Gesetzes in den bundeseinheitlich gebildeten Anteil der Übertragungsnetzentgelte einzu-
beziehen sind. Damit soll eine gleichmäßige Belastung der Übertragungsnetzentgelte durch 
die Netzkosten der grenzüberschreitenden Elektrizitätsverbindungsleitung ab Inkrafttreten 
des Gesetzes schon vor der nach den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen vollständigen Ver-
einheitlichung mit Beginn des Jahres 2023 sichergestellt werden. 

Zu Buchstabe b) 

Die Änderung in § 32a Absatz 4 stellt eine Folgeänderung aus der Einfügung von Absatz 
2a dar. 

Zu Artikel 11 (Änderung der Stromnetzzugangsverordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 3) 

Zu Buchstabe a) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Berichtigung, da der Norminhalt des Satzes 1 bereits 
in § 21 Absatz 1b EnWG aufgenommen wurde. Die bisherige Sätze 2 bis 4 bilden den 
neuen § 3, da auch Absatz 2 gestrichen wird. 

Zu Buchstabe b) 

Es handelt sich ebenfalls um eine redaktionelle Berichtigung da auch der Norminhalt des 
Absatzes 2 bereits in § 21 Absatz 1b EnWG aufgenommen wurde. 

Zu Nummer 2 (§ 17) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufnahme der Regelung in den neuen § 23c 
EnWG. 

Zu Nummer 3 (§ 30) 

Die Übergangsregelungen werden gestrichen, da sie sich in zeitlicher Hinsicht erledigt ha-
ben.  
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Zu Artikel 12 (Inkrafttreten) 

Zu Nummer 1 

Die in der Vorschrift genannten Regelungen treten erst am 1. Oktober 2021 in Kraft. 

Es handelt sich insoweit um eine Übergangsregelung. Sie beruht insbesondere auf einem 
Inkrafttreten bestimmter Vorschriften aus einer früheren Änderung des EnWG, das erst zum 
1. Oktober 2021 erfolgt. Um eine ab dem 1. Oktober 2021 noch korrekte Einfügung nun-
mehriger Änderungen zu ermöglichen, ist diese Übergangsregelung erforderlich. 

Zu Nummer 2 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes im Übrigen. 


